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Die Herausgeber an die deutschen Fachgenossen.
Wir fahren fort, beim Beginne dieses siebenten Jahrgangs unserer Zeit

schrift uns mit der Bitte um thätige Theilnahme an die geistes- und sinnes
verwandten Männer unseres Vaterlandes zu wenden, welche ihre Feder und 
ihre Studien dem Anbau irgend eines Feldes auf dem weiten Gebiete der 
gesammten Staatswissenschaft widmen.

Die Bedingungen der Theilnahme sind:
1. Es wird gewünscht, dass die einzelnen Abhandlungen zwei bis drei 

Druckbogen nicht übersteigen; längere Ausführungen sind daher wo 
möglich in passende Abschnitte zu zerlegen.

2. Die Abhandlungen erscheinen unter dem Namen der Verfasser; Aus
nahmen wird die Redactions -  Gesellschaft nur aus besonders triftigen 
Gründen zugeben.

3. Sollten einzelne Abhandlungen als besondere Abdrücke herausgegeben 
werden wollen, so hat sich die Verlagshandlung mit dem Verfasser 
besonders zu verständigen.

4. Das Verlagsrecht der in der Zeitschrift erscheinenden Abhandlungen 
besitzt die Verlagshandlung auf die Dauer von sechs Jahren vom Er
scheinen derselben an gerechnet.

T ü b i n g e n  und H e i d e l b e r g ,  zu Anfang 1851.

D ie  H erausgeber,

Die von der Redactions -  Gesellschaft angenommenen Beiträge werden 
sofern sie nicht über vier Druckbogen eines Heftes füllen, mit d r e i  Louis- 
d’or (3 3 r fl. — Rthlr. 18. 22 Ngr.) pro Druckbogen h o n o r i r t ;  was über 
den vierten Bogen hinausreicht, wird als auf kein Honorar mehr Anspruch 
machend betrachtet. Die Auszahlung erfolgt je  nach Vollendung des Heftes.

Die für unsere Zeitschrift bestimmten Beiträge wolle man stets mit 
d i r e c t e r  P o s t ,  n i c h t  durch Buchhändler-Beischluss, einsenden.

D e r  h e r a b g e s e t z t e  P r e i s  von fl. 20. — Rthlr. 11. 20 Ngr. der 
ersten 5 Bände der Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft dauert 
nur noch kurze Zeit, da der hiezu bestimmte Vorrath nahezu erschöpft ist. 
E i n z e l n e  Jahrgänge dieser älteren Bände werden schon jetzt nur noch 
zum v o l l e n  L a d e n p r e i s e  von fl. 8. — Rthlr. 4. 20 Ngr. abgelassen.

Der Preis der neuerscheinenden Bände bleibt wie früher pr. Jahrgang 
Rthlr. 4. 20 Ngr. — fl. 8 rhein.

H. Laupp’sche Buchhandlung in Tübingen.
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Das schweizerische Gewerbewesen.

Von Wilhelm Oechelhäuser in Frankfurt am Main.

Wenn eine Untersuchung der Ursachen, welchen die Ent
wickelung des schweizerischen Gewerbewesens zu seiner jetzigen 
Bedeutsamkeit und hohen Ausbildung zuzuschreiben ist, Interesse 
darbieten kann, so möchte diess besonders im gegenwärtigen 
Augenblick der Fall sein, wo in dem aufs heftigste entbrannten 
Kampfe der handelspolitischen Parteien die eine triumphirend auf 
die Schweiz hinzeigt, während die andere mit sichtbarer Ver
legenheit nach Gründen sucht, die Bedeutung dieses Hinweises 
zu schwächen. Mitten im Binnenland gelegen, durch weite Wege
strecken , schwierige Gebirgspässe oder hochbesteuerte Wasser
strassen von den Seehäfen der fremden Vorländer getrennt, mit 
einem meist rauhen Clima und einem Boden, der bei weitem 
nicht im Stande ist, die ersten Lebensbedürfnisse oder die der 
Industrie dienenden Rohstoffe hervorzubringen, der Verkehr nach 
Aussen durch die hohen Tarife der Nachbarstaaten, und sogar 
im Innern bisher durch unzählige Binnenzölle und die verschie
dene Gesetzgebung der Einzelcantone gehemmt oder erschwert, 
sehen wir dennoch die Schweiz einen Rang unter den gewerbe
treibenden Nationen Europa’s einnehmen, der selbst unter den 
günstigsten Verhältnissen von einem Ländchen von 750 Quadrat- 
meilen und 2 */3 Millionen Einwohnern in Erstaunen setzen müsste.

Fasst man ferner in’s Auge, dass von Seite der Staatsgewalten 
das Gewerbewesen weder direkt noch indirekt unterstützt wurde, 
wohl aber die fortwährenden inneren Streitigkeiten und Zerwürf
nisse dessen Entwickelung schaden mussten, und dass endlich 
die Schweiz keine politische Macht repräsentirt und nicht im
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3 9 8 Das schweizerische Gewerbewesen.

Stande wäre, das Recht ihrer Bürger auf fremden Meeren oder 
in fremden Ländern zu schützen, so wird es um so erklärlicher, 
welche Wichtigkeit die Anhänger des von der Schweiz befolgten 
handelspolitischen Systems auf die dort gewonnenen Resultate 
legen. Dabei kommt ihnen sehr zu Statten, dass heutzutage das 
Vorurlheil weit verbreitet ist, alle Erscheinungen auf volksw irt
schaftlichem oder socialem Gebiete nur durch das innegehaltene 
handelspolitische System erklären zu wollen, während in der 
Hitze des Parteistreites die eigentlichen, unmittelbaren Ursachen 
übersehen oder absichtlich bei Seite geschoben werden.

Ein eigentliches Grenzzollsystem besitzt die Schweiz erst 
seit 1. Februar 1850 in Folge der neuen Bundesverfassung vom 
12. September 1848, wodurch die Centralisation des Zollvvesens 
und die Aufhebung sämmtlicher auf dem inneren Verkehr lasten
der Abgaben angeordnet ward. Früher fand die Besteuerung 
fremder Waaren im Wesentlichen nur durch die Minimalzölle 
Statt, welche die Tagsatzung seit 1819 an der äusseren Landes
grenze erheben liess und die 4 und 8 Kreuzer auf den Centner 
betrugen. Bei den inneren Zollstätten, deren Zahl ausserordent
lich gross war ([sie betrug in einzelnen Cantonen über 100), 
ward nur ausnahmsweise eine verschiedene Besteuerung der aus 
dem Ausland oder aus andern Cantonen herstammenden Waaren 
gefunden. Die Belastung vertheilte sich also fast gleichmässig 
auf den Verkehr und Verbrauch von ausländischen und Schweizer- 
waaren, so dass erstere fast ganz frei concurrirten. Entfernter 
liegende Cantone waren der vielen Transitzölle und Gebühren 
halber beim Absatz nach Cantonen, die näher an der Grenze 
lagen, sogar nachtheiliger gestellt als das Ausland. Bei manchen 
Artikeln trat überdiess der Umstand hinzu, dass die von dem 
Transport der Rohstoffe oder Halbfabrikate entrichteten Zölle das 
Schweizerfabrikat gegen das ausländische absolut nachtheiliger 
stellten. So z. B. bei der Eisenproduktion, wo nicht blos das 
versandte Eisenfabrikat, sondern auch die nach den Hohöfen 
transportirten Kohlen, Erze u. s. w. den Cantonal-Ein-, Aus- 
und Durchgangszöllen unterlagen, während die Ausgleichung 
dieser Productionssleuer gegen die Concurrenz des vom Ausland 
eingeführten Eisens nur in den 4 oder 8 Kreuzern des eidgenös
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sischen Grenzzolls bestand. Aehnliche Verhältnisse kamen vor, 
wo Garne oder Zeuge nach andern Cantonen versandt wurden, 
um dort gefärbt, gewoben, gestickt und demnächst wieder zurück
geführt zu werden.

Unter diesen inneren Verhältnissen, die im Wesentlichen 
bis zum 1. Februar vorigen Jahres dieselben geblieben sind, hat 
sich das gegenwärtige schweizerische Gewerbewesen und zwar 
hauptsächlich seit 1815 entwickelt. Es ist falsch, den eigent
lichen Ursprung desselben aus den Zeiten der Continentalsperre 
zu datiren, und als eine Wirkung dieses System auszugeben. 
Im Gegentheil haben die kriegerischen Ereignisse und das un
natürliche Ilandelsverhältniss der helvetischen Republik zu Frank
reich die gewerbliche Entwickelung des Ländchens in jener 
Periode kaum normalmässig fortschreiten lassen; von einem un
gewöhnlichen Aufschwung kann nicht im entferntesten die Rede 
sein. Die mechanische Baumwollspinnerei, worin die Schweiz 
das einzige Land ist, welches jetzt mit England frei concurrirt, 
und deren Aufkommen die Continentalsperre vor Allem erleich
tert haben würde, entwickelte sich hauptsächlich in den Jahren 
1815 bis 1835, indem früher nur wenige vereinzelte Anlagen 
bestanden und namentlich nur eine ganz kleine Zahl während 
der Continentalsperre errichtet ward. Die Seidenindustrie der 
Schweiz hatte nicht an England, sondern an Frankreich ihren 
gefährlichsten Concurrenten; die Prohibition englischer Waaren 
konnte also hierin zu keiner wesentlich grossen Ausbildung oder 
Ausdehnung führen. Im Gegentheil hinderte die gestörte Schiff
fahrt den überseeischen und die Bevorzugung der französischen 
Waaren in den Eingangszöllen der verbündeten oder unterwor
fenen Länder den europäischen Absatz der schweizerischen Seiden
bänder und Zeuge. Den Verfall der in der Schweiz im vorigen 
Jahrhundert so blühenden und ausgedehnten Linnenindustrie hat 
die Continentalsperre nicht aufgehalten; die Wollenindustrie ver
mochte sie nicht emporzubringen, und auf die Uhrenfabrikalion, 
die Bijouterieen u. s. w. konnte sie weit weniger einen günsti
gen als ungünstigen Einfluss haben, da Englands Handel dem 
Absatz der Schweiz nützlicher war, als seine Concurrenz in der 
Fabrikation denselben damals noch gefährdete. Vonunzweifel
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haft günstigen Einwirkungen kann unter den bestehenden Indu- 
strieen höchstens bei der Fabrikation feiner Baumwollenwaaren, 
sowie der Druckerei und Färberei und einigen kleineren Ge
werben die Rede sein; es war diess aber, wie wir gesehen 
haben, kein freies Plus von Vorlheilen der Continentalsperre, 
sondern kaum mehr als ein Ersatz ihrer nachlheiligen Wirkungen 
auf andere Hauptgewerbe.

Das schweizerische Gewerbewesen ist somit durchaus nicht, 
wie so häufig behauptet wird, einem Raume zu vergleichen, dem 
es gelang, in einer günstigen Periode, während der Ausschlies
sung der englischen Concuirenz, feste Wurzel zu schlagen, und 
der nur dadurch in Stand gesetzt ward, den späteren Stürmen 
des Freihandels (denn das war im Wesentlichen das System von 
1815 bis jetzt) zu widerstehen und forlzublühen. Denn ausser 
der Geschichte sind auch die Symptome, welche die schweizeri
sche Industrie seit jener Periode gezeigt, mit einer solchen 
Annahme im Widerspruch. Es ist allerdings leichter, ein gut 
fundirtes Gewerbe forlzutreiben, als ein neues zu gründen, und 
diess gilt in erhöhtem Grade von der Verpflanzung ganzer Indu
striezweige in bestimmte Gegenden. Allein jene günstigen Nach
wirkungen haben ihre Schranken in der Zeit. Aenderungen in 
den Fabrikationsmethoden, in den Verhältnissen der Triebkraft, 
im Bezug der Rohstoffe oder Absatz der Fabrikate, in den Credit- 
verhältnisseri einer Gegend in der politischen Lage oder dergl. 
sind in längeren oder kürzeren Fristen ganz unvermeidlich und 
haben stets einen entsprechenden Wechsel in der Conjunctur 
eines Gewerbszweiges oder der gewerblichen Verhältnisse einer 
Gegend zur Folge. So stellt in vielen Fällen der Uebergang 
eines Gewerbes vom Hand -  zum Maschinenbetrieb die Industrie 
eines Landes, wenn diesem tüchtige Wassergefälle oder wohl
feiles Brennmaterial fehlen, eben so nachtheilig, als sie bisher 
vortheilhaft gestellt war, und vernichtet mit einemmal zum Besten 
von Gegenden, die im Besitze einer bedeutenden Triebkraft sind, 
alle günstigen Einwirkungen einer früheren Gründung und eines 
längeren Betriebes. Aehnliche Fälle können eintreten, wo eine 
Industrie von dem Absatz nach gewissen Gegenden abhängig ist, 
der ihr auf einmal durch politische Ereignisse oder Aenderungen
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des handelspolitischen Systems der Nachbarstaaten abgeschnitten 
wird. In einer andern Gegend gründete sich eine Industrie auf 
die äusserst günstige Lage für den Bezug der Fabrikrohstoffe; 
die Auffindung einer neuen Bezugsquelle, die Eröffnung eines 
andern und bessern Handelsweges, die Entdeckung eines Surro
gats und ähnliche Umstände können mit einem Schlage die überwie
gend vortheilhafte Lage jener Gegend in eine eben so benach- 
theiligte verwandeln. Berücksichtigt man überdiess, mit welcher 
Schnelligkeit in unserem Jahrhundert Umwälzungen der inneren 
oder äusseren Verhältnisse fast aller Industriezweige auf einander 
gefolgt sind, so dass fast kein einziger sich mehr in gleicher 
oder nur ähnlicher Lage, als vor einem halben Jahrhundert be
findet, so wird es klar, dass man die heutige Bliithe eines Ge
werbes kaum mehr mit dem Umstand in Verbindung zu bringen 
berechtigt ist, dass eine günstige Periode dessen erste Gründung 
veranlasst oder möglich gemacht habe. Wollte man also selbst 
zugeben, dass die Continentalsperre die schweizerischen Gewerbe 
hervorgerufen hätte, so ist es doch anderseits klar, dass seit 
der Zeit für fast jedes Gewerbe die Wiederholung derselben 
schöpferischen Thätigkeit und Anstrengung in Anspruch genommen 
worden ist, um in technischer wie in kaufmännischer Hinsicht 
den Gewerbebetrieb mit den veränderten inneren und äusseren 
Verhältnissen im Einklang zu halten. So bedeutend man den 
Einfluss einer einmal vollbrachten festen Gründung eines Industrie
zweiges anschlagen muss, so verbraucht sich derselbe doch in 
längerer oder kürzerer Zeit vollständig. Hätte die Periode seit 
Aufhebung der Continentalsperre nicht dieselben Bedingungen in 
sich enthalten oder vorgefunden, welche die Gründung von Ge
werben in der Schweiz ermöglichten, so fehlten ihr auch die 
Bedingungen, sie von jener Zeit her in gleicher Blülhe zu er
halten oder gar, wie diess stattgefunden hat, viel weiter aus
zubilden. Um noch objecliv günstige Einwirkungen hinterlassen 
zu können, dazu liegt die Zeit der Continentalsperre schon zu 
weit hinter uns; um aber in subjectiver Beziehung einflussreich 
zu sein, d. h. um den industriellen Geist der Nation zu wecken 
und auszubilden, und so eine bleibende günstige Nachwirkung 
zu hinterlassen, dazu war ihre Dauer zu kurz.
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Wie bei der Continentalsperre, so werden wir überhaupt in 
der früheren Geschichte des schweizerischen Gewerbewesens 
vergebens nach hervorspringenden Erscheinungen suchen, wo
durch dessen Entstehen, Aufschwung oder Blüthe als ein Product 
aussergewöhnlich günstiger Umstände oder Verhältnisse erklärt 
werden könnte. Darf man es als eine ausschliesslich günstige 
Fügung betrachten, dass der Zufall vor fast zweihundert Jahren 
einen Pferdehändler mit einer zerbrochenen Taschenuhr den Jura 
bereisen Hess, und dass sich dort ein genialer Schlossergesell fand, 
der es unternahm, sie zu repariren, und aus diesem Anlass der 
Schöpfer der grossen jurassischen Uhrenfabrikation ward, die 
heute die halbe civilisirte Welt mit diesem Artikel versorgt? 
Hat dieser Zufall es andern Ländern abgeschnitten, unmög
lich gemacht, die Uhrenfabrikation auch ihrerseits zu fördern? 
Hat etwa J e a n  R ic h a r d ’s Geist für alle Jahrhunderte eine 
Inspiration in den Bewohnern des Jura zurückgelassen, die ihnen 
ein unerreichbares Uebergewicht hierin über andere Völker 
sichert? Oder gab der Umstand, dass Basel mit italienischer Seide 
Handel und Spedition trieb, dieser Stadt einen solchen Vortheil 
für die Seidenbandfabrikation, dass diese Industrie wie von 
selbst dort emporkommen und gedeihen musste? Es ist wie 
gesagt ein fruchtloses Bemühen, auf solche Weise einen Gegen
satz der Lage und Verhältnisse zwischen der Schweiz und an
dern Ländern auffmden, und hieraus erklären zu wollen, dass 
dort das Entstehen und Fortschreiten, hier das Zurückbleiben 
das naturbedingte Verhältniss gewesen sei.

Bleiben sonach keine aussergewöhnlichen Erklärungsgründe 
übrig, so müssen wir den natürlichen Weg versuchen. Dieser 
führt uns zuerst in die Vergleichung der objectiven und sub- 
jectiven Vorbedingungen des Gewerbewesens der Schweiz mit 
denen ähnlich gestellter Länder, insbesondere des Zollvereins, 
und sodann zu einer Untersuchung des Einflusses, den hier und 
dort das herrschende handelspolitische System, sowie die Systeme 
der Nachbarstaaten ausgeübt haben.
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Es ist die allergewöhnlichste Erscheinung in der neueren 
handelspolitischen und volkswirtschaftlichen Literatur, dass Un
tersuchungen, wie die vorliegende, lediglich darauf beschränkt 
werden, die einzelnen günstigen oder ungünstigen gewerblichen 
Ergebnisse im Vergleich zu denen eines andern Landes oder 
einer früheren Zeit zusaminenzuslellen, und sie dann als unmit
telbare Consequenzen dem herrschenden handelspolitischen System 
aufzubürden; damit erachtet man den Beweis für oder gegen 
dasselbe als geschlossen. Nur einer Polemik, die in dem Sonder
interesse und dem Egoismus ihre vornehmliche Wurzel hat, und 
der die Wissenschaft nicht Zweck, sondern ein passendes Mittel 
ist, kann eine so unwissenschaftliche Folgerung, welche ohne 
alle logische Berechtigung die Wirkungen mit beliebigen Ursachen 
in Verbindung bringt, genügen. Die Oberflächlichkeit z. B. der 
so häufig aufgestellten und nachgebeteten Behauptung, alle die 
glänzenden Resultate des schweizerischen Gewerbewesens seien 
einzig dem Freihandelssystem zuzuschreiben, ergiebt sich am 
deutlichsten, wenn ihr die eben so willkührliche Behauptung ent- 
gegengestellt wird, dass die englische Industrie und der englische 
Reichthum lediglich Resultate des Prohibitiv- und Schutzzollsystems 
seien. Denn existirt etwa jene erträumte Unmittelbarkeit zwischen 
der Handelspolitik und den gewerblichen Resultaten? Liegt nicht 
vielmehr als wahrer Factor das ganze Gebiet der objectiven und 
subjecliven Bedingungen einer Gewerbekraft dazwischen? Kann 
die Wirksamkeit handelspolitischer Maassregeln eine andere als 
eine indirekte sein, indem sie nämlich auf die objectiven oder 
subjectiven Grundlagen von Einfluss ist, und erst hierdurch die 
Gestaltung des Gewerbewesens bestimmt? Es kann der Fall sein, 
dass ungünstige Grundlagen und Vorbedingungen einer Industrie 
durch zweckmässige handelspolitische Maassnahmen aufgewogen 
und somit günstige Ergebnisse erreicht werden. Es kann eben
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sowohl der Fall sein, dass die günstigsten Vorbedingungen durch 
ein verkehrtes handelspolitisches System ganz oder zum Theil 
paralysirt werden. Oder es kann hier eine günstige Einwirkung 
zu ursprünglich günstigen Verhältnissen hinzulreten, dort eine 
ungünstige die natürlichen Nachtheile noch steigern. Ueberdiess 
kann dieselbe handelspolitische Maassregel hier und dort ganz 
verschiedene, ja ganz entgegengesetzte Resultate haben, je nach
dem die Grundlagen, worauf sie einwirkte, verschieden waren. 
In keinem Falle ist man berechtigt, ohne Weiteres von absolut 
besseren oder schlechteren gewerblichen Ergebnissen auf die 
Systeme zu schliessen; denn das bessere Resultat kann in Bezug 
auf vorhandene, sehr günstige Grundlagen relativ ein schlechtes 
genannt werden, und doch absolut ein anderes weit iibertreflen, 
das wieder in Bezug auf seine eigenen, wenig günstigen Vor
bedingungen als ein glänzendes zu bezeichnen ist. Dort war 
die absolut höhere Bliithe und doch das handelspolitische System 
ein schlechtes, hinderndes, hier war der Erfolg geringer und 
doch das System ein besseres, wirksameres gewesen. Hier Blülhe 
oder Verfall trotz eines Systems, dort Verfall oder Blüthe in 
Folge eines Systems. Die Resultate gestatten zunächst nur einen 
Schluss auf die vorhandene objective und subjective Grundlage. 
Die Untersuchung hierüber, so sehr sie auch durch die neuere 
Methode handelspolitischer Polemik in den Hintergrund gedrängt 
ist, gewährt allein die nöthigen Aufschlüsse, und erst in zweiter 
Linie kann das handelspolitische System, gleichsam als ein blosser 
Coeflicient der eigentlichen schöpferischen Factoren des Gewerbe
wesens, zur Sprache kommen.

Fragen wir zuerst, inwiefern die o b j e c t i v e n  Grundlagen 
des schweizerischen Gewerbewesens Momente darbieten, welche 
zur Erklärung der bedeutenden Entwicklung und Ausdehnung 
dienen, wozu dasselbe gelangt ist, so enthält die Einleitung be
reits eine verneinende Antwort. Von den Rohstoffen, welche 
den grossen Sclnveizerindustrieen dienen, bringt der eigne Boden 
keinen oder doch nur geringe Antheile hervor, und für den 
Bezug derselben ist die Schweiz theils nicht günstiger, theils 
weit ungünstiger gelegen als der Zollverein, Frankreich, Belgien, 
geschweige denn England. Für den Absatz war früher die Lage
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nicht ungünstig-, als die Grenzen der reichen Nachbarländer noch 
mehr oder weniger den Schweizerfabrikaten offen standen; allein 
seit Oesterreich, Frankreich und zuletzt noch der Zollverein die 
Schweiz mit Zollbarrieren umgaben, so dass nur Sardinien einiger- 
maassen zugänglich blieb, hat sich das Yerhällniss in ein höchst 
ungünstiges umgewandelt. Uebrigens ist nicht aus dem Auge zu 
verlieren, dass die Entwicklung der Schweizerindustrie unter 
den geschilderten günstigeren Verhältnissen slattfand; dass sie 
unter den jetzigen, wenn diese von jeher bestanden, nie soweit 
gekommen sein würde, beweist am besten der auffallende Still
stand in der weiteren Ausdehnung, welcher sich in der Schweiz seit 
fünfzehn Jahren, seit Ausdehnung des Zollvereins über Süddeutsch
land, bemerklich gemacht hat. Hiervon wird weiter unten die 
Rede sein. — Was aber die Ausfuhr nach ferneren und über
seeischen Ländern betrifft, worauf die Schweiz durch die Schmä
lerung des Absatzes in die Nachbarländer nothwendigerweise 
immer mehr hingedrängt ward, so ist, mit Ausnahme Böhmens 
etwa, keine industrielle Gegend Europas so weit von den ver
mittelnden Seehäfen entfernt und der Verkehr mit denselben durch 
so hohe Landfrachlen, Transitabgaben oder Wasserzölle beschwert, 
als diess bei der Schweiz der Fall ist. Dazu sind die Hüten 
fremde und durch eine oder mehrere Zolllinien von der Schweiz 
getrennt. Man denke sich Manchester und Zürich als Concurren- 
ten bei der Fabrikation und dem überseeischen Export von Baum- 
'vollenwaaren. Wo Manchester für die Baumwolle und die daraus 
gefertigte Waare blos die Fracht von und nach Liverpool zu 
tragen hat, da hat sie Zürich von und nach Havre, also mehr 
als den zehnfachen Betrag zu entrichten. Wo auch, wie z. B. 
bei der Seide, der Bezug des Rohstoffs nicht unvortheilhafter 
als Für andere Concurrenzländer ist, da ist doch mindestens Für 
die Ausfuhr das Yerhällniss ungünstiger. Die einzige Strasse 
aber, welche die Natur der Schweiz nach dem Weltmeer gebaut 
hat, versperren w ir  ihr durch die unsinnigen W asser- und 
Durchfuhrzölle, die auf dem Rheinverkehr lasten. Niemals würde 
sich der Transit durch Frankreich zwischen Basel und Havre 
entwickelt haben, wäre der Verkehr auf dem Rheine frei. So 
schaden wir der Schweiz und uns selbst.
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In Bezug auf die Communicationsmittel war früher die Schweiz 
mit andern Ländern Europas in gleicher Lage; allein seitdem 
die Eisenbahnen entstanden, ist sie auch hierin in ein nachthei
ligeres Verhältniss gekommen. Die natürlichen Schwierigkeiten, 
die im Innern dem Eisenbahnbau entgegenstehen, Hessen es kaum 
zu einem Anfangsversuch kommen, so dass die Schweiz gegen
wärtig nur vier Meilen Schienenstrassen besitzt. Ueberdiess traf sie 
das Unglück, dass auch auf ihren auswärtigen Haupthandelsstrassen 
für die E in- und Ausfuhr die Bahnen nicht vorwärts kommen 
konnten, so dass noch im gegenwärtigen Augenblick von der 
Schweiz aus weder nach Venedig, Genua oder Marseille, noch 
nach Havre, Antwerpen oder Rotterdam, noch nach Hamburg 
oder Bremen ein ununterbrochener Schienenweg führt. Also nicht 
blos durch die Entfernungen an und für sich, sondern auch durch 
die Art des Transports gestalten sich die Frachtverhältnisse von, 
nach oder innerhalb der Schweiz höchst nachlheilig. Dabei ist 
allerdings zu bemerken, dass man dieses nur als einen momen
tanen Nachtheil gegen andere industrielle Gegenden betrachten 
darf; denn er existirte nicht während der Zeit der Ausbildung 
der schweizerischen Industrie bis zu ihrer gegenwärtigen Höhe, 
und wird höchst wahrscheinlich schon nach Verlauf einiger Jahre 
beseitigt sein , indem nicht blos der Eisenbahnbau im Innern der 
Schweiz von Seiten des Bundes ernstlich ins Auge gefasst wird, 
sondern auch die grossen Linien durch Deutschland, Frankreich 
und Italien ihrer Vollendung sich nähern.

Der bedeutende Transitverkehr, der von jeher durch die 
Schweiz zog, mag allerdings mit Antheil haben, dass einzelne 
Industriezweige sich leichter festsetzten; so hat der grosse Durch
gangs- und Zwischenhandel mit Seide, den Basel trieb, sicherlich 
Einfluss darauf gehabt, dass die Seidenbandfabrikation dort auf
kam, sowie die bedeutenden Vorräthe, die dort stets disponibel 
sind, noch heutzutage die Fortführung dieser Industrie wesentlich 
erleichtern. Allein hierin liegt kein eigenthümlicher Vortheil gegen 
andere Länder. Der Zollverein z. B. hat längs des Rheins und 
der Elbe einen noch weit bedeutenderen Durchfuhr- und Zwischen
handel; auch durch Belgien, Holland, Frankreich führen solche 
Handelsstrassen.
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Die Schweiz befindet sich demnach in einer theils durch 
die Natur, theils durch die handelspolitischen Systeme der Nach
barstaaten bedingten Lage, die im Yerhältniss zu andern euro
päischen Concurrenzländern weder für die Zufuhr der Rohstoffe, 
noch für die Fabrikation, noch den Absatz der Fabrikate eine 
günstige genannt werden kann, sondern im Gegentheil als eine 
entschieden nachtheilige bezeichnet werden muss.

Nur in einer Beziehung darf man vielleicht von einem natür
lichen Yortheil der Schweiz für.die Industrie sprechen, nämlich 
hinsichtlich ihres Reichthums an Wassergefällen für den Betrieb 
der Fabriken. Hierin übertrifTt sie fast alle andern industriellen 
Länder. Der Mangel an Steinkohlen, die nur den Cantonen, die 
an Frankreich grenzen, einigermassen zugänglich sind, wird 
hierdurch, sowie durch die wohlfeilen Holzpreise weniger gefühlt.

Es ist mitunter ein eigenthümlicher Grund zur Erklärung 
der gewerblichen Grösse der Schweiz geltend gemacht worden, 
dass nämlich Ackerbau und Viehzucht under den obwaltenden 
Bodenverhältnissen die Einwohner bei weitem nicht alle beschäf
tigen können, folglich für die Uebrigen ein Z w a n g  vorhanden 
sei, sich auf die Industrie zu werfen. Man hat diesen Satz auch 
zur Erklärung der Blüthe e i n z e l n e r  Industriezweige angewandt, 
und z. B. die hohe und noch unerreichte Ausbildung der Uhren
fabrikation im Jura mit der gänzlichen Sterilität dieses Gebirgs- 
landes in Verbindung gebracht, welches die Zersplitterung der 
Arbeitskräfte auf den Ackerbau hindere, und die ganze Summe 
aller Thätigkeit und Intelligenz in dem einen Gewerbe concentrirt 
halte. Es ist allerdings richtig, dass einem grossen Theil der 
Schweizerbevölkerung nur die Wahl gelassen ist, auszuwandern 
oder Gewerbe zu betreiben. Allein hat nicht fast jedes andere Land 
seine öden Gebirgsstrecken, seine unfruchtbaren oder zu dicht 
bevölkerten Gegenden, wo also der gleiche Zwang für einen Theil 
der Bevölkerung eintritt ? Folgt aus dieser Nöthigung etwa von 
selbst, dass das Gewerbe auch aufkommen, blühen und den 
Gewerben anderer Länder die Spitze bieten werde ?

Vergleichen wir die Schweiz insbesondere mit dem Zollverein, 
so ist es hiernach ein vergebliches Bemühen beweisen zu wollen, 
dass die rein objective Basis der Industrie dort günstiger als
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hier gestaltet sei; mit Ausnahme weniger Gegenden des Zoll
vereins findet vielmehr das Gegentheil Statt.

Von den Einflüssen der Lage und der natürlichen Vor
bedingungen gehen wir zu den G e l d v e r h ä l t n i s s e n  der 
Schweiz über, deren Wurzel eigentlich schon im s u b j e c t i v e n  
Gebiete liegt. In dieser Beziehung ist und war die Schweiz von 
jeher im Vortheil gegen alle ihre Concurrenzländer, mit alleiniger 
Ausnahme Englands. Der schweizerische Reichthum und Capital— 
besitz ist weniger wie der irgend eines Landes durch Glücksfälle, 
gewagte Speculationen oder grosse nationale Unternehmungen 
gewonnen, noch durch den Fremdenverkehr hereingebracht wor
den; er ist vielmehr die Frucht der unausgesetztesten, emsig
sten S p a r s a m k e i t  und T h ä t i g k e i t ,  welche die Hauptzüge 
des Schweizercharakters und die e r s t e n  G r u n d p f e i l e r  de r  
g e w e r b l i c h e n  G r ö s s e  dieses Landes bilden.

Die Wirkungen der Sparsamkeit und der damit fast identi
schen Tugend der Genügsamkeit gestalten sich in dreifacher Weise 
zu den mächtigsten Hebeln des Gewerbefleisses, erstens indem 
dadurch die nöthigen Capitale gesammelt werden und zu niedri
gem Zinsfuss der Industrie zu Gebote stehen; zweitens indem 
die Unternehmer mit möglichst geringem Aufwand von Mitteln 
die Production betreiben und drittens indem Unternehmer wie 
Arbeiter sich mit geringerem Gewinn und Lohn begnügen.

In der Tliat ist stets in der Schweiz ein Ueberfluss von Capital 
zur Gründung von Industrieen vorhanden gewesen. Fremdes Geld 
war dort niemals nölhig, ja es sind umgekehrt ausserordentlich 
viele Schweizercapilalien in Fabriken und Ländereien des Elsasses, 
der Franche Comte und Süddeutschlands angelegt. Bios im Gross
herzogthum Baden schätzte man vor einigen Jahren die Summe 
der im Lande angelegten schweizerischen Capitalien auf 10 Mill. 
Gulden. Der Zinsfuss war dort zu allen Zeiten ausnehmend niedrig 
und steht jetzt gewöhnlich wenig oder gar nicht über dem engli
schen , dagegen bedeutend tiefer als in Oesterreich, dem Zoll
verein und Frankreich. Die einfachste Lebensweise, die selbst 
bei Millionären höchst selten dem Luxus Platz macht, begünstigt 
das Ansammeln und Wachsen von Capitalien. Wo die Lebens
weise anderer Nationen ein Einkommen gänzlich erschöpfen würde,
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da legt der Schweizer noch zurück. Eine zur Sitte gewordene 
ausserordentliche Solidität und Pünktlichkeit in Erfüllung der ein
gegangenen Verbindlichkeiten hat überdiess das liberalste Credit- 
system hervorgerufen, so dass es einem geschickten, thäligen, 
unternehmenden Manne nirgends leichter wird, zu den niedrig
sten Zinsen die fehlenden Mittel zur Errichtung eines Geschäfts 
zu erlangen, als in der Schweiz. Dennoch würde man sehr 
irren, wenn man hieraus schliessen wollte, dass die Fabrikunter
nehmer ihre Geschäfte meistens mit fremdem Gelde betrieben. 
Diess kann vielmehr in keinem Lande in geringerem Verhältnisse 
statlfmden, und hierin liegt gerade eine Hauptursache, wesshalb 
die schweizerische Industrie alle Crisen mit solcher Festigkeit 
aushält. Der schweizerische Capitalist gefällt sich nicht leicht 
in der Rolle eines Rentiers; er bleibt lieber in steter Thätigkeit, 
wenn ihm auch der Gewerbebetrieb nur unbedeutend mehr ab
wirft, als sich seine Capitalien in Staatspapieren rentiren würden. 
Kein Land hat im Verhällniss zu seinem Reichthum eine geringere 
Zahl geschäftsloser, reicher Particuliers als die Schweiz. Ebenso 
roulirt in der Schweiz verhällnissmässig nur wenig Geld zu un
fruchtbaren Verwendungen, z. B. Bürsenoperalionen, Agiotage 
u. s. w .; es ist fast ausschliesslich zu Zwecken angewandt, wo 
es die menschlichen Kräfte verwerlhen und so den Nalional- 
reichlhum vermehren hilft. Es ist klar, wie vortheilhaft sich in 
crilischen Zeiten die Lage eines solchen Landes gegen die eines 
andern verhalten muss, wo der grössere Theil der nominellen 
Fabrikbesitzer mit fremdem Gelde arbeitet und hohe Zinsen davon 
zu bezahlen hat, während dort die meisten Geschäfte mit eigenem 
Gelde betrieben werden, oder da, wo es verzinst werden muss, 
der Zinsfuss doch um einige Procente niedriger steht, so dass 
die nämliche Wendung in den Geschäften dem Unternehmer im 
ersten Falle schon absoluten Schaden bringen und ihm den Fort
bestand unmöglich machen kann, während sie im zweiten noch 
einen, wenn auch geringen Gewinn zu machen gestattet.

Die Menge der in der Schweiz aufgehäuften Capitalien und 
der niedrigere Zinsfuss ermöglichen aber nicht blos die Errichtung 
der gewerblichen Etablissements, sondern gewähren auch die 
Mittel für die ausreichendsten Betriebsfonds, selbst für den, welcher
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dieselben anleihen muss. Die schweizerischen Geschäfte sind 
hierin durchschnittlich besser gestellt, als die Industrie irgend 
eines continentalen Staates, und die grössten Vortheile erwachsen 
ihr daraus. Nicht blos kann jede günstige Conjunctur im Ein
käufe des Rohstoffs benützt werden, sondern der Verkauf macht 
sich auch leichter und vortheilhafter, wenn ein langer Credit 
gegeben wird. Insbesondere sind aber grosse Geschäftscapitale 
nölhig für den überseeischen Verkehr; die grosse Ausdehnung 
hierin ist der Schweiz durch ihren Capitalreichthum wesentlich 
erleichtert worden.

Stellen wir in dem, was hier über den Einfluss der Geld
verhältnisse auf die Industrie gesagt ist, eine Vergleichung zwi
schen der Schweiz und dem Zollverein an, so fällt diese fast 
durchweg zu Ungunsten des letzteren aus. Die Capitalien sind 
verhältnissmässig seltener und der Zinsfuss ist dem entsprechend 
um 1 bis 2 Procent höher. Beide Umstände schränken nament
lich das Geschäftscapital ein, indem, selbst wenn das Capital 
disponibel ist, der Gewinn, den ein grosser Betriebsfonds bringt, 
durch den hohen Zinsfuss aufgewogen wird. Der Nutzen des Capi- 
talisten als solchen ist im Zollverein grösser, der des Industriellen 
nach Abrechnung der Capitalzinsen kleiner als in der Schweiz, 
wenn beide zu gleichen Preisen verkaufen. Der Industrielle als 
solcher kann häufig im Zollverein nicht mehr concurriren, d. h. 
nicht einmal seine Zinsen aufbringen, während er in der Schweiz 
noch mit Nutzen arbeitet.

Wie die Sparsamkeit die Mutter ihres Reichthums ward,. so 
wallet sie auch überall im Geschäftsbetriebe der Schweiz. Ihre 
wichtigste und einflussreichste Aeusserung ist die ausserordent
liche Einfachheit, mit der die gewerblichen Anlagen hergestellt 
werden. Wie häufig kommt es nicht in andern Ländern vor, 
dass durch zu grosse Kostspieligkeit einer Anlage der Todes
keim hineingetragen wird, sei es indem die Zinsen den Gewinn 
wegnehmen, sei es indem das verwandte Anlagecapital den Be
triebsfonds schwächte. Diese erste Regel im Gewerbeleben: 
„mit dem Anlagecapital zu geizen, so weit die Solidität und die 
Vollkommenheit der Einrichtungen nicht darunter leiden“, ist so 
in Fleisch und Blut der Schweizer übergegangen, dass man in
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deinem Lande seltener auf einen Verstoss dagegen trifft. Nichts
destoweniger artet diese Sparsamkeit keineswegs in ein Festhalten 
veralteter Einrichtungen aus. Die Schweizer, ohne selbst grosse 
Erfinder zu sein, haben vielmehr, den Belgiern ähnlich, einen 
äusserst richtigen Tact, der sie zwischen dem zu zähen Fest
halten am Veralteten und der übergrossen Vorliebe für Neue
rungen hindurchführt und den reellen, erprobten Fortschritt er
kennen lässt. So sind z. B. die bis zum Jahr 1825 erbauten 
Baumwollspinnereien fast ohne Ausnahme in den zehn folgenden 
Jahren umgebaut und neu eingerichtet worden, so dass fast kein 
einziges Etablissement der Art in der Schweiz sich befindet, welches 
wesentlich veraltete Einrichtungen und Maschinen hätte. Und wie 
viele der Art hat der Zollverein noch in Sachsen aufzuweisen!

Zuletzt ist noch ein Einfluss von Bedeutung hervorzuheben, 
welchen die erwähnten Eigenschaften auf die Gestaltung der 
schweizerischen Industrie haben, indem sich nämlich Unternehmer 
wie Arbeiter mit geringerem Gewinn und Lohn begnügen, als 
in andern Ländern. Damit soll durchaus nicht gesagt sein , dass 
der Schweizer nicht stets den höchstmöglichen Nutzen zu erzielen 
suche, wohin vielmehr all sein Streben geht. Es soll ebenso
wenig damit als eine positive Tugend hingestellt werden, was 
zunächst nur Folge der grossen Concurrenz, also eines Zwanges 
ist, nämlich mit einem Minimum von Nutzen vorlieb zu nehmen, 
falls nicht mehr zu erzielen ist. Allein wohl ist es ein Ver
dienst der Schweizer, dass sie sich durch die einfachste, spar
samste Lebensweise, die sie in günstigen wie ungünstigen Perio
den festhalten, dazu in Stand setzen, bei einem Minimum von 
Nutzen, und namentlich während critischen Conjuncturen, die 
Geschäfte noch fortsetzen zu können. Die geringeren Ansprüche 
auf Gewinn haben aber noch eine weitere practische Folge von 
ausserordentlicher Bedeutung, dass nämlich die Capitalisten sich 
nicht vom Gewerbebetrieb abwenden, wenn derselbe auch nur 
unbedeutend mehr einbringt, als das Capital verzinslich angelegt 
(also ohne Mühe und Gefahr) tragen würde. Eine Differenz von 
etwa mir 1 Procenl zwischen dem gewöhnlichen Zinsfuss und 
dem von einer gewerblichen Anlage zu erwartenden Nutzen würde 
in andern Ländern, namentlich im Zollverein, Frankreich u. s. w.
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zur Folge haben, dass entweder das Capital sich von der Indu
strie fern hielte oder dass die Capitalisten gar bereits eingelegte 
Capitalien zurückzuziehen suchten. Bei dem Schweizer ist diess 
nicht, oder nur in weit geringerem Grade der Fall, wobei ausser 
den erwähnten Eigenschaften namentlich auch seine Liebe zur 
Thätigkeit und seine Anhänglichkeit an den vaterländischen Boden 
in’s Spiel kommen.

Noch practisch bedeutender als in Bezug auf die Unternehmer 
treten aber die erwähnten subjectiven Factoren in Bezug auf 
die A r b e i t e r  hervor. Eine der Hauptursachen, dass die Schwei
zerindustrie jeder Concurrenz gewachsen ist, liegt in ihren bil
ligen A r b e i t s l ö h n e n .  Zunächst sind diese wieder nicht als 
etwas Freiwilliges, an und für sich auch nicht als etwas Wün- 
schenswerthes zu betrachten. Sie sind ein Gebot der Nothwen- 
digkeit, indem der durch die Gesetze der Concurrenz regulirte 
Preis der Fabrikate die obere Grenze der Löhne von selbst be
stimmt. Allein dass die Nothwendigkeit hier mit der Möglichkeit 
zusammenfällt, diess ist ein subjectives Verdienst der Schweizer
arbeiter. Nur ihre ausserordentliche Sparsamkeit und Gewöhnung 
an das geringste Maass der Bedürfnisse macht es möglich, dass 
sie dauernd sich mit einem so sehr geringen Lohn begnügen 
können, wie er bei den meisten grösseren Industrieen, nament
lich der Spinnerei, Weberei, dem Färben, Bleichen, Sticken, 
Strohflechten u. s. w. gezahlt wird, Nach einem grossen Durch
schnitt lässt sich annehmen, dass die Löhne in der Schweiz 
zwischen 10 und 20 aufs Hundert, ja noch um mehr Procente 
billiger stehen als im Zollverein. Dabei sind die ersten Lebens
bedürfnisse, namentlich Getreide, in der Schweiz eher theurer 
als billiger, so dass die niedrigeren Preise des Holzes, sowie 
des Caflees, Zuckers und verschiedener sonstiger Waaren und 
Fabrikate und die geringeren Steuern zusammengenommen wohl 
nicht mehr als das Aequivalent jenes Mehrbetrages bilden. 
Wenn auch ein Unterschied zu Gunsten der Schweiz dem Zoll
verein gegenüber vorhanden, so ist er mindestens sehr unbedeutend 
und die allenfallsige Minderausgabe steht in keinem Verhältniss 
zu dem geringeren Lohne. Trotzdem ist das eigentliche Prole
tariat unter dem Arbeiterstande der Schweiz eher geringer als in
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andern industriellen Ländern. Es ist weit mehr die Lage 
des Handwerkers und des kleinen Gutsbesitzers, welche in der 
Schweiz eine äusserst bedrängte genannt werden muss. Die 
Verhältnisse der Sparcassen geben hierüber am besten Aufschluss. 
Die Zahl der schweizerischen Arbeiter, welche von ihrem kärg
lichen Lohne noch Ersparnisse erübrigen, ist weit grösser, als 
'vir diess in irgend einer gewerblichen Gegend des Zollvereins 
wahrnehmen. Liegt also auch in den niedrigen Löhnen selbst, 
eben weil sie etwas Unfreiwilliges sind, weder etwas Verdienst
liches noch Erfreuliches, so muss doch das hohe subjective Ver
dienst der arbeitenden Classen anerkannt werden, unter solchen 
Verhältnissen sich über dem Niveau des Proletariats zu halten, 
und die Dauer eines Zustandes möglich zu machen, der bei 
andern Völkern mit andern Gewohnheiten, Anschauungen, und 
Bedürfnissen den Charakter einer Hungerkrise tragen würde. 
Allerdings sind diese Verhältnisse nicht von jeher so gewesen; 
hauptsächlich ist es der allmählige Zollabschluss der umliegenden 
Länder, welcher die schweizerischen Arbeiterverhältnisse durch 
verstärkte Concurrenz der Fabrikate und der Zahl der Arbeit
suchenden auf den gegenwärtigen Grad herabgedrückt hat.

Nur einen in der Objectivität belegenen Grund dürfte es 
geben, welcher in diesen Arbeiterverhällnissen eine fördernde' 
Bolle spielt. Diess ist nämlich die Leichtigkeit, womit Jedermann 
in der Schweiz Grund und Coden erwerben kann, da die Par- 
zellirung fast nirgends der mindesten gesetzlichen Schwierigkeit 
unterliegt. Der Umstand, dass ausserordentlich viele Fabriken 
im Lande zerstreut angelegt sind, theils der Wassergefälle wegen, 
theils schon mit Rücksicht auf billige Löhne, erleichtert es einer 
grossen Zahl von Arbeitern ungemein, sich ansässig zu machen, 
was der grösste Hebel für Sparsamkeit und Moralität der untern 
Classen ist. Indem so der Landbesitz der Familie die nöthigsten 
Lebensbedürfnisse liefert, sind die Mitglieder derselben eher im 
Stande, für billigen Lohn in den Fabriken zu arbeiten, oder die 
durch den Ackerbau nicht in Anspruch genommene Zeit durch 
Weben, Strohflechten, Sticken, Holzschnitzen u. dergl. auszu
füllen. Kein industrielles Land besitzt so viel Fabrikarbeiter, 
die ein Grundeigenthum, wenn auch in noch so kleinen Parzellen
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besitzen. Ausserdem gehören auch gewöhnlich die Arbeitsgeräthe, 
namentlich die Webstühle, den Arbeitern selbst. Dass die Schwei
zergewebe so billig sind, hat hierin mit seinen Grund, indem 
der Arbeiter das Weben grösstentheils als eine Zwischen- oder 
Nebenarbeit betrachtet und demnach weniger dafür rechnet, auch 
weil er die Arbeitsgeräthe stets zur Hand hat, verhältnissmässig 
mehr und länger arbeitet, als beim geschlossenen Fabrikbetrieb. 
Der grosse Vortheil, welcher den Fabrikunternehmern und Kauf- 
leulen aus diesen Verhältnissen entspringt, wird nur zum kleinen 
Theil dadurch paralysirt, dass die Arbeiter in der Zeit der Saat 
oder Ernte ihrerseits die industrielle Beschäftigung vernach
lässigen , was in Zeiten, wo die Aufträge drängen, mitunter 
störend wirkt. Allerdings kommen ähnliche Vereinigungen der 
gewerblichen und ackerbauenden Beschäftigung in allen Ländern 
und namentlich bei der Weberei vor, jedoch nicht so durchgehends 
und in so weitem Maasse, wie in der Schweiz. Freilich muss 
auch hier wieder bemerkt werden, dass diese Besitzverhältnisse 
meistens nur als eine Erbschaft günstigerer Zeiten zu betrachten 
sind, indem es bei den jetzigen Lohnverhältnissen selbst der 
grössten Sparsamkeit nur selten möglich werden wird, zu Grund- 
und Hausbesitz zu gelangen.

Nächst den bescheidenen Ansprüchen auf Gewinn und Lohn 
sind zunächst die grosse A u s d a u e r  und A r b e i t s a m k e i t  
Hauptpfeiler des schweizerischen Gewerbewesens. Nach dem 
Engländer ist hierin der Schweizer offenbar allen andern indu
striellen Nationen, selbst dem Belgier, überlegen. Wir wollen 
hier zunächst nicht von der ausserordentlichen Aufmerksamkeit 
sprechen, womit auch der reichste Fabrikbesitzer, der Millionär, sich 
von Morgen bis Abend um alle Einzelnheiten des Gewerbebetriebs 
kümmert. Mag hierin der Unterschied zwischen den Industriellen 
anderer Länder, namentlich auch des Zollvereins, nicht allzugross 
sein , so tritt doch ein solcher in Bezug auf die Arbeiter auf
fallend hervor. Man kann durchschnittlich annehmen, dass der 
Schweizer bei grösster Emsigkeit und Aufmerksamkeit 2 Stunden 
des Tages länger thätig ist, als der Arbeiter des Zollvereins, 
Belgiens und fast aller andern Länder. So wird in den Schwei
zerspinnereien von Morgens 5 bis Abends 7 Uhr, oder von



Das schweizerische Gewerbewesen.

6 bis 8 Uhr, mitunter sogar von 5 bis 8 Uhr gearbeitet. Wollte 
man diess zunächst, wie die billigen Löhne, als einen Zwang, 
als eine nothwendige Folge der durch die Concurrenz gedrückten 
Preise des Fabrikats betrachten, so bleibt doch ebenso wie bei 
der Lohnfrage das Verdienst des Schweizerarbeiters aufrecht, 
dass er dieser äusseren Anforderung entspricht, dass er diese 
schwierige Bedingung des Fortbestandes der Schweizerinduslrie 
erfüllt. Und nicht blos in den geschlossenen Fabriken, wo dieser 
Zwang deutlicher hervortritt und dem Arbeitsuchenden sich als 
Bedingung des Eintritts hinstellt, sondern auch da, wo es in 
seiner Macht steht, die Arbeitszeit zu beschränken, trifft man 
auf die gleiche Arbeitsamkeit und Ausdauer. In der Idee des 
schweizerischen Arbeiters lebt eine ganz andere Verbindung zwi
schen dem Tagelohn und der Summe der dafür aufgewandten 
Arbeit oder Zeit, als diess bei den Nachbarvölkern der Fall ist. 
Diess ist also nicht, wie der gegenwärtige ausnehmend niedrige 
Arbeitslohn, eine blosse Folge des gedrückten Geschäftsganges, 
sondern es war von jeher in der* Schweiz und trug mächtig 
dazu bei, ihr die Concurrenz mit günstiger gelegenen Gegenden 
möglich zu machen, die für gleichen Lohn ein kleineres Quantum 
Arbeit erhielten.

Fasst man die Einflüsse des geringeren Lohnes und der 
längeren Arbeitszeit zusammen, so hat man schon die Räthsel 
des schweizerischen Gewerbewesens zur Hälfte gelöst. Mit dem 
Zollverein verglichen, darf man den Lohn des Schweizers durch
schnittlich um mindestens 15 Pracent niedriger, die Arbeitszeit 
um mindestens 15 Procent länger annehmen. Für dieselbe Summe 
also, wofür ich im Zollverein ein Arbeitsquantum =  100 kaufe, 
erhalte ich in der Schweiz ein Quantum =  130. Es bedarf keiner 
Auseinandersetzung, wie bedeutend diess auf die Concurrenz- 
verhältnisse beider Länder und namentlich bei solchen Waaren 
einwirkt, wo die Arbeitslöhne einen bedeutenden Factor der Er
zeugungskosten ausmachen.

Auf beiden Seiten der Arbeitermassen, welche in den grös
seren Industrieen unter den geschilderten Verhältnissen leben, 
und ihr wenn auch kärgliches Auskommen finden, giebt es natür
lich noch eine grosse Zahl, deren Loos hiervon abweicht.
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Auf der einen Seite finden wir alle Abstufungen bis zur tiefsten 
Armuth, sei es indem die Beschäftigung durchaus keinen zurei
chenden Lohn gewährt, sei es indem sie gänzlich mangelt. Beides 
könnte in einem Lande, welches so vieles überflüssige Capital 
hat, auffallend erscheinen, erklärte es sich nicht von selbst durch 
die Handelsverhältnisse mit den Nachbarstaaten, sowie aus Grün
den der Cultur und der Gesetzgebung. Denn die schweizerische 
Armuth hat ihren hauptsächlichen Sitz in den alten Cantonen, 
wo einerseits das geistliche Regiment das Volk gar nicht zum 
selbstständigen Denken und zur zeitgemässen Auffassung der 
Verhältnisse kommen liess, andrerseits aber die von ähnlichen 
Ideen inficirten Regierungen sich auf’s Beharrlichste gegen das 
Eindringen des Gewerbewesens, also der einzigen Quelle, die 
Wohlstand in jene unfruchtbaren Alpenwüsten tragen könnte, 
sträubten. Die erstgenannten Einflüsse muss die Zeit mildern, die 
letzteren aber hat die Bundesverfassung von 1848 bereits beseitigt, 
so dass es künftig dem Unverstand der Cantonsregierungen nicht 
mehr möglich sein wird, der Ausbreitung der Industrie über 
jene Gegenden Hindernisse in den Weg zu legen. Die Industrie 
der benachbarten Cantone wird nun hoffentlich auch in jene Landes- 
theile dringen und deren Lage wenigstens einigermaassen ver
bessern. Für den Nationalökonomen bieten diese Erscheinungen 
grosses Interesse, indem sich wohl selten die Einflüsse des Cultur- 
grades, der geistigen Ausbildung auf das materielle Wohl und 
die wirtschaftliche Entwicklung eines Volksstammes in schrofferen 
Gegensätzen nachweisen lassen, als diess hier in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Fall ist. Am schlagendsten tritt aber der 
Gegensatz in den beiden Theilen des kleinen Cantons Appenzell 
Innerrhoden und Ausserrhoden hervor. Bei gleichen objectiven 
Bedingungen hier Wohlstand, Thätigkeit, Leben, dort Faulheit, 
Stumpfheit und bitterste Armuth.

Auf der andern Seite vervollständigt sich das Bild der schwei
zerischen Arbeiterverhältnisse durch die Industrieen, welche eine 
höhere Kunstfertigkeit der Arbeiter voraussetzen, und deren 
Lohn sich nach ganz andern Grundsätzen regelt, als bei der 
blos mechanischen Arbeit, wo das Concurrenzverhältniss der 
Waaren und Menschen einzig den Lohn bestimmt. Hierhin ge
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hören insbesondre die Arbeiter in der Bijouterie und Uhrmacherei. 
Dieselben werden ungemein hoch bezahlt; namentlich in letzterem 
Gewerbe mag der Verdienst eines Arbeiters bedeutender sein als 
s,ch, England ausgenommen, in irgend einem Lande des Con
te n ts  ein Lohnverhältniss findet. Leider lässt sich nicht sagen, 
dass diese günstige Lage einen günstigen moralischen Einfluss 
auf die Arbeiter ausübte. Die halbe Woche arbeiten und in der 
andern Hälfte den Verdienst durchbringen ist dort die Regel. 
Wer eben sparsam ist, kommt natürlich schneller vorwärts, allein 
die Zahl derer, welche überhaupt sparen, ist weit geringer als 
hei den Industrieen, wo nur der allerkärglichste Tagelohn abfällt, 
der unsern Begriffen nach kaum die Fristung der Existenz ge
staltet. Dazu sind Coalitionen gegen die Arbeitgeber, Arbeits
einstellungen und überhaupt alle modernen Manifestationen social- 
democralischen Ursprungs unter diesen Arbeitern (worunter sich 
freilich viele Fremde befinden} zu Hause, und schwerlich wür
den die Neufchateler und Genfer Gewerbszweige zu ihrer gegen
wärtigen Höhe und Ausbildung gekommen sein, wenn diese 
Verhältnisse älteren Datums wären. In den Urcantonen Mangel 
an Bildung, hier moderne Verbildung als Ursache eines materiell 
oder moralisch traurigen Zustandes der Arbeiterclasse. Ein Glück 
für die Schweiz, dass der eigentliche Kern und die grosse Mehr
zahl der Arbeiter gleich fern von beiden Extremen steht, die 
beide zu Unterlagen einer gesunden Industrie untauglich sind. 
Namentlich ist die grosse Anhänglichkeit des Schweizers an das 
mühsam ersparte Eigenthum ein mächtiges Schutzmittel gegen 
das Eindringen communistischer und socialistischer Ideen.

Wir haben uns bisher bei den hervorstechendsten Eigen
schaften der industriellen Bevölkerung der Schweiz aufgehalten, 
welche von entscheidendem Einfluss auf die Wohlfeilheit und 
Solidität der Production sind, und damit allerdings schon die 
Concurrenzfähigkeit der dortigen Industrie genügend erklären. 
Man pflegt zu sagen, eine wohlfeile und gute Waare verkaufe 
sich von selbst. Allein dieser Satz kann doch nur mit Einschrän
kungen gelten. Die H a n d e l s t ä t i g k e i t  muss vielmehr als ein 
nothwendiges Complement der producirenden Thätigkeit angesehen 
werden. Ist diess überhaupt richtig, so muss es in erhöhtem
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Grade auf die Schweiz Anwendung finden; da kein industrielles 
Land so ungünstige Verhältnisse zu überwinden hat, um den 
Absatz seiner Fabrikate bewerkstelligen zu können. Die ent- 
gegenslehenden Schwierigkeiten ergeben sich zunächst schon aus 
dem, was oben über die Lage der Schweiz gesagt ist. Von 
ihren Hauptindustrieen ist keine, die von dem Absatz im Innern 
bestehen könnte, selbst wenn sie bei der Versorgung des innern 
Marktes ganz allein concurrirten, was bekanntlich bei den offenen 
Grenzen keineswegs der Fall ist. So bilden die 0 uanla ? welche 
die Hauptgewerbe, die Seiden -  und Baumwollenspinnerei und 
Weberei, die Bijouterie und Uhrenfabrikation u. s. w. an die Schweiz 
selbst absetzen, nur einen höchst unbedeutenden Theil der ge-  
sammten Production, während allerdings viele kleinere oder in 
geringerem Umfang betriebene Gewerbe, z. B. Gerberei, Wollen- 
und Linnenindustrie, Glas- und Papierfabrikation u. s. w. fast 
ausschliesslich für den innern Bedarf arbeiten, namentlich seit
dem der Absatz in die Nachbarländer aufgehört hat. Die grossen 
Schweizerindustrieen zeichneten sich sogar im Gegentheil durch 
eine auffallende Vernachlässigung aller Bedürfnisse des innern 
Marktes aus, von der sie erst seit Gründung des Zollvereins 
und der dadurch verursachten Absatzstockung einigermaassen zu
rückgekommen sind. Jedenfalls ist und bleibt aber die Ausfuhr 
die Lebensbedingung der schweizerischen Grossgewerbe; in kei
nem industriellen Land findet sich auch nur annähernd ein ähnlich 
überwiegendes Verhältniss des Exports zu dem innern Verkehr. 
Da aber die Ausfuhr nach den naheliegenden Ländern für Fabri
kate nur höchst spärlich vor sich gehen kann, so ist ihr von 
selbst der Weg in weitere Ferne, namentlich über See, gewiesen. 
Nur für die Bijouterie und Uhrmacherei werden die hohen Zoll
sätze der Nachbarstaaten durch die Leichtigkeit, womit sich der 
Schmuggel in diesen Waaren bewerkstelligen lässt, grösstentheils 
zum blossen Scheine herabgesetzt.

Je ungewöhnlicher aber die Schwierigkeiten sind, welche 
die geographische Lage und die Handelspolitik der Nachbarstaaten 
der Ausfuhr von Schweizerwaaren entgegenstellen, um so glän
zender treten die Eigenschaften hervor, mit denen der Schweizer 
alle diese Hindernisse besiegt und die innigsten Handelsverbin-
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Zungen mit allen Theilen der Welt angeknüpft hat und unterhält. 
Der Trieb, ferne Länder aufzusuchen, ihre Sitten, Gebräuche 
und Bedürfnisse zu studiren, ist nächst den Engländern keinem 
^olke in solchem Grade eigen wie den Schweizern. Bedenkt 
man dabei, wie die Engländer durch ihre geographische Lage, 
ihre vielen in der Nähe der industriellen Bezirke gelegenen See
häfen , durch den Besitz einer eigenen grossartigen Handelsflotte, 
durch die Colonieen und überseeischen Besitzungen, durch die 
Handelsverbindungen und Verträge, welche nur eine politische 
Grossmacht abzuschliessen im Stande ist und durch andere Um
stände im Vortheil sind, so muss man das subjective Verdienst 
der Schweizer noch weit höher stellen. Wollte die Schweiz dem 
französischen, italienischen, belgischen oder holländischen Zwi
schenhandel den Vertrieb ihrer Fabrikate einzig überlassen, so 
wäre ihre Industrie niemals auf den gegenwärtigen Stand ge
kommen. Vorausgesetzt, dass sich dem Consumenten oder Expor
teur gleiche Preise und Qualitäten darbieten, so entscheidet die 
grössere Handelsthätigkeit, wer von den Concurrenten den Vor
zug erhält. Bei der grossen Ueberlegenheit in Fabrikation und 
Handel, die England einmal erlangt hat, erfordert es überdiess 
von andern Nationen doppelte Anstrengung, sich ihren Antheil 
an der Versorgung fremder, vorzüglich überseeischer Länder zu 
sichern. In dieser Beziehung ist nun der Schweizer unermüdlich. 
Fast jedes grössere Fabrik- und Handelsgeschäft hat fortwährend 
Söhne, Verwandte, Geschäftstheilhaber oder sonstige mit dem In
teresse des Hauses verbundene Personen in den Haupthandels- 
plätzen europäischer wie fremder Länder, die auf directem oder in— 
directem Wege den Absatz vermitteln, die Bedürfnisse, Moden und 
Launen der Abnehmer beobachten, jede günstige Conjunctur wahr
nehmen , theilweise auch den Einkauf von Roh -  und Hülfsstoffen 
°der von sonstigen in der Schweiz gangbaren Waaren behufs 
vortheilhafter Remittirung der Beträge besorgen. Die Genauigkeit, 
Womit der Fabrikant die Aufträge ausführt, und die Gewissen
haftigkeit, die er auch bei der Anfertigung solcher Waaren be
obachtet, deren Qualität oder Dauerhaftigkeit von dem Abnehmer 
nicht genau geprüft werden kann, haben das Schweizerfabrikat 
überall in Ruf gebracht, und erleichtern die Geschäfte des Rei
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senden und A g e n t e n .  Zum Theil unterhalten die Schweizer 
auch gemeinschaftliche Lager gangbarer Artikel in den Seehäfen, 
um von da aus die Versorgung bestimmter Gegenden schneller 
und leichter ausführen zu können; so haben sie z. B. in Marseille 
ständige Lager von Baumwollen -  und Seidenstoffen für die 
Bedürfnisse des Orients, Aegyptens und Africas.

Dieser Trieb des Schweizers, ferne Länder aufzusuchen, ist 
wohl zum Theil idiosyncratischer Natur, hauptsächlich aber ist er 
durch die Absatzbedürfnisse seiner Industrieen selbst hervor
gerufen. Auf alle Fälle würde er den grössten Theil seines 
wohlthätigen Einflusses verfehlen, wäre er nicht mit einer andern 
gleich starken Neigung oder Eigenthümlichkeit gepaart, die gleich
zeitig den Gegensatz und die Ergänzung jenes ersten Triebes 
bildet. Es ist diess die grosse H e i m a t h s l i e b e  der Schweizer, 
die sich einestheils auf die herrlichen Naturschönheiten, andern- 
theils und hauptsächlich aber auf die Geschichte, Traditionen und 
Institutionen des Landes gründet. Der Schweizer bleibt nicht in 
der Fremde, er acclimatisirt sich leicht auf kurze Zeit, aber 
schwierig für die Dauer. Selbst wenn er im Ausland ansässig 
war, pflegt er im Alter mit dem ersparten Vermögen nach Hause 
zurückzukehren, was auch einer der Gründe ist, wesshalb sich 
so viel Capital in der Schweiz aufgehäuft hat. Diess Gefühl geht 
durch alle Schichten des Volks, von den Zuckerbäckern Grau- 
bündtens an bis zu den grossen Fabrikanten und Handelsherren 
von St. Gallen, Zürich, Basel. Es verhindert überdiess die Mas
senauswanderung, durch welche der schweizerischen Industrie ein 
tödtlicher Schlag versetzt werden würde. Lässt der Schweizer 
sich aber auch bleibend oder für längere Zeit im Ausland nieder, 
so behält die Heimathsliebe, die Vorliebe für alles, was aus dem 
Vaterland kommt, einen Einfluss auf ihn, der ihn immer noch 
dem Interesse des Mutterlandes in höherem Grade dienstbar erhält, 
als diess bei den meisten andern Nationen der Fall ist. In der 
Regel gehen die Schweizer schon ziemlich jung von Hause und 
kehren, namentlich die in den Handelsgeschäften Betheiligten, 
von Zeit zu Zeit oder im Mannesalter für immer zurück, um 
durch andere Personen abgelöst zu werden. Auf diese Art findet 
das ausländische Bedürfniss eine Vertretung in der schweizeri
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sehen Fabrikation, welche die Handelsverbindung nie erschlaffen 
lässt. Wir sehen also hier die Geschichte, die Verfassung 
eines Landes und den Patriotismus seiner Bewohner als einen 
mächtigen Hebel volkswirtschaftlicher Ausbildung und materiellen 
Wohles auftreten.

Ein Blick auf die deutschen Handelsverhältnisse lässt die 
Ökonomische Bedeutung der geschilderten Eigentümlichkeiten des 
schweizerischen Kaufmanns und Fabrikanten am deutlichsten er
kennen. Im Zollverein ist die Ausfuhr von Fabrikaten ver- 
hältnissmässig sehr gering, besonders unbedeutend aber der 
Absatz nach überseeischen Ländern. Bei den höheren Zöllen 
des Vereins wird allerdings ein grösserer Theil der industriellen 
Thätigkeit für Befriedigung des eigenen Marktes in Anspruch 
genommen als in der Schweiz, wo das Ausland dabei ziemlich 
frei concurrirt. Ueberdiess hat der Zollverein in der Trennung 
von seinen Vorländern (Belgien, Holland, Hannover u. s. w.} 
und den Seehäfen eine ähnliche Schwierigkeit für den Absatz 
über See zu überwinden, wie diess bei der Schweiz der Fall 
ist. Von einer nachtheiligeren Lage für Förderung des Exports 
kann aber nicht die Rede sein, wenn man nicht etwa die ge
ringere Masse disponibel Capitals in Anschlag bringen will, was 
jedenfalls Einfluss hat, jedoch nicht genügt, die Erscheinung im 
Ganzen als eine Folge objectiv ungünstiger Verhältnisse zu er
klären. Es muss vielmehr zugestanden werden, dass dem Deut
schen, so rühmliche Ausnahmen einzelne Gewerbe und Gegenden 
(z.B. Tuchfabrikation, Sammlfabrikation, die Elberfelder und Nürn
berger Industrieen, Bronze,- E isen- und Stahlwaarenfabrikation 
u. s. w .) darbieten, im Ganzen jene Eigenschaften in minder 
hohem Grade eigen sind, die wir soeben bei den Schweizern 
hervorgehoben. Der Deutsche lässt sich weit leichter von den 
Schwierigkeiten zurückschrecken, welche die Concurrenz anderer 
Staaten, die einen fremden Markt schon früher erobert haben, 
bereitet. Auffallender aber noch ist die geringe Aufmerksamkeit, 
welche vielfach den Gewohnheiten, Wünschen und dem Wechsel 
der Moden fremder Länder erzeigt wird, einUmstand, der z.B.  
wesentlich beigetragen hat, unsern früheren Export von Leinen- 
waaren auf das jetzige Minimum herunterzubringen. Die Art und
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Weise, wie der Schweizerfabrikant und Commissionär seine Ver
bindungen mit allen Welttheilen anknüpft und unterhält, kommt 
im Zollverein weit seltener und bei wenigen Industrieen vor. 
Sicherlich sendet der ganze Zollverein mit der dreizehnfachen 
Zahl von Einwohnern keine grössere Zahl von Reisenden und 
Handelsagenten über See, als die kleine Schweiz. Der geringe 
überseeische Absatz ist die eigentliche Ursache, wesshalb die 
Schutzzollfrage für den Zollverein noch von einer so ausser
ordentlichen Bedeutung ist, wie es der hohe Stand der Aus
bildung so vieler Industrieen kaum mehr erwarten lassen sollte. 
Die ausländische Concurrenz könnte auf dem innern Markt gleich
gültiger sein, wenn wir auf den ausländischen Märkten entsprechend 
concurrirten. Selbst kleine Differenzen in Preisen oder Qualität 
vermag eine erhöhte Handelstätigkeit zu verdecken. Namentlich 
bei fernen überseeischen Ländern erleidet durch die Frachten 
und Spesen, durch den Wechsel im Verhältniss der Nachfrage 
und des Angebotes, durch die Anforderungen der Mode u. s. w. 
der ursprüngliche Fabrikpreis der Waare solche Veränderungen, 
dass es die Absatzfähigkeit kaum berührt, ob dieser etwas höher 
oder niedriger war. Eine Verbindung führt hier zur andern; 
der Absatz der concurrenzfähigen Waare erleichtert den Verkauf 
der minder vollkommenen oder minder wohlfeilen. In wie vielen 
Artikeln haben die Engländer einen starken Export, während wir, 
trotz niedrigerer Preise und gleicher Qualität, kaum nennens
w e r t  ausführen? Wir wagen die Voraussagung, dass in dieser 
Beziehung die bevorstehende Londoner Industrieausstellung einen 
Grad der Concurrenzfähigkeit deutscher Fabrikate im Verhältniss 
zu den englischen heraussteilen wird, den wir selbst nicht geahnt 
haben. Allein die Concurrenzfähigkeit thut es nicht allein; man 
muss auch concurriren!

Die geringere Anhänglichkeit an die H eim at, die Leichtig
keit, womit sich der Deutsche in fremden Ländern einbürgert, 
ihre Sprache und Sitten annimmt und in der zweiten Generation 
seine Abstammung schon fast vergessen hat, vervollständigt die 
nachtheiligen Einflüsse, welche die mangelnde (oder vielmehr 
noch wenig entwickelte) Thätigkeit für den Absatz deutscher 
Erzeugnisse ausübt. Die grosse Zahl starker, gesunder und auch
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wohlhabender Menschen, die alljährlich übers Meer ziehen, ist 
nicht blos für die Production, sondern auch für die Consumtion 
und den Absatz vaterländischer Gewerbserzeugnisse so gut als 
verloren. Der Deutsche bleibt in America nicht Deutscher, und 
sobald er eben acclimatisirt ist, fühlt er umsoweniger ein Be- 
dürfniss, mit dem Mutterlande in Verbindung zu bleiben, und 
sich von dort her mit dem gewohnten Bedarfe zu versehen, als 
er bereits ein Vorurtheil für alles Ausländische aus Deutschland 
mitbrachte. So wirkt der Mangel an Nationalstolz, an patrioti
scher Vorliebe für das Vaterland bei uns eben so nachtheilig, 
als das Vorhandensein dieser Tugenden bei den Schweizern der 
Entwicklung der nationalen Wohlfahrt förderlich ist. Man 
könnte allerdings sagen, dass in der Zerrissenheit und Zerfah
renheit unserer Zustände die Erklärung wie die Berechtigung 
des Deutschen zu einer so trüben Anschauung seiner Verhältnisse 
liege, dass der deutsche Boden nicht fähig sei, die köstliche 
Pflanze des Nationalstolzes hervorzutreiben. Allein bietet etwa 
die Schweizergeschichte in geringerem Grade ein Bild der Zer
rissenheit, der innern Fehden, der religiösen Verfolgungen, des 
wüthendsten Partheistreites, der cultur -  und sittengeschichtlichen 
Frevel dar als Deutschland? Der Unterschied liegt hier nur in 
der Auffassung. Der Schweizer verweilt blos bei den Gross- 
thaten seiner Vorväter, bei den Lichtseiten seiner Institutionen, 
bei den Momenten des Glücks und der Grösse, welche die Ge
schichte des Landes bietet, und findet da Boden genug, den 
Samen des glühendsten Patriotismus einzusenken und zum mäch
tigen Baume zu entwickeln. Der Deutsche dagegen schwelgt 
nur immer in der Fülle des nationalen Jammers; die deutsche 
Geschichte ist ihm nichts als die Geschichte alles deutschen Un
glücks , aller deutschen Schmach, und eine sentimentale Trauer 
loscht die Flamme der Begeisterung aus, welche die Erinnerung 
an die glänzenden Momente hervorrufen sollte. Die Handels-  
geschichte liefert uns hier einige practische Belege, welchen 
Einfluss eine solche Auffassungsweise, selbst auf so fern liegen
den Gebieten, äussern kann.
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II.

In dem Vorstehenden liegt die eigentliche Erklärung der 
Grösse schweizerischer Industrie und ihrer Ueberlegenheit über 
die so vieler andern Länder. Wie schon im Eingänge gesagt, 
kann es erst jetzt zur Sprache kommen, welche Rolle das 
h a n d e l s p o l i t i s c h e  S y s t e m  in diesem Entwicklungsprocess 
gespielt hat.

Das System der Schweiz ist das des f r e i e n  H a n d e l s  
oder des laissez faire. Die ßesteurung des Verkehrs geschah 
nur im Finanzinteresse, und wenn auch hier und da in den 
Cantonalzöllen das Bestreben ersichtlich war, die Concurrenz 
eines andern Cantons oder des Auslandes zu erschweren, so 
sind doch die Sätze zu niedrig gehalten, als dass man vom 
practischen Standpunkt aus von einer Verletzung des Grund- 
princips zu Gunsten des Schutzzollsystems reden könnte. So 
bedeutende Aenderungen auch das mit dem 1. Februar vorigen 
Jahres ins Leben getretene neue Grenzzollsystem in die alten 
Zoll- und Steuerverhältnisse gebracht hat, so sind doch die 
früheren Grundsätze leitend geblieben und nur gleichsam von 
dem einzelnen Canton auf die Gesammtheit übertragen worden.

Nichtsdestoweniger ist die Veränderung zu bedeutend, um ohne 
alle Ökonomischen Nachwirkungen bleiben zu können. Die Schweiz 
oder vielmehr die einzelnen Cantone haben sich durch das neue 
Grenzzollsystem einerseits dem Freihandelsprincip noch mehr 
genähert, indem der Verkehr im Innern durch Beseitigung aller 
Binnenzolllinien und Aufhebung der kleinen Zollgebiete g ä n z 
l i c h  frei geworden ist. Sie hat sich aber andrerseits in Bezug 
aufs Ausland davon entfernt, indem die Belastung des innern 
Verkehrs auf den alleinigen Verkehr mit dem Ausland übertragen 
worden ist.
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Bis zum vorigen Jahr war der alte eidgenössische Grenz
zoll beinahe die einzige Extrabelastung, welche ausländische 
Waaren in der Schweiz traf; die Summe war höchstens 
3 -  bis 400,000 Schweizerfranken. Gegenwärtig fällt dagegen 
die ganze Bruttozolleinnahme, die 3 bis 4 Millionen betragen 
wird, mit der Extrabelastung der Einfuhr vom Auslande zusam
men. Die Waaren aus andern Cantonen sind wohlfeiler, die 
aus dem Auslande theurer geworden. So wenig hier eine arith
metische Vergleichung zulässig ist, so würde man doch mit eini
ger Berechtigung sagen können, vom Standpunkt des Freihandel
systems sei das Verhällniss dasselbe geblieben, wenn die Summen 
der früheren und der jetzigen Gesammteinnahmen einander gleich 
wären. Da aber diess nicht der Fall ist, vielmehr die jetzi
gen Grenzzölle einen um eine halbe bis eine Million Schweizer- 
franken höheren Bruttoertrag im Vergleich zur früheren Ge- 
sammteinnahme abwerfen, so lässt sich nicht anders sagen, als 
dass sich die Schweiz, wenn auch nicht im Princip, so doch 
im Grade der Besteurung weiter vom Freihandel entfernt habe, 
als es vor der Centralisation des Zollwesens der Fall war. 
Und dennoch, welcher Freihändler selbst wollte behaupten, 
dass das jetzige System, und obgleich man sogar einzelne 
Sätze des Tarifs als Schutzzölle bezeichnen darf ( z. B. bei 
manchen Eisensorten, Papier, Taback u. s. w .) dem früheren 
nicht vorzuziehen sei, dass es nicht günstigere ökonomische 
Wirkungen im Gefolge haben werde? Wir kommen später hier
auf zurück.

Wir haben also das System bezeichnet, und es fragt sich 
nun, welcher Antheil ihm an dem Aufschwung des schweizeri
schen Gewerbewesens seit 1815 und an dessen gegenwärtigem 
Zustande gebührt. Die Vergleichung mit andern Ländern muss 
auch hier den Maassstab liefern helfen.

Der vorhergegangenen Auseinandersetzung zufolge liegen 
die Ursachen der Entwicklung und das Uebergewicht des schwei
zerischen Gewerbewesens fast ausschliesslich auf subjectivem Ge
biete; denn auch Umstände wie die Aufhäufung von Capitalien, 
der niedrige Arbeitslohn u. s. w. gehören mittelbar hierher. Ob 
aber dieser industrielle Trieb, diese Arbeitsamkeit, Sparsamkeit,
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Thätigkeit für die Ausfuhr u. s.w . durch dasFreihandelssystem her- 
Yorgerufen oder wesentlich gestärkt ward, ob umgekehrt ein Schutz
zollsystem diese erfreuliche Entwicklung beeinträchtigt haben würde, 
bedarf erst der genaueren Untersuchung.

Die Wirkung des handelspolitischen Systems auf die sub- 
jectiven Grundlagen des Gewerbewesens wird durch die Aende- 
rungen vermittelt, die es in  dem  G r a d e  d e r  C o n c u r r e n z  
bewirkt. Von Seiten der Theoretiker wird nun hier das Dogma 
aufgestellt, dass die stärkste Concurrenz auch zu dem stärksten 
Grad von Anstrengungen ansporne. So sehr man diesen Satz 
in seiner Allgemeinheit gelten lassen kann, so unstatthaft und 
falsch ist es, ihn ohne Modificationen in allen speciellen Fällen 
anwenden zu wollen. Indem er überall gleiche Wirkungen er
wartet, setzt er überall die gleichen subjectiven Grundlagen vor
aus, als ob alle Menschen vollkommen gleichartige Automaten 
wären, wo der gleiche Druck auch gleiche Bewegungen erzeu
gen müsste. Sind aber die Grundlagen, die hier in Betracht 
kommen, überall gleichartig? Wirken hier nicht der bereits 
erlangte Grad industrieller Ausbildung, der Culturgrad im Allge
meinen, Volkscharakter, Geldverhältnisse, Clima u. s. w. so 
mächtig ein, dass der Reflex der gleichen Einwirkung hier ein 
ganz anderer werden muss als dort? Den Pädagogen würde 
man auslachen, welcher die Erziehung jedes einzelnen Menschen 
genau nach derselben Methode vornehmen wollte, ohne auf die 
Unterschiede des Temperaments, des Charakters, der Anlagen, 
der Vorbildung Rücksicht zu nehmen. Im Völkerleben aber treten 
dieselben Momente hervor; der Engländer, der Spanier, der 
Russe, Italiener oder Deutsche, jeder will verschiedenartig an
geregt sein, um in geistiger, politischer, religiöser Beziehung 
vorwärts zu schreiten. Die wirtschaftliche Entwicklung folgt 
gleichen Gesetzen. Ein gleicher Grad der Concurrenz wirkt bei 
dem einen Volk anregend, bei dem andern erschlaffend. Es ist 
mit der Concurrenz in der Volkswirtschaft wie mit dem Opium 
‘in der Medicin; dieselbe Dosis kann bei verschiedenen Individuen 
oder verschiedene Dosen können bei demselben Menschen die 
abweichendsten oder gar entgegengesetzte Wirkungen hervor
bringen. Für den Engländer z. B. übt selbst die übertriebenste
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Mitbewerbung eine wahre Anziehungskraft aus, und der Ruf nach 
competing lines, concurrirenden Eisenbahnen, den man jetzt 
vielfach hört, ist ein charakteristisches Zeichen der grossartigen 
Concurrenzsucht, welche sich dort entwickelt hat. Für die Haupt
staaten Europas dürfte folgende Reihenfolge existiren, worin 
sich der anregende Einfluss der gewerblichen Concurrenz ab
stuft: Grossbritannien, Schweiz, Belgien, Frankreich, Zollverein, 
Oesterreich, Russland, Spanien und Portugal u. s. w. Damit soll 
durchaus nicht gesagt werden, dass die Concurrenz überhaupt 
nicht anregend wirke; sie ist vielmehr allerwärts das wirksamste 
Mittel zur Förderung gewerblichen Fortschrittes, in England wie 
in Portugal. Allein nicht jedem Grad der Concurrenz kommt diese 
Wirkung zu. Die freie Concurrenz z. B. mit den englischen Twisten 
spornte in der Schweiz die bestehenden Fabriken zum steten Fort
schreiten an und liess neue Anlagen entstehen; im Zollverein dürfte 
wohl auch noch ein Theil der bestehenden Spinnereien nach 
Abschaffung des Zolls sich mit äusserster Anstrengung halten, 
während neue um so weniger entstehen würden, als der jetzige 
Zoll von drei Thalern dieselben kaum aufkommen lässt. In Spanien, 
Italien, Russland aber müsste eine solche freie Concurrenz mit 
England nicht blos das Entstehen jeder neuen Anlage vollständig 
zurückhalten, sondern es würden auch die bestehenden sofort 
eingehen, was wohl Niemand bestreiten wird. Wie stürzte z. B. 
die portugiesische Tuchfabrikation durch den M e t h u e n v e r t r a g !  
Wo die Grundlagen nicht gleich sind, kann auch die Wirkung 
derselben Maassregel unmöglich die gleiche sein. Die Schutzzoll- 
parthei sucht zu viel nach o b j e c t i v e n  Gründen, um das Nach
theiligere ihrer Lage, die Nothwendigkeit eines Schutzes nachzu
weisen; sie scheut sich gleichsam, das Gebiet der Subjectivität 
zu beschreiten. Und doch liegen hier ihre besten Waffen, wäh
rend der Nachweis einer objectiv ungünstigen Grundlage der 
Industrie, wofür ein Schutz beansprucht wird, häufig mehr gegen 
Ms für sie spricht. Das Eingesländniss einer zur Zeit noch weni
ger entwickelten subjectiven Grundlage liefert dagegen dem Gegner 
nur schwache Waffen; denn es liegt keineswegs in der Macht 
der Einzelnen, solche allgemeine Verhältnisse mit einemmal um
zugestalten , z. B. die Arbeiter fleissiger und sparsamer zu machen, 
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Creditverhältnisse zu ändern, überhaupt die industrielle Bildung 
der Nation mit einem Ruck vorwärts zu schieben.

Wir haben das Freihändlerdogma von der allgemeinen Wir
kung der unbeschränkten Concurrenz bekämpft, ohne dagegen 
seiner Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall zu nahe zu 
treten. Wir geben die mehr günstige als ungünstige Wirkung 
des Systems auf die Schweiz zu , läugnen aber die Berechtigung, 
hiervon nun auf dessen absolute Vortrefflichkeit zu schliessen. 
Nach den entwickelten Grundsätzen lässt vielmehr der Erfolg 
eines Systems in e i n e m  Lande noch durchaus keinen sichern 
Schluss auf die Wahrscheinlichkeit des gleichen Erfolgs in einem an
dern Lande zu. Der Zollverein, namentlich der südliche Theil davon 
ist ein schlagender Beweis dieser Behauptung. Als dieser vor 
dem Zusammentritte des baierisch-württembergischen und später 
des grossen Zollvereins fast gleich niedrige Zölle hatte, kam in 
der Schweiz bei freier Concurrenz das Gewerbewesen zur Blüthe 
und grossartigsten Ausdehnung, während diesseits die Industrie 
nicht auf- und vorwärts kommen konnte, welch’ ein dringendes 
Bedürfniss dafür auch in den mangelnden Erwerbsquellen Süd
deutschlands gegeben war. Baden namentlich besass vor den 
Zeiten des Zollvereins sehr wenig Fabriken. Bei gleicher 
äusserer Einwirkung waren also dort die Resultate ganz andere 
wie hier, weil eben die Grundlagen verschieden waren. Die 
Jahre 1834 und 1835 änderten diess Verhältniss; Baden, Würt
temberg und Baiern traten in den Zollverein, und durch höhere 
Zölle ward die ausländische Concurrenz gemildert. Sofort sehen 
wir unter dem a b w e i c h e n d e n  System eine G l e i c h h e i t  der 
gewerblichen Entwicklung Süddeutschlands und der Schweiz ein- 
treten, während unter g l e i c h e m  System die schroffste A b
w e i c h u n g  in der Entwicklung stattgefunden hatte. In den 
zwanzig Jahren vor dem Zollverein unter niedrigen Finanzzöllen 
hat sich der industrielle Geist Süddeutschlands kaum merkbar 
entwickelt; für die Schweiz dagegen bezeichnen die Jahre 1815 
bis 1835 den glänzendsten Fortschritt. Jene Jahre, die der 
Theorie nach den Unternehmungsgeist, den Muth der Mitbewer
bung in Deutschland hätten aufregen und ausbilden müssen, haben 
ihn nicht zu erwecken, nicht grosszuziehen vermocht; die sechs
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zehn Jahre des Zollvereins dagegen, die eben dieser Theorie 
nach die Erschlaffung, den Rückschritt fördern mussten, sie erst 
haben jenen Geist mächtig angeregt und vorwärts getrieben. 
Das g l e i c h e  System schuf eine immer grössere Verschiedenheit 
der subjectiven Grundlagen der Industrie Süddeutschlands und der 
Schweiz; das a b w e i c h e n d e  System näherte die Grundlagen 
und ist im Begriff sie auszugleichen. Allerdings haben die Con- 
sumenten im Zollverein Opfer für Emporbringung der Industrie 
gebracht, welche in der Schweiz nicht erforderlich waren. Allein 
die Opfer waren einmal nöthig und sie haben — Zeuge ist die 
unverkennbar gestiegene Wohlfahrt Süddeutschlands — zu über
wiegenden Vorlheilen geführt, während das System vor den 
Zeiten des Zollvereins nur geringe Opfer forderte, aber auch 
gar keine Vorlheile gewährte. Wir wollen uns hier nicht in 
den Streit einlassen, ob die Industrie auch ein nothwendiges 
Element der volkswirtschaftlichen Entwicklung jedes Landes sei. 
Allein jeder Vorurtheilsfreie wird zugeben müssen, dass das 
Criterium der Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeil einer 
Industrie Tür eine bestimmte Gegend nicht in dem zufälligen 
Umstande gesucht werden kann, ob sie von selbst aufkommt 
oder nicht. Mangel an Capital ist doch sicherlich nicht identisch 
mit mangelndem Bedürfniss für Capital, fehlende Industrie nicht 
identisch mit mangelndem Bedürfniss für Industrie, für vermehrte 
Arbeitsgelegenheit. Hier müssen andere Gründe, die der Lage, 
den Bevölkerungs- oder Erwerbsverhältnissen einer Gegend ent
nommen sind, den Ausschlag geben und entscheiden diese be
jahend, so gründe man das handelspolitische System auf die 
factisch vorhandenen Grundlagen, nicht auf allgemeine Theorieen. 
Erfahrungsmässig ist das System, welches für die Schweiz genügte, 
für Deutschland ungenügend gewesen; erfahrungsmässig hat es 
eines abweichenden Systems bedurft, um hier zu ähnlichen ge
werblichen Resultaten zu gelangen. Das Zugeständniss, dass 
die Schweiz sich bei ihrem System am besten befunden hat, 
steht desshalb in keinem Widerspruch mit der Behauptung, dass 
der Zollverein seinerseits wohlthat, ein abweichendes System an
zunehmen, und schliesst ebensowenig die Behauptung in sich, 
dass eine Entwicklung, wie sie in der Schweiz stattfand, n u r
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durch das gleiche System, den Freihandel, herbeigefiihrt wer
den könne.

Untersuchen wir, welche Gründe in der Schweiz für und 
gegen ein Schutzzollsystem sprechen, so ergiebt sich am deut
lichsten, was das jetzige System Yortheilhaftes und Mangelhaftes 
hat, und welcher Antheil an der Entwicklung der dortigen Indu
strie und des Volkswohlstandes auf seine Rechnung kommt.

Es können zwei Hauptgründe für Schutzzölle geltend gemacht 
werden, vorausgesetzt, dass vorher schon die Frage bejaht sei, 
dass die Verhältnisse des Landes das Aufkommen des Gewerbe
wesens wünschenswerth oder nothwendig machen. Man kann 
erstens damit beabsichtigen, das Capital auf die Industrie hinzu
leiten und sie dadurch hervorzurufen, auch die schwachen An
fänge zu schützen, bis sie erstarkt sind. Man kann zweitens 
damit beabsichtigen, der vaterländischen Industrie, gleichviel, 
ob sie schon zur allgemeinen Concurrenz befähigt sei oder nicht, 
die Vorlheile des Absatzes im Innern ausschliesslich oder doch 
grösstentheils vorzubehalten.

Der erste Grund fällt für die Schweiz w eg, indem es er- 
fahrungsmässig einer Milderung der ausländischen Concurrenz 
durch Schutzzölle n i c h t  bedurft hat, um jene Wirkung hervor
zubringen; die ungewöhnliche Anhäufung von Capital und die in 
ihren Grundzügen schon vorhandene vorzügliche subjective Grund
lage zur Entwicklung einer Industrie machten für die Schweiz 
die Anwendung künstlicher Mittel unnöthig.

Der zweite Grund für Schutzzölle, der Vorbehalt der Vor
theile, welche der alleinige oder doch hauptsächliche Besitz des 
innern Marktes der nationalen Industrie und Arbeitskraft gewährt, 
führt uns auf den Zusammenhang der Schutzzollfrage mit der 
Ausdehnung des umschlossenen Gebietes. Die Absicht, den Ge
werben einen geschützten Raum für ihre Entwicklung zu sichern, 
wird verfehlt, wenn eben dieser Raum für die Entwicklung zu 
klein ist. So hätten die einzelnen süddeutschen Staaten durch 
gesonderte Anwendung des Schutzzollsystems sicherlich nicht die 
Erfolge für ihr Gewerbewesen erzielt, welche die Schutzzölle in 
Verbindung mit dem Anschluss dieser Staaten an einander und an 
die übrigen Zollvereinsstaaten gehabt haben.
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Ein so kleiner Markt wie der schweizerische, welcher der 
Entwicklung-, der Ausbildung einer Industrie nicht genügt, kann 
ihr auch auf die Dauer nur von geringerem Werthe sein. Nicht 
als ob die stete Versorgung von 2 ’/3 Millionen Menschen mit 
Gewerbserzeugnissen unbedeutend für eine Industrie sei; es zer
splittern sich jedoch die Bedürfnisse dieser Menschenzahl in so un
zählige Artikel, dass sich die Industrie eines so kleinen Landes nicht 
auf alle Zweige und Specialitäten jeder Waarengattung werfen kann; 
sie würde dadurch im Gegentheil nur der kräftigen Entwicklung 
einzelner Hauplzweige schaden. In einem grossen Zollgebiete 
ist diess Verhältniss ein ganz verschiedenes. Hier ist selbst in 
Artikeln des geringeren oder seltneren Gebrauchs der Gesammt- 
bedarf ein so bedeutender, dass die betreffenden Gewerbe in 
einer ökonomisch vorteilhaften Ausdehnung betrieben und da
durch zur vollständigen Entwicklung gebracht werden können. 
In einem kleinen Zollgebiet ist desshalb die Bedeutung des innern 
Marktes für die eigene Industrie ganz unverhältnissmässig schwä
cher als in einem grossen Gebiet; desshalb ist auch unter den 
Fabrikanten der Schweiz die Zahl der Anhänger des Schutzzoll
systems nur gering. Allerdings findet diess keine Anwendung 
auf die kleinen Industrieen und Handwerke, deren Lebensfrage 
stets der innere Markt bleibt. Allein es fragt sich, ob diese 
Rücksicht, so sehr sie auch durch die Zollsysteme der Nachbar
staaten verstärkt wird, für sich gewichtig genug ist, die Ein
führung eines Schutzzollsystems zu begründen; denn wir haben 
gesehen, dass bei der Schweiz die übrigen Gründe seiner Ein
führung vollständig oder grösstentheils weglallen.

So schwach die Gründe f ür ,  so gering erscheinen ander
seits. die Bedenken g e g e n  ein Schutzsystem in der Schweiz. 
Diese Bedenken können zuerst subjectiver Natur sein. Nach dem, 
was vorhin über die verschiedenen Einwirkungen der Concurrenz 
auf verschiedene Völker gesagt ist, können wir kurz hierüber 
hinweggehen. Es bleibt jedoch nothig, darauf aufmerksam zu 
machen, dass ein Schutzzollsystem die subjective Entwicklung 
des s c h w e i z e r i s c h e n  Industriellen gar nicht oder nulr momen
tan zu beeinträchtigen im Stande gewesen wäre. Denn einmal 
wird das Medium dieser Entwicklung, die Concurrenz, nur auf
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längere oder kürzere Zeit, nicht für die Dauer, gemildert, bis 
nämlich die innere Concurrenz um so viel stärker als die äussere 
schwächer geworden ist. Der schweizerische Gewerbetreibende, 
für welchen diese Milderung kein Bedürfniss war, hätte sich doch 
sicherlich auch durch dieselbe nicht veranlasst gefunden, seine 
Thätigkeit, Sparsamkeit, kurz a l l e  d i e E i g e n s c h a f t e n ,  w e l c h e  
d i e  g e w e r b l i c h e  C o n c u r r e n z  n i c h t  e r s t  g e s c h a f 
f e n  hat ,  s o n d e r n  w e l c h e  b e r e i t s  v o r h a n d e n  w a r e n ,  
bei Seite zu setzen. Wenn in England, wo das Prohibitiv- 
und Schutzsystem Jahrhunderte lang, wie in keinem andern Staate, 
durchgeführt worden ist, dennoch der industrielle Geist sich zu 
der höchsten Hohe, selbst höher als in der Schweiz, ausgebildet 
hat, was berechtigt dann zu glauben, dass das gleiche System 
hier zu entgegengesetzten Resultaten geführt haben werde? —  
Ausser diesen allgemeinen Gründen kommt aber noch im vor
liegenden Fall der u n b e d e u t e n d e  U m f a n g  des schweizeri
schen Gebietes zur Sprache. Eine Industrie von Bedeutung konnte 
mit ihrem Absatz nicht innerhalb dessen Grenzen bleiben; sie 
drängte nach Aussen, wo ihre Erzeugnisse der freien Concurrenz 
aller Länder blossgestellt wurden. Bei den grösseren Schweizer- 
industrieen überwiegt der äussere den innern Absatz bis zum 
Zehn- und Mehrfachen. Die Rückwirkung dieser Concurrenz 
auf dritten Märkten musste natürlich jeden Einfluss lähmen, den 
der geringere Grad der Mitbewerbung auf dem eigenen Gebiete 
möglicherweise hätte zur Folge haben können. Dieselben Er
wägungen beseitigen aber auch zum grössten Theil die Bedenken, 
welche vom Standpunkt der Consumtion der Einführung von 
Schutzzöllen entgegengehalten werden. Von Monopolpreisen inner
halb des Zollgebietes kann unter solchen Verhältnissen ebenso
wenig die Rede sein, als sich Industrieen, die für das Land 
unnatürlich wären, d. h. den Consumenten d a u e r n d e  Opfer 
auferlegen, durch die Lockung eines so kleinen Absatzbezirkes 
zur Ansiedelung verleiten lassen würden. Da überdiess Zoll
freiheit der Roh- und Hülfsstofle, Lebensmittel u. s. w. dem 
Schutzzollsystem nicht widerspricht, so waren auch keine Preis
steigerungen zu fürchten, die die Fabrikerzeugnisse verlheuern 
und so die Consumtion wie Concurrenzfähigkeit mindern konnten.
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Aus dem Gesagten ergiebt sich kurz, dass bei jedem klei
nen Lande die Gründe für wie gegen die Einführung eines Schutz
zollsystems an Gewicht verlieren, dass aber bei der Schweiz 
insbesondere den stehenbleibenden Bedenken gegen dasselbe 
ein Uebergewicht über die von seiner Annahme zu erwartenden 
Vortheile zukommen dürfte. D ie  D i f f e r e n z  v o n  V o r t h  ei 
l e n ,  d i e  r e i n  a u f  R e c h n u n g  de s  b e f o l g t e n  F r e i 
h a n d e l s s y s t e m s k o m m e n ,  i s t  a b e r  nur  k l e i n ,  indem wir 
auseinandergesetzt haben, dass seine besondere Einwirkung auf 
die eigentlichen Bedingungen der Blüthe und Ausdehnung schwei
zerischer Industrie nur eine sehr geringe sein konnte, und 
dass  u n t e r  e i n e m  a b w e i c h e n d e n  S y s t e m  i h r e  Ent 
w i c k l u n g ,  bei  de n  v o r h a n d e n e n  ( n i c h t  e r s t  d u r c h  
den F r e i h a n d e l  g e s c h a f f e n e n }  Grundl agen ,  im W e s e n t 
l i c h e n  d i e s e l b e  g e w e s e n  s e i n  w ü r d e .  Ausserdem ist 
aber nicht zu verkennen, dass das Freihandelssystem der Ent
wicklung des schweizerischen Zwischenhandels sehr vortheilhaft 
gewesen ist. Sie bildete gleichsam einen grossen Freihafen im 
Binnenland, der seine Anziehungskraft auf alle Waarenmassen, 
deren Bestimmung noch nicht fest stand, nicht verfehlen konnte. 
Rücksichten auf die andern Nachtheile eines hohen Grenzzoll
systems, z. B. auf die Schwierigkeit, in so gebirgigen Gegenden 
die Grenzen zu bewachen und den Schmuggel zu verhüten u. s. w., 
würden überdiess in der Schweiz den Ausschlag gegen die Schutz
zölle geben müssen, wenn auch sonst die Waage der Vortheile 
und Nachtheile völlig im Gleichgewicht stände. Der neue Grenz
zolltarif bewirkt übrigens eine practische Vermittelung der ent
gegenstehenden Anforderungen, die eine glückliche genannt wer
den und auch von dem hier eingenommenen Standpunkte aus 
gebilligt werden muss. Gleichgültig für die grossen Induslrieen 
und ohne eine Verlheuerung der inländischen Producte fürchten 
zu lassen, wird er manchem kleineren Gewerbszweige und nament
lich dem Handwerk, dem das Ausland ganz verschlossen ist, den 
Absatz im Innern erweitern; also gerade den Punkt treffen, der 
uns allein in der Schweiz für Schutzzölle zu sprechen schien. 
Da aber gleichzeitig die Zölle ein Maass halten, welches ein 
kostspieliges Douanensystem überflüssig erscheinen lässt, so wird
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jener kleine Vortheil erreicht, ohne durch grössere finanzielle 
Nachtheile aufgewogen zu werden.

III.

Die materielle Entwicklung eines Landes, insbesondere aber 
eines kleinen Landes, wird nicht blos durch Verhältnisse bedingt, 
deren Regelung in seiner eigenen Macht liegt. Die Schweiz 
mochte das angemessenste handelspolitische System wählen, so 
blieb doch die Entwicklung ihrer Industrie wie des gesaminten 
Volkswohlstandes nicht minder abhängig von den Maassregeln, 
welche das Ausland im eigenen Interesse ergriff. Diese haben 
sich allmählich in einer Art und Weise gestaltet, die für die 
Schweiz die allernachtheiligste genannt werden muss. Durch die 
Erhöhung der Zölle der Nachbarstaaten ist in gleichem Maasse 
der Absatz der Schweiz zurückgedrängt worden. Da, wie schon 
auseinandergesetzt, der eigene Markt nicht die Bedeutung für 
die Schweizerindustrie hat, um durch retorquirende Zollmaass
regeln im Innern wieder erlangen zu können, was im Ausland 
verloren ging, überdiess dem Schutzzollsystem noch andere Be
denken entgegenslanden, so kann man immerhin das befolgte 
System verlheidigen, ohne dass man von ihm die Beseitigung 
der grossen Nachtheile erwarten darf, welche die Handelspolitik 
des Auslands der Entwicklung des schweizerischen Gewerbewesens 
zufügt. Die fortschreitenden Einflüsse der Maassregeln, wodurch 
die Schweiz immer mehr in die Stellung des e i n s e i t i g e n  
Freihandels gedrängt ward, lassen sich in der Entwicklung ihrer 
Industrie deutlich erkennen. Der letzte Hauptschlag war das Vor
rücken des Zollvereins bis an die nördliche Grenze. Er ver
setzte nicht blos mehreren kleineren Industrieen, insbesondere 
den Gerbereien, der Baseler Papierfabrikation u. s. w ., die vom 
Absatz in die Nachbarländer bestanden, die gefährlichsten Stösse, 
sondern brachte auch in das Fortschreiten fast aller Hauptgewerbs- 
zweige einen Stillstand. Trotz der grossen und erfolgreichen 
Anstrengungen, den in der Nähe verlornen Markt in der Ferne
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wieder zu erobern, muss man dennoch den Abschluss des Zoll
vereins als die Epoche für die Schweiz bezeichnen, wo der in
dustrielle Fortschritt ins Stocken gerieth, oder doch mindestens 
ausserordentlich viel weniger vorwärts kam, als seit 1815 der Fall 
gewesen war. Bleibt es doch für viele, insbesondere kleinere 
Industrieen, die schwere und ordinäre Waaren anfertigten, der 
Fracht halber unmöglich, in der Ferne Ersatz für den in der 
Nähe verlornen Markt zu suchen, so dass also aller Energie 
und allen Anstrengungen ein unübersteigliches Hinderniss ent
gegengesetzt ist. Diejenige Industrie, in der die höchsten Leistungen 
schweizerischen, vielleicht continentalen Gewerbfleisses verkör
pert sind, die Baumwollspinnerei, hat ihre Fortentwicklung seit 
zehn Jahren völlig abgeschlossen, während die Uhrmacherei und 
Bijouterie nur der, Leichtigkeit des Schmuggels halber in gerin
gerem Maasse beeinträchtigt worden sind. Eben so deutlich wie 
in der langsameren Fortentwicklung der Industrie lässt sich der 
schädliche Einfluss der steigenden Zölle der Nachbarstaaten in 
den immer grösseren Summen schweizerischen Capitals erkennen, 
welche in das anstossende Ausland wanderten, weil sie im In
land, trotz der im Ueberfluss vorhandenen Arbeitskräfte (ein 
Beweis dafür ist der niedrige Arbeitslohn!), keine vortheilhafte 
Verwendung mehr fanden. Und nicht blos entgingen der Schweiz 
dadurch die Mittel, neue Werthe und Capitale zu schaffen, son
dern dem Ausland ward es erleichtert, eigene Industrieen zu 
gründen, und den ferneren Bezug der Fabrikate aus der Schweiz 
entbehrlich zu machen. Beweise dafür sind die Spinnereien 
und Papierfabriken des badischen Wiesenthals, die Webereien 
von St. Galler und Appenzeller Waaren im südlichen Würt
temberg, die Betheiligung des Schweizercapitals in der Mühl
hauser Industrie u. s. w. Wer will verkennen, dass alle 
diese Erscheinungen den Gedanken an wiedervergeltende Zoll
maassregeln nahe legen, ja dass sie das Uebergewicht erlangen 
müssten, wenn nicht der geringe Umfang und sonstige eigen- 
thümliche Verhältnisse der Schweiz einen verhältnissmässig un
bedeutenden Erfolg erwarten liessen. Keineswegs aber kann aus der 
geringeren Bedeutung des innern Marktes für die grossen Schweizer- 
industrieen der Schluss gezogen werden, dass der Schweiz über
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haupt der Besitz eines nahegelegenen Marktes gleichgültig sein 
könne, und ebensowenig folgt aus den Vortheilen der überseei
schen Verbindungen und des Handels mit allen Welttheilen, dass 
der nähere Markt, der naturgemässe Austausch mit den Nach
barländern dadurch entbehrlich werde oder weniger vorteilhaft 
s e i , als eine solche Ausschliesslichkeit des Handels mit der Ferne. 
Die geschilderten Einwirkungen des immer schrofferen Abschlusses 
der Nachbarstaaten, die mit dem Zollverein zur Krisis kamen, 
haben diess genugsam bewiesen, die einfachste handelspolitische 
Logik bestätigt es. Für ein Binnenland wie die Schweiz ist vielmehr 
ein nahegelegener Markt in erhöhtem Grade von Werth, während 
für die an der See gelegenen Länder der Begriff der Nachbar
staaten viel breiter ist. Es giebt in der That kein industrielles Land, 
das durch die Handelspolitik der umliegenden Staaten in eine 
nachtheiligere Lage gedrängt ist als die Schweiz, und die grössten 
subjecliven Anstrengungen vermochten, wie wir gesehen haben, 
den daher rührenden Einwirkungen blos bis zu einem gewissen 
Grade die Wage zu halten. Je grösser die Industrie und je kleiner 
das Land, desto nachtheiliger eine solche einseitige Handelsstellung, 
desto dringender das Bediirfniss nach Erweiterung des natürlichen, 
d. h. umliegenden Marktes. Nehmen wir z. B. Belgien, so hat 
dieses Land doch immer fast die doppelte- Zahl von Einwohnern 
als die Schweiz; es grenzt an einen Staat, mit dem es einst voll
ständig vereinigt war, und der bei äusserst niedrigen Zöllen dem 
Absatz Belgiens ähnliche Vorlheile gewährt als einst Süddeutsch
land der Schweiz; es hat ferner in seinem Eisen- und Kohlen
reichthum ausschliessliche Vortheile für die Eisenindustrie, Glas
fabrikation u. s. w ., die ihm trotz der Zölle der Nachbarstaaten 
den Absatz dorthin sichern, während keine Industrie der Schweiz 
sich Vorlheile solcher Natur erfreut; Belgien liegt endlich am 
Meer, und ist hierdurch und durch die Vollständigkeit der innern 
Communicationsmittel den überseeischen Bezugs- wie Absatz
punkten so viel näher gerückt, dass die Bedeutung geographisch 
näherliegender Binnenmärkte sich im Verhältniss vermindert. 
Welche Wichtigkeit liegt allein in dem letzten Umstande, indem 
der Handel die Entfernungen nicht nach dem geographischen 
Maassstabe, sondern nach der Frachthöhe misst. Da die Fracht
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von Zürich nach Antwerpen so viel oder mehr beträgt, als von 
dort nach New-York oder Rio de Janeiro, so kann man sagen, 
dass die Schweiz doppelt so weit von ihren überseeischen Absatz
ländern entfernt sei als Belgien.

Diese nachtheiligen Verhältnisse der Schweiz lassen sich, 
wie wir gesehen, durch Mittel der innern Handelspolitik nicht 
weiter ausgleichen als diess geschehen. Das neue Grenzzoll
system mit der gänzlichen Befreiung des innern Verkehrs und 
namentlich der Wegräumung gesetzgeberischer Hindernisse der 
industriellen Entwicklung in den innern Cantonen mag noch einige 
späte Blüthcn treiben, günstige Handelsconjuncturen können mo
mentane Fortschritte zur Folge haben, die ausgezeichnete indu
strielle Befähigung der Schweizer mag überhaupt die Fortdauer 
des gegenwärtigen Bestandes, allen äussern Einwirkungen zum 
Trotze, sicher stellen, allein ein kräftiger, normaler Fortschritt, 
wie er in früheren Jahren statlfand und wie er den Geldverhält
nissen und den vorzüglichen subjectiven Grundlagen der Schweizer
industrie angemessen wäre, wird sicherlich nicht eher wieder 
Platz greifen, als bis die jetzigen Verhältnisse der Schweiz zum 
Ausland von Grund aus geändert sind. Bei der steigenden Ausbildung 
der Industrie in den Nachbarstaaten, während der eigenen Weiter
bildung solche Fesseln angelegt sind, lässt sich diess um so sicherer 
Voraussagen.

Das günstigste Handelsverhältniss, welches sich für die Schweiz 
denken lässt, ist das des a l l g e m e i n e n  F r e i h a n d e l s .  Er 
würde ihr ringsum die natürlichsten und nächsten Absatzgebiete 
wieder öffnen und so namentlich auch den Industrieen wieder 
Luft machen, deren Fabrikate der Schwere oder des geringen 
Werthes halber Versendungen in die Ferne nicht ertragen, folg
lich aller Anstrengungen ungeachtet unter den bisherigen Ver
hältnissen verkümmern müssen. In dem Wettstreit aber, der 
sich nun zwischen den Industrieen aller Nationen entspänne, 
würde nächst England sicherlich der Schweiz ein Löwenthei! 
zufallen. Denn selbst der blindeste Theoretiker wird in seinen 
Behauptungen nicht so weit gehen wollen, dass die freie Con- 
currenz alle Industrieen, die aus subjectiven Gründen noch nicht 
concurrenzfähig waren, mit einem Schlage concurrenzfähig machen
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und alle fehlenden Eigenschaften der Kaufleute, Fabrikanten oder 
Arbeiter herbeizaubern, alle Culturunterschiede ausgleichen, alle 
nationalen Fehler verwischen werde. Sie wird vielmehr hier 
noch stärker anregen, dort erschlaffend, dort gar ertödlend wir
ken, je nach der Verschiedenheit der vorhandenen Grundlagen. 
Länder wie die Schweiz haben von solch einem Uebergang gar 
keinen Nachtheil, ja nicht einmal Aenderungen der bisher ver
folgten gewerblichen Richtungen zu fürchten, indem das System 
der freien Concurrenz bereits Geltung gehabt und sich bewährt 
hatte. Für sie sind blos A u s s i c h t e n  a u f  G e w i n n  übrig 
und die Eigenschaften, welche trotz einer so ungünstigen Lage 
die dortige Industrie grossgezogen und erhalten haben, würden 
die Schweizer gewiss nicht im Stiche lassen, wenn es sich um 
Ausbeutung und Benutzung der weit günstiger gestalteten Ver
hältnisse handelte.

Es führt zu nichts, hier die Frage erörtern zu wollen, ob 
die Nationen, deren Industrieen durch die freie Concurrenz zu 
Grunde gehen würden, hierdurch einen reellen oder nur einen 
eingebildeten Verlust erlitten? Für die in Rede stehenden Ver
hältnisse ist es entscheidend, dass die Staaten, deren Handels
politik an der nachtheiligen Lage der Schweiz Schuld ist, durch
aus nicht geneigt scheinen, in der nächsten Zukunft die bisher 
befolgten Systeme wesentlich zu ändern. Selbst die bevor
stehende Zollreduction Oesterreichs kann nur wenig Einfluss 
haben; denn die zu erwartende bessere Grenzbewachung wird 
die Ausfuhr auf dem Wege des Schmuggels vielleicht um eben
soviel vermindern, als die erniedrigten, immer aber noch sehr 
hohen Zollsätze die gesetzmässige Ausfuhr vermehren werden.

Indem sich aber die Schweiz der Erwartung nicht hin
geben darf und wird, dass Frankreich, Süddeutschland und 
Oesterreich in näherer Zukunft schon das Schutzzollsystem auf
geben und somit die einseitige, ungünstige Stellung der Schweiz 
in dem Wege aufheben würden, den wir als den allervortheil- 
haftesten für sie bezeichnten, nämlich den Uebergang zum 
allgemeinen Freihandel, so wirft sich von selbst die Frage auf, 
ob zwischen dem jetzigen und diesem vor der Hand unerreich
baren Verhältnisse kein drittes in der Mitte liege, welches, wenn
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auch nicht so vorteilhaft als dieses, doch immer wesentlich vor
teilhafter als das bestehende sei. Diess könnte nur d er  A n
s c h l u s s  an e i n s  d e r  b e n a c h b a r t e n  g r o s s e n  Z o l l g e 
b i e t e  sein. Hierzu würden sich zunächst der Zollverein oder 
Oesterreich, noch besser das zollgeeinigte Deutschland und Oester
reich eignen, te ils  der geographischen Lage, te ils  des ratio
nelleren Zollsystems halber.

Nach dem, was vorstehend von den Nachteilen der gegen
wärtigen Lage, sowie von dem geringen Uebergewicht der Gründe 
gesagt ist, welche das einseitige Freihandelssystem in der 
Schweiz vorteilhafter als Schutzzollmaasregeln erscheinen las
sen, ein Uebergewicht, das sich nur auf den geringen Umfang 
des Landes gründet, ergiebt es sich von selbst, dass mit dem 
Anschluss an ein grösseres Gebiet jedes Bedenken gegen die 
Schutzzölle fallen und ein solches Verhältniss der gegenwärtigen 
isolirten Stellung der Schweiz weit vorzuziehen sein würde. 
Die ausserordentlichen Vorteile eines solchen natürlichen Absatz
gebietes müssten alle die kleinen Nachtheile weit überbieten, 
welche der Schutzzoll im Gefolge haben könnte. Der Schutzzoll 
würde, wo solche subjective Grundlagen bereits vorhanden sind, 
sicherlich so wenig eine erschlaffende Wirkung auf die scliwei- 
zerischen Industriellen und Arbeiter ausüben, als er diess in 
England, Belgien u. s. w. tliut, und ebensowenig von einer 
allgemeinen Steigerung der. Preise begleitet sein, welche die 
Production verteuern und der Concurrenzfähigkeit der Schvvei- 
zerwaaren auf fremden Märkten einen fühlbaren Eintrag thun 
könnte. Die Zölle auf der gemeinschaftlichen Grenze würden für 
die Schweiz weit mehr die Bedeutung des Unnötigen, Ueber- 
flüssigen, als des Nachteiligen haben. Einen besonders günstigen 
Einfluss aber würde die Vereinigung auf die Lage der schweizeri
schen Arbeiter und der kleinen Gewerbe äussern. Ebensowenig 
würde ein solcher Schritt die Schweiz weiter von ihrem Endziel, 
dem allgemeinen Freihandel, entfernen, ihr Einfluss auf Er
reichung desselben würde vielmehr in einer solchen Vereinigung 
weit mächtiger werden als in ihrer jetzigen isolirten Lage. Es 
handelt sich jetzt nur darum, den noch so fernen Eintritt dieses 
allergiinstigslen Verhältnisses, des allgemeinen Freihandels, in
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einer bestimmten Stellung abzuwarten, und da kann es kaum in 
Frage gestellt werden, dass eine solche Einigung, trotz der 
Schutzzölle, für die Industrie und den Volkswohlstand der 
Schweiz bedeutend vortheilhafter sein würde als das jetzige Ver- 
hältniss.

Ein practisches Interesse hat jedoch die Erörterung dieser Frage 
beinahe so wenig als die von den Vortheilen des allgemeinen 
Freihandels für die Schweiz. Denn beide liegen in fast gleich 
weitem Felde, und wir führen sie blos auf, um die entwickelte 
Anschauung der schweizerischen Verhältnisse zu einem Abschlüsse 
zu bringen. Das Project einer solchen Zolleinigung müsste 
auf b e i d e n  Seiten den heftigsten Widerstand finden. Vom rein 
ökonomischen Standpunkte aus dürfte man in der Schweiz dem 
Plane nicht feindlich sein, indem man dort sehr klar begreift, 
dass Schutzzoll für ein Land von 2 Millionen und Schutzzoll für 
ein Gebiet von 30 oder mehr Millionen Einwohnern für die Praxis 
zwei ganz verschiedene Begriffe sind. Allein der ganze schwei
zerische Nationalstolz, diese Eifersucht auf staatliche Selbst
ständigkeit, dieser Widerstand gegen enge Verbindungen mit Län
dern monarchischer Regierungsform, alles diess bildet ein vor 
der Hand unübersteigliches Hinderniss der Annäherung von jener 
Seite. Diesseits dagegen würden die politischen Bedenken dem 
Plan eben so sehr entgegenstehen; zudem wäre es für viele 
deutsche Industriezweige höchst bedenklich, sie jetzt schon mit 
einem so gefährlichen Concurrenten auf gleichen Fuss zu stellen.

Wie es aber auch mit den Aussichten auf Verwirklichung 
stehen mag, so viel steht fest, das s  nur  durch e i n e U m g e -  
s t a l t u n g  der  g e g e n w ä r t i g e n  h a n d e l s p o l i t i s c h e n  L a g e  
der  S c h w e i z  n e u e r  S a m e n  d e s  F o r t s c h r i t t e s  d i e s e m  
so  e m p f ä n g l i c h e n  G e b i e t e  z u g e f ü h r t  w e r d e n  kann.



Schilderungen berühmter Staatsgelehrter.

Von R. M 0 h 1.

I I .

Johann Ludwig Klüber.

Es wird erzählt, dass Göth e sich höchst unwillig geäussert 
habe über den Streit, ob er oder S c h i l l e r  der grössere Dichter 
sey: „das deutsche Volk möge froh seyn, z w e i  solche Männer 
zu haben.“ — Dieser Lehre folgend, wollen wir denn nicht un
tersuchen, ob J. J. M o s e r ,  oder P ü t t e r  oder Kl über  der 
g r ö s s e r e  Meister im positiven deutschen Staatsrechte sey. Wir 
Wollen M o ser’s unbeschreiblichen Fleiss in Beischaffung des 
Stoffes und seine rührende Ehrlichkeit, P ü tter ’s Tact für das, was 
im Leben wirklich noth war und seinen juristischen Verstand, K1 ü- 
b er’s unübertroffene und fast unbegreifliche Kenntniss der staats
rechtlichen Literatur und seine Hegemonie im Bundesrechte, jedes 
ohne Vergleichung unter sich, und in seiner Weise anerken
nen. Allein Aufgabe der Geschichte der Wissenschaft ist es 
doch, die Eigenthümlichkeit der Anlagen und der Leistungen aller 
bedeutenderen Schriftsteller genau zu begreifen und danach ihren 
Antheil an der Entwicklung des Faches zu bezeichnen. Es ist nicht 
nothwendig, in manchen Fällen ist es vielleicht nicht möglich, eine 
bestimmte Rangordnung im Reiche der Geister aufzustellen; aber eine 
Heerschau und eine Aufzählung der Dienste ist ganz an der Stelle. 
Diese Aufgabe hinsichtlich K lüber’s zu lösen, ist itzt unsere Absicht
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Unzweifelhaft ist Klüber gegenwärtig derjenige Staatsgelehrte, 
dessen Werke am meisten verbreitet sind, und der als Auctori- 
tät auch da gilt, wo sonst Theoretikern geringe Bedeutung ein
geräumt wird. Sein „OelTenlliclies Recht“ ist in Tausenden von 
Exemplaren verbreitet, und es werden wenige Staatsmänner und 
Staatsgelehrte seyn, welchen es nicht zur Hand stünde. Seine 
„Acten des Wiener Congresses“ dienen selbst zum amtlichen 
Gebrauche, anstatt der in den Archiven aufbewahrten unvollstän
digeren Sammlungen. Sein „Europäisches Völkerrecht“ ist viel
fach übersetzt und in beiden Hemisphären nachgedruckt. Um 
von dem selteneren Gebrauche seiner weniger durchgreifenden 
Schriften zu schweigen. Ein solcher Erfolg setzt eine entspre
chende Ursache voraus; diese ist denn aber auch, und zwar mehr
fach, vorhanden.

Irren wir uns nämlich nicht, so beruht Klüber’s grosse Be
deutung für unsere Zeit auf viererlei intellectuellen Eigenschaf
ten, welche schon einzeln von anderen Staatsgelehrtcn in glei
chem Maase kaum in Anspruch genommen werden mögen, deren 
Vereinigung aber namentlich sich nur bei ihm findet. Ausserdem 
verdient er alles Lob von Seiten der Gesinnung.

Vor Allem fiel nämlich Klüber’s staatsrechtliche Ausbildung 
noch vollständig in die Zeit des deutschen Reiches, und er wurde 
in ungewöhnlichem Grade Herr der fein ausgearbeiteten, ver
wickelten, kaum übersehbaren Gelehrsamkeit dieser Zeit. Seine 
zahlreichen früheren Schriften sind dessen Zeuge, wenn sie auch 
an und für sich nicht von grosser Bedeutung sind. Falls man 
also später einer Kenntniss jener für das neue Geschlecht immer 
mehr zurücktretenden Verhältnisse bedurfte, so war in der That 
Niemand, bei dem man sich so sicher Raths erholen konnte, 
als bei ihm. Die übrigen bedeutenden Reichspublicisten, wie 
Majer, Schnauberl, waren alt, Gönner mit anderweitigem beschäf
tigt und in Missachtung gefallen, Leist schwieg. So erschien 
denn Klüber als die lebende Verkörperung des alten deutschen 
Staatsrechtes. Diess aber war ein Grosses von dem Augenblicke 
an, als man zu der Einsicht gekommen war, dass der Einsturz 
des Reiches und die Umwandlung der rechtlichen Grundlage der 
einzelnen deutschen Staaten keineswegs alle Anwendungen des
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alten Rechtes unmöglich gemacht hatten, wie diess zuerst flache 
Neuerungsliebe und teige Speichelleckerei hatte wollen glauben 
machen.

Eine zweite, jeden Falles nicht niedriger anzuschlagende, Eigen
schaft Kl ü b c r ’s war es, dass er das n e u e r e  gemeine öffent
liche Recht Deutschlands, das Bundesrecht, von dessen Entste
hung an begleitete, es in allen seinen Entwicklungen verfolgte, 
und so desselben in jedem Augenblicke und im vollsten Umfange 
Meister war. Man muss es selbst erfahren haben, um es voll
ständig zu begreifen, welche Vortheile für die durchdringendste 
Kenntniss und Beherrschung eines Rechtslheiles es hat, wenn man 
die Grundlagen eines neuen Zustandes gleich bei'ihrem Eintritte 
in das Lehen, somit in ihrer ersten Einfachheit, systematisch be
arbeiten , sodann jedes neue Gesetz, jede neue Thatsache, jede 
neue theoretische Ansicht einzeln bei ihrem Auftreten fassen, 
durchdenken, zurechllegen und in das bereits Vorhandene einzi
gen kann; wenn die allmählig sich bildende Literatur dem zu 
ihrer Würdigung und Benützung Vorbereiteten einzeln und be
quem zufällt; wenn die Anwendungen eine nach der andern 
kommen und nun einerseits mit Leichtigkeit die Thatsachen unter 
das vorhandene Recht gebracht werden können, andererseits die 
Lehre durch die Erprobung an Klarheit und Reichhaltigkeit ge
winnt; mit Einem Worte, wenn man mit einem Rechtszustande 
aufwächst und gleichsam in ihm aufgeht. Niemals kann ein so 
vollständiges Durchdringen stattfinden, wenn man sich eines be
reits fertigen Zustandes, einer ausgearbeiteten und mit unzähligen 
Streitfragen und verschiedenen Auffassungen überladenen und 
durch sie verdunkelten Lehre, einer massenhaften Literatur be
dächtigen muss. Und Klüber war zu dem Rechte des deutschen 
Bundes noch in ganz besonders günstigen Assimilations -  Verhält
nissen. Er hatte der Entstehung des Bundes auf dem Wiener 
Kongresse beigewohnt; mit einer Vollständigkeit und Uebersicht, 
wie kein Anderer, die Sätze des neuen Grundgesetzes von ihrem 
ersten Ursprünge an bis zur endlichen Formelung und Feststel
lung verfolgt; alle Schriften gesammelt, welche zu ihrem Verständ
nisse dienen konnten. Ehe noch der neue Bund ins Leben trat, 
hatte er (in seiner Uebersicht der Wiener Verhandlungen) manchen 
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wichtigen Punkt bereits geschichtlich und juristisch bearbeitet, 
und fast gleichzeitig mit der Eröffnung des Bundestages (schon 
im Mai 1817) eine systematische Darstellung des itzt geltenden 
Rechtes bekannt gemacht. Wenige Jahre später nahm er, noch 
irn kräftigen Alter und in voller Geistesfrische, seinen bleibenden 
Aufenthalt am Sitze der Bundesgewalt, und konnte hier, während 
zweier Jahrzehnte, in glücklicher Müsse und in vollkommenster 
Kenntniss alles Vorfallenden jeder einzelnen neuen Thatsache oder 
Meinung folgen und sie zu seinem Eigenthume machen. So kam 
es, dass er mit der immer seltener werdenden Kenntniss des 
allen Rechtes eine von keinem Lebenden übertroffene Beherr
schung des neuern verband.

Eine dritte Eigenschaft, durchweiche Kl üb er  für den hö
heren Geschäftsmann ebensowohl als für den Theoretiker geradezu 
unentbehrlich ist, ist seine unbegreifliche Kenntniss der Literatur 
des öffentlichen Rechtes, insbesondere aber des deutschen Staats
rechtes. Schon als junger Mann zeigte er Vorliebe für Bücher 
und grosse Kenntniss derselben in seinen Schriften, namentlich 
aber durch zwei der Literatur besonders gewidmete grössere 
Werke: die kleine juristische Bibliothek und die Fortsetzung 
von Pü t t e r ’s Literatur des deutschen Staatsrechtes. Diese Lieb
haberei hat ihn niemals verlassen, und es finden sich in allen 
seinen Schriften die reichhaltigsten und mit grosser eigener 
Kenntniss angelegten Nachweisungen über die Literatur der von 
ihm behandelten oder auch nur berührten tragen. Es mag, wenn 
man den unmittelbaren Zweck ins Auge fasst, an sich nicht sel
ten des Guten selbst zuviel seyn; allein dann dienen diese über
reichen Anführungen doch immer für Jeden, welcher selbststän
dig in dem Gegenstände arbeitet, als bequemste, weil systematisch 
geordnete und zuverlässige Wegweiser. Selbst da, wo man die 
rechtliche Entwicklung einer Lehre durch andere Schriftsteller 
vorzieht, oder wo, wie z. B. im Völkerrechte, spätere Bearbei
tungen des ganzen Faches gelungener sind, muss man doch immer 
auch Kl üb er zur Hand nehmen, wenn man sich eine Uebersicht 
über den Stand der Literatur verschaffen will. Auf manchem 
Arbeitstische erhallen seine Schriften hauptsächlich aus diesem 
Grunde ihren bleibenden Platz. Natürlich würde dieses Verdienst
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an sich nicht hinreichen, um dem Verfasser eine Stelle unter den 
ersten Männern seines Faches zu verschaffen; allein im Vereine 

der oben angedeuteten Beherrschung des Stoffes seihst, ist es 
eine sehr wesentliche und sehr allgemein anerkannte Zugabe.

Endlich kann Niemand verkennen, dass sich in den Schrif
ten Kl ü b e r ’s grosse Erfahrung im Leben und in Staatsgeschäf
ten ausspricht. Er war zwar allerdings zweimal während länge
rer Zeit Lehrer an Hochschulen; allein theils unterbrach schon 
hier vielfache Verwendung in grösseren Geschäften die blos theo
retische Beschäftigung, theils brachte er seine ganze Zeit der 
völligen Reife nur unter praktischen Staatsmännern und in der 
Behandlung wichtiger Fälle zu. Er war Rathgeber bei Kaiserwahlen 
und auf dem Wiener Congresse, wurde zu wichtigen diplomati
schen Unterhandlungen und zu schwierigen staatsrechtlichen Aus
einandersetzungen gebraucht; viele Jahre lang strömten bei ihm 
die schwierigsten Rechtsfragen zur Begutachtung und Einleitung 
zusammen. Daher klebt dann gerade denjenigen Schriften, auf 
welche sich sein Ruhm hauptsächlich stützt, der Schulstaub sehr 
wenig an. Ist ihm auch soviel von der theoretischen An
schauung und Behandlung geblieben, dass er eine schulgerechte 
Bearbeitung zu Wege bringt: so giebt er sich doch mit blossen 
Streitfragen der Wissenschaft nicht ab. Seine ganze Bearbei
tung ist eine wesentlich praktische; daher dann auch der im 
Leben stehende Geschäftsmann zu ihm weit mehr Vertrauen hat, 
als zu einem reinen Theoretiker; und selbst wenn er, was 
eben nicht selten geschieht, seine angeblich positiven Rechtssätze 
aus dem ihm geläufigen Systeme der Rechtsphilosophie borgt, so 
findet er dabei wenigeren Widerspruch, als vielleicht mancher 
als blosser Theoretiker Verschrieene bei einer weit richtigeren 
und wahrhaft praktischen Behandlung leiden würde.

Diesen eigenthümlichen intellectuellen Vorzügen ist denn aber 
auch, wie gesagt, noch beizufügen, dass K l ü b e r  von Seiten der 
Gesinnung keinem Tadel unterliegt. Er liebt es zwar, in den 
Vorreden seiner Schriften seinen Rechtssinn und seine Unabhän
gigkeit selbst zu rühmen; allein diese Schwäche darf nicht stutzig 
machen. Er ist in der Tliat ein ehrenwerther Mann, welcher 
sich für das Recht und für das Rechte erklärt, wo und wie er
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es erkennt, und welcher namentlich auch die Grundsätze einer 
vernünftigen staatsbürgerlichen Freiheit und einer unerschütterli
chen Rechtsordnung bei jeder Gelegenheit fördert und vertheidigt. 
Er ist ein aufrichtiger Anhänger der durch Volksvertretung be
schränkten Einherrschaft und tritt auch vor den Folgesätzen dieser 
Regierungsform nicht zurück; namentlich sucht er aber auch die 
einzelnen Regierungsrechte nach vernünftigen Staatszwecken zu 
ordnen und zu leiten. Für die Selbstständigkeit des Richteram
tes gegen Regierungsbefehle tritt er in einer eigenen Schrift in 
die Schranken; und das Verhalten der europäischen Mächte gegen 
die im Verzweiflungskampfe aufgestandenen Griechen erfüllt noch 
den siebzigjährigen Mann mit scharf ausgesprochenem Unwillen. 
Wo er im Verfahren des deutschen Bundes Verletzungen des Rech
tes zu erkennen glaubt, spricht er diess unumwunden aus; und nicht 
blos sagt er nur was er für wahr hält, sondern auch — bekanntlich 
nicht das nämliche —  die ganze Wahrheit. Selbst da, wo ihm nach 
Beschaffenheit der ihm gemachten Mittheilungen nicht gestattet 
ist, die Thatsache offen darzulegen, deutet er sie wenigstens 
für den Kundigen an. Es ist ihm offenbar inneres Bedürfniss sich 
darüber auszusprechen, wie Recht und Gesetz witrklich stehen. 
Mit Einem Worte, Kl üb er stellt sich in dem grossen Kampfe 
unserer Zeit auf die Seite des Rechtes gegen die Willkühr, und 
er thut es mit Wärme und Ueberzeugung. Diess aber ist um 
so wirksamer, als er nicht daran denkt, absichtliche Propaganda 
für die freisinnige Parthei zu machen; und ihm sein Rechtsbe- 
wusstseyn nicht erlaubt, das geschichtlich bestehende Recht irgend
wie zum Vortheile seiner politischen Wünsche zu fälschen. Wo 
er ein positives Gesetz oder ein feststehendes Herkommen findet, 
macht er es geltend, wie es nun auch sey. — Man hat ihm, wie 
manchem Andern, verdacht, dass er den Rheinbund zum Gegen
stände seiner schriftstellerischen Thätigkeit gemacht habe, und 
hierin einen Beweis von unvaterländischer Gesinnung, von Schmie
gen unter die Fremdherrschaft, finden wollen. Diess ist geradezu 
lächerlich. Ja, Deutschland hat die Schmach erlebt, manche sei
ner Rechtsgelehrten sich feig zu Handlangern des fremden Ueber- 
muthes herbeidrängen zu sehen: allein wahrlich Kl üb er gehört 
nicht unter diese. Sein Buch ist nichts weniger, als eine An
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preisung des neuen Zustandes; im Gegentheile blickt überall sein 
Schmerz über den Verlust des Reiches durch. Hat er ja doch 
sogar den (von kühler Kritik freilich zu verwerfenden) Ver
such gemacht, in die neuen von den Franzosen geschaffenen 
souveränen Staaten von dem alten Staatsrecht so viel als möglich 
einzuführen. K l ü b e r  hat jeden Falles nur das positive Recht 
eines Zustandes geordnet , welcher auf lange Dauer rechnen zu 
können schien, und dessen Gesetze doch begriffen werden muss
ten. Ueberhaupt vergesse man in der gerechten Entrüstung über 
die damalige Unterwerfung Deutschlands unter fremde Macht, und 
über die theils gehässige, tlieils lächerliche Entfaltung der neuen 
unbeschränkten Gewalt in einzelnen der Rheinbundesstaaten, nicht 
2anz5 dass damals in kurzer Zeit auch ein wahrer Augiasstall 
Von jahrhundertlangem Unfug und Unsinn ausgefegt worden ist, 
den das Reich und seine Gewalt niemals hätten reinigen können 
noch wollen. Wie noch heute die Revölkerung dieser Staaten 
diese Seite jener Zustände nicht übersieht und nicht unterschätzt, 
so darf sie auch der ehrenwertheste und vaterlandsfreundlichste 
Slaatsgelehrte anerkennen. Vielleicht hat diess K l ü b e r  nicht 
einmal genug gethan.

Bei solchen Eigenschaften konnten denn nun aber in der 
That zweierlei Folgen nicht ausbleiben. Einmal die Anerkennung 
der Kation. Diese wurde K l ü b e r  im vollen Maasse zu Tlieil; 
sein Einfluss auf Leben und Wissenschaft stieg von Jahr zu Jahr, 
Und Niemand sicherlich machte ihm in der allgemeinen Meinung 
während der zwei letzten Jahrzehnte seines Lebens den Rang 
des ersten gleichzeitigen Staatsgelehrten in Deutschland streitig. 
Eine zweite nothwendige Folge seiner Persönlichkeit und seiner 
Leistungen war aber eine Regierungsverfolgung. Es hätte in der 
That ein Blatt in der Geschichte der deutschen Schmach gefehlt, 
wenn nicht ein Mann von diesen Verdiensten und von dieser Mäs- 
sigung wegen umwälzerischer Richtung verfolgt, mit bureaukrali- 
scher Grobheit verletzt, zum Austritte aus dem öffentlichen Dienste 
genölhigt worden wäre. Zu einer ungetrübten Verfolgung der 
Bahn des staatsrechtlichen Schiiftstellers gehört Pülter’sche Le
bensphilosophie.

Soll nun aber etwa durch die bisherige unumwundene und
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freudige Anerkennung der grossen Verdienste K liib er ’s ausge
sprochen seyn, dass die Kritik keinerlei Mangel an seinen Lei
stungen auszusetzen habe, dass er, so weit er öffentliches Recht 
bearbeitete, nur als Muster und Vorbild genannt werden könne? 
Keineswegs. Vielmehr muss dieselbe unbefangene Würdigung, 
welche die Vorzüge auffand, auch mehr als Einen bedeutenden Man
gel anerkennen. Diese Fehler thun zwar der manchfachen Brauch
barkeit der Schriften K l ü b e r ’s keinen empfindlichen Abbruch: 
allein sie tragen doch wesentlich mit dazu bei, die würkliche Stellung 
des Mannes in der Wissenschaft zu bestimmen. Und wenn einer 
dieser Fehler, ja sogar der bedeutendste, bei Vielen so wenig als 
solcher anerkannt worden ist, dass er sogar Schule gemacht hat: 
so ist eine entschiedene Aufdeckung um so unerlässlicher.

Die Unvollkommenheiten aber, vor denen eine genauere 
Prüfung der Schriften K l ü b e r ’s die Augen nicht verschliessen 
kann, sind: Mangel an einer staatswissenschaftlichen Beherrschung 
des positiven Staatsrechls und der einzelnen Rechtsanstalten; un
genügende juristische Auffassung und Entwicklung; verfehlte Be
handlung des gemeinen deutschen Landesslaatsrechtes.

Einen Mangel an höherer staatswissenschaftlicher— oder auch 
staatsmännischer — Auffassung des positiven Staatsrechles finden 
wir bei Kl üb er, weil wir in keinem seiner Hauptwerke, sei es 
nun im öffentlichen Rechte des Rheinbundes oder des deutschen 
Bundes, im Völkerrechte, endlich in der Uebersicht über die Ver
handlungen auf dem Wiener Congresse, auch nur eine Spur da
von entdecken, dass er diese Verhältnisse in ihrem Zusammen
hänge mit dem staatlichen Leben überhaupt, mit den dasselbe 
bedingenden Gesittigungsstufen und Entwicklungsständen der Völ
ker begriffen und dargestellt hätte. In seiner Auffassung erschei
nen sie lediglich als Thatsachen von bestimmtem Hergange mit 
einer concrelen rechtlichen Ordnung, als Gegenstand einer viel
fachen schriftstellerischen Thäligkcit. Und es findet dasselbe statt 
bei den einzelnen Anstalten, z. B. den Landsländen, der Bundes
versammlung u. s. w. Ja, es lassen sich Fälle nachvveisen, in 
welchen die höhere staatswissenschaftliche Auflösung nicht blos 
fehlt, sondern ihr geradezu entgegen gehandelt wird, so z. B. in 
der Behandlung der Ebenbürtigkeitsfrage (in mehreren Gutach-
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teiO und des Nach folgerechtes in England und Irland (in der 
Schrift für Sir A. d’Este). — Man rede nicht ein, Kl über  habe 
lediglich nur positives Recht bearbeitet und bearbeiten wollen, 
und es sei ein ungerechter Vorwurf, ihn zu tadeln, dass er nicht 
auch Kritik dieser Zustande und allgemeine Betrachtungen beige- 
nn’scht habe. Gerade darin bestehe sein Verdienst, dass er die 
Bastard -  Gattung vermieden und nur positives Recht gegeben 
habe. Wir tadeln nicht die Unterlassung von Kritik und von 
politischen Erwägungen, — obgleich w'ir, bei gehöriger Sonde
rung, keinen Fehler in ihrer gelegentlichen Beiziehung sehen; — 
sondern vielmehr eben, dass der vorliegende positive Stoff nicht 
in seinem höheren positiven Zusammenhänge dargestellt, dass 
das positive Gesetz nicht in seiner Stellung zu den verwandten 
Gestaltungen gezeigt ist. Oifenbar ist es kein Uebergreifen in 
oin fremdartiges Gebiet, wenn in dem öffentlichen Rechte eines 
Staatenbundes das Wesen dieser Verbindung, ihres rechtlichen 
Charakters, die hieraus sich ergebenden allgemeinen Rechtssätze 
erläutert, wenn verwandte, damit möglicherweise verwechselbare 
Zustände scharf bestimmt und in ihrer Verschiedenheit nachge
wiesen werden. Ja, es ist kein Uebergreifen, wenn die verschie
denen möglichen Formen der gewählten staatlichen Gattung auf
gezählt und nach ihren Würkungen erläutert werden, damit die 
concrete bestehende um so klarer in ihrer Eigenlhümlichkeit 
und zwar in ihrer rechtlichen Eigenlhümlichkeit hervortrele. 
Es ist keine ungerechtfertigte Zumulhung, wenn verlangt wird, 
dass bei der Behandlung eines zweifelhaften Erbrechtsfalles die 
als positives Gesetz behauptete Zerreissung eines Reiches immer 
doch auch von allgemeinem staatlichen Standpunkte gewürdi- 
get werde, indem sich gerade bei diesem Gesichtspunkte noth- 
wendig rechtliche Bedenken erheben müssen. Darin besieht die 
richtige Behandlung eines positiven staatsrechtlichen Gegen
standes nicht, dass man denselben ausser aller Verbindung mit 
dem schaffenden Gedanken, gleich einem aus der Luft gefalle
nen Meteorstein, auffasst und nur in seiner eigenen Individuali
tät zu begreifen sucht; sondern darin, dass man das positiv vor
liegende Gesetz und die concreten Verhältnisse nicht aus fremden 
Rechtsquellen erklärt, dass man keine falschen Analogieen w e-
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senllich verschiedener Zustände anwendet, dass man nicht die 
nothwendigen Folgerungen aus dem nun einmal bestehenden Ge
setze durch apriorische Sätze verdrängt. Es ist sehr wohl mög
lich, ein Rechtsverhältniss ganz rein m seiner Eigenthümlichkeit 
darzustellen, und dennoch ihm daneben auch seine Stelle in der 
allgemeinen Gedankenreihe anzuweisen. Ein anderes ist Vermi
schung verschiedenartiger Wahrheiten; ein anderes kahle Be
schränkung auf das unmittelbar Vorliegende. Letztere mag eine 
richtige juristische Auslegung zu Wege bringen, allein nimmer
mehr ein staatsmännisches oder wissenschaftliches Verständniss.

Wir schlagen aber diesen Mangel um so höher an, als es 
Kl ub er nicht einmal gegeben war, auch nur eine solche voll
ständige juristische Entwicklung zu liefern. Es ist unläugbar, 
dass ihm das eigenthümliche juristische Talent in keinem bedeu
tenden Grade beiwohnte. Man findet bei ihm weder jenes scharfe 
analytische Erkennen der rechtlichen Eigenthümlichkeit eines Ver
hältnisses; noch die geistreiche Synthese der leitenden Rechtsge
danken; noch endlich auch nur die, viel häufigere, sichere Logik 
in der Entwicklung der Folgerungen. Sein Verfahren ist, möchte 
man sagen, ein mehr statistisches: das heisst, er giebt die Sätze, 
so wie sie sich aus dem Gesetze, einzelnen Anwendungen u. s. w. 
bilden, bringt sie in systematische Ordnung, legt sie stofflich aus
einander, und drückt sie so deutlich als möglich aus; allein er 
unterwirft sie keiner organischen Behandlung. Er sagt, d a s s  
etwas ist; allein nicht, w ie  es ist, nicht wie es w u r d e ,  nicht, 
was daraus w e r d e n  muss. Daher hat seine Darstellung etwas 
Kahles, und selten wird der, welcher den Text der Gesetze vor
her gelesen hat, durch Kl ü b e r  eine neue Auffassung, einen 
juristischen Gedanken bekommen. Wem ist es nicht schon be
gegnet, dass er bei einer sclnvürigen Frage, zu deren Beant
wortung die einfache Kennlniss des Gesetztextes nicht hinreichte, 
sondern wo man in den juristischen Gedanken der positiven Be
stimmungen eindringen musste, um das Concreto richtig zu fas
sen, — wem ist es, fragen wir, in solchem Falle nicht schon 
begegnet, dass er, bei K l ü b e r  Hülfe und Anleitung suchend, 
verwundert und unwillig vor dem todten Stoffe stand? Da war 
nichts zu finden, als was man in der Sammlung der Bundesbe-
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Schlüsse u. dgl. auch schon gelesen hatte. So reich die Anmer
kungen, an Thatsachen, an Literatur, an allerlei Nachrichten sind, 
und so gewiss man durch Benützung der in ihnen gegebenen 
Mitlheilungen sich am Ende selbst wird weiter helfen können; 
so arm und uno-eistiff ist der Text. Daher erklären sich auch 
zwei Thatsachen, welche sich auf den ersten Blick zu widerspre
chen scheinen. Einmal, dass K l ü b e r ’s Schriften des Textes 
wegen gern mündlichen Vorlesungen zu Grunde gelegt werden; 
zweitens, dass der Praktiker sie nicht von der Seite lässt, 
allein nur der Anmerkungen wegen. Für eine mündliche Erör
terung lassen sie nämlich gerade die dankbarste Aufgabe, nämlich 
die höhere juristische Auffassung und Entwicklung, während sie 
die Mittheilung des Stoffes ersparen; dem Geschäftsmann aber 
lst mit einer solchen blosen Ordnung des Stoffes nicht gedient, 
und er kann nur in den überreichen Mitlheilungen der Noten 
etwas finden, was er nicht schon weiss. Und nicht etwa einer 
Prophetengabe bedarf e s , um vorher zu sagen, dass die K1 ü- 
h er’schen Werke zwar auch dann, wenn sie in Folge von staat
lichen Veränderungen kein gültiges Recht mehr enthalten, immer 
noch gebraucht und geschätzt werden werden; aber nicht, etwa 
wie diess bei Schriften von S a v i g n y  oder Puc ht a  in gleichem 
äusserlichen Falle die Ursache wäre, als bleibende Muster einer 
juristischen Auffassung und Entwicklung, sondern eben wieder 
wegen der Miltheilungen in den Anmerkungen.

Der schlimmste Tadel aber, den wir gegen Kl üb er Vor
bringen müssen, ist sein Verkennen des Wesens des gemeinen 
deutschen Landesstaatsrechtes. In den beiden bisher besproche
nen Punkten war es zu bedauern, dass Leistungen, welch e in so 
vielen Beziehungen überaus verdienstlich sind, nicht das Höchste 
einer wissenschaftlichen Arbeit erreichen; allein sie sind wenig
stens, so weit sie gehen, tüchtig. Anders hier, wo die ganze 
Aufgabe verfehlt, nicht nur das Richtige nicht gegeben, sondern 
an seiner Stelle etwas geradezu Verkehrtes, Unwahres und Ver
derbliches geboten wird. Wenn K l ü b e r ’s Geistesrichtung ihn 
nicht zur Erreichung des Ideales im öffentlichen Rechte trieb, 
ihn vielleicht nicht dazu befähigte, so ist diess zwar vom Stand
punkte der Wissenschaft zu bemerken, allein es hat weiter keine
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Folge, als dass noch ein unausgefüllter Platz für einen Andern 
ist; wo er aber Falsches lehrt, einen ganz unrichtigen Weg selbst 
einschlägt, Andere durch die Auctorität seines Namens und durch 
sonstige Vorzüge auch auf diese Bahn führt, und zwar in einem 
äusserst wichtigen Zweige des Wissens, da muss diess auf das 
Entschiedenste getadelt und das Unheil nach Ursache und Wir
kung nachgewiesen weiden. Wir nehmen uns denn auch den 
Raum hierzu.

In allen seinen systematischen Schriften über Staatsrecht hat 
K l ü b e r  dem öffentlichen Rechte, welches Deutschland, als einer 
Einheit, zukömmt, immer auch noch ein allgemeines Territorial
staatsrecht beigefügt. Diesem Plane ist er treu geblieben unter 
allen Veränderungen, welche Deutschland, und somit auch sein 
Öffentliches Recht, erlitt; ja er hat sogar dieses gemeinsame Ter
ritorialstaatsrecht immer weiter ausgearbeitet und ausgedehnt. Wäh
rend es in der Einleitung zum Reichsstaatsrechte nur eine sehr 
bescheidene, und nicht einmal immer ausgeschiedene Stelle ein
nimmt. bildet es im Staatsrechte des Rheinbundes schon einen 
zweiten, der Masse nach fast überwiegenden Haupttheil; und 
nimmt endlich im Oeffentlichen Rechte des deutschen Bundes bei 
weitem den vorragendsten Platz ein, so dass es z. B. in der 4ten 
Aufl. von S. 323 bis 875 füllt.

Der Versuch aus den Zeiten des Reichsstaatsrechtes ist einer 
nähern Betrachtung in keiner Weise werth. Was aber das seit 
dem Untergange des Reiches von Kl ü b e r  immer mehr ausgear
beitete, und als itzt gültiges Recht dargebotene Territorialstaats
recht betrifTt, so ergiebt eine Untersuchung eine dreifache That- 
sache. Der Form und dem Umfange nach ist dieses gemeinsame 
Landesstaatsrecht ein vollständiges System eines Verfassungs- und 
Verwaltungsrechtes, ausgeführt nach allen Beziehungen. Der Inhalt 
ist, mit Ausnahme der ganz wenigen hier einschlagenden Vor
schriften der Bundesgesetze, eine Zusammensetzung aus drei we
sentlich verschiedenen Gattungen von Rechtssälzen: aus rechts
philosophischen und zwar der Kantischen Schule angehörigen 
Lehren; aus positiven Normen, welche in einer grösseren oder 
kleineren Anzahl von Landesgesetzgebungen mehr oder weniger 
übereinstimmend enthalten sind; endlich aus Sätzen, welche dem
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während der Zeit des deutschen Reiches gültigen Territorialstaats- 
rechte angehören. (Und so wie der Inhalt gemischt ist, so gehören 
auch die in den Anmerkungen enthaltenen Belege und angeführ
ten Schriften diesen drei Klassen an). Die dem Systeme beige- 
legte rechtliche Bedeutung endlich ist, dass seine Sätze in Er- 
manglung ausdrücklicher Landesgesetze positives Recht in jedem 
deutschen Staate seyen.

Eine Schöpfung K l ü b e r s  ist nun freilich dieses gemeine 
deutsche Territorialstaatsrecht keineswegs; wohl aber ist ihm die 
Uebertragung auf die seit dem Untergange des Reiches entstan
denen Gestaltungen Deutschlands zuzumessen. Zu Zeiten des Rei- 
ches war ein allgemeines deutsches Territorialstaatsrecht durchweg 
augenommen, und in djer That auch zu einem solchen subsidia
rischen gemeinen Rechte Stoff genug vorhanden. Die gemein
same Entstehung und Natur der Landeshoheit, viele Reichsgesetze, 
die Sprüche der Reichsgerichte, Gewohnheitsrechte reichten weit. 
End nur hinsichtlich der Ausfüllung der Lücken in diesen Quel
len waren die Reichspublicisten in mehrere Schulen getheilt. Die 
sog. historisch- dogmatische Schule, namentlich J. J. Moser und 
Putter, ergänzten aus dem Staatsrechte der einzelnen Länder, 
wie dieses am übereinstimmendsten war; eine zweite Schule nahm 
das Recht des Reiches als Analogie; eine dritte, erst gegen das 
Ende des Reiches entstanden, hielt sich an philosophisches Recht. 
Ein Gegenstand gerechten Zweifels musste es aber seyn, ofi 
dieses gemeinsame Recht auch nach dem Untergange des Rei
ches noch bestehe. K l ü b e r  ist es nun vor Allen gewesen, 
welcher die Frage bejahte, und auch alsbald mit einer Anpassung 
der Lehre an die neuen Verhältnisse vorging und dabei festhielt. 
Und wenn er auch nicht allein steht, (K. S. Zachariä hat schon 
im J. 1807 etwas Aehnliches angedeulet, und viele Andere sind 
Kl über  nachgefolgt,) so hat doch er hauptsächlich durch sein 
Beharren, durch seine immer ausführlichere Bildung und durch 
das Ansehen seines Namens den Gedanken festgestellt und ver
breitet. Mit Recht wird also auch er hauptsächlich dafür verant
wortlich gemacht.

Die Anklage geht nun aber dahin, dass sein ganzes in der 
wichtigen Sache beachtetes Verfahren eben so sehr Wissenschaft
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lieh unrichtig, als für die Anwendung unbrauchbar und irrefüh
rend sei.

Was die wissenschaftliche Unrichtigkeit betrifft, so stehen 
nämlich doch wohl folgende Sätze fest: 1) Positives Recht ist 
nur da vorhanden, wo eine zuständige äussere Auctorität eine 
Norm vorschreibt, also namentlich Gesetz oder Gewohnheit. 2} Ge
meinsames positives Recht ist nur, so weit die Auctorität für 
alle besteht. 3 ) Philosophische Sätze sind keine Ouelle für po
sitives Recht, weil sie nur eine wissenschaftliche, aber keine 
äussere Gewalt haben. 4 )  Bei einer Veränderung im Wesen des 
Rechtssubjektes ist das frühere Recht desselben nur noch so weit 
gültig, als es mit der neuen rechtlichen Natur vereinbar ist. — 
Ist dem nun aber so , so ist vor Allem einleuchtend, dass die 
sehr zahlreichen rechtsphilosophischen Sätze in K l ü b e r ’s gemei
nem Staatsrechte völlig wegfallen müssen. Sie sind gar kein 
positives, also auch kein gemeinschaftliches positives Recht. Es 
soll damit gar nicht geläugnet werden, dass zuweilen im einzel
nen Staate bei Ermanglung jedes positiven Satzes auf das Wesen 
der Staatsart, welcher er angehört, zurückgegangen werden kann 
und muss. Allein diess geschieht nicht, weil die auf solche 
Weise gewonnenen Sätze positives Recht wären, sondern im 
Gegentheile, man handelt vollkommen bewusst nach philosophi
schem Rechte, eben weil gar keine positive Norm vorhanden ist. 
tüs kann somit auch nicht etwa zur Rechtfertigung K l ü b e r ’s gesagt 
werden, dass er nur für solche Fälle gänzlichen Abmangels vom 
positiven Rechte jene rechtsphilosophischen Sätze eingeschoben 
habe. Einmal giebt er sie selbst für positives, und nicht für 
philosophisches Recht. Zweitens wäre es ein ganz unzulässiges 
Verfahren, anstatt eines ganzen Systems, bei welchem man in den 
bezeichnetenNothfällen Hülfe suchen möchte, zerstreute Bruchstücke 
unter wesentlich verschiedenartige Rechtssätze einzumischen. Wo 
läge auch nur die Gewissheit, dass man bei solchen Verfahren 
vorkommenden Falles den entsprechenden Satz vorfände? — Nicht 
weniger entschieden muss man dem zweiten Bestandtheile des 
K lü b er’schen gemeinen Staatsrechtes entgegentreten, nämlich 
den aus den bestehenden Gesetzgebungen einzelner Staaten ent
liehenen Sätzen. Die deutschen Staaten sind staats- und Völker
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rechtlich selbstständig und von einander unabhängig. Das Gesetz 
de.s einen hat keine zwingende Kraft für einen andern, gilt nicht 
einmal als Analogie. Auch thatsächlich hat sich das Verfassungs
und das Verwallungs- Recht der einzelnen dieser Staaten sehr 
verschieden entwickelt. Der Umstand also, dass ein gewisser 
Satz in einem oder in mehreren dieser Staaten gilt, ist noch nicht 
entfernt ein Beweis, oder auch nur eine Yermuthung, dass er 
euch in diesem oder jenem andern Recht besteht, dass er gar 
gemeines Recht für alle deutschen Staaten ist. Es ist ein solches 
Bestehen nur eine statistische Thalsache, allein kein zwingender 
Grund. Wollte man aber sich damit zu helfen suchen, dass man 
solche Gesetze einzelner Staaten, wenigstens insofern sie in meh
reren übereinstimmend Vorkommen, als Folgerungen aus dem We
sen derselben erklärte, und somit ihre Aufstellung auch in den 
übrigen, den stillschweigenden Staaten, wegen deren innerer recht
licher Gleichartigkeit verlangte: so wäre Doppeltes entgegenzu- 
halten. Einmal, dass eine so  grosse Gleichartigkeit gar nicht 
unter den deutschen Staaten besteht, so dass, was dem Einen 
angemessen ist, auch desshalb für den Andern rechtlich noth- 
"endig ist. Zweitens aber, dass eine solche innerlich nothwen- 
dige Ucbertragung jeden Falles nur bei den rein und mit höchster 
Folgerichtigkeit aus dem gemeinschaftlichen Wesen der Staaten 
abgeleitelen Gesetzen bestehen würde, diese Eigenschaften aber 
selten genug sind und selbst seyn müssen. Wenn es einmal', 
aus Mangel an positivem Rechte, dahin gekommen ist, dass man 
zu Folgerungen aus der Natur des Staates seine Zuflucht neh
men muss, so ist ein selbstständiges, rein theoretisches Verfah
ren der richtige Weg, nicht aber die Annahme des Erzeugnisses 
eines fremden Wollens und Könnens. Die Kennlniss der frem
den Gesetzgebungen ist allerdings von vielfachem Nutzen, allein 
die richtige Art ihrer Darstellung ist die von H. A. Zachariä 
in seinem deutschen Staatsrechte gewählte Aufzählung des Ein
zelnen, nicht die von Kl ü b e r  erfundene Verallgemeinerung des 
Besonderen. — Nicht besser endlich besteht vor der Kritik der 
dritte von K l ü b e r  aufgenommene Bestandtheil seines angebli
chen gemeinen Rechtes, nämlich Rechte des alten Territorialstaals
rechtes. Zwar ist richtig, dass mit der Verwandlung der Landes
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hoheit in Staatssouveränelät keineswegs das positive Recht der 
erstem in allen Beziehungen von selbst erlosch. Manche Ver
fassungsbestimmungen, die meisten Verwaltungsrechte k o n n t e n  
wold bleiben. Allein die Thalsachen haben sich anders gestaltet, 
als diese Möglichkeit. Die souverän gewordenen deutschen Staa
ten haben theils freiwillig, theils durch die Umstände genölhigt, 
seit dem J. 1806 die durchgreifendsten und die meisten dersel
ben sogar mehrmals wiederholte Aenderungen in allen Theilen 
des öffentlichen Rechtes vorgenommen, und zwar jeder für sich. 
Es ist somit bloser Zufall, wenn noch von dem älteren Rechte 
etwas übrig geblieben ist; ein höchst seltener Zufall, wenn diess 
gar in allen Staaten geschah, so dass noch ein gemeines Recht 
besteht. Wenn daher auch bei diesem dritten Bestandtheile nicht 
schon, wie bei den beiden ersten, der Gedanke an sich falsch 
ist; wenn sogar in einzelnen Beziehungen würklich noch allge
mein gültige Ueberreste des älteren Territorialstaatsrechtes nach
gewiesen werden können, (w ie z. B. das Privatfürstenrecht, das 
Kirchenstaatsrecht der Protestanten): so ist doch die von Klü-  
b e r gegebene Ausdehnung viel zu weit, und sind seine Annahmen 
eines aus dem alten Territorialstaatsrechte rührenden Rechtes im 
Zweifel thatsächlich nicht richtig. — Mit Einem Worte, eine genauere 
Untersuchung zeigt, dass das ganze gemeine deutsche Staatsrecht, 
wie es Kl üb er ausgebildet und wie er ihm auch bei vielem An
deren Eingang verschallt hat, nicht etwa blos in einzelnen Thei
len oder gar Sätzen, sondern in seiner Gesammlheit, und zum 
grösseren Theile schon im Gedanken wissenschaftlich falsch und 
unhaltbar ist. Es mochte dem gelehrten Reichspublicisten schwer 
fallen, mit dem Reiche und dem bisherigen Rechtsstande seiner 
Territorien das ganze, so reichhaltige und fein ausgearbeitete 
gemeine Staatsrecht versinken zu sehen; es konnte den Vater
landsfreund tief schmerzen, auch dieses Band der gemeinsamen 
Volkstümlichkeit zu verlieren; es war wohl auf jenen Hochschu
len , welche Zöglinge aus allen deutschen Landen hatten, (und 
Kl üb er war bei der Abfassung seines Staalsrecht des Rhein
bundes auf einer solchen Hochschule,) eine grosse Schwtirigkeit, 
im Staatsrechte auch itzt noch etwas für Alle Passendes zu leh
ren : allein diese Gründe insgesammt rechtfertigen nicht den w is-
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senschaftlichen Fehler; sie erklären ihn blos. Es ist traurig 
genug, dass wir Deutsche ein so vielgespallnes öffentliches Recht 
hatten und noch haben: aber diese schlechte Würklichkeit kann 
durch unhaltbare Ficiionen nicht beseitigt werden, sondern wird 
erst einer neuen einheitlichen Gestaltung des Vaterlandes weichen. 
Die Grundrechte, neue Reichsgesetze, wären eine Grundlage 
für ein erneuertes gemeines Staatsrecht geworden — und wer
den es, will es Gott, noch werden. Aber itzt sind nur ganz 
einzelne Bruchstücke und kein System vorhanden; und auch die 
^  issenschaft darf also keines bilden.

Weniger Worte nur wird es bedürfen, um zu zeigen, dass 
e,'ne Lehre, um deren Wahrheit es steht, wie bisher nachgewie- 
Sen, zur Anwendung unbrauchbar, und dass der Versuch dazu 
'erderblich ist. Ihr Grundgedanke ist: dass die als gemeines 
Recht aufgestellten Sätze als positive Norm in jedem deutschen 
Staate Anwendung finden, wo und so weit nicht ein bestimmtes 
Landesgesetz etwas Anderes vorschreibe. Ist nun aber wahr, 
dass ein rechtsphilosophischer Satz (aus Kantischer Schule) 
keineswegs nothwendig gleichbedeutend ist mit der Folgerung 
aus dem Wesen eines concreten deutschen Staats und seiner 
Grundgesetze; ferner, dass ein in mehreren deutschen Staaten 
geltendes positives Gesetz keineswegs auch analog in den übri
gen gilt; endlich, dass im Zweifel die früheren territorialstaats
rechtlichen Sätze itzt nicht mehr gellen: so ergiebt sich, dass 
in den allermeisten Fällen ein aus dem K lü b e r ’schen gemeinen 
Staatsrechte entliehener Salz mit den im concreten Falle würk- 
lich anwendbaren nicht übereinstimint. Mit andern Worten, es 
verleitet diese Lehre zur Anwendung von materiell unrichtigen 
Bestimmungen. Entweder nun wird ein solcher falscher Satz 
von Denen, gegen deren Recht und Interesse er gehl, angegrif
fen und widerlegt, oder aber er wird, auf den Grund des gros
sen Ansehens seines Urhebers angewendet. Im ersten Falle führt 
also das Vertrauen, in den berühmten Gewährsmann, zu falschen 
und schliesslich unfruchtbaren Schritten, bringt möglicherweise 
den Benützenden in Verlust und Verdruss; im andern Falle wird 
das Recht verfälscht, also irgend Jemand Unrecht gethan. Aus
serdem aber, und es ist diess vielleicht das Schlimmste, verhindert
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die Anerkennung eines falschen gemeinen Rechts die Ausbil
dung des richtigen Concreten in jedem einzelnen Lande. Unse
rer vollkommensten Ueberzeugung nach ist durch den zweiten 
Theil des K lü b e r ’schen Oeßentlichen Rechtes schon unzähliges 
Unheil angestiftet worden, und namentlich müssen wir in dem
selben die Ursache einer Verbildung vieler junger Männer in 
staatsrechtlichen Dingen sehen

Wir haben im Vorstehenden ebenso unumwunden, als wir 
die grossen Verdienste und seltenen Eigenschaften Kl üb er’s an
erkannten, auch die Mängel seiner Leistungen aufgezählt. Jeder 
mag sich nun selbst die Frage beantworten, welche Stelle in der 
Geschichte der Wissenschaft er einnimmt, namentlich wenn dabei 
ins Auge gefasst wird, dass er gerade in seiner am wenigsten 
wünschenswerthen Richtung Schule gemacht hat. Zu rechter Zeit 
geboren, um noch in voller Kraft als Vertreter des grossen und 
täglich mehr verschwindenden Wissens einer früheren Zeit her
überzutreten in eine ganz umgewandelte Welt, hat er, wie kein 
Zweiter, beide Zeitalter mit einander verbunden, das neue gelehrt 
und ihm bei jeder Gelegenheit vorgeführt, was das alte wusste, 
das neue aber frisch ergriffen und in seiner eigenen Weise zu 
gestalten gesucht. Seine Gelehrsamkeit war die Arche, welche 
in der über Deutschland hereingebrochenen Sündfluth das Noth- 
wendige zur Fortpflanzung des nölhigen Wissens nach abgelau
fenem Gewässer rettete. Er hat das Verdienst, sich gegen die 
Flachheit und feige Feilheit siegreich gestemmt zu haben, welche 
alles Recht früherer Zustände als barbarisch und als völlig ver
gangen darzustellen, mit Willkühr und nach ausländischen Lau
nen den ganzen Rechtszustand Deutschlands umzuschaffen suchte. 
Kl üb er  verdanken wir Zusammenhang mit unserer Geschichte 
und Achtung vor dem Grunde, auf dem wir stehen, freilich auch 
weiter zu bauen haben. Aber allerdings hat es ihm an Kraft 
des Gedankens gefehlt, um die Wahrheit klar und vollständig zu

1) Eine in manchen Punkten weitere Ausführung der vorstehenden An
sichten über die falsche Auffassung des gemeinen deutschen Staatenrechtes, 
s. in der, vom Verf. der gegenwärtigen Blätter herrührenden, Abhandlung: 
Der gegenwärtige Stand der wissenschaftlichen Bearbeitung des deutschen 
Staatsrechts etc., in der deutschen Vierteljahrsschrift, 1843, II. 1, S. 51 — 63.
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begreifen. Er ist dadurch zu einer unhaltbaren, aus verschieden
artigen Bestandteilen mosaikartig zusammengesetzten, unorgani
schen Lehre gekommen, und es wird vielleicht noch längere 
Zeit vergehen, ehe die üblen Folgen seiner Verlockung Anderer 
auf die falsche Bahn ganz beseitigt sind. Seine Stellung in der 
Wissenschaft ist mit der keines andern deutschen Staatsgelehrten 
zu vergleichen; allein sie ist da, wo sie nur Lob verdient, mehr 
eine nützliche als eine grosse; und wo er Epoche und Schule 
macht, eine falsche.

Nicht, weil es zur Erläuterung des Gesagten notwendig  
wäre, sondern zur Abrundung des Bildes mag noch bemerkt wer
den, dass Kl ü b e r  ausser dem öffentlichen Rechte auch in ande
ren, weit entfernt liegenden Geisteskreisen zu Hause und thätig 
war, dass ihn eine allgemeine Bildung schmückte. Er ist als 
Geschichtschreiber aufgetreten, und es zeigen überhaupt seine 
Schriften viele, nicht eben zur deutschen Staats- und Rechtsge
schichte gehörige, Kenntnisse. Wir finden unter seinen Schrif
ten eine ausführliche, und zwar.sehr geschickt und zweckmäs
sig angelegte Ortsbeschreibung; ja die Beschreibung einer Stern
warte. Vor Allem aber zeigt er den vom Leben der Neuzeit 
durchdrungenen Slaatsgelehrten darin, dass er sich auch mit staats- 
wirthschafllichen Gegenständen vertraut machte, wie z. B. seine 
Arbeiten über Posten und Geldwesen beweisen. Man würde ihn 
also unterschätzen, wollte man ihn nnr alsRechlsgelehrten auffassen.

Wir würden unserer Aufgabe schwerlich genügen, wenn 
wir der allgemeinen Schilderung des Mannes nun nicht auch eine 
Aufzählung und genauere Bezeichnung seiner zahlreichen einzel
nen Schriften folgen Hessen. Die Angaben über dieselben wer
den als Belege des Gesammturtheiles dienen, überdiess zeigen, 
wie K l ü b e r  ein langes Leben nützlich ausfüllte, und zwar, wie 
jeder tüchtige Mann, von Anfangswerken zu immer bedeutende
ren Leistungen fortschreitend. Doch versteht sich, dass wir nicht 
rein nach der Zeitfolge, sondern in Fachabtheilungen aufzählen.

S t a a t s r e c h t  und R e c h t s g e s c h i c h t e .  — Klüber hat 
den drei verschiedenen Gestaltungen Deutschlands, welche er

Zeitschr. für Staatsw. 1851. 3s Heft. 3 0



durchlebte, wissenschaftliche Arbeiten gewidmet, jedoch von we
sentlich ungleicher Gattung und Bedeutung; und nur langsam er
hob er sich von untergeordneten Einzelnheiten zu Umfassenderem 
und gegenständlich Wichtigeren^ — Am geringsten ist die Ausbeute 
für das Reichsstaatsrecht. Obgleich er seine frischesten Mannes
jahre (von 1785 — 1804) in ungestörter akademischer Müsse noch 
unter dem Reiche verlebte, und obgleich weder seine gründli
chen Kenntnisse des Gegenstandes, noch seine literarische Thä- 
tigkeil in dieser Zeit irgend einem Zweifel unterliegen: so hat 
er doch für die Lehre des damaligen Öffentlichen Rechtes nichts 
Grösseres und von bleibender Bedeutung geleistet. Es fällt näm
lich in die ganze Zeit nur eine Anzahl von kleineren Monogra- 
phieen, die allerdings sämintlich in ihrer Art gründlich gearbei
tet sind, besonders vom Anfänge an eine grosse Belesenheit an 
den Tag legen, aber doch an sich nicht geeignet gewesen wären, 
ihrem Verfasser einen grossen Namen in der Wissenschaft zu 
erringen. Auf die Wahl der Gegenstände scheinen die Errin- 
nerungen des väterlichen Hauses nachhaltigen und nicht eben gün
stigen Einfluss geübt zu haben, indem sie sich lange nur um 
Reichsrilterschaft und das Lehenwesen bewegten. Die Reihe be
ginnt im J. 1785 mit einer doppelten Abhandlung über die l o n -  
g o b a r d i s c h e  A r i m a n n i e  *); und noch in demselben Jahre 
folgte eine bedeutendere Schrift über die G e s c h i c h t e  der Ge
r i c h t s l e h e n ,  welche ihren Gegenstand gründlich, mit wissen
schaftlichem Geiste und mit einer, bei einem jungen Manne kaum 
zu erwartenden Kenntniss der Literatur behandelte 1 2) . Einige 
weitere Abhandlungen in lateinischer Sprache bejahten das Re c ht  
des  A d e l s  R i t t e r l e h e n  zu b e s t e l l e n 3) ,  und gaben eine 
auch itzt noch ganz brauchbare Darstellung über A d e l  über
haupt und über B r i e f a d e l  insbesondere 4). Als Vorläufer eines 
vollständigen Handbuches über das r e i c h s r i t t e r s c h a f t l i c h e
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1) De Arimannia. Comment. duo. Erl., 1785, 4.
2) Versuch über die Geschichte der Gerichtslehre, mit einigen Urkunden. 

Erl., 1785, VI. u. 144 S. 8.
3) De jure nobilium feuda militaria constituendi. Erl., 1786, 36 S. 8.
4) De nobilitate codicillari. Argumentum juris germanici tarn publici 

quam privati. Erl., 1778, 72 S. 4.
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S t a a t s r e c h t  erschien einige Jahre später eine geschichtliche 
und literarhistorische Einleitung l) , welcher aber die Ausführung 
selbst nicht folgte, obgleich sie ausgearbeitet gewesen zu seyn 
scheint. Selbst die grossen Veränderungen, welche Deutschland 
seit Ende des 18ten Jahrhunderts, endlich durch den Reichsde- 
putationshauptschluss erlitt, und welche andere Staalsgelehrte zu 
umfassenden Darstellungen veranlassten, bestimmten Kl übe r  nur 
zu einigen kleinen Schriftchen über Einzelnheiten 2}. Die ein- 
z*ge, dem Gegenstände nach umfassendere, Arbeit über das Recht 
des Reiches ist eine Einleitung zu einem Systeme desselben 3}, 
dessen Ausführung aber auch unterblieb. — Mit dem Rheinbunde 
erwachte in K l ü b e r  ein anderer Geist. Die Zeit war vorüber, 
in welcher ein Staatsrechtslehrer sich gestatten konnte, die Ein
zelnheiten und Wunderlichkeiten eines wissenschaftlich längst im 
Ganzen durchgearbeiteten Zustandes zu behandeln. Das Staats
recht Deutschlands lag itzt in wilder Unordnung, und es war 
Pflicht des Sachverständigen geworden, das Ganze zu erfassen, 
eine Uebersicht über Gerettetes und Verlorenes zu geben, den 
Grundstein zu einem neuen rechtlichen Gebäude zu legen, selbst 
wenn dieses nicht lange bestehen sollte. Was man dachte und 
fühlte von dem itzigen Zustande, und wie er gekommen war, 
darauf konnte es nicht ankommen, sondern auf Wiederzurecht- 
findung. K l ü b e r  begriff diess. Rasch und unbestritten trat er an 
die Spitze der Bearbeiter, und wenn sein S t a a t s r e c h t  d e s  
R h e i n b u n d e s  4)  auch nicht der Zeit nach die erste Schrift 
über diese Zustände war, ( Z i n t e l ’s verächtliches Geschreibe, 
Br a u e r ’s Abhandlungen über Einzelnheiten und K. S. Z a c h a — 
r iä ’s kurze vorsichtige Worte waren vorangegangen,} so trug

1) Isagoge in elementa juris publici quo utuntur Nobiles Immediati in 
“ Perio R. G. Erl., 1793, 156 S., 8.

2) Das Neue Licht, oder Rastatter Friedenscongress-Aussichten. Rastadt 
(Nümbg.), 1 7 9 8 , 8. — Ueber Einführung, Rang, Erzämter, Titel u. s. w. der 
neuen Kurfürsten. Erl., 1803, 8. — Das Occupationsrecht des landesherrlichen 
Fiscus. Erl., 1804.

3) Einleitung zu einem neuen Lehrbegriff des deutschen Staatsrechtes. 
Erl., 1802, 8.

4) Staatsrecht des Rheinbundes. Lehrbegriff. Tüb., 1808. VIII. u. 591 S., 8.
30 *
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es doch unbestritten den Kranz davon, und blieb auch in der 
später noch folgenden Literatur das Beste. Es mag seyn, dass 
B e h r ’s Auffassung des Landesstaatsrechtes die richtigere ist, 
(denn Kl ub er  legte hier schon den Grund zu seinem, von uns 
oben als grundsätzlich falsch bezeichnten, gemeinen Staatenrechte); 
allein die umfassende Systematik, die klare Feststellung der Sätze, 
die Beschränkung auf das Rechtliche, namentlich die reiche Li
teratur hat Kl üb er  vor Allen voraus. Das Buch ist männlich 
gedacht und geschrieben; Kritik wird kein verständiger Mensch 
in jener Zeit verlangen, und die Magerkeit des Stoffes ist nicht 
seine Schuld. — Kurz nur dauerte die Gültigkeit des von Frem
den aufgedrungenen Rechtes; ein neues trat an die Stelle, wel
ches, wenn auch noch kärglich, doch lebens- und entwicklungs
fähig schien. Keiner war so vorbereitet wie Kl üb er, das deutsche 
Bundesrecht bei seinem ersten Eintritte in die Würklichkeit zu 
empfangen und zu erörtern, denn Keiner hatte mit gleicher Voll
ständigkeit die Entstehung des Bundes auf dem Wiener Tage 
beobachtet. Auch säumte er denn nicht, den Thatbestand, so wie 
er ihn begriff, darzustellen; und die verdiente Gunst des Publi
kums gestattete ihm, das Werk immer wieder der Entwicklung 
des Stoffes anzupassen und es innerlich zu verbessern. So war 
es denn der Hauptarbeit seines letzten Lebensabschnittes Vorbe
halten, ihm seine hohe Stelle unter den Staatsgelehrten anzuwei
sen. Das „Oeffentliche Recht des deutschen Bundes und der 
Bundesstaaten1) “ ist der Grundstein von K l ü b e r ’s nachhaltigem 
Ruhme. Es ist in Aller Händen; und wenn uns auch in den 
dreissig Jahren verkümmerter Schreibseligkeit eine ganze Biblio
thek von Systemen des deutschen Staatsrechtes geboten worden 
ist, wenn ferner, wie wir dessen gar kein Hehl gehabt haben, 
der eigentlich juristische Geist fehlt, und namentlich die ganze 
Anlage des gemeinen Staatsrechtes falsch ist, und somit ein voll
kommenes Meisterwerk keineswegs vorliegt: dennoch nimmt immer 
noch Theoretiker und Praktiker zuerst zu KI üb er  seine Zuflucht.

1) Oeflentliches Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten. 
Frankf., 1te Aufl. 1817; 2te 1822; 3te 1831; 4te nach des Verf. Tod er
schienen, XXX. u. 962 S., gr. 8.
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Und mit Recht. Unerschöpflicher Reichthum der Literatur; genaueste 
Kenntniss der Verhandlungen und der Gesetzgebung des Bundes; 
geschichtlicher Reichthum über frühere Zustände: diess sind die 
Vorzüge, welche kein anderer Schriftsteller in diesem Grade hat. 
Niemand läugnet, dass, um von den Aelteren zu schweigen, W e i s s  
in rechtlicher Auffassung und Ausführung vorgeht; dass H. A. Za
ch ariä ’s Behandlung des Rechtes der Bundesstaaten die richtige 
und zugleich ein Denkmahl bewundernswerthen Fleisses ist; dass 
S t r u v e ’s geschichtliche Zusammenstellung ihre Bequemlichkeiten 
hat; endlich dass M a u r e n b r e c h e r ’s Anmaassung und Ober
flächlichkeit zuweilen durch Geist gutgemacht wird: allein durch kei
nes dieser Werke ist Kl über  in seinen Besonderheiten ersetzt. Die 
höchste Anerkennung endlich verdient es, dass der Verfasser bis 
in sein Greisenalter nicht müde wurde, seinem Werke alle Ver
besserungen angedeihen zu lassen, welche eine nie rastende Be
schäftigung mit dem Gegenstände möglich machte. Es giebt wenige 
Bücher, deren spätere Auflagen so zum Besseren vorgeschritten 
sind. — Ist diess aber das Urtheil, welches wir über das staats
rechtliche Hauptwerk K 1 ü b e r’s zu fällen haben, so würde es 
sich wenig ziemen, bei anderweitigen Nebenarbeiten desselben 
Zeitabschnittes ein allzustrenges Urtheil anzulegen. Der greise 
Verfasser hätte ohne Zweifel besser daran gethan, diese Früchte 
seiner rastlosen Thätigkeit der Oelfentlichkeit vorzuenthalten, da 
sie in der Tliat nicht auf der Höhe der Wissenschaft stehen; 
allein wir müssen in ihnen jeden Falles die Bemühungen eines 
verdienten Mannes achten. Am wenigsten bedarf es einer Zurück
haltung des Uriheils bei einer Vertheidigung der richterlichen 
Selbstständigkeit, welche K l ü b e r  gegen einen Versuch von mini
sterieller Einwirkung in einem deutschen Staate richtete. Die Ab
handlung *) macht seinem Kopf und Herzen Ehre, wenn sie auch 
nichts wesentlich Neues bringt. Schon mehr bewusste Nachsicht 
verlangen zwei Sammlungen von Abhandlungen von denen 
zwar einige Stücke, bundesrechtliche Gegenstände betreffend, nicht 1 2

1) Die Selbstständigkeit des Richtcramtes. Frankf., 1832, 8.
2) Staatsarchiv des deutschen Bundes. Heft 1 — 6., Erl., 18,6/is. 8. — 

Abhandlungen und Beobachtungen fiir Geschichtskunde, Staats -  und Rechts
wissenschaften., Frankf., 1830/i. I, II, zusammen X. u. 818 S. 8.
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ohne Verdienst sind, die übrigen aber eine an gedrängtere Dar
stellungen und tiefere juristische Auffassungen gewöhnte Zeit 
nicht wohl befriedigen konnten. Am meisten aber hat man, un
serer persönlichen Ansicht nach, zu gute zu halten bei einigen 
Arbeiten über wichtige Erbfolgefragen in Häusern des hohen 
Adels *3- Letztere sind praktische Anwendungen der, zu den 
laxesten gehörigen, Theorie über Ebenbürtigkeit, wie sie Kl üb er 
namentlich im ersten Bande der oben genannten Abhandlungen 
weitläufig entwickelt hatte. So spricht er sich denn aus für das 
Thronfolgerecht von Sir Augustus d’Este, für das Recht des 
thatsächlichen Besitzers von Knyphausen, für den Anspruch des 
Hauses Löwenstein auf Anerkennung als baierische Prinzen. Hier 
ist natürlich nicht der Ort, unsere in allen diesen Fällen, weil 
schon in der Theorie, entschieden abweichende Meinung auszu
führen; allein die Bemerkung sei uns gestattet, dass jeden Falles 
eine andere Behandlungsweise Kl über ’s zu wünschen gewesen 
wäre. Der romanhafte Aufputz der Thatsachen, die empfindeln- 
den Bemerkungen über unebenbürtige Ehen, sind eben so wenig 
entscheidend in rechtlicher Beziehung, als sie eine staatsmännische 
Auffassung der Familienverhältnisse in regierenden Häusern ver- 
rathen. Von den in der That kaum glaublichen Behauptungen 
im Gebiete des englischen Staatsrechtes und von der Darstellung 
der Hergänge bei der sogenannten Ehe des Herzogs von S u s s e x  
wollen wir lieber gar nicht reden; die von E i c h h o r n  veran
staltete Bekanntmachung der wahren Aktenstücke hat hier auf 
eine klägliche Weise entschieden.

Kaum weniger gerühmt und benützt, als die theoretisch
staatsrechtlichen Schriften K1 ü b e r’s sind seine Arbeiten, welche 
B ü c h e r -  und U r k u n d e n k e n n t n i s s  zum Gegenstände haben. 
Diess aber verdientermaasen. Zu solchen Sammlungen trieb ihn 
von seinen Jugendjahren eine entschiedene Liebhaberei, und 1

1) Rechtliche Ausführung über den B en t i nk’schen Successionsstreit. 
Varel, 1830. — Die Rechtmässigkeit und Standesmässigkeit der Ehe des Her
zogs von S u s s e x  mit Lady Augusta iMurray (auch in den Abh., Bd. II., 
S. 1 — 232). — Die eheliche Abstammung des Hauses Löwenstein... und 
dessen Nachfolgerechle in die Stammlande des Hauses Wittelsbach. Herausg. 
von Mül hens .  Frankf., 1837, 18.
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sein unermüdlicher Fleiss brachte grosse Vollständigkeit zu Wege. 
Einige dieser Bücher sind in der Thal ganz unentbehrlich. —  
Als angehender Docent schon begann er seine „ Kl e i n e  j u r i 
s t i s c h e  B i b l i o t h e k “ ‘) ,  das heisst eine Sammlung von Aus
zügen aus neu erscheinenden juristischen Dissertationen, Program
men u. s. w., mit Beifügung kurzer Urtheile. Wollten auch letz
tere selten viel besagen , da ein so junger Mann unmöglich in 
allen Theilen der Rechtswissenschaft zu Hause seyn konnte: so 
war das Unternehmen selbst eben so müheselig als verdienstlich. 
Man bedenke, dass in jener Zeit Fachzeitschriften kaum bestan
den, sondern sich kleinere Arbeiten in die Form akademischer 
Gelegenheitsschriften zu flüchten hatten. Da nun eine Kenntniss 
derselben in weiteren Kreisen nicht zu erlangen war, so diente 
eine Sammlung der bezeichneten Art zum Ersätze; und noch itzt 
sind wir zuweilen in der Lage, sie zu gebrauchen. — Von weit 
grösserer und von bleibender Wichtigkeit ist die nächste biblio
graphische Arbeit. Es ist diess eine Ergänzung und Fortsetzung 
von P ü t t e r ’s L i t e r a t u r  d e s  S t a a t s r e c h t e s 1 2).  Strenge 
an die Ordnung dieses berühmten Buchs anschliessend, theilt 
K l ü b e r  wohl gegen 4000 Titel von Büchern und Abhandlungen 
mit. Noch heute ist es zu beklagen, dass eine bereits druckfer
tige Fortsetzung, eine „Neue Literatur“ , wegen des Einsturzes 
des Reiches nicht zur Erscheinung kam. Nicht nur wäre wohl 
die in dem erschienenen Bande verschobene Beurtheilung und 
Geschichte nachgeliefert worden, sondern wir hätten doch itzt 
eine Uebersicht über die Literatur der letzten 15 Jahre des 
Reichsstaatsrechtes. — Eigentlich weltberühmt, und in der That 
auch ganz unentbehrlich für Geschichte, Staatsrecht und Völker
recht der Neuzeit sind die A c t e n  des  W i e n e r  C o n g r e s s e s .  
Es ist ganz unbegreiflich, wie ein Privatmann auf rechtlichen 
Wegen (und K l ü b e r  versichert diess ausdrücklich) in so kur
zer Zeit eine solche Sammlung von wesentlich geheimen Akten

1) Kleine juristische Bibliothek, oder ausführliche INachrichten von neuen 
kleineren juristischen, vornämlich akademischen Schriften, mit unparteiischer 
Prüfung derselben. Erl., 1786/ 93. I — VII, 8. (Register sind in Bd. IV u. VI.)

2) Literatur des deutschen Staatsrechtes von P ü t t  e r ,  fortgesetzt und 
ergänzt von J. L. Klüber .  Bd. IV. Erl., 1791, IV. u. 734. S. 8.
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stücken erhalten konnte. Nur die im 9ten, weit später erschie
nenen, Bande sind von einer Regierung mitgetheilt worden. Und 
K l ü b e r ’s Verdienst beschränkt sich nicht einmal hierauf. Die 
vielfach eingestreuten Noten und Uebersichten dienen gar sehr 
zum Verständnisse; die Ordnung nach Materien ist eine für die 
meisten Gebrauchsfälle weit erspriesslichere, als die von S c h ö l l  
für seine Uebersetzung gewählte Zeitfolge; um so mehr als gute 
Register nachhelfen. Es wäre in der That schreiender Undank, 
hier kritteln zu wollen; und geschähe es durch nichts anderes, 
so würde K lüber’s Namen durch diese Sammlung beständig er
halten werden 1}. Mit Recht ist es als ein Beispiel unglaublicher Un
wissenheit oder Unverschämtheit erkannt worden, dass F l a s s  an 
in seiner, im J. 1829 erschienenen, Geschichte des Wiener Con- 
gresses sowohl mit den Akten als mit der (sogleich weiter zu 
besprechenden} Uebersicht über die Verhandlungen völlig unbe
kannt erscheint. —  Freilich mit einem solchen Werke nicht zu 
vergleichen, allein doch in ihrer Art ganz nützlich ist endlich 
noch eine von Kl üb er besorgte Herausgabe der nöthigsten Q uel
len des Bundesrechtes ‘1 2) ,  und eine commentirte Ausgabe der 
päbsllichen Bulle von 1821, welche das katholische Kirchenwe
sen in Preussen ordnet 3j.

Eine merkwürdige Aehnlichkeit zwischen Kl üb er und J. J. 
M o s e r  ist es, dass beide Männer Zeit und Kraft fanden, neben 
ihrer Meisterschaft im Staatsrechte sich auch mit dem V ö l k e r 
r e c h t e  auf eine Weise zu beschäftigen, dass sie unter den ersten 
seiner Bearbeiter gezählt werden. Nachdem Kl üb er schon 
früher, seiner Neigung für Technisches und seiner Freude an 
Absonderlichem folgend, durch eine umfassende, von Fleiss, Lite
ratur und Scharfsinn erfüllte Abhandlung über einen mechanischen

1) Akten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 u. 15. Bd. I — IX. 
Erl., 1815/öo. (Von den ersten Bänden auch eine zweite Auflage).

2) Quellen -  Sammlung zu dem öffentlichen Recht des deutschen Bundes. 
Mit historischen Einleitungen. 3te Auf!., Erl., 1830, 8. — Fortsetzung der 
Q .-S ., Erl. 1833, 8.

3) Neueste Einrichtung des katholischen Kirchenwesens in den preussi- 
»chen Staaten, oder päbstliche Bulle u. s. w. Frankf., 1822, 8,
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Theil des diplomatischen Geschäftsbetriebes, nämlich über das 
Ch i f f r i r e n  und D e c h i f f r i r e n  •), das Gebiet betreten batte, 
bot ihm der Wiener Congress den Stoff zu einer Arbeit höherer 
Art. Noch nie hat, unsers Wissens, Jemand geläugnet, dass seine 
Uebersicht über die Verhandlungen dieses Congresses 1 2)  eine 
höchst tüchtige Arbeit sei. In systematischer Zusammenstellung 
giebt er die Geschichte und das, häufig weit hinter den Wün
schen zurückbleibende, Ergebniss der vielfachen, alle europäi
schen Staatsverhältnisse betreffenden, sich nach allen Seiten durch- 
kreutzenden Bemühungen, Forderungen und Ränke jenes grossen 
Fürstentages. Seine Darstellung mag sich wohl nicht bis zu einer 
beherrschenden Ansicht der Weltlage erheben; allein sie beweist 
die genaueste Kenntniss der thatsächliehen Zustände, sie ist über
sichtlich, und sie ist möglichst unparteiisch, würdig und objec- 
tiv gehalten. Namentlich die, den Mittelpunkt des Werkes bil
dende, Erörterung der Verhandlungen über die deutschen Zustände 
ist von höchster Bedeutung. Ein Verehrer K l ü b e r ’s kann auf 
diese Arbeit nur mit voller Befriedigung blicken. Sie ist eine 
seiner besten und verdienstlichsten, und ist in der That von 
keinem der späteren und grösseren Werke über den Congress 
überlroffen. — Der Erfolg dieser Schrift war ein solcher, dass 
er K l ü b e r  wohl bestimmen konnte, nach noch Höherem im 
 ̂ölkerrechte zu streben. Und auch der Zustand der Wissenschaft 

in jener Zeit musste aufmuntern zu einer neuen tüchtigen Bear
beitung des positiven Theilcs der Lehre. Seitdem M a r t e n s  es 
unternommen hatte, die grosse, aber nicht wissenschaftlich durch
dachte geschichtliche Masse des M o ser’schen europäischen Völ
kerrechtes auf Grundsätze zurückzuführen, war wenig Nennens- 
werthes in diesem wichtigen Rechtstheile bei irgend einem Volke 
geschehen. Ma r t e n s  hatte ohne Zweifel ein grosses Verdienst 
erworben durch die Bestimmtheit und Deutlichkeit seiner Ver
wandlung geschichtlicher Thatsachen in theoretische Sätze und

1) Kryptographik, Lehrbuch der Geheimschreibekunst (ChifFrir- und De- 
chiftrirkunst) in Staats- und Privatgeschäften. Tüb., 1809, XVI. u. 502. S. 8.

2) Uebersicht der diplomatischen Verhältnisse des Wiener Congresses 
überhaupt, und insonderheit über wichtige Angelegenheiten des deutschen 
Bundes. I — III, Frankf., 1816, 8.
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durch die logische Ordnung des Ganzen, so dass sein Buch weit 
und breit zur Auctorität geworden war: allein es fehlte doch 
gar sehr an Erkenntniss des eigenthümlichen Grundgedankens 
eines positiven Völkerrechtes und an der richtigen Auffassung der 
Quellen, namentlich des Begriffes und der Bedeutung der Gewohn
heit. Auch war ein weiteres Eingehen in die Einzelnheiten und 
mehr Büchernachweisung sehr wünschenswerth. Wir können und 
wollen nun allerdings nicht behaupten, dass es Kl üb er vollstän
dig gelungen sei, die Schwächen und Fehler ganz zu beseitigen 
in seinem Systeme des e u r o p ä i s c h e n  V ö l k e r r e c h t e s 1) ;  
dazu war seine eigene Rechtsphilosophie nicht genug durchge
bildet und zeugungsfähig, und seine Ansicht vom gemeinen Rechte, 
welche auch hier natürlich zur Anwendung kam, zu unrichtig 
und unklar, namentlich in ihrer Zulassung des philosophischen 
Rechtes als unmittelbaren Quelle positiven Rechtes: allein es ist 
doch eine grosse Ungerechtigkeit, dem Werke nicht entschiedene 
Verdienste zuerkennen zu wollen. Die Darstellung ist klar und 
einfach; das System erstreckt sich über das gesammte Völker
rechtsleben; die Literatur ist sehr reichhaltig; die praktischen 
Einzelnheiten sind mit Einsicht aufgefasst und mit Schärfe ange
geben; mit Einem Worte, es hat das positive Völkerrecht durch 
Kl üb er  einen entschiedenen Fortschritt gemacht, wenn gleich 
er nach seiner ganzen Persönlichkeit nicht dazu geeignet war, 
die tieferen Grundlagen festzustellen und ein Muster von richti—

1) Von diesem Werke giebt es zwei Bearbeitungen, beide von KI ü b e r  
selbst herrührend. Erstens: Droit des gens modern'e de l’Europe; avec un 
Supplement cont. une bibliotheque choisie du droit des gens. Stuttg., 1819, 
j. II, 624 S. 8 ; sodann zweitens: Europäisches Völkerrecht. Stuttg., 1821, 
672 S. 8. Die deutsche Bearbeitung ist nicht blos eine Uebersetzung des 
Französischen, sondern manchfach verändert und bereichert. — Von der fran
zösischen Schrift sind Nachdrücke, in Paris (1831) und Rio Janeiro, und Ueber- 
sctzungen in das Russische und Neugriechische erschienen. Eine vom Verf. 
beabsichtigte, sehr vermehrte Auflage (Vorrede zum Bd. IX. der Congress- 
Akten) ward wohl durch seinen Tod verhindert. Die deutsche Bearbeitung 
ist im J. 1847 von M ö r s t a d t  „sorgsam revidirt, comnientirt und bis zur 
Gegenwart ergänzt“ in 2ter Auflage erschienen (Heidelbg., 1847, 482 S. 8.); 
es kann aber dieser Revision kein anderes Zeugniss, als das einer liederli
chen und kenntnisslosen Sudelei gegeben werden.
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ger Melhode zu geben. Wie wäre auch, ohne solche in die 
Augen fallende Vorzüge, die weite Verbreitung und Anerkennung 
des Buches zu erklären, die nur in der jüngsten Zeit gegen noch 
weiter geförderte Werke zurückgetreten ist?

Sicher würden schon die bisher aufgezählten Schriften als 
Beweise eines wohl angewendeten Lebens gelten, namentlich wenn 
man bedenkt, dass deren Verfasser noch neben ihrer Bearbeitung 
bis in sein 63stes Lebensjahr theils mit akademischen Lehräm
tern, theils mit Staatsgeschäften reichlich beschäftigt war. Und 
dennoch erschöpfen sie keineswegs die gesammte schriftstellerische 
Thätigkeit K l ü b e r ’s. In allen Lebensabschnitten hat er das Be- 
dürfniss gehabt und es möglich zu machen gewusst, ausser den 
eigentlichen Berufsarbeiten noch zahlreiche Zeugen seiner un- 
ermüdeten Thätigkeit und seines vielseitigen Interesses zu schaf
fen. Es mag seyn, dass er in diesen Nebenbeschäftigungen nicht 
die Meisterschaft errang; so leicht wird diese nicht gewonnen: 
allein zu verachten sind die meisten dieser Schriften wahrlich 
nicht, und gar Mancher hat in seinem eigentlichen Fache lange 
nicht so viel geleistet. Da eine genauere Besprechung für den 
vorliegenden Zweck von keiner Bedeutung wäre, so möge es 
genügen, nur je einen Fingerzeig über Daseyn und verhältniss- 
mässigen Werth hier zu finden. — Dass sich K l ü b e r  mit g e 
s c h i c h t l i c h e n  Studien sein lebenlang beschäftigte, lag in der 
Natur seiner Hauptfächer, und trefflich wurde er dabei unterstützt 
von seinem herrlichen Gedächtnisse. Wenn er aber als histori
scher Schriftsteller, zum Theile wenigstens, sich Wunderlichkei
ten und nur in sehr beschränktem Kreise Geltendes aussuchte, 
so trug theils seine eigene, vielleicht mit reinerem Geschmacke 
nicht wohl vereinbarliche, Liebhaberei, theils aber die Eigenschaft 
blosser Spielerei in Nebenstunden die Schuld. Zuerst trat er in 
diesem Fache auf als Uebersetzer der bekannten Schrift von 
Ste. Palaye über das Rilterwesen, dem er vielfache Anmerkungen 
beifügte '3- Noch zwanzig Jahre später kam er in einer, na- I

1) Das Ritterwesen des Mittelalters nach seiner politischen und niilitä-* 
rischen Verfassung. Aus dem Französischen des Hrn. de la  C u r n e  de 
Ste. P a l a y e  mit Anmerkungen, Zusätzen und Vorreden. Nürnbg., 1786/9t^
I -  III, 8.
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menlos erschienenen, Schrift über den Johanniter-Orden zudem  
Gegenstände zurück 1). Ein lateinisches Programm über das Schand- 
gemälde gab einen, wenn auch nicht eben der Veranlassung 
würdigen, doch immerhin unterhaltenden Beitrag zur Sittenge
schichte des Mittelalters. In einer, in doppelter Bearbeitung er
schienenen, Beschreibung von Baden-Baden und dessen Umge
bung 1 2 3 4)  lieferte er allerdings mehr gelehrten Stoff, als solche 
Schriften für ihre Leser gewöhnlich nöthig erachten, oder deren 
landesübliche Verfasser zu liefern im Stande sind. Achtungswerth 
endlich ist, dass der hochbetagte Greis sich mit jugendlicher Wärme 
der Geschichte des griechischen Freiheitskampfes zuwendete und 
kurz vor seinem Tode ein ausführliches Werk darüber heraus
gab Freilich haben später erst bekannt gewordene Stoffbei
träge, wie z. B. Capo d’I s t r i a ’s Briefwechsel, und noch mehr 
der weitere Verlauf der griechischen Dinge manchen Gesichts
punkt gegeben und manche Thatsachen erläutert, welche Kl üb er  
noch nicht kannte; und er selbst wird sicher nie die Ansicht 
gehabt haben, zu einem geschichtlichen Meisterwerke berufen zu 
seyn: allein es ist doch weit mehr zu loben, als nur der Wille, 
und bezeichnend ist das sehr vollständige Bücherverzeichniss über 
die Geschichte des griechischen Aufstandes. — Bedeutender, wenn 
schon weniger zahlreich, sind die Schriften K l ü b e r ’s aus dem 
Gebiete der Vo l k  sw i r th s c h a f t s p f l e g  e, und es beweisst einen 
tüchtigen praktischen Blick, dass er, dessen Studien sich doch 
nur gelegentlich auf dieses Gebiet erstrecken konnten, ganz die 
richtige Theorie bei zwei der wichtigsten einschlägigen Staatsan
stalten herausfühlte; ein Beleg seines Muthes aber war es, dass 
er auch in schlimmer Zeit nicht nur gegen Plusmacherei und 
Selbstherrlichkeitsgelüste scharf auftrat, sondern auch den Einheits
gedanken für Deutschland festhielt. Wir reden nämlich von den

1) Essai sur l’Ordre de Mal t e  ou de St. J e a n .  Bä l e ,  1806, 8. (Wir 
haben uns diese Schrift nicht verschaffen können).

2) De pictura contumeliosa coninient., Erl., 1787, 4.
3) Baden bei Rastatt., Tiib., 1807, 8. — Beschreibung von Baden bei 

Rastatt und seiner Umgebung, Tüb., 1810, VIII. u. 255, u. IV u. 281 S. kl. 8.
4) Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wiedergeburt 

Griechenlands, bis zu dem Regierungsantritte des Königs Otto. Frankf., 1835, 
XX1Y, u 607 S., 8.
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beiden Schriften über das P o s t w e s e n  in D e u t s c h l a n d 1)  
und über das Münz  w e s e n  1 2). In jener wird keck und leben
dig hervorgehoben, dass die Post keine Finanzquelle seyn soll, 
und dass Uebertheuerung des Porto's ungerecht und unverstän
dig sei. Mag dabei der taxischen Post, in Geschichte, Rechts- 
ausführung und Ralhschlägen, mittelbar und unmittelbar das Wort 
zu viel geredet seyn; so bedenke man den Gegensatz der da
maligen Staalspostverwaltungen, z. B. im Königreiche Westphalen. 
Man kann freilich itzt eine ganz andere Monographie über die 
Post schreiben; allein das, was Kl ü b e r  giebt, war gut für seine 
Zeit, und überdiess eine tapfere That. Die Schrift über das Münz
w e s e n  ist unzweifelhaft eine der besten Arbeiten K lü b er’s. 
Sie beweisst sehr genaue Kenntnisse des Geschichtlichen sowohl, 
als des Technischen im deutschen Münzwesen; die Ansichten über 
die Ursachen der bestehenden Mängel sind vollkommen richtig; 
der gemachte Yerbesserungsvorschlag, nämlich Abschluss eines 
Münzvereins, ist im Wesentlichen später von den süddeutschen 
Staaten wiirklich ausgeführt worden. Auch ist die Abhandlung 
sehr gut geschrieben, weil einfach, gedrängt und nur mit der 
Sache beschäftigt. — Nur mit Staunen und Misstrauen nimmt wohl 
Jeder zum erstcnmalo eine von Kl über  herrührende Schrift über 
technische und naturwissenschaftliche Gegenstände zur Hand. Und 
doch zeigt eine genauere Ansicht der von ihm herrührenden, in 
diese Fächer einschlagenden Arbeiten, dass der berühmte Staats
gelehrte auch hier keineswegs blos die Kenntnisse eines Dilet
tanten hatte. Seine Beschreibung einer Sternwarte zeigt eine bei 
Laien seltene Bekanntschaft mit den Aufgaben und den Mitteln 
der Astronomie 3) . Physikalische Kenntnisse aber beweist er in 
einer Schrift über die Heitzungsanstalten 4)  und in einer Anlei

1) Das Postwesen in Deutschland, wie es w ar, ist und seyn könnte. 
Erl., 1811, XII. u. 125 S., 8.

2) Das Münzwesen in seinem itzigen Zustande, mit Grundzügen zu einem 
Münzverein der deutschen Bundesstaaten. Stuttg. u. lüh., 1828, VII.u. 296, S. 8.

3) Die Sternwarte in Mannheim. Beschrieben von ihrem Curator. Mannh., 
1811, gr. 4.

4) Anweisung zur Erbauung und Behandlung russischer Stubenöfen. Stuttg., 
1819, 8.
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tung zur Nachformung von allerlei Gegenständen 1) . — Endlich sei 
nicht vergessen, dass er Anfängern im Staats -  und Gerichtsdienste 
eine Anleitung zur Behandlung der Aktenstücke und der münd
lichen Vorträge gab ‘1 2).

Fassen wir das Urtheil zusammen in wenige Worte, in 
eine Spitze! Kl üb er  hat mehr gelesen, wohl mehr gewusst, 
als wir Alle; er war ein ehrlicher Mann in staatlichen Dingen, 
freisinnig nach dem Maassstabe seinerzeit: allein es haben manche 
Andere richtiger und tiefer gedacht, als er; er war kein unkräf
tiger, schöpferischer Geist; er ist selbst völlig irre gegangen in 
Wichtigem. So wird er denn in dem Gedächtnisse der Zeitge
nossen und in der Geschichte der Wissenschaft bleiben als ein 
nützlicher und tüchtiger, nicht aber als ein grosser Mann.

1) Neue Erfindung, metallene Abgüsse mit Schwefel. . . Formen zu ma
chen. A. d. Franz., Stuttg. 1806.

2) Anleitung zur Referirkunst. Tüb., 1809, 8.



Die gegenwärtige Aufgabe der Rechtsphilosophie
nach den Bedürfnissen des Lebens und der Wissenschaft.

Von Professor L. A. Warnkönig in Tübingen.

Zweiter Artikel.
Umschau im allgemeinen Staatsrecht1).

I. D as S t a a t s r e c h t  und die  S t a a t s w i s s e n s c h a f t .

i )  Der Staat ist, wie mehrmals gesagt, die regelmässige Form 
des menschlichen Collectivlebens und die bei weitem wichtigste 
Anstalt für die Verwirklichung der praetischen Ideen des Rechts 
und des Wohls. Als solche erscheinen auch die Staaten in der 
Geschichte, selbst bei den auf der niedersten Bildungsstufe ste
henden Völkern. Es ist ihre Nalurbestimmung, es zu seyn; aber 
unter welchen Voraussetzungen und auf welchem Wege diese 
vollkommen erfüllt werden könne, hat die Wissenschaft zu zei
gen und zwar d ie  Doctrin, welcher man neustens den Namen 
der S t a a t s p h i l o s o p h i e  gab, nachdem sie lange Politik, Staats
lehre, Staatswissenschaft genannt worden war. Es ist dieselbe 
Wissenschaft, welche, wie schon bemerkt worden, in Frankreich 
jezt die Benennung der science sociale erhalten hat. Sie hat ihre 
metaphysische oder speculative und ihre practische Seite. Durch

1) Wir werden in dieser Umschau fast nur die neusten Schriftsteller, wie 
St ahl ,  S c h m i t t h e n n e r ,  Zöpf l ,  Bl u n t s c h l i ,  A h r e n s  und S c h ü t z e n 
b e r g e r  berücksichtigen und uns auf einige Hauptfragen der Wissenschaft 
beschränken.
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die Vereinigung beider allein kann sie zu einem befriedigenden 
Ziele geführt werden. Die metaphysische Grundlage der Staats
wissenschaft ist schon im Begriffe des Staats und den ihn bestim
menden Momenten enthalten. Jeder Staat ist die Ordnung einer 
Gesammtbürgschaft für R e c h t  und W o h l ,  wie gross oder gering 
der Umfang der Gewährleistung des einen oder des andern auch 
seyn mag. Auf diese Weise erscheint der Staat einmal als Rechts
institut und zwar in doppelter Beziehung. Das Recht ist nämlich 
Grundlage der Staatsordnung und muss es seyn, dagegen diese 
wieder eine Schutzanstalt des Rechts. Der Staat darf nur das 
Recht schützen (nicht das Unrecht), und was er wirklich schützt, 
ist Recht oder gilt als solches. Keine Gewalt im Staate soll ohne 
Recht geübt werden können, es mag diess ein frei gewolltes oder 
ein Nothreeht seyn. Dadurch ist der Zweck des Staats als Rechts
institut bezeichnet.

Als Institut des Wohls oder der Wohlfahrt hat aber der Staat 
einen andern Zweck, oder vielmehr er ist bestimmt, noch andere 
Zwecke als die des Rechtsschutzes zu verwirklichen und diese 
Zwecke, so wie die Art und Weise ihrer Verwirklichung hat die 
eigentliche S t a a t s  W i s s e n s c h a f t  nachzuweisen und zu beleuch
ten, während man die den Staat lediglich als Rechtsinstitut auf
fassende und beleuchtende Doctrin, also die juristische Staatslehre 
das a l l g e m e i n e ,  das n a t ü r l i c h e  oder das p h i l o s o p h i s c h e  
S t a a t s r e c h t  zu nennen gewohnt ist. Der Zusammenhang beider 
Doctrinen ist aber so eng, dass die erste, um ihre Aufgabe voll
ständig zu lösen, die juristische Seite des Staats mit beschauen 
muss und die philosophische, ja selbst die positive Staatsrechts
lehre die andere Zweckbestimmung des Staats nicht ausser Acht 
lassen kann. Nur sind die Standpunkte beider Doctrinen verschie
den und desshalb sowohl bei Beschauung des Staates im Allge
meinen als bei der Beleuchtung einzelner Staatsinstitutionen *)
_____- I

1) Bei jedem Staatsinstitut lässt es sich ja fragen, wie es gestaltet seyn 
müsse, dass es

a) der Idee der Gerechtigkeit überhaupt und der eigenthümlichen Auffas
sung derselben bei einem bestimmten Volke nicht widerspreche undi

b) damit durch dasselbe dessen besonderer Zweck als eines Instituts der
Wohlfahrt realisirt werden könne. .1
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und staatlicher Verhältnisse nicht mit einander zu vermengen.
2 ) Wird der St aat  als r e i n e s  R e c h t s i n s t i t u t  aufgefasst, so 
erscheint er immer als ein Rechtsverband, in welchem eine Viel
heit von E i n z e l  w i l l e n  durch Unterordnung unter einen über 
allen stehenden C e n t r a l  w i l l e n  zur Einheit gebracht ist, jedoch 
ohne das völlige Aufgehen der ersteren im leztern. Dieser Central
wille ist eine G e w a l t  (daher die Franzosen jezt das Wort Pou- 
voir schlechtweg gebrauchen, wenn sie die Staatsgewalt als solche 
bezeichnen wollen); die Gesammlheit der Einzelwillen in wie weit 
sie der Gewalt gegenüber eine rechtliche Geltung haben, bildet 
eine Genossenschaft der F r e i h e i t ;  so dass die beiden Pole im 
StaatsbegrifTe durch die ihrer Natur nach feindlich sich gegenüber
stehenden Ideen der G e w a l t  und der F r e i h e i t  gebildet wer
den. Durch ihre Versöhnung oder V e r m i t t l u n g  wird der Staat 
eine Wirklichkeit, und diese besteht in der Ziehung geeigneter 
Grenzen zwischen beiden, d. h. solcher, welche zunächst den An
forderungen der G e r e c h t i g k e i t ,  und weil der Staat auch ein 
Institut des Wohls ist, zugleich auch denen der W o h l f a h r t  ent
sprechen sollen. Der Act der Vermittlung ist die Verfassung des 
Staates, welche zugleich ausspricht, wer einestheils actives Mit
glied der Freiheitsgenossenschaft, also Staatsbürger seyn könne, 
und wem die Gewalt in derselben zustehe, d. h. wer als Trä
ger des Centralwillens höchster Machthaber im bestimmten Staate 
seyn solle. Der Inhalt der Verfassung besteht sonst in der mehr 
oder weniger vollständigen Regulirung des V e r h ä l t n i s s e s  be i 
der, n a m e n t l i c h  d e s  U m f a n g s  und des Modus der Thätig- 
keit der Staatsgewalt einer-, und der aus der Freiheit fliessenden 
Rechte des Volkes andererseits, sowie endlich in der Sanction 
derjenigen Staatsinstitute, wodurch die Zwecke der Staatsgenos
senschaft verwirklicht werden sollen. Vom Rechtsstandpunkte aus 
fragt es sich, wie w e n i g  Freiheit das Volk haben könne, ohne 
dass es aufhöre, in einem Staat zu leben, und wie v i e l  Gewalt 
den Machthabern verbleiben müsse, damit noch ein Staat als vor
handen angenommnn werden könne? Absorbirt der Centralwille 
das Element der Freiheit ganz , so hört der Staat eben so gut 
auf, wie im umgekehrten Falle. Im Despotismus, wie in der 
Anarchie gehen die Staaten als solche unter.

Zeitschr. für Staatsvv. 1851- 3s Heft. 31
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. - ;Die philosophische Rechts- und Staatswissenschaft verfolgte 
lange das unerreichbare Ziel, einen absoluten Maassstab für den 
Umfang der staatlichen Freiheit und der Gewalt zu finden; diess 
musste desshalb ein vergebliches Bemühen bleiben, weil jeder 
Staat ein concreter ist und ohne Beachtung der gegebenen histo
rischen Thatsachen, also der factisehen Unterlage des gesammten 
Collectivlebens, sich jenes Maass gar nicht finden lässt. Die Wis
senschaft kann nur ein höchstes Ideal aufzustellen sich bestreben, 
nach welchem hin die Staaten in ihrer socialen Gestaltung oder 
Umgestaltung sich zu bewegen haben. Dass hiebei ihr die grosse 
Idee, der von Herrn Prof. F i c h t e  sogenannten e r g ä n z e n d e n  
G e m e i n s c h a f t  vorschweben solle, ist schon in unserem ersten 
Artikel gesagt worden.

3 ) Jede Staatslehre befasst sich zunächst mit drei allgemei
nen Hauptfragen: nämlich der von dem S t a a t s z w e c k ,  der von 
den V e r f a s s u n g s -  o d e r  R e g i e r u n g s f o r m e n  und der 
Lehre von der Eintheilung und Sonderung der G e w a l t e n .  A l l 
seitig können dieselben nicht in der Theorie des Staatsrechts, 
sondern nur durch die eigentliche Staatswissenschaft gelöst wer
den; doch bieten sie für jene eine sowohl speculative als prac- 
lische Seite.

II. p i e  L e h r e  v o m  S t a a t s z w e c k .

1) Was nun die Lehre vom S t a a t s z w e c k  betrifft, so 
scheint sie im allgemeinen, oder s. g. philosophischen Staatsrecht, 
in welchem der Staat blos von der rechtlichen Seite beschaut 
wird, auf eine beschränkte Weise aufzufassen zu seyn. Es 
scheint nur zu untersuchen, wie der Staat constituirt, organisirt 
und regiert werden müsse, damit in ihm und durch ihn der prac- 
tischen Idee der G e r e c h t i g k e i t  Genüge geleistet und folglich

a) wie der Staat geschaffen werden und gestaltet seyn müsse, 
um ein Rechtsinstitut zu seyn? und

b) auf welche Weise, mittelst welcher Einrichtungen und Or
gane durch ihn das Ziel erreicht werden könne, die Staatsord
nung als Rechtsordnung zu gewährleisten?

Das speculative Moment der ersten Frage ist leicht zu be
stimmen, das practische begreift die schwierigsten, verwickeltsten
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und oft politisch gefährlichsten Fragen. Die Antwort auf die 
Frage in erster Beziehung ist daher einfach die: dass

erstens d e r  Staat nicht das Werk der Gewalt, sondern der freien 
Ueberzeugung und Einigung aller Staatsgenossen, also der Regie
renden, wie der Regierten seyn und wo er es noch nicht ist, all— 
mählig dahin geführt werden solle, es zu seyn l) ;  und dass

zweitens die Staatsordnung einerseits auf einer genügenden 
Freiheilssphäre der Einzelnen, andererseits anf dem nüthigen Umfang 
der Machtvollkommenheit der Staatsgewalt ruhen soll.

Da es einen absoluten Maassstab für beide nicht giebt, sondern 
nach der Verschiedenheit des Nationalcharakters und der Cultur- 
höhe der Völker das gegenseitige Verhällniss beider ein verschie
denes seyn muss und seyn wird; so lässt sich nur etwa ein Mini
mum und Maximum angeben und die historisch geltende Zumessung 
oder Abgränzung wird für die näheren juristischen Bestimmungen 
allein eingehalten werden können. Nur kann und wird die nach 
der allmähligen Verwirklichung eines höchsten Rcchtsideals stre
bende Rechtsphilosophie hier ein Staatsideal aufstellen oder die 
Grundzüge und lezten Höhepunkte eines solchen angeben wollen, 
um den Leitern der Staaten und der Völker den Weg zu zeigen, 
den sie einzuschlagen haben, damit jeder concrete Staat, in wie 
weit es faclisch ausführbar ist, diesem höchsten Ziele so nahe wie 
möglich entgegen geführt werde.

2) Jede Theorie vom Staalszweck wird nun aber, was das 
Verhaltniss der F r e i h e i t  der Einzelnen zur Staatsgewalt betrifft, 
es nach ihrer Weise bestimmen; und es ist zu bekannt, wie ab
weichend die Ansichten der Staatsmänner, der Philosophen und 
der Politiker in dieser Beziehung sind, als dass man eine Auffüh

4 7 7

1) Diesen Gedanken drückt A h r e n s sehr bezeichnend auf folgende Weise 
*o«, dass er S. 151 sagt: das Recht soll nicht Mos an s i c h ,  sondern auch 
io der F o r m  des  R e c h t s  durch den vernünftigen Willen zur Herrschaft 
gelangen. Es soll nicht als eine objective, äussere, über Sclaven herrschende 
Gewalt, sondern als eine durch Aneignung des vernünftigen Willens freie 
Macht für freie Vernunftwesen empfunden werden. Daher ist es auch die 
Aufgabe der politischen Erziehung, das Volk allmählig zu dieser Stufe heran
zubilden, wo es auch durch die Theilnahme an der allgemeinen Gesetzgebung 
die Richtung und die Mittel der Regierung mit bestimmt.

31 *
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rung der wichtigsten Ansichten von uns hier verlangen wird, 
zumal früher Murhardt ,  dann Za c h a r i ä ,  W i p p e r m a n n  und 
allerneustens A h r e n s dieselben vollständig beleuchtet haben. 
Doch glauben wir die drei Hauptauffassungen des Staatszweckes 
hier anführen zu sollen, weil nach jeder das Verhältniss der in
dividuellen Freiheit zur Machtberechtigung der Gewalt ein wesent
lich verschiedenes ist, nämlich zuerst die bei den deutschen Juristen 
vorherrschend gewesene, wonach nur die R e c h t s s i c h e r u n g  
Staatszweck ist, so dass die Pflege des Wohls und der Sittlich
keit dem Staate nur in soweitjanheimfällt, als diese Grundbedingung 
jener sind; dann die besonders von den Socialisten und Commu- 
nisten angestrebte, wonach des m a t e r i e l l e n  Wohles Verwirk
lichung Aufgabe des Staates, der Rechtsschutz und die Pflege des 
Moralischen nur Mittel hiezu sind, und endlich die dritte Auffas
sung, die den Staat für das wichtigste Institut zur Realisirung 
aller ethischen Zwecke der Menschheit erklärt, welches durch 
E r z i e h u n g  und B i l d u n g  die Völker diesem grossen Ziele 
entgegen zu führen hat, wenn auch auf Kosten der individuellen 
Freiheit, in wie weit nämlich diese zu jenem Behufe geopfert 
werden muss.

Der Rechtsphilosoph wird daher nothwendig wenn er Grund
sätze über das Verhältniss der Freiheit zur Gewalt im Staate auf
zustellen hat, zu zeigen haben: wie verschiedentlich dasselbe sich 
gestaltet, je nachdem man die eine oder die andere Theorie über 
den Staatszweck als maassgebendes Princip zu Grund legt. Auch 
der Charakter einiger Hauptzweige der Staatswissenschaft wird 
ein anderer werden nach der Verschiedenheit dieser Grundan
schauung, namentlich d e r der Polizeiwissenschaft. Geht man nämlich 
von einer Combination der ersten und der zweiten Ansicht über 
den Staatszweck aus, jedoch so, dass der Staat vor allem als eine 
Schutzanstalt des Rechts aufgefasst wird, so wird diese Wissen
schaft die Richtung erhalten, die in M ohl’s ausgezeichnetem Werke 
über dieselbe so befriedigend durchgeführt ist, während dieselbe 
sich ganz anders gestalten würde, nach-den Ansichten von K r a u s e  
und Ä h r e  ns über den Staatszweck, wie sich aus des Leztern 1

1) Die organische Staatslehre, I. Bd. S. 78. folg. bes. S. 102. folg.
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Ausführungen in seiner organischen Staatslehre S. 162. u. folg, 
ergiebt, wo er, freilich ohne diess zu beabsichtigen, die Umrisse 
einer auf seine Philosophie gestützten Theorie der Polizeiwissen
schaft auf eine geistreiche Weise gegeben hat.

3 ) Dass die ganze Behandlung der Frage vom Staatszwecke 
inehr eine critische und vergleichende, als eine organische seyn 
wird, springt in die Augen; sie ist es selbst bei dem eben an
geführten Schriftsteller, obwohl er uns eine organische Staatslehre 
geben will. Nur unter Zugrundelegung bestimmter Rechtszustände 
und unter strengem Festhallen an ihrem leitenden Princip, also 
unter Annahme einer bestimmten Gestaltung des socialen Völker
lebens, z. B. der in den meisten Staaten der christlichen Völker 
Europa’s und Amerika’s lässt sich eine dogmatische Aufstellung 
geben; und D a h l ma n n  hat (schon seit 1835) den richtigen 
Weg eingeschlagen, als er seine P o l i t i k  a u f  den Grund und  
das  Maas s  de r  g e g e b e n e n Z u s t ä n d e  schrieb. Aber selbst 
auch wenn diess geschieht wird die kritische Richtung vorherr
schend bleiben; und so ist es ganz natürlich, wenn auch St ahl  
und S c h ü t z e n b e r g e r ,  bei welchen gleichfalls die gegebenen 
Zustände, d. h. die eines auf Privateigenthum, Monogamie und 
eine vernünftige politische Freiheit sich stützenden Gemeinwesens, 
den Ausgangspunkt bilden, dennoch ein kritisches Verfahren ein- 
halten, dessen Zweck indessen immer der ist, die Rechts- und 
Staatsphilosophie als eine practische Wissenschaft zu behandeln.

Die communistischen Schriftsteller, welchen das m a t e r i e l l e  
W o h l  a l l e r ,  und insbesondere der ärmeren Klassen der Gesell
schaft alleiniger Staatszweck ist, sprechen dieser ein Recht zu 
auf die Herbeiführung desselben vermittelst einer ihren Theorieen 
gemässen Weise. Sie wollen daher eine radicale Umgestaltung 
der Staaten, die, wenn sie nicht freiwillig von den Machthabern 
und den jezt herrschenden Klassen gewährt werde, auf dem Wege 
der Gewalt vorgenommen werden müsse.

Die Frage vom Staatszweck zeigt sich also hier als eine 
Rechtsfrage, welche in der Rechtsphilosophie nicht übergangen 
werden darf, wie wenig Schwierigkeiten auch ihre Lösung bietet. 
Denn wer möchte im Ernste zu behaupten wagen: es gebe ein 
absolutes R e c h t  auf die Einführung dieser oder jener Staats-
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Ordnung? Selbst die Philosophen, für welche das letzte Ziel die 
Verwirklichung ihrer Staatsideale ist, in welchen sie das peremto- 
risch gelten sollende Recht der Menschheit setzen, gehen doch nicht 
so weit, dass sie den Völkern ein jus quaesifum auf die Herstel
lung einer diesem Ideale geinässen socialen Ordnung vindiciren. 
Zunächst bleibt also die Frage vom Staatszweck eine staatswis
senschaftliche, die jedoch eine im philosophischen Staatsrecht zu 
beachtende Seite hat.

Zum Schlüsse unserer Erörterung derselben müssen wir noch 
einmal auf A h r e n s zurückkommen, der auf den ersten Anblick 
(S. 139 folg.) mit sich selbst im Widerspruch zu seyn scheint, 
indem er einerseits den Staat blos für das R e c h t s o r g a n  oder 
die R e c h t s o r d n u n g  der menschlichen Gesellschaft erklärt, ande
rerseits aber dennoch von höheren Staatszwecken spricht. Dieser 
Widerspruch lösst sich bei ihm zunächst dadurch, dass er einen 
nächsten und unmittelbaren Staatszweck, welcher eben in der 
Rechtsordnung besteht, annimmt und einem höhern oder mittelbaren, 
in Folge welches der Staat auch als Hülfsanstalt des gesammten 
menschlichen Lebens anzusehen ist, indem er die Bedingungen 
und Mittel zur Erreichung aller gesellschaftlichen Lebenszwecke 
herstellt. Auf diese Weise ist indirect der Staat doch auch eine 
Anstalt des Wohls', ohne dass er aufhört eine blosse R e c h t s 
a n s t a l t  zu seyn. Wenn nun bei A h r e n s  diese letzte Auffas
sung, wie auch bei Stahl ,  als die vorherrschende immer festge
halten wird, so erklärt sich diess daraus, dass nach ihm, wie 
nach Kr a u s e  Alles Recht seyn (also als Recht sanctionirt wer
den) soll, was zur Verwirklichung der höchsten sittlichen Ideen 
in der Gestaltung der socialen Verhältnisse als geboten erscheint. 
Wir möchten indessen doch erinnern, dass diess Gebotenseyn nicht 
immer ein Gebotenseyn durch die Idee der Gerechtigkeit ist, sondern 
einen andern Grund haben kann, wesshalb eine so breite Begriffs
bestimmung des Rechts uns unrichtig, ja selbst gefährlich erscheint.

Nur das ist richtig, dass sobald im Staate irgend etwas 
zwangsmässig geboten wird, es den Charakter von etwas Recht
lichem erhält, weil ihm der der Nothwendigkeit zu Theil wird *); 1

1) S. oben unseren ersten Artikel, S. 251 folg.
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blos desshalb, nicht aber an und für sich ist die Staatsordnung, 
auch wo sie n u r  eine Gesamrntbürgschaft des Wohls ist, eine 
Rechtsordnung. Bei jedem Institute des Wohls lässt sich immer 
die Frage erheben, ob es so gestaltet sey, dass die Rechtsidee 
oder das Recht durch dasselbe nicht beeinträchtigt werde.

III. D ie  v e r s c h i e d e n e n  A r t e n  v o n  S t a a t e n  und i h r e  
B e h e r r s c h u n g s f o r m e n .

1) Sowohl in der Staatswissenschaft, als im allgemeinen Staats
rechte hat die Lehre von den verschiedenen Beherrschungsformen 
der Völker eine bleibende Stelle, und kann von der Rechtsphi
losophie, wenn sie auch nur Rechtsphilosophie seyn will, nicht 
übergangen werden. Die Staatsform ist von entschiedenem Ein
fluss auf die rechtliche Stellung der Machthaber, und sogar oft 
allein maassgebend für den Umfang der ihnen zustehenden Ge
walt. Die Staatsformen sind jedoch nicht die einzigen Grundla
gen der Verschiedenheiten der Staaten, es kommen noch andere 
vor, die freilich in juristischer Beziehung nicht so belangreich, 
obwohl nicht ohne Bedeutung sind. Solche Verschiedenheiten 
sind z. B. die des Ursprungs der Staaten, die ihrer Entwicklungs
stufe, namentlich die der Ausbildung ihres Organismus u. dergl. m. 
Es wäre wünschenswerth, wenn die N a t u r l e h r e  des  St aa t e s ,  
welche in Heinrich L e o ’s Skizzen und Studien vom Jahr 1833 
einen erfreulichen Anfang erhielt, auf dem von ihm betretenen 
Wege weiter fortgeführt worden, als seitdem geschah *), oder 
wenn wenigstens die Ergebnisse der Forschungen über die ver
schiedenen Elemente des Staatslebens und der Staatenbildung zur 
wissenschaftlichen Einheit verarbeitet worden wären 1 2) . Man ist 
aber noch nich* einmal einig über die Benennungen. L eo  unter
scheidet den m e c h a n i s c h e n  und den o r g a n i s c h e n  Staat,

1) Viel Treffliches findet sich bei Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher vom Staat, 
Bd. II. u. III.

2) Diess that allerdings B l u n t s c h l i ,  Bd. I, S. 124 — 137. aber nicht 
erschöpfend, vielleicht weil er in seinen psychologischen Studien über Staat 
und Kirche fl844) diesen Gegenstand, (freilich auf eine höchst eigenthümliche 
Weise) ausführlicher behandelt hatte.
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den s y s t e m a t i s c h e n  und u n s y s t e m a t i s c h e n ,  E l e m e n 
t a r s t a a t e n  und i d e o c r a t i s c h e u. s. w.

Um den Charakter irgend eines geschichtlich gegebenen Staa
tes zu begreifen, und um einen Maassstab zu haben für dessen 
Beurtheilung, in wie weit er in seiner Entwicklung der Idee des 
Staates, wie die Philosophie sie aufstellt, entspreche oder wie 
nahe er derselben komme, bedarf es jener Studien und Untersu
chungen; mit welchen, wie leicht zu zeigen ist, die Lehre von 
den Beherrschungsformen in genauem Zusammenhänge steht. Wir 
möchten hier, da ein tieferes Eingehen auf diesen Gegenstand der 
eigentlichen Staatswissenschaft überlassen bleiben muss, nur einige 
Seiten desselben berühren.

2 )  Zuerst wollen wir die Bezeichnung i d e o c r a t i s c h e  
Staaten, welche, wenn wir nicht irren, L eo zuerst versucht und 
später auch B l u n t s c h l i  *3 gebraucht hat, besprechen. Dieselbe 
scheint uns sehr geeignet zur Charakterisirung der Staaten, welche 
ihre Beherrschungsformen oder ihren Organismus auf theoretisch 
oder wissenschaftlich ermittelte, und als solche für wahr anerkannte 
Principien stützen, so dass die Herrschaft im Staate nur diesen 
Principien und zwar desshalb, weil sie d i e s s  sind und vom Volke 
als das wissenschaftlich Begründete anerkannt werden, zusteht oder 
als zuständig angesehen wird, und dass die factischen Inhaber 
der Staatsgewalt nur als die Werkzeuge des als Gesetz gelten- 
ten Princips erscheinen. Ein s o gestalteter Staat kann in der 
Regel nur bei einem Volke Vorkommen, das einen höheren Grad 
politischer Bildung besitzt, oder das sich wenigstens auf eine solche 
Culturhöhe erhoben hat, dass es irgend eine abstracte Idee oder 
Theorie als die Grundlage seines staatlichen Verbandes ansieht.

Den Gegensatz zu einem ideocratischen Staat bildet der blosse 
Na t u r  Staat ,  d. h. derjenige, der sich gebildet* hat, ohne dass 
seine Gründer bei dessen Errichtung oder Formirung von w i s 
s e n s c h a f t l i c h e n  Grundanschauungen ausgingen. Er ist von 
selbst geworden, entweder hervorgegangen aus der erweiterten 
Familie oder aus Ansiedlungen, aus der Eroberung u. s. w. 1

1) Zuerst in seinen Studien, S. 238 folg., dann im Allgemeinen Staat?' 
recht S. 159,



t .

In ideocratischen Staaten steht das Volk, oder wenigstens der 
den Staat gründende oder beherrschende Theil desselben, auf 
der Stufe der R e f l e x i o n  oder des C h a r a k t e r s ,  im bloss 
n a t u r w ü c h s i g e n  (wie wir sagen möchten) auf der des Na
t u r e l l s  l).

In juristischer Beziehung ist dieser Unterschied der Staaten 
desshalb belangreich, weil, wenn es sich davon handelt, den Um
fang und die Befugniss der Hcrrschergewalt, oder die Volksrechte 
in einem bestimmten Staate zu bestimmen, man vorher festzu- 
slellen hat, ob derselbe zur einen oder anderen Klasse der Staa
ten gehört. Im ideocratischen Staate wird das der Constitution 
desselben zu Grund liegende wissenschaftliche Princip maassgebend 
seyn, im blos naturwüchsigen aber lediglich das historisch Ge
gebene als Maassstab der genannten Berechtigungen zu nehmen 
seyn. Durch das Hineintragen rationeller Principien in Verhält
nisse, die einen ganz anderen Ursprung haben, würde die Staats
rechtslehre solcher Länder verfälscht. Es entstände eine Kluft 
zwischen Theorie und Praxis, die zu grossen Verwirrungen und 
möglicher Weise zur Rechtsungewissheit führen könnte, ja schon 
dazu geführt hat. Als M a u r e n b r e c h e r  sein so verschiedentlich 
beurtheiltes Buch über die s. g. S t a a t s s o u v e r ä n i t ä t  schrieb 
und diesen Begriff für einen verwerflichen erklärte, um dem der 
F ü r s t e n s o u v e r ä n i t ä t  seine volle staatsrechtliche Geltung zu 
vindieiren, befand sich wirklich die Wissenschaft des deutschen 
Staatsrechts in der eben bezeichneten Crisis, die auch noch jezt 
nicht ganz vorüber ist, obwohl die Nothwendigkeit des Festhal
tens an geschichtlich Gegebenem seitdem fast von allen unsern 
Publicisten wieder anerkannt, und unser deutsches Staatsrecht (in 
wie weit man seit 1848 von einem solchen sprechen kann) wie
der mehr h i s t o r i s c h  geworden ist. Ein solches soll jedes po
sitive Staatsrecht seyn, aber eben desshalb auch theoretische Prin- 
cipien oder politische Theorieen als Quellen des Rechts eines 1
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1) Wir bedienen uns hier zweier von Herrn Prof. F i c h t e  in die Ethik 
eingeführten glücklichen Benennungen zur Bezeichnung zweier sowohl psy
chologisch als historisch wichtigen Stadien in den Entwicklungsstufen des 
ethischen Willens sowohl beim Individuum, wie bei den Völkern, ,
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bestimmten Staates ansehen und beachten, wenn dieselben auf die 
Gestaltung der Verfassung desselben von entscheidendem Einfluss 
gewesen sind. Desshalb ist das b e l g i s c h e  K ö n i g t h u m  anders 
aufzufassen, wie das noch in Deutschland allgemein bestehende 
mit dem Princip der Fürstensouveränität: denn an der Spitze der 
belgischen Verfassung steht das politische Dogma: Tout pouvoir 
en Belgique emane de la nation *3-

Die weitere Frage ist nun die: welche Staaten ideocratische 
genannt werden könnten?

L eo  fasst den Begriff ziemlich enge und zwar so, dass er die 
Theocratie davon ausschliesst, und als eine andere Art von Staat (als 
Priesterherrschaft} ihm gegenüber stellt, während B l u n t s c h l i  1 2)  
die letzte zur Hauptform (ja er führt n u r diese auf) der Ideocra- 
tie macht und sagt, sie gehöre nur der Kindheit des menschli
chen Geschlechts an. Man möchte vielleicht, weil in der lezten 
Bemerkung etwas Wahres liegt, die ganze Unterscheidung für 
ungegründet halten.

Allein eine Verständigung ist nicht schwer. Die Theocratie kann 
allerdings auch als Naturstaat Vorkommen und würde dann unter 
die ideocratischen nicht zu zählen seyn. Sie ist also ideocratisch 
nur dann, wenn sie, wie bei den Juden, in Folge einer geltend ge
wordenen eigentlichen Doctrin entstand. Gewiss ist es, dass der 
Staat L y k u r g s  ein id e o c r a t i s c h e r  war; ein gleicher würde der 
S a i n t - S i m o n i s t i s c h e  seyn, ferner Ca b e t ’s i c a r i s c h e r  oder 
der Staat, welcher nach den Systemen von F o u r i e r ,  P r o u d h o n, 
S t r u v e  oder F r ö b e l  geschaffen oder umgestaltet würde. Das 
Ziel der revolutionären Bewegung der Socialisten Süddeutschlands 
war nichts anderes, als die Gründung einer Ideocratie 3). Allein

1) S t a h l ,  dem dieser Satz sehr zu missfallen scheint, will die daraus 
fliessenden Consequenzen für die königlichen Rechte in Belgien doch nicht 
gelten lassen, weil die belgische Constitution die königliche Gewalt oft gerade 
so auffasse, wie in andern monarchischen Staaten geschieht.

2) B l u n t s c h l i  bezeichnet in der Note auf S. 238 seiner Studien den 
Unterschied s e i n e r  Auffassung der Ideocratie von der L eo ’s dahin: dieser 
Schriftsteller gehe von den E l e m e n t e n  des Staates aus, er von der N a t u r  
des H e r r s c h e n d e n .

3) Man erinnere sich des politischen Programms der Offenburger Volks
versammlung vom 13. Juni 1849,
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nicht blos alle diese auf eine staatsrechtliche Theorie, gewisser- 
massen künstlich, basirten Staaten (wie einst die von S i e y e s }  
sind ideocratische zu nennen, sondern jeder Staat, dessen Ver
fassung, wenn auch erst im Laufe der Zeit eine solche Grundlage 
erhielt, oder in welchen auch nur der Umfang der Herrscher
gewalt auf ein Theorem gestützt worden seyn würde. Desslialb 
ist nicht blos die lediglich aus der Theorie hervorgegangene con- 
stitutionelle Monarchie ein ideocratischer Staat ‘3 , sondern auch 
die in Folge einer Theorie geschaffene Republik, z. B. die Nordame
ricanischen Freistaaten (wahrend die ältere Republik der Schweiz 
sowie einst die der vereinigten Niederlande es nicht waren}. End
lich kann selbst die absolute Monarchie ein ideocratischer Staat 
seyn, wenn, wie ja noch häufig geschieht , der Begriff derselben 
principiell construirt und der monarchische Staat gemäss diesem 
Begriffe gestaltet wird 1 2 3).

Man kann sagen, alle Naturstaaten können sich in ideocra
tische umgestalten, ja es ist dem naturgemässen Entwicklungsgänge 
der Völker gemäss, dass diess stattfinde: wie ja auch der einzelne 
Mensch von der Stufe des Naturells in Folge seiner geistigen 
Ausbildung sich auf die des Charakters zu erheben pflegt, wenn 
keine Hemmung seiner ethischen Entwicklung Statt hat. Freilich 
wird das ideocratische Element meistens nur allmählig zur Gel
tung kommen, oft in Folge grosser politischer Kämpfe, wie da 
sind die des s. g. Conservatisnius und des Radicalismus. Ein 
Staat wird oft nur beziehungsweise :1), z. B. was einzelne Seiten 
der Verfassung oder einzelne Zweige der Verwaltung betrifft, ein 
ideocratischer genannt werden können 4}.

1) Daher die Lehrbücher des Staatsrechtes der constitutionellen 3Ionar- 
chie, wie von L a n j u i n a i s  und v. Ar e t i n .

2) Wir mögten desslialb St ah l ,  obwohl er streng geschichtlich seyn will, 
'doch einen ideocratisch denkenden Politiker nennen. Als solchen zeigt er 
sich vor allein in seinen zwei bekannten Flugschriften und in seinen Reden.

3) In solch einem Falle nennt L eo den Staat einen s y s t e m a t i s c h e n ,  
eine nicht sogleich verständliche Bezeichnung.

4) Wenn schon früher in Deutschland der staatsrechtliche Grundsatz galt? 
Cab i n  e t s j u s t i z  s ey  in D e u t s c h l a n d  u n s t a t t h a f t ,  so war die deutsche 
Rechtsyerfassung in dieser Beziehung ideocratisch.
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Allein wir wollen diesen Gegenstand nicht weiter verfolgen, 
hielten aber doch dessen Anregung für nöthig.

33 Was nun die verschiedenen Beherrschungs -  (Staats -V er- 
fassungs- oder Regierungs-} Formen betrifft, so ist deren Be
schauung für die Rechtsphilosophie nicht blos desshalb von Bedeu
tung, weil es sich fragen lässt, welche Staatsforinen die geeigneteren 
seyen, um den auf die Verwirklichung der Rechtsidee gerichteten 
Staatszweck am sichersten und leichtesten zu erreichen, sondern 
auch, weil man fragen kann, unter welchen Voraussetzungen und 
Bedingungen diese oder jene Verfassung für die rechtlich mög
liche oder gebotene eines Staates zu erklären sey; und weil end
lich die leitenden Grundsätze des allgemeinen Staatsrechtes andere 
seyn werden, je nachdem diese oder jene Staatsform bei einem 
Volke practisch geworden ist. Man hat freilich meistens diesen 
Gegenstand nur so behandelt, dass man den Werth der verschie
denen Beherrschungsformen im Allgemeinen prüfte '} oder dass 
man den R e c h t s g r u n d  derselben nachzuweisen suchte, wobei 
häufig über d ie  Staaten der Stab gebrochen wurde, welche keine 
republicanische Basis haben, so dass man höchstens zugiebt, es 
könne z. B. die absolute Monarchie oder die aristocratische Re
publik ein temporärer JVolhstaat, aber nie ein wahrer Rechtsstaat 
seyn 1 2J.

Eine allseitige Beschauung des Staats als Rechtsanstalt wird 
aber nothwendig zur richtigen Lösung aller dieser und verschie
dener anderer verwandten Fragen führen. Und zwar muss man 
hier mit einer genauen B e g r i f f s b e s t i m m u n g  der Ausdrücke 
beginnen und vor allem der von Verfassungs- oder Regierungs
formen; diess ist zu thun schon eine d i a l e c t i s c h e  Nothwen- 
digkeit und zwar eine solche, die auch zu practischen Resultaten 
führt, wie unter anderem die verschiedenartige Auffassung des 
Wesens der constitutionellen Monarchie beweist, die z. B. Stahl  
und B l u n t s c h l i  p. 232 folg, gegenüber sehr verschiedenen An

1) So behandeln den Gegenstand A n c i l l o n ,  Geist der Staatsverfassun
gen, Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher II., v. T ü r k  he i m,  Betrachtungen auf dem 
Gebiete der Verfassungs- und Staatspolitik, Bd. I. S. 88 flg. (1842).

2) Selbst S ch ü tz  e nb e rg  e r  neigt sich zu diesen Ansichten hin. Bd. II, 
S. 32. folg.
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sichten Anderer vorkömmt. So leicht und einfach es nun aber 
scheint, die hier einschlagenden Begriffe der Natur der Sache 
gemäss genau zu bestimmen, und die entscheidenden Momente 
derselben anzugeben, so schwierig stellt sich doch diese Aufgabe 
heraus, wenn man auf die unendliche Verschiedenheit der An
sichten hinblickt, die, wir wollen nicht bis zu A r i s t o t e l e s  zurück
gehen, nur seit M o n t e s q u i e u ,  besonders aber im 19ten Jahr
hundert und insbesondere in Deutschland hervorgetreten sind. Die 
Gegensätze sind so gross, dass es gegenwärtig (im Jahr 1851) 
keine herrschende oder auch nur vorherrschende Theorie mehr 
giebt. Diese ganze Lehre sollte daher einer vollständigen Revi
sion unterworfen werden, welche zum Zweck hätte,

1) die verschiedenen möglichen Grundanschauungen aus der 
Natur der Sache abzuleiten und ihr Hervortreten literär-historisch 
nachzuweisen.

2 ) Die Momente, welche bei diesen Begriffsbestimmungen 
maassgebend sind, streng critisch und dialectisch fest- und dem
gemäss eine unangreifbare Eintheilung der Verfassungs -  oder Re
gierungsformen aufzustellen, und

3 ) in dieser Beziehung die Errungenschaften der Wissen
schaft so nachzuweisen, dass gezeigt würde, in wric weit von den 
Publicisten, Politikern und Philosophen die richtigen Begriffe auf 
diesem Gebiete geahnt, anerkannt oder wissenschaftlich festgestellt 
wurden. S c h ü t z e n b e r g e r  und B l u n t s c h l i  haben in dieser 
Hinsicht sehr Verdienstliches geleistet, doch erfassten beide nicht 
das wissenschaftliche Problem in diesen drei Hauptbeziehungen; 
der erste hat mehr die zw eite, der letzte mehr die erste Seite 
desselben im Auge, obwohl der ganzen Anlage nach das „a ll
g e m e i n e  S t a a t s r e c h t  g e s c h i c h t l i c h  b e g r ü n d e t “ die 
dritte als Hauptrichtung hätte verfolgen sollen; was B l u n t s c h l i  
indessen bis zu einem gewissen Grade — freilich ohne Fest
stellung eines sicheren, allgemein gültigen Endergebnisses — g e -  
than hat.

Wir müssen hier, was diese Revision betrifft, uns mit An
deutungen begnügen.

Es ist die Untersuchung wieder aufzunehmen, ob man die 
seit einem Vierteljahrhundert üblich gewordene Unterscheidung in
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V e r f a s s u n g s -  und in R e g i e r u n g s f o r m e n  als eine wis
senschaftlich begründete beizubehalten habe *}•

In der Natur der Sache ist hier jedenfalls d er  Gegensatz 
gegründet, dass ein Vol k sich selbst angeboren, sui juris  also 
Eigenthümer der Souveränität in seinem Staate seyn, oder einem 
die Souveränität, als ein ihm zuslehendes Recht ausübenden Herr
scher, oder einer ausschliesslich zur Herrschaft berechtigten Kaste 
unterthänig, also alieni ju ris  seyn kann 1 2}.

Im ersteren Falle ist die V e r f a s s u n g  des Staates democra- 
tisch, im leztern monarchisch oder aristocratisch.

Es lässt sich aber auch von einer blossen Verschiedenheit 
der Re g i e r ungs f or me n nach diesen drei Gesichtspunkten spre
chen. So kann in der Monarchie die Regierungsweise auch einen 
arislocratischen oder democratischen Charakter haben, wenn näm
lich das Staatsregiment nicht durch blosse Mandatare des Fürsten, 
sondern durch die gewisser privilegirter Stände oder durch Ge
wählte des Volks in Folge der vom Monarchen ausgehenden Ge
setzgebung geübt wird. Dass umgekehrt Rom unter den Königen 
ein arislocratischer Staat mit einer monarchischen Spize war, weiss 
Jeder, sowie, dass auch England, wenigstens factisch, diesen Cha
rakter hat, während das Königreich Belgien eine monarchisch or- 
ganisirte, obwohl gemässigte Democratie ist, indem an der Spitze 
seiner Constitution, wie schon angeführt wurde, der Satz steht: 
Tout pouvoir emane du peuple!

Es lässt sich geschichtlich freilich nicht immer nachweisen,

1) Sie wird neustens noch scharf hervorgehoben i n Z ö p f l ’s Staatsrecht 
(3. Aufl. v. 1846. S. 239) und ihrem Ursprünge nach K r u g  (Dikaiopolitik von 
1824) und nicht H e e r e n  zugeschrieben; findet sich i n S c h ö n ’s Staatswis
senschaft von 1831 als Gegensatz der Beherrschungs -  und Begierungsformen; 
bei Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher vom Staat, dann bei vielen andern. Auch 
S c h ü t z e n b e r g e r  huldigt ihr, jedoch auf eine, von der in Deutschland 
üblichen, etwas verschiedene Weise. Zur Vermeidung von Missverständnis
sen gebraucht man daher nun oft den allgemeinen Ausdruck Beherrschungs
formen, der dann beides begreift.

2) Von diesem Unterschied geht auch Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher vom 
Staat, Bd. II. S. 4. aus. Er sagt: entweder beherrscht das Volk sich selbst 
oder wi r d  b e h e r r s c h t .
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ob die in einem concrelen Staat gellende Beherrschungsform eine 
V e r f a s s u n g s -  oder blos eine R e g i e r u n g s f o r m  ist, zumal 
da. nicht selten eine in die andere übergeht. Allein, dass dieser 
principielle Unterschied auch praclisch belangreich ist, wird Nie
mand in Abrede stellen können. Denn die Stellung des Regenten 
zum Volke ist z. B. eine ganz andere, wenn er Eigenthümer der 
Souveränität ist, oder wenn diese der Nation zusteht. Im ersten 
Falle kann er dem Volke eine Verfassungs-, d. h. Regierungsform 
octroiiren, im zweiten steht ein solches Recht dem Volke zu. Ja 
man kann sagen, dass in einem Staate der letzten Art die Ansich
ten R o u s s e a u ’s gelten, nach welchen kein Träger irgend einer 
öffentlichen Gewalt ein jus quaesitum auf dieselbe dem Volk gegen
über haben kann, weil dessen Souveränität untheilbar, unveräus
serlich und unverjährbar ist. Ein wahrhaft souveräner Monarch 
wird desshalb auch den Rechtsgrund seiner Regentengewalt nicht 
auf diese breite Grundlage stützen wollen, weil sie für ihn weni
ger sicher ist, als sein angebornes Recht, so lange nämlich die 
Theorie, worauf es beruht, wirklich geltende Rechtsansicht des 
Volkes ist.

Auf dem eben bezeichneten Gegensatz der Begriffe von Staats
und Regierungsform beruhen auch die schon berührten verschie
denen Auffassungsweisen des Wesens der constitutionellen Monar
chie. Nach S t ahl  undBl unt s ch l i  ist eine solche nur anzunehmen, 
wenn der Fürst Eigenthümer der S o u v e r ä n i t ä t  ist und dess
halb, wo diess nicht der Fall, kein Staat dieser Art, sondern 
eine Republik vorhanden, während S c h ü t z e n b e r g e r  und neue
stem auch Cous i n,  für den Begriff der constitutionellen Monar

c h ie  als Princip festgehalten wissen wollen, dass a l l e  Macht  
in d e r s e l b e n  v om V o l k e  a u s g e h e .  Der Gegensatz der 
beiden Ansichten ist so gross, dass was S t ah l  u n d B l u n t s c h l i  
(p. 232) für die wahre Repräsentativmonarchie erklären, nach der 
Auffassung der leztern nur Pseudoconstitutionalismus ist.

Ein tieferes Eingehen auf diese Punkte wird dem nach Wahr
heit strebenden unbefangenen Rechtsphilosophen, dem es nicht 
von vorn herein blos darum zu thun ist, die democralisehe oder 
die monarchische Grundlage als die a l l e i n  rechtmässige Basis 
der constitutionellen Monarchie vermittelst eines theoretischen Prin-
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cips zu deduciren, zur Erkenntniss führen, dass sie eine blosse 
Regierungsform ist, indem in einem Staate dieser Art die Sou
veränität entweder dem Volke zustehen kann, oder einem König 
oder herrschenden Familien, ja selbst allen zusammen als ein in- 
divisum Imperium r).

IV. D i e B e g r i f f e  von c o n s t i t u i r e n d e r  Ge wal t ,  L e g i t i 
mi t ät  und S o u v e r ä n i t ä t .

1) Bei dieser hier nicht weiter zu führenden Untersuchung 
wird man nothwendig auf die Beleuchtung einiger höchst wichtigen 
staatsrechtlichen Begriffe geführt, nämlich die der S o u v e r ä n i t ä t ,  
der s. g. c o n s t i t u i r e n d e n  G e w a l t  und der L e g i t i m i t ä t .  
Die Wissenschaft hat über dieselben wenige feste Errungenschaf
ten aufzuweisen. Man stösst auf ein betrübendes Sichdurchkreu- 
zen der entgegengesetztesten iudividuellen Auffassungen, das durch 
das Streben nach Originalität von den Schriftstellern noch unnö- 
thiger Weise vermehrt wird: obgleich Unbestrittenheit und Genauig
keit der Begriffe hier ein eben so grosses Bedürfniss ist, wie im 
Privatrechte die der Begriffe von obligatio, dinglichem Rechte u. a. m. 
Anbahnungen zur Einigkeit sind übrigens gemacht und finden sich 
bei den neuesten Schriftstellern auf eine erfreuliche W eise, wie 
bei S c h ü t z e n b e r g e r ,  B l u n t s c h l i  und Ähre  ns,  obwohl keiner 
bei Abfassung seines Werkes die Idee des andern kennen konnte.

2 ) Wir wollen mit der Betrachtung des zweiten dieser Be
griffe, nämlich des Begriffes der c o n s t i t u i r e n d e n  G e w a l t  
beginnen und dann zu dem der L e g i t i m i t ä t  übergehen, um 
für den der Souveränität eine um so festere Basis zu gewinnen.

Das Daseyn und die Realität einer bei allen Völkern und in 
allen Staaten vorkommenden verfassungsschöpferischen Naturgewalt, 1

1) Die rechtliche Möglichkeit eines solchen wird oft in Abrede gestellt, 
z. ß. neustens von B l u n t s c h l i ,  kann aber in dem von uns e n t w i c k e l 
t e n  S i n ü e  doch nicht wohl geläugnet werden. Ob eine durch solche Fac- 
toren gebildete Souveränität zweckmässig oder von Dauer seyn könne ist 
eine andere Frage. Sie ist aber gewiss kein juristisches Unding, ebensowe
nig wie das C o n d o m in iu m  eines zwei Souveränen p r o  in d i v i s o  angehörigen 
Territoriums. S. übrigens Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher II. S. 9.
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die nicht gerade eigene Organe haben muss, um wirksam zu seyn, 
hat der Verfasser dieser Betrachtungen, schon 1839, in seiner 
Rechtsphilosophie (S. 423 folg.) nachzuweisen und aus der Ver
wechslung derselben mit der Souveränität *) die irrthümliche Theorie 
zu erklären versucht, es finde sich in j e d e m  nicht republicani- 
schen Staat, namentlich auch in der Monarchie über dem Souverän, 
nothwendig noch ein höherer, in letzter Instanz entscheidender, 
nämlich das Volk als solcher.

Seine Ansicht halte er sich selbst gebildet, ohne zu unter
suchen, ob vor ihm sie Jemand gehabt oder ausgesprochen hatte. 
Er wurde durch den Ideengang seiner rechtsphilosophischen Grund
anschauungen auf die Annahme einer solchen Gewalt geführt. Er 
findet dieselbe nun ausführlich deducirt bei S c h ü t z e n b e r g e r  
wieder (Bd. II. S. 19 folg. 1 2) , und der Sache nach bei Ah r e n s ,  
sowie, jedoch auf eine eigenthümliche Weise aufgefasst, in Herrn 
Professor F i c h t e’s , aus dem 20. Band seiner Zeitschrift abge
druckten Flugschrift vom Jahr 1848: d ie  R e p u b l i k  im Monar
ch i s m u s.

Die Unrichtigkeit jener Lehre lässt sich leicht zeigen, wenn 
man an der im ersten Artikel dieser Abhandlung (S. 225) aus
führlich entwickelten Wahrheit festhält, dass alles Recht nothwen
dig eine historische Grundlage habe, welche in der zur Geltung, 
also zur Herrschalt gelangten Volksansicht über das, was Recht 
sey und als solches binden müsse, besteht.

Unter diesen Ansichten muss sich nothwendig eine über die 
Frage finden: w em  iin Staate die s o u v e r ä n e  G e w a l t  z u -  
s l e h e  3)  und von wem sie auszuüben sey? Sobald eine bestimmte 
Ansicht hierüber herrschend und praclisch wird, s c h a f f t  sie 
den wirklichen Souverän, gleichgültig, ob sie diess stillschweigend

1) Sie findet sich in einem, nach der Niederschreibung der im Texte 
enthaltenen Ansicht dem Verfasser erst bekannt gewordenen, Werke eines 
seiner ehemaligen Collegen in Lüttich, nämlich in D e s t r i v e a u x  T r a t t e  d u  

•Iro it F ltb lic . Bruxelles 1849 — 51. T. I. p. 29. folg.
2) S c h i i t z e n h e r g e r  sagt daher S. 20. mit Recht: C e  p o u v o i r  e x i s t e  

d e  f a i t  a u  s e in  d e  to n te  s o c ie te  a lo r s  tn e m e  q u ’i l  n a  p a s  d ’o r g a n e  s p e c ia l .
3) Nach D e s t r i v e au x spricht das Volk sich nur darüber aus, w erdieihm

unveräusserlich zustehende Souveränität a u s z u ü b e n  habe?
£«iUchr. für Jjlaatsw. 1851. 3s Heit. 3 2

1
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thut und allmählich oder mit einem Schlage, indem sie sich durch 
Abstimmung oder durch gewählte Organe kundgiebt, ferner gleich
gültig, ob sie dem Volke selbst die Zuständigkeit der Souverä
nität zuspricht, oder einem oder mehreren gebornen Herrschern 
und gleichgültig endlich, ob sie auf einen, das Volk als Autorität 
beherrschenden Glauben oder auf eine geltend gewordene, philo
sophisch politische Theorie sich stiizt.

Der Urgrund einer jeden Verfassung ist demnach, sowie der 
jedes (positiven) Rechts in der als staatsschöpferische Naturkraft 
wirkenden, wirklich herrschenden Volksüberzeugung zu suchen, 
so dass, wo eine solche nicht zu Stande kömmt, kein Staat ent
stehen kann und dass, wo durch neue, sich Geltung suchende 
Ansichten die Herrschaft der bisher geltenden gebrochen wird, 
der Staat zerfällt, oder in ein, wenn nicht revolutionäres Stadium, 
docli in das einer Unsicherheit geräth, die sein Fortbestehen ge
fährdet.

Diese nicht als Willktihr wirkende Macht nun nenne ich die 
c o n s t i t u i r e n d e  Ge wal t ,  die eigentlich nichts anderes ist, als 
der nothwendige und allgemeine Wille der Gesammtheit einer 
s t a a t l i c h e n  Menschengruppe: so dass er mit deren Daseyn 
gegeben ist, und dieselbe zugleich wieder bedingt.

Freilich tritt diese G e w a l t  als etwas in der Erscheinung 
unmittelbar Erkennbares, in der Geschichte nur auf, wenn der durch 
eine politische Grundanschauung getriebene oder geleitete Volks
wille die herrschend werdende Theorie förmlich ausspricht, oder 
durch Vertreter aussprechen lässt, also wenn z. B. s. g. c o n s t i 
t u i r e n d e  V e r s a m m l u n g e n  eine solche Ansicht formuliren 
und als gellende Verfassung sanctioniren (vorausgesetzt, dass ihnen 
zugleich diese Macht ertheilt ist).

Geschieht diess, so übt das durch d i e s e  staatsschöpferische 
Macht unmittelbar beherrschte Volk selbst zugleich die S o u v e r ä 
ni t ä t  und behält sie aber nur so lange, bis es sie an einen andern 
überträgt.

Das eben Gesagte geschah in Frankreich seit 1789 mehrmals, 
in Belgien 1830 — 31. In und für Deutschland wurde es 1848 —  49 
vergeblich versucht.

Bei den meisten Völkern der Welt tritt aber diese Gewalt
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auf diese Weise nicht, oder doch nur partiell hervor, ist nur 
vielmehr eine langsam und stillschweigend wirkende Naturkraft, 
die wir jedoch immer, also selbst in den despotisch regierten 
Ländern, namentlich des Orients, für die letzte Grundlage der in 
demselben geltenden Staatsordnung erklären müssen: denn würde 
bei diesen Völkern sich allmählich eine entgegengesezte Ansicht 
bilden oder gewaltsam durchkämpfen, so müssten nothwendig die 
Staatsformen bei ihnen sich ebenso umgestalten, wie diess in den 
europäischen Staaten in den drei letzten Jahrhunderten, besonders 
aber seit 1789, geschah.

Diese, wir wiederholen es, als staatsschöpferische Urkraft 
wirkende Rechtsüberzeugung oder Rechtsanschauung hat man nun 
mit dem Princip der Volkssouveränilät für identisch erklärt und 
daraus das Dogma entnommen: jedes Volk könne jeden Augen
blick mit vollster Berechtigung seine ganze Verfassung ändern, 
diese Allgewalt sey ein unveräusserliches und unverjährbares Recht 
und demgemäss auch das der Revolution weil die früher vom Volke 
eingesetzten Herrscher gegen jene Ursouveränität keine Rechte 
haben könnten. Bekanntlich ist diess die oben bezeichnete, im 
Contrat social aufgestellte Doctrin.

Dieselbe würde ganz richtig seyn, wenn Ueberzeugun- 
genüberhaupt etwas W i l l k ü h r l i c h e s  wären. Allein eben so 
wenig, wie der, welcher überzeugt ist, 2 mal 2 sei 4 , je der 
Ansicht seyn kann, es sey 3 oder 5; eben so wenig, wie der
jenige , welcher seinen religiösen Glauben für den wahren hält, 
es für möglich erklären wird, Ansichten, welche demselben wider
streiten, "sofort zu huldigen: eben so wenig wird ein Volk ur
plötzlich von einer politischen Grundanschauung zu einer andern 
überspringen. Es können von Demagogen Versuche zur gewalt
samen Einführung neuer Theorieen, selbst mit Erfolg gemacht 
werden; aber erst dann, wenn das Neue nach dem Aufhören der 
siegenden Gewalt als Geltendes bestehen bleibt, wird man von 
der neuen Ordnung der Dinge als einer rechtlich gültigen spre
chen können.

Hiemit ist zugleich der Begriff der Le g i t i mi t ä t  gegeben.
3) Rechtmässig kann nur die Regierung genannt werden, welche 

dem bei einem Volke geltenden Rechte gemäss besieht. Geltendes
32 *



4 9 4 Die gegenwärtige Aufgabe

Hecht ist die für verbindlich von ihm gehaltene Rechtsansicht, 
auf welche Weise sie auch ausgesprochen seyn mag. In letzter 
Instanz ruht also die Legitimität auf den Rechtsansichten der Völ
ker 1) . Eine Nation kann aber jede Verfassungs- und Regie
rungsform für geeignet halten und sich ihr unterwerfen, nament
lich auch die Erbmonarchie; der eigentliche Rechtstitel derselben 
ist daher gleichfalls nur die practisch gewordene Rechtsansicht 
des von dem Monarchen regierten Volkes. Aus diesem Grunde 
allein ist die s. g. historische Legitimität *) (die Legitimität im 
engern Sinne) eine wirkliche und wahre Legitimität. Und umge
kehrt ist eine in Folge einer Staatsumwälzung, oder aus andern 
Gründen neu entstehende Staatsform, oder eine so geschaffene Herr
schergewalt nur dann legitim, wenn sie eine historische Legitimität 
geworden ist, d. h. wenn es geschichtlich feststeht, dass sie auf 
einer wirklichen Volksüberzeugung, oder einem unzweifelhaft aus
gesprochenen Volkswillen beruht. Ob diess der Fall sey, (also 
die factische Frage) ist aber häufig gerade das Ungewisse. Weil 
durchgreifende, das ganze Staatsleben beherrschende Rechtsan
sichten nicht plötzlich entstehen und geltend werden, so wird, 
wenn welche auf diese Weise zu einer schnellen Geltung gelan
gen, in der Regel eine zur momentanen Herrschaft gekommene 
Ordnung der Dinge nur das Werk einer siegenden politischen 
Partei und dem Volk aufgezwungen seyn, und desshalb vorerst 
nicht den Charakter eines wahren Rechts haben. Sie muss noch der 
Probe der Zeit unterliegen und kann dann erst für eine legitime gehal
ten werden, wird aber dann auch als solche anerkannt seyn, wenn 
diese Probe gezeigt hat, dass der so geschaffene Zustand die un
zweifelhafte Zustimmung des Volkes wirklich erhielt. Hat diess 
statt, so ist diese Legitimität eine historische, weil das Geltendwer
den eines neuen staatsrechtlichen Princips eine geschichtliche That- 
sache ist 1 2 3). Es ist daher z. B. nicht hinreichend, wenn die in

1) La vraie legitiinite des gouvernements est dans le consentement des 
peuples! C o u s i n  in der Revue des deux mondes v. April 1851. p. 15.

2) D e s t r i v e a u x  traite du droit public t. 1. p. 114. nennt sie nicht 
unrichtig la  l e g i t im i l e  c o u lia n ie r e .

3) Mit Recht bemerkt Sc h i i t zen b e r  g e r  1. c..: La force reelle du pou- 
voir constituant röside bien plus dans les necessites organiques et h is to r iq u e s
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Folge einer revolutionären oder ähnlichen Bewegung versammel
ten Vertreter einer Nation den Grundsatz der Volkssouveränität 
für geltendes Recht erklären und demgemäss die Verfassung eines 
Staates aus eigener Machtvollkommenheit momentan umgestalten. 
Erst wenn ihr Werk die Probe der Zeit bestanden hat, wird man 
sagen können, dass die Rechtsansicht, von der sie ausgingen 
und die ursprünglich nur als ihre individuelle Auffassung hervor
trat, auch wirklich die des von ihnen vertretenen Volkes war, 
oder dass sie diess wurde. Für Belgien ist diess unbezweifelt: 
der an der Spitze ihrer Constitution, vom Jahr 1831, stehende 
Satz: tont pouvoir emane du peuple — in Folge dessen die neue 
Staatsordnung geschallen wurde, ist, weil diese, nachdem aller 
Parteizwang aufgehürt hatte, sich befestigte, ein unbezweifelt 
geltendes Princip des belgischen Staatsrechts geworden: während 
der von der deutschen Nationalversammlung mehrmals angerufene 
Grundsatz der Volkssouveränität, in Folge dessen sie die Reichs
verfassung vom März 1849 o c t r o i i r t e ,  den entgegengesetzten 
der Fürstensouveränität nicht verdrängte und zwar schon desshalb 
nicht, weil ihr Werk auch nicht einen Augenblick zur praclischen 
Geltung kam. Umgekehrt erhielt auch das von den Fürsten pro- 
ponirte Vereinbarungsprinzip keine solche Geltung, denn es wurde 
von der deutschen Nationalversammlung ausdrücklich zurückge
wiesen. Diess ist der Grund, warum der Bundesstaat vom Jahr 1815, 
noch als legitim fortbestehend angesehen wird! Wäre aber auch 
dem einen oder dem andern der genannten Principien ein augen
blicklicher Sieg zu Theil geworden, so würde doch erst, wenn im 
weiteren Entwicklungsgänge der politischen \erhältnisse Deutsch
lands das herrschend gewordene Princip sich als nachhaltig, be
währt hätte, die auf dasselbe sich stützende Staatsordnung für 
legitim haben erklärt werden können.

Demgemäss kann auch der Rechtsgrund der Legitimität z. B. 
eines Herrschers nicht auf seine Verdienste um das Staatswohl 
gestützt werden, obwohl diese für das Volk ein Bestimmungs
grund seyn können, ihm die Herrschergewalt zu übertragen.

de l’ordre social que dans lc titrc juritlitjuc de ceux (jui decretent les lois 
fondamentales.
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Ein Recht auf diese kann er nur haben, wenn er rechtmässig 
d. h. auf die den bei diesem Volke herrschenden Rechtsansichten 
gemässe Weise in den Resitz der Herrschaft gelangt, oder falls 
er anfangs ein Usurpator war, später als rechtmässiger Herrscher 
anerkannt worden ist.

Man hat in der neuesten Zeit die Legitimität einer Staats
gewalt wohl auch auf den blossen B e s i t z  gestützt und daher 
selbst die sog. Gouvernements de fait überall, wo sie sich zu 
behaupten im Stande waren, für legitim erklärt l) . Da aber die 
dieser Ansicht huldigenden Schriftsteller selbst diese nur als eine 
r e l a t i v e  d. h. als eine nur in gewisser Beziehung bestehende 
Legitimität auffassen, so wird es nicht nöthig seyn, weiter auf 
diesen Punkt einzugehen. Eine anfangs so beziehungsweise exi- 
stirende Legitimität kann sich jedoch erweitern und vervollstän
digen und eine in jeder Beziehung zustehende werden * 2).

Durch die hier gegebene Begriffsbestimmung der Legitimität 
wird die ganze Theorie über Rechtsgrund der Staatsgewalt überaus 
einfach, indem die verschiedenen Auffassungen hierüber sich alle 
aus einem Urprincip erklären lassen und die in den Lehrbüchern 
des allgemeinen Staatsrechts gewöhnlich so ausführlich behandelte 
Streitfrage 3)  über die Richtigkeit der einen oder der andern 
verschwindet, denn die Herrschergewalt wird jedesmal legitim 
seyn, welche der bei einem Volk geltenden Grundanschauung 
über die Legitimität gemäss ist, es mag für dieselbe der Rechts
grund der Herrschergewalt im jus divinum, in der Vertragslheorie, 
im Princip des Patriarchal-, des Patrimonialstaats oder was sonst 
für einem andern liegen 4).

4 ) Man sollte glauben, dass der einfache schon durch seine 
Wortbezeichnung klare Begriff der S o u v e r ä n i t ä t  nicht hätte 
missverstanden oder verworren aufgefasst werden können, und

t )  So z. B. Z ö p f l  Grundsätze des allgemeinen Staatsrechts, 3. Aufl. 
1846. §. 64. .

2) Zöpf l  ebendaselbst §. 71.
3) S. Zöp f l  ebend. S. 61 — 84 u. S. 100—116.
4) Aur in dem Falle ist der Grund der Legitimität einer Regierung ein 

anderer, wo diese einem INothstande ihre Existenz verdankt: wir möchten 
daher einen solchen Staat einen Nothstaat nennen.
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doch geschah diess nach verschiedenen Richtungen hin; noch 
zur Stunde unterlegen die politischen Hauptparteien dem Worte 
eine andere Idee.

a) Die souveräne Gewalt in einem bestimmten Staate ist die 
Macht, über welcher r e c h t l i c h  keine andere stehen kann, und 
wenn sie existirt, auch keine andere f a c t i s c h  steht. Sie ist 
eine Wi l l ens macht  und desshalb besteht sie in der absolut 
freien Selbstbestimmung dieses Willens, welcher, wie schon aus
geführt , der über allen Einzclnwillen stehende und diese be
herrschende a l l g e m e i n e  (das Wort nicht im Sinne der Hegel- 
schen Schule genommen) ist. Sie ist der mit Macht ausgerüstete 
S t a a t s w i l l e  *), welchem ein Einzelner sich zu widersetzen 
kein Recht hat. Dieser Wille giebt daher seinem legitimen Träger 
eine eigene juristische Persönlichkeit, nämlich die einer morali
schen Person, die also durch jenen Träger vertreten wird. Die 
Eigenschaft oder das Recht der absoluten Selbstbestimmung, wel
chen man auch dadurch bezeichnet, dass man der Souveränität 
den Charakter der Inappellabilität beilegt, bildet das wesentlichste 
Moment ihres Begriffes. Man darf also sich durchaus nicht über 
dem Souverän eine noch höher stehende, vielleicht augenblicklich 
nur ruhende oder unthätige souveräne Gewalt als existirend 
denken, also wenn der Souverän ein Monarch ist, das hinter 
und über ihm stehende souveräne Volk 1 2) ;  denn wäre diess im 
Besitze einer wirklich ihm zustehenden souveränen Gewalt, so 
würde es selbst, nicht aber der Monarch, der wahre Souverän 
seyn.

Der Souverän ist also aufzufassen als der zur Person ge
wordene, mit aller Machtvollkommenheit ausgerüstete .Staatswille. 
Er muss aber diese Machtvollkommenheit als Eigenthümer 3)  be
sitzen oder (wenn auch nur momentan) als Eigenthümer desselben

1) Kann der Herrscher eines Staates nach dem geltenden Recht sagen: 
l ’e la t c 'e s t  m o i !  so ist sein Wille Staatswille, d. h. in so w eit, als er für 
den Staat etwas zu wollen erklärt.

2) Diess that D e s t r i v e a u x ,  der diese Theorie mit grosser Consequenz 
durchführt.

3) Dieses Moment ist besonders gut hervorgehoben von Z ö p f l ,  Allg. 
Staatsrecht §. 85.
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gelten, weil ihm sonst nur die A u s ü b u n g ,  nicht aber das 
R e c h t  dieser Gewalt zustehen.würde.

Es kann nun freilich die Frage aufgeworfen werden: ob, 
weil nach unserer Ausführung der Rechtsgrund aller Staatsgewalt 
in letzter Instanz die das Volk beherrschende Rechlsansicht, und 
desshalb der ihr gemäss gestaltete Volkswille der Urgrund ist, 
dass der Monarch im Besitze der souveränen Gewalt sich befindet, 
man dennoch nicht sagen müsse: nur das Volk sey i m m e r  und 
a l l e i n  der wahre Souverän? Eine solche Behauptung wäre 
mit dem Begriff der Souveränität im Widerspruch. Denn die 
souveräne Gewalt in einem Staate ist der durch das Recht in dem
selben geschaffene, die Einzelnwillen beherrschende höhere Wille, 
der Souverän also eine concrete Persönlichkeit, d. h. eine solche, 
die ein concretes Daseyn hat. Er muss politisch geboren seyn 
und wird es durch die über dem Willen des Volkes stehende, 
als eine moralische Macht dieses beherrschende Rechtsüberzeu
gung. Diese setzt fest, dass in dem bestimmten Staate dem oder 
den in ihnen wirklich mit der Souveränität Bekleideten diese 
Gewalt allein zustehen soll und zwar als ein ihnen erworbenes 
Recht, als Eigenlhum. Die concrete Machtvollkommenheit wird 
allerdings durch jene Macht, die wir oben als die constiluirende 
Gewalt nachgewiesen haben, geschaffen und ins Leben gerufen. 
Allein ist diess geschehen, so hört die Action der constituirenden 
Gewalt vollständig auf, ja diese selbst ist als eine daseyende 
verschwunden, nachdem ihr Werk vollendet ist, und so ist denn 
auch keine Berufung von den Beschlüssen des wirklichen Sou
veräns an sie möglich. Sollte die Verfassung des Staates, in 
welchem die höchste Gewalt andern Personen als dem Volke zu
stande, eine solche Berufung gestatten, so würde der Monarch 
kein wirklicher, sondern nur ein Scheinsouverän oder ein par
tieller Souverän seyn d. h. nur in so weit, als er inappellabel 
wäre.

Man könnte freilich sagen: jedes Volk könne jeden Augen
blick, wenn es zu einem solchen Entschlüsse komme, seine ganze 
Verfassung ändern, also auch die einem Andern bisher zustehende 
Souveränität sich selbst aneignen oder auf einen Dritten über
tragen. Dass diess faclisch seyn könne, ist unläugbar und hat
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in der neueren Zeit häufig staltgehabt, allein es ist damit nichts 
gesagt, als dass hei jedem Volke Revolutionen denkbar sind, 
d. h. gewaltsame Zertrümmerungen des ganzen Rechtszustandes; 
allein dass diese an und für sich keine legitime Gewalt neu be
gründen können, geht aus dem, was wir bisher ausgeführt haben, 
hervor, beweist aber nicht die Realität und das Recht einer 
j e d e r z e i t  und i n a l l e n S t a a t e n  wirklich existirenden wahren 
Volkssouveränität.

Soviel über den Begriff der Souveränität. Die von uns ge
gebene Bestimmung desselben findet sich schon in des Verfassers 
Lehrbuch der Staatsphilosophie von 1839 und stimmt im Wesent
lichen mit den Ansichten S c h ü t z e n b e r g e r ’s (Bd. II, S. 19 ,24 )  
und A h r e n s ’ (S. 190— 200) überein, nur dass beide in einem 
gewissen Sinne auch noch in der Monarchie das Bestehen .einer 
freilich nur ruhenden Volkssouveränität annehmen.

b) Eine zweite den Begriff und das Wesen der Souveränität 
betreflende, aber von Wenigen behandelte Frage ist die: ob die 
durch sie gegebene Gewalt eine durchaus unbeschränkte oder 
durch natürliche Schranken begränzte sey? Auf den ersten 
Anblick erscheint sowohl die eine als die andere Annahme 
verwerflich: denn einerseits steht die souveräne Gewalt als die 
des allbeherrschenden Staatswillens über dem Willen der Einzel
nen; diese sind darüber mit jener zu rechten nicht befugt, dass 
sie ihre Rechlssphären auf eine rechtlich unzulässige Weise be
schränke; denn was der souveräne Wille festsetzt, ist ja desshalb 
R e c h t ,  weil es Gesetz ist. Man konnte mit Recht unter dem 
Absolutismus der römischen Imperatoren (wie noch jetzt in allen 
absoluten Monarchieen) sagen: quod principi placuit, legis habet 
vigorem. Es könnte keine Staatsordnung bestehen, wenn die 
Rechtmässigkeit einer Verfügung der souveränen Gewalt von den 
Unterthanen bestritten werden könnte; wäre diess rechtlich mög
lich, so würde diese Gewalt aufhören, die souveräne zu seyn, 
denn es fehlte ihr der rechtliche Charakter der Inappellabilität, 
Daher die obedientia absoluta der Einzelnen im Staat unter diesen 
höchsten Staatswillen, daher auch die Benennung „Unterthanen“ 
für die Staatsbürger. Auf diesem Charakter der Souveränität 
beruht auch der Grundsatz der juristischen Unveranlwortlichkeit
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des Souveräns und die weitere von den Publicisten aufgestellte 
Lehre: die Unterthanen hätten nur Pflichten, aber keine Rechte 
gegen den Souverän als solchen.

Andererseits ist es jedoch unmöglich, die souveräne Gewalt 
als eine s c h r a n k e n l o s e  aufzufassen; denn sie muss ja so 
gestaltet seyn, dass neben ihr die F r e i h e i t  bestehe, und diese 
ist nicht denkbar ohne Rechte der Freiheit, welche den E i n 
z e l n e n  zustehen und welche auch der Souverän zu achten 
juristisch verpflichtet ist. Diese Einzelnen sollen P e r s o n e n  
seyn, ihre privatrechtliche Persönlichkeit darf daher durch die 
staatsrechtliche des Souveräns nicht aufgehoben werden: folglich 
unterliegt die Souveränität nothwendig gewissen Schranken.

Aber welche sind es ? Wo sind sie zu finden ? Wie müssen 
sie gedacht werden, damit durch sie der Begriff der Souveränität 
nicht vernichtet werde? Z ö p f l ,  der zuletzt £1846} diese Frage 
bespricht in §. 58 seines Staatsrechts, glaubt dadurch nach dem 
Vorgänge Anderer l)  über die Schwierigkeit der Frage hinweg
zukommen, dass er sagt: die natürlichen Gränzen der höchsten 
Gewalt im Staate seyen du r c h  de n  Z w e c k  d e s  S t a a t e s  
s e l b s t  g e s e t z t .  Diess ist eine wenig befriedigende Antwort; 
denn über diesen Zweck sind, wie wir sahen, weder die Theo
retiker einig, noch hat je ein concreter Staat seinen Zweck sich 
vorgezeichnet gehabt oder einer bestimmten Theorie in dieser 
Beziehung entschieden gehuldigt, oder, wenn eine solche den 
Regierenden als Richtschnur diente, mit streng logischer Con- 
sequenz dieselbe befolgt. Feste Rechtsgränzen zwischen der 
Souveränität und der Volksfreiheit lassen sich auf diesem Wege 
nicht finden. Sollten sie überhaupt nicht durch a l l g e m e i n e  
G r u n d s ä t z e  bestimmt seyn?

Diess ist wohl das Richtige. Natürliche Gränzen der Staats
gewalt müssen seyn und werden in der Wirklichkeit immer sich 
nachweisen lassen, allein sie sind zunächst nur relatives x und 
bilden keine streng juristische Demarcationslinie zwischen der 
Freiheit und der Staatsgewalt. Sie sind daher an und für sich 
unbestimmt, jedoch bestimmbar, freilich oft nur approximativ, und

1) Z. B. M a u r e n b r e c h e r  §. 39 seines Staatsrechts.
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in der Wirklichkeit hat nie eine absolute Abgrenzung stattge
funden.

Um bei dieser Untersuchung nicht missverstanden zu wer
den , müssen wir sogleich bemerken, dass wir unter dem 
Souverän nicht den blossen Regenten l)  verstehen, sondern 
die wirklichen Herrn der souveränen Gewalt, und wenn die 
Ausübung der Souveränität an die Zustimmung Anderer z. B. 
von Ständen oder Kammern gebunden ist, die gemeinsame Action 
der sänuntliclien Factoren der gesetzgebenden Gewalt, oder wenn 
man will, diese Gewalt selbst gegenüber den Einzelnen. Dann 
stellt sich die Frage, und zwar sogleich als eine practische, so, 
dass durch sie gefragt wird: in welchem Umfange ist die formell 
unbeschränkte gesetzgebende Gewalt die individuelle Freiheit zu 
beschränken berechtigt? Ist sie volle Omnipotenz oder darf sie 
über gewisse Gränzen nicht hinausgehen ? Wo das Volk selbst 
diese Allgewalt übt, könnte man behaupten wollen, dass von 
einer Beschränkung derselben durchaus nicht die Rede seyn könne, 
weil, wenn diess Volk die Freiheit beschränke, dessen Mit
glieder nur auf das eigene Recht verzichten, was ihnen frei
stehen müsse. Allein diese Auffassung wäre doch unrichtig. 
Denn es handelt sich ja nicht von einem Verzicht der Einzelnen 
auf die eigene Freiheit, sondern von einer partiellen Entziehung 
dieser Freiheit durch eine von ihrem individuellen Willen ver
schiedenen höheren, der ja auch ein blosser Majoritätsbeschluss 
seyn kann: wo sich dann nothwendig die weitere wohlbekannte, 
hier nicht weiter zu beachtende Frage ergeben würde: worin 
und folglich in wie weit die Minorität den Beschlüssen der Ma
jorität zu gehorchen verpflichtet sey ?

Die Frage über die natürlichen Gränzen der Souveränität 
ist also eine allgemeine in allen Staaten mögliche. Hieraus muss 
man sich erklären, warum auch R o u s s e a u  im Contrat social B. II.

1) An diesen denken die deutschen Publicisten, wie K l ü b e r ,  Mau
r e n b r e c h e r ,  We i s s  u. A., wenn sie von den Schranken der Souveränität 
sprechen. Allein sobald der sonst absolute Monarch in der Ausübung seiner 
Souveränität an die Zustimmung von Ständen gebunden wird, erweitert sich 
unsere Frage dahin, dass es sich nun fragt: wie weit können Fürst und 
Stande die gemeine Freiheit beschränken ?
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ein Capitel (Mas vierte) hat, welches die Ueberschrift führt: Des 
bornes du pouvoir souverain. Ob er gleich das richtige Ver- 
hältniss der volonte generale zu den Einzelnwillen nicht klar 
durchschaute, so stellte er doch ein Princip auf, nämlich das: 
man werde darüber einig seyn, dass durch den Abschluss des 
Staatsvertrags die Einzelnen nur so viel von ihrer Macht, von 
ihrem Vermögen und ihrer Freiheit auf den Staat haben über
tragen wollen, als diesem zu benützen von Belang sey: freilich 
habe die Staatsgewalt allein hierüber zu entscheiden ‘) . Es ist 
bemerkenswerth, dass Rousseau nicht sah, wie er mit seinem 
Fundamentalprincip des Contrat social durch diese Aeusserung 
in Widerspruch kömmt, denn dieses besteht nach Livre I. ch. 6. 
in der alienation totale de chaque associe avec tous ses droits 
ä la communautk — chaeun se donnant tout entier —  et Valiö- 
nation est faite sans reserve, so dass in der Folge jeder nur so 
viel Freiheit und so viele Rechte hat, als der Souverän der Gemein
heit ihm gestattet. Denn dieser allein ist der Urgrund alles Rechts 
in derselben. Wahrscheinlich traten diese Folgen seiner Theorie 
doch vor seinen Geist, als er das C. 4. im Buch II. schrieb, und 
er glaubte dadurch den Widerspruch zu lösen, dass er sagt: es 
müsse demSbuverän überlassen bleiben, festzusetzen, wie viele Opfer 
der Freiheit und des Vermögens er von den Einzelnen haben wolle.

Wir glauben, dass die Antinomie unserer Frage auf einem 
andern Weg gelöst werden kann und muss. Jedes Volk fasst 
nämlich die bürgerliche Freiheit in einem seiner Nationalität, 
seiner Cullurhöhe und seinen moralischen und religiösen An
sichten gemässen Sinne auf. Wo z. B. das Privateigenthum und 
die Monogamie die Grundlagen des bürgerlichen Lebens bilden, * 11

1) Er sagt in der Ausgabe der Oeuvres von Müsset Parthay, Paris 
1823. Bd. I. S. 96:

11 s’agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et 
du souverain, et les devoirs qu’ont ä remplir les premiers en qualite de 
sujets, du droit naturel dont i!s doivent jouir en qualite d’hommes.

On convient que tout ce que chacun aliene par le pacte social de sa 
puissance, de ses biens, de sa liberte, c’est seulement la  p u r t ie  d e  to u t  c e la  

dont l’usage importe ä la communaute; mais il faut convenir aussi que le 
souverain seul est juge de cette importance.
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WO ferner der Grundsatz, dass ein Mensch nicht im Eigenthum 
eines andern seyn könne, und der Grundsatz der Gewissens
freiheit gilt, werden weder der absolute Monarch, noch der 
constitutioneile Monarch und seine ihm zustimmenden Kammern 
sich für berechtigt halten, die demgemäss bestehende Ordnung 
der Dinge durch entgegengesetzte Gesetze umzuslürzen. Es 
würde ihnen diess auch factisch nicht gelingen, denn der von Allen 
im Volke ausgehende Widerstand könnte den Umsturz der Re
gierung und des Staates zur Folge haben. Desgleichen würde 
in einem Staate, wo die Polygamie Gesetz ist, die Sclaverei ein 
Rechtsinstilut, und wo eine durch einen mächtigen Volksglauben 
getragene Religion ausschliesslich herrscht, eben so wenig ein 
vom Souverän ausgehendes Abolitionsdecret dieser Ordnung der 
Dinoe nachhaltig seyn. Es ist also die Sitte, welche festsetzt: 
w 0° d ie  S t a a t s g e w a l t  e n d i g t  und  di e  V o l k s r e c h t e  
b e g i n n e n ,  und nicht irgend eine Theorie vom Staatszweck. 
Nur das Mehr oder Weniger in der Ausübung der Freiheit und 
der Umfang der Lasten und Beschränkungen unter Heiligachtung 
der ganzen socialen Stellung des Volkes sind es, was die gesetz
gebende Gewalt zu bestimmen haben wird, und hiebei ist ihr 
absoluter Gehorsam zu leisten. Conflicte können allerdings Vor
kommen und sind io unserem critischen Zeitalter sehr häufig 
gewesen. Von der Weisheit der Regierungen hängt dann das 
Heil der Staaten allein ab. Sie haben auf dem friedlichen Wege 
der Reformen, die durch die Umgestaltung der socalen Bedürf
nisse und die Anforderungen solcher neuer Rechtsansichten, die 
einst „oll,wendig zur Herrschaft kommen müssen, uothig werden -  
den neuen Gränzen zu ziehen oder den Weg zu deren Feststellung 
durch die Vertreter der Staatsgewalt einer- und die der Volks
freiheit andererseits im rechten Momente anzubahnen, um der 
Gefahr zerstörender Revolutionsslürme vorzuheugen.

Es ist allerdings möglich, auch formell gewisse Gränzen 
der Souveränität durch Staatsgrundgesetze zu bestimmen und die 
schon in unserem ersten Artikel vielfach besprochenen Erklärun
gen von G r u n d r e c h t e n  haben oft vor allem den Zweck, durch 
eine formelle Aufzeichnung unverletzlicher oder unbeschränkbarer 
Volksrechle der Staatsgewalt ihr: Bis hieher und nicht weiter 1
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zuzurufen. Gehen diese Erklärungen vom Volke aus oder sind 
sie das getreue Echo der zur Sitte reifenden Volksansicht, so 
müssen wir in demselben solche natürliche Gränzen der Souve
ränität finden, werden aber zugleich auch die oben gemachte 
Bemerkung bestätigt sehen, dass durch diese Erklärungen nur 
selten wirklich ganz feste Gränzen gezogen werden, indem ge
wöhnlich neben dem formulirten Princip (wie in der neuesten 
preussischen Verfassungsurkunde so überaus oft geschieht) so
gleich gesagt wird, ein eigenes Gesetz werde das Nähere fest
setzen. Drücken sich die Declarations de droits mit zu grosser 
Entschiedenheit und Schroffheit aus, so werden sie gar nicht 
practisch. Wir erinnern an den §. 14 der deutschen Grund
rechte über die künftige Pressfreiheit Deutschlands!

V. Vom  W e r t h e  de r  v e r s c h i e d e n e n  S t a a t s -  o d e r  
B e h e r r s c h u n g s f o r m e n .

1) Wenn wir nun endlich die Frage von dem Werthe der 
Verfassungs- oder der Regierungsformen, also die practische 
Wichtigkeit der ganzen Lehre näher beschauen, so haben wir 
zuerst zu untersuchen, in wie weit sie eine Rechts- und in wie 
weit eine staatswissenschaftliche Frage und in wie fern sie je
doch in letzter Beziehung dennoch für die eigentliche Rechts
philosophie belangreich ist?

Als Rechtsfrage darf sie nach unsern bisherigen Ausführun
gen nicht so behandelt werden, dass man sich vorsetzt, nur eine 
oder die andere dieser Formen als die allein rechtlich begrün
dete zu rechtfertigen. Es können ja alle legitim seyn und zwar 
nicht blos nach den geltenden Ansichten des Volkes, wo sie sich 
finden, sondern auch in einem weiteren Sinne, nämlich in dem, 
dass sie durch die gesammten socialen Zustände eines Volkes 
als nothwendig geboten erscheinen. Man hat (wie schon S. 486 
bemerkt) nicht selten die Republik als die ausschliesslich durch 
das Naturrecht begründete, also streng juristisch zu rechtfertigende 
Staatsform angesehen, oder wenn man nicht so weit gehen wollte, 
als die der Idee a l l e i n  vollkommen entsprechende. Aus dem 
letzten Grunde haben seit 1848 sich manche Mitglieder deutscher



Kammern, sogar Staatsbeamte *), für t h e o r e t i s c h e  Republi
kaner erklärt.

Den Hauptgrund für die beiden Auffassungen findet man am 
schlagendsten bei S c h ü t z e n b e r g e r  aufgeführt (Lois de l’ordre 
social B. II. S. 10). Es ist kein anderer, als das Princip der Volks
souveränität, doch zieht dieser Schriftsteller nicht den Schluss 
daraus, dass nur die Republik die durch dasselbe gebotene 
Staatsform sey, es lässt Qiach ihm Bd. II. S. 171 f. 19b) auch 
die constitutionelle Monarchie zu, weil das Volk wenigstens die 
Souveränität mit dem Monarchen theile. Die strengen Democraten 
wollen aber auch von einer solchen Theilung nichts wissen, weil 
kein Mensch aus sich selbst eine Herrschergewalt über Andere 
haben könne.

Auf derselben Basis stehen die noch weiter gehenden Com- 
munisten, die, weil das jedem Menschen angeborne Recht der 
Freiheit und Gleichheit mit dein Institut des Privilegienthums un
verträglich sey , nur die democratische und sociale Republik für 
das ewig begründete Natur- und Vernunftrecht erklären.

Es wird aber hier nicht einmal einer Widerlegung dieser 
Ansichten bedürlen, sie ist schon durch die oben (S. 490 u. f.) 
gemachten Ausführungen über die Begriffe der constituirenden 
Gewalt und der Legitimität widerlegt worden. Denn es wurde 
gezeigt, dass alle, auch die von ihnen verworfenen Staatsformen 
vollkommen r e c h t m ä s s i g  seyn können, indem jedesmal die 
zum Gesetze gewordene Rechtsansicht über die gellen sollende 
Regierungsform der Grund ihrer Legitimität ist. Selbst die Re
publik ist ja nur zu Recht bestehend, wenn sie ihren Ursprung 
einer zum Rechte gewordenen politischen Volksüberzeugung ver
dankt. Die democratische Republik verdient daher auch nicht 
die ihr von französischen Schriftstellern ausschliesslich ertheilte 
Benennung eines Gouvernement rutionel oder de droit cotnmun 
im Gegensatz der Monarchie oder der aristocratischen Republik, 
welche von jenen Schriftstellern für Gouvernements exceptionels 2)  
erklärt zu werden pflegen. Was den letzten Rechtsgrund der 
Staatsform betrifft, so besteht unter ihnen kein Unterschied.

1) Z. B. in Württemberg.
2) Z. B. von Lan ju inai s .  S. D e s t r i v e a u x  I. c. S. 109.

der Rechtsphilosophie. 5 0 5
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2 )  Es kann sich also nur darum handeln, zu untersuchen, 
welche derselben die b e s s e r e  oder v o l l k o m m e n e r e  sey. 
Die Frage ist daher wesentlich eine Zweckmässigkeitsfrage und 
gehört in das Gebiet der Politik, an welche aber die Rechts
philosophie sich hier wenden muss. Doch auch als Zweckmäs
sigkeitsfrage ist sie noch eine rechtsphilosophische, weil festzu
stellen ist, welche unter den verschiedenen Staatsformen für die 
Verwirklichung der Idee der Gerechtigkeit im Staate die geeig
netere oder günstigere sey?

Der Rechtsphilosoph hat als solcher daher nicht nothwendig, 
tiefer auf die a l l s e i t i g e  Untersuchung über den absoluten oder 
den relativen Werth der Verfassungs- oder Regierungsformen 
einzugehen. Er hat dieses wichtige Problem, wie auch bisher 
geschah, den Politikern zu überlassen, obgleich die für das 
W o h l  einer Nation geeignetere Verfassung auch für das Recht 
wenigstens in so weit die bessere seyn wird, als ohne eine gute 
Rechtsordnung das Staatswohl nicht gesichert seyn kann.

Die Rechtsphilosophie hat also die Frage über den Werth 
der Slaatsformen hauptsächlich nur von e i n e r  Seite oder in 
e i n e r  Beziehung zu prüfen. Wir beginnen damit, zu fragen: 
welches sind überhaupt die Grundbedingungen oder Eigenschaften 
einer guten Verfassung in rechtlicher Beziehung?

Wir glauben folgende angeben zu sollen. Die Verfassung 
muss einerseits dem V o l k e  eine dem Bedürfnisse seiner Natio
nalität und seiner Culturhöhe genügendes Maass von F r e i h e i t ,  
der R e g i e r u n g  aber eine so umfassende und gesicherte Macht  
gewähren, dass diese alle von ihr zu realisirenden Staatszwecke 
mit Gewissheit und Leichtigkeit und ohne allzugrosse Beschrän
kung jener Freiheit zu verwirklichen, vor Allem aber die Herr
schaft der Gerechtigkeit und des Rechts zu gründen, zu befestigen 
und gegen alle Eingriffe, woher sie auch kommen mögen, zu 
schützen im Stande sey.

Um diesen Anforderungen genügen zu können, muss aber 
auch die Dauer der Regierung, also des Staates selbst gesichert 
und der ganze Staatsorganismus ein durchaus zweckmässiger seyn.

Diese Grundbedingungen sind auch von den Schriftstellern 
über Politik und Rechtsphilosophie entweder alle oder theilweise
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oft hervorgehoben und desshalb untersucht worden, welche der 
Hauptstaatsfonnen den einen oder den andern derselben mehr ent
spreche, oder in einer oder der andern Beziehung Vorzüge habe. 
Es wird nicht nüthig seyn, das oft Gesagte zu wiederholen, ein 
kurzes Zusammendrängen des Belangreichen wird genügen.

Was nämlich
a) die F r e i h e i t  betrifft, welche der grüsstinöglichen Zahl 

der Staatsgenossen gleichmässig zukommen soll, so gewährt die 
p r i v a t r e c h t l i c h e  die Monarchie, und zwar schon die absolute 
in der Regel eben so gut, wie die democratische Republik; in 
jener ist sie freilich von Eingriffen des Herrschers bedroht, in 
dieser von den Factionen und der leichter möglichen Anarchie. 
In beiden wird der Schulz der Freiheit im Staatsorganismus selbst 
und insbesondere in einer guten Gerichtsverfassung zu suchen 
seyn. Im Allgemeinen steht in Beziehung auf die bürgerliche 
Freiheit die Monarchie nicht hinter der Republik und diese nicht 
hinter jener. Denn wenn in der ersten vielleicht der Umfang der 
privatrechtlichen Freiheit ein beschränkterer ist, so wird in der 
Republik die grössere Freiheit nicht immer den ihr nöthigen kräf
tigen Schutz haben. Dagegen gebricht es in der reinen Monarchie 
an politischer Freiheit, die in der democratischen Republik dem 
Volk im vollsten Maasse zusteht, aber nur dann ein reelles Gut 
für es selbst und den Staat ist, wenn das Volk den geeigneten 
Charakter und die nüthige politische Reife hat, um diese Freiheit 
ertragen zu können.

Da eine unsichere Freiheit keine is t , so fragt es sich daher 
weiter: ob die Monarchie oder die democratische Republik mehr 
Garantieen für die Sicherheit der Freiheit bieten; eine Frage, die 
aber offenbar nicht im Allgemeinen, sondern nur mit Rücksicht 
auf alle concreten Verhältnisse eines Volkes beantwortet werden 
kann.

Die aristocratische Staatsform, sie komme nun als Republik 
°der als Monarchie vor, ist in der Regel der Freiheit nicht gün
stig  indem einesteils der Druck und das Herabblicken der herr- 1

50 7

1) Neuestena von S ch ü tz e  nb e rg  er  IL S. 32 ff. 149 ff. Bluntschl i  
S. 166. 182. 196. u. s. w.

ZeiUchr. für StaaUw. 1851. 3* Heft. 3 3
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sehenden Stände, auf die nur zum Gehorsam Gehörnen, die Frei
heit dieser verkümmern, dagegen der Neid der letzten und der 
Unmuth die Herrscher noch zu grösserem Drucke reizen wird. 
Selten besitzen solche privilegirte Kasten den Sinn von Billigkeit 
und die Weisheit, von welchen sie selbst in ihrem eigenen Interesse 
geleitet werden sollten.

3} Die zweite Grundbedingung einer guten Regierung, nämlich 
die nölhige Kraft oder Macht derselben, die Staatszwecke 

mit Sicherheit und Leichtigkeit zu verwirklichen, insbesondere 
die Herrschaft des Rechts zu gründen und zu sichern, findet sich 
vollständig in der Monarchie, aber nicht immer in der Republik, 
obgleich an und für sich auch in einer solchen ein kräftiges 
Gouvernement möglich ist. Die Wahrheit unserer Behauptung ist 
so vielfach durch die Geschichte bewährt und auch von selbst 
so einleuchtend, dass eine Rechtfertigung derselben hier überflüs
sig seyn dürfte. Es wird im Gegentheil der Monarchie £d. h. der 
absoluten} der entgegengesetzte Vorwurf gemacht, dass in ihr die 
Staatsgewalt oft z u mächtig ist, so dass das Recht gegen die von 
ihr ausgehenden, so leicht möglichen Verletzungen nicht hinläng
lich gesichert ist. Dieser Vorwurf ist wirklich so sehr gegrün
det, dass es schwer fällt, die absolute Monarchie gegen denselben 
in Schutz zu nehmen. Es kann sich daher in einem solchen 
Staate nur vom Aufsuchen der Mittel handeln, um die Rechts
sicherheit gegen die von der Staatsgewalt ihr drohenden Gefah
ren zu schützen. Dass es solcher Mittel mehrere giebt, ist eben
falls eine bekannte Sache, sowie, dass nur wenige dieser Mittel 
ausreichend sind, ja dass wie die Geschichte der neuesten Zeit leider 
zeigte, nicht einmal die constitutioneile Regierungsform, welche 
doch die grösstmöglichen Garantieen gegen den Missbrauch der 
Regierungsgewalt bietet, in dieser Beziehung eine Ausnahme macht.

y )  Andererseits hat aber die Monarchie die grössten Garan
tieen der D a u e r ;  doch sind diese keine unfehlbaren, weil ein 
solcher Staat einestheils leicht in Despotismus und Zwingherr
schaft ausartet, anderntheils aber doch auch so sehr innern Stür
men ausgesetzt seyn kann, dass die ganze Rechtsordnung durch 
dieselben erschüttert wird.

Unbestritten sind aber die Monarchieen diejenigen Staaten,



der Rechtsphilosophie. 5 0 9

fr welchen der vollkommenste, in jeder Beziehung zweckmässige 
Regierungsorganismus geschallen und durchgeführt werden kann, 
weil der Monararch nicht leicht auf Hindernisse stossen wird, 
welche seine Pläne aufhalten könnten.

In beiden Beziehungen ist abermals die aristocratische Re
publik der minder vollkommene Staat, indem sie die wenigsten 
Garantieen der Dauer hat und die Feststellung eines durchaus 
zweckmässigen Regierungsorganismus mannichfachen Hindernissen 
ausgesetzt ist, die in den Interessen der Privilegien ihren Grund 
haben. Aber selbst die democratische Republik hat diese zwei
fache Schattenseite; ihre Dauer wird häufig gefährdet seyn und 
da die Herstellung des Regierungsorganismus das Werk vieler 
Köpfe ist, so wird das Beste nicht immer erzielt werden, sondern 
an dem Widerstande mächtiger Parteien scheitern. Ueberhaupt 
wird die Regierung schwierig und die Einführung nützlicher Staats
einrichtungen und das Zustandekommen guter Gesetze nur allzuoft 
das Werk des Zufalls seyn.

Wenn demnach die Monarchie den andern Verfassungstr
e u  gegenüber sich als die relativ bessere herausstellt, ist es 
leicht begreiflich, warum sie in der Weltgeschichte die häufiger 
vorkommende ist, und warum die ausgezeichnetsten Philosophen, 
Politiker und Rechtsgelehrten, und zwar der gebildetsten Völker, 
sie als die höhere Regierungsform vertheidigt haben, o h n e  j e 
do c h  ihre Mängel zu verkennen und indem sie mit aller Entschie
denheit deren Wegräumung oder Minderung durch die der monar
chischen Gewalt zu setzenden Schranken verlangen.

4 ) Bis zum Jahr 1848 war die Richtung der Staats -  und 
Rechtswissenschaft in fast ganz Europa die: dass die Art der 
Beschränkung dieser Gewalt, welche durch die Repräsentativver
fassung geschaffen wird, für die geeignetste, und den höchsten 
Anforderungen, sowohl der Philosophie als einer gesunden Politik 
am meisten entsprechende, galt. Und zwar begegneten sich in 
dieser Beziehung die von den entgegengesetztesten Standpunkten 
ausgehenden Schriftsteller, indem einerseits die, welche, wie Stahl ,  
die Fürslensouveränilät von Gottes Gnaden als die wahre Grund
lage einer Verfassung dieser Art annelunen, doch principiell das 
Gebundenseyn des Monarchen in Ausübung der Souveränität an

3 3 *
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die Zustimmung der Stände, was die Gesetzgebung und die Be- 
steurung betrifft, verlangten, andererseits die vom Princip der 
Volkssouveränität ausgehenden Politiker einen e r b l i c h e n  Re
genten einem blos von Zeit zu Zeit zu wählenden, vorzogen.

Seit dem Jahre 1848, in welchem geschichtlich der Beweis 
geliefert wurde, dass die constitutionelle Regierungsform nicht 
über alle Mängel und Gefahren erhaben sey, wie man früher, 
weil sie alle Vorzüge der Monarchie und der Republik in sich 
vereinige, annahm; hat die Frage über ihren Werth die Rich
tung genommen, dass man sie nur noch mit der Republik ver
glich, und meistens dieser einen absoluten Vorzug vor ihr ein
geräumt wissen wollte.

Doch haben die ausgezeichnetsten Männer der Gegenwart 
sich nicht beirren lassen, und die Repräsentativmonarchie als die 
höhere, und für ein freies Volk am meisten geeignete Staats
oder Regierungsform vertheidigt, so dass deren Verdrängung durch 
die republicanisehe (\vie im Februar 1848 in Frankreich geschah} 
von ihnen als ein Rückschritt angesehen wird.

Die neueste und gründlichste Vergleichung der Regierungs
form der constitutioneilen Monarchie mit der der Republik, ist 
die von C o u s i n  in der schon angeführten, ebenso tief gedach
ter, als geistreich geschriebenen Abhandlung der Revue des deux 
mondes vom 1. April 1851: Des principes de la Evolution fran- 
gaise et du gouvernemenl representatif. S. 15 folg.

Wir geben daraus einige Stellen wieder. C o u s i n  sagt unter 
anderem S. 19.:

„Si la monarchie du droit divin a fait son temps, il ne reste 
pas moins vrai que le gouvernement d’une grande nation civilisee 
ne peut pas etre celui d’une societe naissante. — La France et 
toutes les grandes nations europeennes ont aujourd’hui besoin d’un 
gouvernemenl limite, mais concentre, d’un gouvernement qui ne 
soit pas tous les jours remis en question, qui dure et se perpetue, 
qui a bien plus de raisons pour etre inamovible que la magistra- 
ture et qui doit etre hereditaire, et, s’il se peut, immortel, afin 
que nulle competition du pouvoir supreme ne soit possible et 
ne se puisse meine presenter ä l’imagination des plus ambitieux, 
afin qu’il n’y ait point d’interruption dans la conduite gdnerale



des affaires de la nation, afin que tous les membres de cette na- 
tion vivent, travaillent, contractent sur la foi d’un avenir certain, 
afin aussi que les nations etrangeres puissent traiter avec le pou- 
voir national, comme avec un pouvoir solide et permanent. —  
»La pUre dümocratie, avec sa fougue et sa mobilite est incapable 
de tout celä.“ Dann S. 20.:

„Voilä pourquoi le bon sens public aime ä invoquer une au- 
torite liberale, mais solidement constituee; voila pourquoi enfin 
toutes les nations europeennes aspirent et arrivent peu ä peu ä 
cette grande forme de gouvernement qui rattache l’avenir au passe, 
continue, en la perfectionnant, la vie söculaire des peuples, assure 
l’ordre et la liberte, et ouvre a tous les progres une carriere 
paisible et illimitee.“

„ Ce gouvernement est le seul, qui realise la souverainetü du 
peuple avec vürite et sans secousse, ä l’aide d’un roi qui ne 
meurt point et n’a jainais tort, et de ministres responsables qui 
changent au gre de la majorite d’un parlement representant la 
majorite des ölecteurs, laquelle ä son tour represente la majorite 
de la nation, en sorte qu’en derniere analyse c’est la nation qui 
gouverne, j’entends la vraie nation, intelligente et eclairee, et 
non pas la masse ignorante, tantöt insouciante et tantöt agitöe. 
Ce beau gouvernement admet sans doute une foule de diffdrences 
selon les pays et les circonstances, mais il a un type ä peu pres 
uniforme, qui exprime I’unite de la civilisation europeenne.“

Einer solchen Apologie der constitutioneilen Monarchie ist 
nichts hinzuzufügen: sie enthält zugleich die begründete Wider
legung der Einwendungen, welche man gegen diese Regierungs
form machen könnte *)• Durch dieselbe wird namentlich der schon 
durch den Begriff des Staats gegebene Gegensatz zwischen Frei
heit und Gewalt vollkommen ausgeglichen, weil aufrichtige Befol
gung des Princips derselben dahin führt, dass der Staat nach den 
wirklich im Volke herrschenden Rechtsansichten regiert werde,

1) Von den Gewährleistungen der constitutionellen Monarchie handelt 
Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher, Bd. III. S. 217. folg., namentlich von denje- 
nigen gegen die Gefahr 1) dass sie sich in eine absolute Monarchie, oder 
2) in eine Democratie verwandle, oder 3) dass die II. Kammer der Herr
schaft der öffentlichen Meinung sich entziehe.
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und folglich der Volksüberzeugung die nüthige Rechnung getra
gen wird. Dadurch hört die Gewalt vollständig auf, dem Rechte 
entgegengesetzt zu seyn, weil sie nur gerade das schützt, was 
nach jeder Richtung das wirkliche und lebendige Recht ist.

Ein solch glücklicher Zustand wird aber nur eintreten kön
nen, wenn e i n e  unerlässliche Grundbedingung der heilbringenden 
Wirksamkeit der Repräsentativmonarchie erfüllt ist.

Diese Bedingung ist ein in jeder Beziehung geeignetes Wa h l 
s y s t e m .

Diess führt zur Besprechung des Instituts der Volkswahlen, 
welches in dieser Staatsform eben so nothwendig ist, wie in der 
Republik, und nicht minder in der Rechtsphilosophie als in der 
Staatswissenschaft der Gegenstand einer gründlichen Beschauung 
seyn muss, die wir aber in diesem Artikel nicht vornehmen kön
nen. Nur Eines soll gesagt seyn, nämlich das Wahlsystem muss 
so gestaltet seyn: dass das Ergebniss der Wahlen der Volksver
nunft, d. h. dem gebildeteren und sittlicheren Theile, als dem 
wahren Kern der Nation den alleinigen Einfluss auf die gesetz
gebende Gewalt unbestritten sichert.

5} Es ist nun beim Schlüsse dieser Betrachtung über den 
Werth der verschiedenen Staatsforinen noch die allgemeine Be
merkung zu machen, dass mit der Angabe der Licht- und Schat
tenseite einer jeden derselben, die vollständige Beleuchtung dieses 
Gegenstandes noch nicht gegeben ist. Denn es kann an und für 
sich eine Verfassungs- oder Regierungsform eine gute und zweck
mässige, aber für ein bestimmtes Volk doch ungeeignet seyn. 
Die Rechtsphilosophie hat daher ebenso, wie auch die Staatswis
senschaft, die weitere Frage zu behandeln : unter welchen Voraus
setzungen diese oder jene Regierungsform für möglich, für zweck
mässig oder für heilbringend zu halten sey? Ja, es lässt sicli sogar 
fragen: ob nicht unter gewissen Voraussetzungen diese oder jene Ver
fassung selbst nothwendig sey und zwar sowohl factisch als rechtlich ?

Wenn man seit 1848 hie und da gesagt hat, Frankreich sey 
eine Republik ohne Republicaner, so sprach man dadurch die Un
möglichkeit der Republik und die Notlnvendigkeit der Monarchie 
für dieses Land aus. Die ungünstige Aufnahme der republicani- 
schen Bewegung in Deutschland hatte denselben Sinn. Die fa c -
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t i s c h e  Möglichkeit oder Unmöglichkeit, und desshalb auch die 
Geeignetheit einer bestimmten Regierungsform für ein bestimmtes 
Land hängt von dem gesammlen socialen Zustande eines Volkes ab; 
und die Rechtsphilosophie, sowie die Staatswissenschaft hat hier 
nach dem Vorgänge der grossen Politiker des vorigen Jahrhun
derts die für die Lösung der Frage belangreichen Momente, na
mentlich des Nationalcharakters und der Culturhöhe des Volks, 
sowie der Lage des Landes hervorzuheben. Dass in dieser Bezie
hung viel geleistet ist von Mo n t e s q u i e u ,  F i l a n g i e r i ,  A n c i l l o n  
u. A., auch neuestens von B l u n t s c h l i  *), und dem geistreichen 
Verfasser der Gespräche über Staat und Kirche haben wir nur in 
Erinnerung zu bringen, doch ist eine critische, auf die Geschichte 
sich stützende Revision dieses Capitels der Wissenschaft ein un
abweisbares auch practisches Bedürfniss.

Wenn wir nun aber auch von einer r e c h t l i c h e n  Noth- 
wendigkeit einer bestimmten Regierungsform gesprochen haben, 
so geschah es, um für die Beantwortung einer schon seit 1830, 
besonders aber seit 1848, sehr oft in den Vordergrund des Völ
kerlebens getretenen practischen Zeitfrage eine allgemein rechtliche 
Basis zu gewinnen. Diese Frage ist die der Zulässigkeit des s. g. 
B e l a g e r u n g s -  oder des K r i e g s z u s t a n d e s  in einem Lande 
oder einer Oertlichkeit. Die Decretirung eines solchen Zustandes, 
durch welchen die ganze gesetzliche Rechtsordnung in verschie
dener Beziehung ganz aufgehoben und die Freiheit im hohen Grade 
beschränkt wird, ist von allen Regierungen des Continents als 
ein unbestreitbares Recht, nicht blos bei Aufständen und bei jeder 
Gefahr möglicher Anarchie vielfach geübt, sondern (wie in Kur
hessen) sogar in Fällen für rechtmässig gehalten und ausgeführt 
worden, in welchen ein Volk zum Schutze des anerkannt gelten
den Rechts und der legitim bestehenden Verfassung den Ueber- 
griffen seiner Regierung einen passiven Widerstand entgegenge
setzt hat. Das Verhängen des Kriegszustandes über ein Land 
kömmt im Wesentlichen der römischen Dictatur gleich und ist 
nichts anderes, als eine temporäre Zwingherrschaft. Es lässt 
sich demnach überhaupt die Frage aufstellen: ob eine Zwing- 1
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herrschaft oder die despotische Beherrschung eines Volkes nach 
allgemeinen Grundsätzen je Recht seyn könne? Die Frage von 
der rechtlichen Möglichkeit der Erklärung des Kriegs- oder Be
lagerungszustandes fällt mit derselben wenigstens theilweise zu
sammen.

Der Despotismus ist die Negation des Rechts durch die Herr
schenden; eine solche kann mehr oder weniger vollständig oder 
durchgreifend seyn, und erscheint in soweit aut den ersten Anblick 
als entschiedenes Unrecht. Unter welcher Voraussetzung wäre 
also ein solcher Zustand mit dem Gesetze der Gerechtigkeit ver
einbar? — Offenbar dann, wenn in der That kein Recht negirt oder 
durch ein theilweises Negiren desselben die ganze, höchst ge
fährdete Rechtsordnung erhalten wird; also z. B., wenn ein Volk 
auf einer so niedern Stufe politischer Cultur stände, oder die 
Staatsordnung so sehr zerrüttet wäre, dass ohne eine solche 
Zwingherrschaft das sociale Leben selbst aufhören und das Volk 
vom Strudel der Anarchie ergriffen und alles Wohl in demselben 
vernichtet würde. Der Despot wäre hier der Retter in der Noth, 
sollte er auch nur ein aus der Mitte des Volkes sich erhebendes 
Individuum seyn, welches von dem Vorsatze geleitet, den socia
len Zustand vor seinem Untergang zu bewahren, sich einer so 
ausgedehnten Gewalt bemächtigte, dass sein Wille höchstes Gesetz 
würde. Man denke sich noch ein in Barbarei und Wildheit leben
des oder in diese zurückversunkenes Volk. Man denke sich ein 
Land, in welchem der Bürgerkrieg den Staat aufgelöst oder seiner 
Auflösung nahe gebracht hat. Man wird daher sagen können: 
dass die Zwingherrschaft als N o t h r e c h t  rechtlich möglich sey. 
Das N o t h r e c h t  war auch bei den Römern der Rechtsgrund 
der Dictatur. Salus populi suprema lex! Das Nothrecht ist daher 
der wahre (und zwar der e i n z i g e )  Rechtsgrund der Verhängung des 
Kriegs- oder Belagerungszustandes über ein Land oder eine Oert- 
lichkeit. Denn wenn eine solche Maassregel in einem gesetzmässig 
geordneten Staate vorkommt, so erscheint sie, weil sie in der wenig
stens theilweisen Authebung des gesetzmässigen Zustandes besteht, 
solange als Unrecht, als nicht die suprema lex des Nothstan- 
des, und zwar einer absoluten Nothwendigkeit dem Regenten des 
bedrohten Staates die Pflicht auferlegt, durch ein vorübergehen
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des Aufheben der normalen Gesetzmässigkeit den Staat selbst, 
also den ganzen geselligen Zustand und die Rechtsordnung zu 
retten. Nur auf den Grundsatz der S elb  s t e r h  al tun g kann 
also die Anwendung dieses Mittels der S e l b s t h ü l f e  gestützt 
werden und es ist absolutes Unrecht, wenn ein Herrscher, bevor 
ein solcher verzweifelter Zustand in seinem Lande eintritt, also 
bevor die Existenz des Staates oder der Rechtsordnung bedroht ist, 
zu den Waffen greift, vielleicht nur um Beschlüsse durchzu
setzen, welche mit dem geltenden normalen Rechte im Widerspruch 
stehen.

Bis jetzt hat man die wichtige Frage von der rechtlichen 
Möglichkeit dieses Nothrechts einer Verhängung des Belagerungs
zustandes nicht mit der erforderlichen Gründlichkeit geprüft; was 
vielleicht damit entschuldigt werden könnte, dass, sollte auch eine 
Rechtstheorie über dieselbe zur Geltumg kommen, sowohl die 
legitimen Regenten, als die durch eine Revolution zur Herrschaft 
gekommenen Leiter der Staaten doch immer, wenn es gilt, die 
Herrschaft zu retten oder zu befestigen, zu diesem Mittel, es 
komme nun als Coup d'ifat oder auf eine andere Weise vor, 
ihre Zuflucht nehmen werden.

Insoferne ist jedoch die Aufstellung und Begründung eines 
Rechtsprincips über diese Frage belangreich, ja sogar nothwen- 
dig, als dadurch eine Basis Für einen wichtigen Fall der Minister
verantwortlichkeit gewonnen wird.

VI. D ie  E i n t h e i l u n g  der  ö f f e n t l i c h e n  G e w a l t e n .
1) Ein nothwendiges und daher auch stehendes Kapitel in 

allen Systemen des Staatsrechts ist die Lehre von der Eintheilung 
und Theilung oder Sonderung der (öffentlichen) Gewalten. Die 
Verschiedenheit der Theorieen und Ansichten hierüber ist nach 
und nach so gross geworden, dass es einer eigenen Abhandlung 
bedürfte, um dieselben aufzuführen. Desshalb müssen wir uns 
hier darauf beschränken, das neueste Stadium dieser Lehre und 
die Errungenschaften der Wissenschaft, mit einer kritischen Be
leuchtung derselben, anzugeben.

Bis in das erste Viertel unseres Jahrhunderts standen be
kanntlich zwei Haupteintheilungen der Öffentlichen Gewalten einan

der Rechtsphilosophie.
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der gegenüber, die an die Aristotelische sich anschliessende, von 
M o n t e s q u i e u ,  in das pouvoir legislatif, judiciair e und executif') 
und die bei den berühmten deutschen Staatsrechtslehrern übliche, in 
die g e s e t z g e b e n d e ,  v o l l z i e h e n d e  und o b e r a u f s e h e n d e  
Gewalt1 2). Sie schliesst sich an die ältere Doctrin von den s. g. 
Hoheitsrechten an. Die deutschen Philosophen versuchten neue 
Eintheilungen, theils aus dem reinen Vernunftbegrifle, theils 
von psychologischen Grundlagen ausgehend. Neu für Deutsch
land war diejenige Hegel’s , welcher (in §. 273 seines Natur
rechts) die g e s e t z g e b e n d e ,  die R e g i e r u n g s g e w a l t 3)  und 
(wenigstens in der constitutionellen Monarchie) die f ü r s t l i c h e  
unterschied, eine Auffassung, die er wohl von B e n j a m i n  Co n 
s ta  nt und einigen andern Franzosen entnahm, welche neben die 
alten drei pouvoirs noch das pouvoir royal stellten. Z ö p f l  (Allg. 
Staatsrecht §. 100 u. f.) sucht durch eine Verbindung der ratio
nellen und historisch gegebenen Einlheilungsgründe einen Schema
tismus für die Classificirung der Iloheitsrechte zu gewinnen, in 
welchem ein wissenschaftlicher Fortschritt anzuerkennen ist, näm
lich seine Unterscheidung 4)  der materiellen und formellen Ho
heitsrechte.

S c h m i t t h e n n e r ,  S. 245 seines Werks, theilt die Gewal
ten nach vier verschiedenen Gesichtspunkten, nämlich nach der 
Art ihrer Aeusserungen, in die b e s c h l i e s s e n d e  und e x e c u -  
t i ve ,  nach dem Objecte, in Beziehung auf welches sie sich äussert, 
in P e r s o n a l -  und T e r r i t o r i a l g e w a l t ,  nach den Seiten und 
Kreisen des Staatslebens in ä u s s e r e  und i n n e r e ,  und nach

1) Sie findet sich neustens wieder bei D e s t r i v e a u x  T. I. S. 48. 63 
68 , der jedoch alsbald S. 80 noch das Gouvernement und die Administra
tion beifügt.

2) Die letztere Eintheilung findet sich bei P ü t t  e r  und Kl ü b e r  u. a., 
zuletzt auch bei M a u r e n b r e c h e r  §. 41., und jedoch nicht als eine ausschliess
liche bei We i s s  §. 301. 303. 316. 320.

3) Die R e g i e r u n g s g e w a l t  besteht für H e g e l  §. 287. im blossen 
Geschäfte der Subsumtion und begreift die r i c h t e r l i c h e  und p o l i z e i l i c h e .  
Er bezeichnet daher mit diesem Worte nichts anderes, als die v o l l z i e 
h e n d e  Gewalt.

4) Diese Unterscheidung findet sich jedoch schon im Wesentlichen bei 
Z a c h a r i ä ,  vierzig Bücher vom Staat, Bd. I. S. 118 — 119,



den Momenten des Staatszwecks in R e c h t s -  und W o h l f a h r t s -  
g e w a l t ,  welche er wieder in Unterarten spaltet.

S t a h l  (Bd. II. S. 163. 164.) unterscheidet nur G e s e t z 
g e b u n g ,  R e g i e r u n g  und G e r i c h t  und verwirft ausdrücklich 
jede andere Einlheilung der Staatsgewalt nach den Organen oder 
nach der äusseren Form der Thäligkeit.

B l u n t s c h l i ,  der hier viel Umfassenderes hätte geben sollen, 
setzt den früheren, von ihm getadelten Eintheilungen seine eigene 
entgegen, nach welcher die g e s e t z g e b e n d e  Gewalt allen andern 
gegenüber steht, diese aber in vier zerlallen, nämlich „die R e
g i e r u n g s -  und die r i c h t e r l i c h e  Gewalt, die Aufsicht und 
S o r g e  für  di e  g e i s t i g e n  C u l t u r v e r h ä l t n i s s e  — die 
Staatskultur, und die Verwaltung und P f l e g e  der  m a t e r i e l l e n  
Kräf te  und Zustände — die Wirlhschaft.“

Ihm ziemlich nahe steht, freilich die Gewalten noch mehr spal
tend, S c h ü t z e n b e r g e r  ( Lois et Vordre social Vol. II. p. 16 folg.), 
der einander entgegensetzt das p o uv o i r  Const i tuante  das pow- 
voir po l i t i que ,  daspouvoir a d mi n i s t r a t i f ,  das pouvoir qui  
di r i ge  les  t r a v a u x  publ i cs ,  das pouvoir j u d i c i a i r e ,  die 
m s t r u c t i o n  p u b l i q u e  und die f o r c e  armee.

Die neueste, wie uns däucht, gelungenste Eintheilung der Ge
walten ist die organische von A h r e n s, die sich zur Grundlage einer 
Gliederung eignet, in welcher die sonstigen Eintheilungsarten, in wie 
weit sie logisch und psychologisch richtig sind, ihre gehörige Stellung 
finden. Die von uns aufzustellende stimmt in den Hauptmomenten mit 
mit der seinigenund theilweise mit der S c h ü t z e n b e r g e r ’s überein.

2) Man muss in dieser Lehre, wie A h r e n s  S. 163 folg, 
hervorhebt, von einer richtigen Auffassung des Wesens der höch
sten Staatsgewalt ausgehen. Die höchste Staatsgewalt, sie mag 
nun unmittelbar wirkend hervortreten oder der Urgrund anderer 
Öffentlicher Gewalten seyn, muss (wie schon oben mehrmals ge
sagt wurde) als ein über allen E i n z e l n w i l l e n  stehender, diese 
innerhalb einer gewissen Begränzung beherrschender C e n t r a l 
w i l l e  aufgefasst werden, als der Wille der Gesammtheit der 
Staatsgenossenschaft, oder wie A h r e n s  S. 167 — 168 sagt, als 
der Wille der G e s a m m t p . e r s ö n l i c h k e i l  der S t a a t s g e n o s 
s e n s c h a f t ,  oder wenn man will, des Volkes, jedoch so , dass
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dieses nicht als eine blos numerisch gebildete Masse, sondern 
als ein politisches, organisch geeignetes Collectivindividuum ge
dacht wird. Dieser Wille der GesammtpersÖnlichkeit, wer immer 
dessen Träger seyn möge, ist ein nach der Verwirklichung der 
practischen Ideen strebender vernünftiger Wille, oder wie die 
Franzosen sagen, la raison du corps politique. Er ist die Seele 
der Staatsgenossenschaft, und muss als eine concret existirende 
Macht aufgefasst, und daher eine Person genannt werden. Diese 
Person ist in der absoluten Monarchie die des Regenten, in der 
Republik die Corporation (das Volk), welches aber, weil es nicht 
alle ihm obliegenden staatlichen Functionen selbst vornehmen kann, 
wenigstens für viele derselben durch andere repräsentirt wer
den muss.

Die erste und immerwährend fortgesetzte Thätigkeit des Staats
willens ist, wie auch die des Willens im Einzelnen, di e: dass er 
stets als centralisirende, allgegenwärtige und harmonisirende Ver
nunft des Staatskörpers wirksam sey. Er erscheint daher zu
nächst als die s t a a t s  l e i t e n  de Gewalt, und ist das, was man die 
S t a a t s - R e g i e r u n g  nennt. Man hat aber dieses Wort in 
einem eminenten Sinn zu nehmen, so dass man darunter nicht 
den Complex der Verwaltungsbehörden versteht, sondern diejenige 
höchste S t a a t s b e h ö r d e ,  welche die Franzosen das gouverne- 
ment, namentlich im Gegensatz zur administration oder zum pou
voir administraiif *) und zum pouvoir judiciaire zu nennen pfle
gen. Weil nun die Regierungsgewalt von diesen beiden, sowie 
von der alsbald näher zu charakterisirenden gesetzgebenden Ge
walt dem Begriffe nach unterschieden ist, so nennt S c h ü t z e n 
b e r g e r  dieselbe das pouvoir politique und widmet diesem mehrere 
Capitel seines Werks Bd. II. S. 89 — 146. Er sagt von demsel
ben: Le pouvoir politique est le centre de tous les Organes du 

j  pouvoir social, le moderateur de leur fonctions respectifs, le re- 
presentant de l’Etat dans ses rapports internationaux. Ses fonc
tions sont d’une nature moins speciale et moins rigoureusement 1

1) Wie schon oben bemerkt, kömmt auch D e s t r i v e a u x  I. S. 80. zur 
Annahme dieser Gewalt, die er g o u v e r n e m e u t nennt und mit der a d m i -  

n is t r a t io n  den drei andern p o u v o i r s  gegenüber stellt.
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definie que ne sont celles des autres Organes de l’Hstat, elles 
font la partie la plus large aux qualites de ceux qui l’exercent.

A h r e n s ,  deducirt die Realität dieser Gewalt £S. 176) so, 
dass erst, nachdem er in jedem und folglich auch im Staatswil
len drei wesentliche Seiten oder Momente unterschieden, nämlich

a) das u r s ä c h l i c h e ,  urwesentliche Princip des Willens,
b) den b l e i b e n d e n  Gr u n d t y p u s  und die darauf gegrün

deten allgemeinen Verhältnisse und Entwicklungsgesetze,
c) das W e r d e n  und D a r b i l d e n ,  welches d u r c h  das 

ursächliche Princip, aber nach dem allgemeinen Grundtypus und 
den allgemeinen Verhältnissen und Gesetzen vollzogen wird; er 
den ersten, d. h. u r s ä c h l i c h e n  W i l l e n  des Staatskörpers, 
also den, welcher das sociale Leben anfacht, anregt, leitet und 
regiert, in der Regierung oder Regierungsgewalt findet (p. 177). 
Von ihr geht der Anfang jeder staatlichen Bildung aus, wie sie 
such die Bedingung des Wachsthums, der Fortbildung und der 
Ausdehnung der Staaten ist (p. 178). In dem Staatsorganismus, 
als einer freien vernünftigen Ordnung, wird aber die Regierung, 
wenn sie auch anfänglich durch Selbstsetzung, Aufwerfung, Er
oberung u. dergl. sich gebildet hat, auf dem freien, anerkennen
den und zuslimmenden Willen der Gesammtheit beruhen, dessen 
Organ sie ist, allein immer bestehend als eine selbstständige Ge
walt, indem sie ein selbstständiges wesentliches Lebens -  und Thä- 
tigkeilsprincip vertritt und dadurch eine Stellung und bestimmte 
Rechte empfängt, welche nie ohne Gefahr und Verwirrung für 
die Staatsordnung verletzt und beschränkt werden dürfen. Ihre 
Aufgabe ist: die oberste Leitung des Staats zu führen und zwar 
mit der ruhigen Besonnenheit und Umsicht, welche die höhere 
Stellung verleiht u. s. w.

Welches die Fundamente dieser Staatsgewalt in ihrer Eigen
schaft als Regierung sind, soll nachher angegeben werden; hier 
genügt es, die nothwendige Annahme und die Realität einer sol
chen Gewalt nachgewiesen zu haben. In neuerer Zeit pflegt man 
dieselbe nicht selten den S t a a t  selbst zu nennen. Es liegt ihr 1

1) Wie er selbst sagt, nach Kra use’s Vorlesungen über die psychische 
Anthropologie (v. 1828).
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die Pflicht ob, durch ihre Thätigkeit die Staatszwecke zu ver
wirklichen, also durch Acte ihres Wollens, insbesondere durch 
Beschlüsse.

3 ) In dieser Beziehung, also was die Art und Weise, oder 
wie inan auch sagen könnte, die F o r m der Thätigkeit betrifft, 
kann der oberste Staatswille auf eine zweifache Weise t h ä t i g  
s e y n ,  entweder so, dass er allgemeine N o r m e n  decretirt über 
sociale Verhältnisse, welche fest geregelt zu wissen die Staats
genossenschaft ein Interesse hat; also Normen, die auf eine für 
Alle im Staate verbindliche und der Regierung des Staates selbst 
als Richtschnur dienende Weise diese Verhältnisse ordnen und 
bestimmen. Diese allgemeinen Normen sind die G e s e t z e. Oder 
die Willensthätigkeit des Staates geht dahin, dass durch sie über 
einen besondern Fall etwas beschlossen, ausgesprochen oder 
festgesetzt wird. Man könnte mit A h r e n s  (S. 17) den Staats
willen, wenn er in der ersten Weise thätig ist, den a l l g e m e i 
n e n ,  und wenn in der zweiten, den b e s o n d e r e n  Willen 
nennen und zwar das letzte nicht nur, wenn er die in den Ge
setzen sanctionirten Nonnen des allgemeinen Willens anwendet, 
sondern auch, wenn er nach Grundsätzen, die aus andern Gründen 
für ihn Geltung haben, vorkommende besondere Fälle regulirt. 
In der ersten Categorie von Entschliessungen fungirt daher der 
Staatswille als g e s  e t z g e b  en de, in der letzten als v o l l z i e h e n d e  
Gewalt (diesen Ausdruck im weitesten Sinne genommen).

Durch diesen in der Natur der Sache liegenden Gegensatz 
der Willensacte der Staatsgewalt ist daher die oben bezeichnete 
jetzt auch allgemein anerkannte, wenn auch nicht immer richtig 
aufgefasste oder gleichmässig bezeichnete Eintheilung gerecht
fertigt. Einige wollen die v o l l z i e h e n d e  Gewalt die r e g i e 
r e n d e  oder die a d m i n i s t r a t i v e  (diess Wort im weiteren 
Sinne genommen) genannt wissen. Allein diese beiden Benen
nungen scheinen uns ungeeignet, die erste, weil sie am richtig
sten von der eigentlichen gouvernementalen Gewalt gebraucht 
wird, die letztere, weil sie zur Bezeichnung der Staatsverwal- 
tungsfunctionen am passendsten ist.

Die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt im Staate 
verhalten sich zu einander, wie im einzelnen Menschen sein all-
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gemeiner ethischer Wille (seine Lebensphilosophie) zu den ein
zelnen Acten seines Wollens. Nur bedarf es für ihn an und für 
sich keiner Publication der von ihm zu befolgenden Normen, sie 
sind Sache seiner moralischen Ueberzeugung, seines Gewissens, 
seiner Bildung, wenn sie auch durch die Achtung der Vorschriften 
der Staatsgesetzgebung oder seine religiösen Ansichten für ihn bin
dend geworden seyn sollten. Im Staate aber und für die Mitglieder 
der Staatsgenossenschaft sowie für die Vollzugsbeamten existiren 
solche Normen erst, wenn sie wirkliche Rechtsnormen geworden 
sind, und sollen sie durch einen Beschluss des höchsten Staats
willens es werden, so müssen sie in der Form des Gesetzes 
(dieses Wort im weiteren Sinne genommen) in’s Leben treten.

Mit Recht nennen daher Z a c h a r i ä (40  Bücher vom 
Staate Bd. I. S. 119) und Z ö p f l  (§ . 105) diese Seite der 
Thätigkeit der Staatsgewalt die f o r m e l l e ,  weil sie nichts An
deres ist, als die Art und Weise, also die Form, in welcher die 
Staatsgewalt auf die Grundverhältnisse des Staatslebens einwirkt, 
was nur entweder durch die G e s e t z g e b u n g  oder (w ie Zöpf l  
sagt) durch V e r w a l t u n g ,  also durch Vollzugsacte geschehen 
kann; und desswegen bezeichnet er nun die g e s e t z g e b e n d e  
und die v o l l z i e h e n d e  Gewalt als die formellen Hoheitsrechte 
des Staates im Gegensätze der auf die Verwirklichung der ver
schiedenen Staatszwecke gerichteten m a t e r i e l l e n  (§. 101 — 104). 
Der Grund dieser Eintheilung der Staatsgewalt lässt daher nicht 
zu, dass noch ein weiteres Eintheilungsglied ihr beigegeben 
werde, z. B. die Coordination der königlichen oder der oberauf- 
sehenden Gewalt; die Annahme der einen und der andern be
ruht, wie gezeigt werden soll, auf ganz anderen Gründen.

Um übrigens diese Eintheilung in gesetzgebende und voll
ziehende Gewalt zu erschöpfen, haben wir noch anzuführen, dass 
man jene, wie sehr richtig S c h ü t z e n b e r g e r  und A h r e n s  be
merken, in die c o n s t i t u i r e n d e  und g e w ö h n l i c h e  g e s e t z 
g e b e n d e  G e w a l t  ( pouvoir constifuant et legislatif) einzutheilen 
hat, weil dieselbe (wie der letztere S. 182 sagt) entweder den 
Grundtypus, die Grundverhältnisse des Rechts- und Staatslebens 
in allen seinen Theilen, das Verhältniss der Einzelnpersönlichkeit 
in den Grundrechten, die Verhältnisse der Gesammtpersönlichkeit
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in der Staatsgewalt, in ihren Functionen, Subjecten und Befug
nissen feststellt, oder auf der Grundlage dieser Verhältnisse 
und als Durchgestaltung derselben für einzelne mehr oder min
der allgemeine Zwecke bleibende Normen giebt. In erster Be
ziehung erscheint die gesetzgebende Gewalt als G r u n d g e s e t z 
oder V e r f a s s u n g g e b e n d e ,  in zweiter Beziehung als eigent
liche Gesetzgebung. Damit dieser letzteren Einlheilung aber 
auch etwas concret Existirendes im Staatsleben entspreche, ist 
es nöthig, dass für beide Functionen der Gesetzgebung eigene 
Organe existiren, oder dass, wenn beiden das Organ gemeinsam 
ist, wenigstens für das Zustandekommen oder die Sanction der 
Gesetze der ersten Art eine andere Form verlangt werde, denn 
sonst würden beide Arten der Gesetze, wie freilich sehr oft der 
Fall ist, den gleichen Charakter haben. Es könnte jedoch in 
dem Staate, wo die constituirende Gewalt kein eigenes Organ 
hat, die Sache sich so verhalten, dass alle Gesetze nur den Cha
rakter der Rechtsnormen der zweiten Art hätten, indem für die 
grundgesetzlichen der Geltungsgrund lediglich nur in der still
schweigenden Zustimmung der Nation läge

Die vollziehende Gewalt pflegt man gleichfalls und zwar in 
der Regel in zwei Unterarten zu spalten, nämlich in die r i c h 
t e r l i c h e  und a d m i n i s t r a t i v e  z. B. bei A h r e n s  (J3. 186 
bis 1 87 ), je nachdem sie Rechtsstreitigkeiten in Folge eines an 
sie ergangenen Impulses entscheidet oder aus eigenem Antriebe 
die Gesetze durch die practische Anwendung auf die besondern 
Verhältnisse lebendig durchgestaltet. Diese Eintheilung hat aber 
ihren Hauptgrund weniger in dem oben bezeichnten formellen 
Unterschiede, als vielmehr in der Verschiedenheit der durch ihre 
respeclive Wirksamkeit zu realisirenden Staatszwecke, ist also, 
wenn man auch sie nicht ganz mit der sogleich näher zu be
zeichnenden Eintheilung der Functionen der Staatsgewalt nach 
dem Zwecke, für identisch halten will, jedenfalls eine Folge 
dieser: denn wie schon oben S. 476 f. gezeigt wurde, lassen sich 
alle Staatszwecke auf zwei zurückführen, nämlich auf die Ver
wirklichung des R e c h t s  und des W o h l s .  1

1) S. oben S. 491 f.
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Es ist daher auch eine theilweise Vermengung der Stand
punkte und Eintheilungsgrtinde, wenn B l unt s c h l i  S. 261— 265 
das Yerhältniss der gesetzgebenden Gewalt zu a l l e n  andern so 
bestimmt, dass er nicht blos die beiden Unterarten der voll
ziehenden Gewalt, nämlich die richlerliche und Regierungs- (d. h. 
Administrativ-) Gewalt als durch sie absolut beherrscht ihr 
gegenüberstellt, sondern auch noch zwei von ihm besonders 
hervorgehobene, die sich nur aus der alsbald zu beleuchtenden 
Eintheilung der öffentlichen Gewalten nach der Verschiedenheit der 
zu verwirklichenden Staatszwecke ergiebt, nämlich die von ihm 
sogenannte S t a a t s c u l t u r  und die W i r t h S c h a f t  (S. 265); 
denn die Pflege dieser wichtigen Staats- oder vielmehr Volks
angelegenheiten wird auch durch die Sanction der für dieselben 
nüthigen Gesetze bewerkstelligt. Die Eintheilung der Gewalten 
in die gesetzgebende und die vollziehende hat aber, wie wir 
gezeigt haben, einen ganz andern Sinn und ist mit der Einthei
lung der Gewalten nach der Verschiedenheit der Staatszwecke 
nicht zu vermengen.

Um noch einmal auf den Umfang der gesetzgebenden Gewalt 
zurückzukommen, können wir nicht mit Stillschweigen übergehen, 
dass es noch eine dritte und zwar tiefere Stufe ihrer Thätigkeit 
giebt ausser den schon genannten: Staatsgrundgesetze und ge
wöhnliche Gesetze zu erlassen; wir meinen di e :  sociale Ver
hältnisse durch a l l g e m e i n e  V e r o r d n u n g e n  zu reguliren. 
Vor der allgemeinen Verbreitung der Repräsentativverfassungen 
wachte man selten einen Unterschied zwischen einer solchen 
Verordnung und einem Gesetze. In Frankreich war einst die 
ordonnance royale Gesetz, so zwar, dass Ludwig XVIII., als er 
den vor seiner Rückkehr auf den legitimen Thron gegebenen 
Gesetzen s e i n e  Zustimmung gab, das schon längst geltende 
Zivilgesetzbuch Napoleons mit dem Titel einer ordonnance royale 
stempelte. In unserer Zeit ist der specifische Unterschied zwischen 
G e s e t z e n  und V e r o r d n u n g e n  allgemein anerkannt, aber 
eine genaue Gränzlinie vergebens gesucht worden. Aus dem 
letzten Grunde pflegen z. B. in Württemberg und Baden die 
zwischen zwei Kammersitzungen erlassenen Verordnungen gewöhn
lich von einer Commission geprüft zu werden, um festzustellen,
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ob die Regierung nicht ihre Befugnisse oder ihre Competenz 
durch den Erlass dieser oder jener Forderung überschritten habe?

Es lässt sich auch wirklich keine ganz strenge Gränzlinie 
vermittelst allgemeiner Grundsätze ziehen, sondern nur der Satz 
aufstellen, dass in wie weit der Regierung ohne die Mitwirkung 
der Factoren für die eigentliche Gesetzgebung das Recht, allge
meine Normen zu erlassen, zusteht, sie wirklich die gesetzgebende 
Gewalt hat und dass folglich die allgemeinen Verordnungen auch 
Gesetze sind, aber freilich solche, die in Collision mit den Ge
setzen im engeren Sinne eben so zurückstehen, wie diese im 
Conflicte mit den Staatsgrundgesetzen. Man könnte nun noch 
weiter heruntersteigen und den Charakter des Gesetzes auch den 
allgemeinen Instructionen der höheren Regierungsbehörden bei
legen, allein mit ihnen beginnt doch die Sphäre der vollziehen
den Gewalt, weil sie nicht eine wirklich verbindende gesetzliche 
Kraft haben. Es ergiebt sich indessen aus diesen Bemerkungen, 
dass Uebergänge von der gesetzgebenden zur vollziehenden Ge
walt statthaben, was in der Natur der Sache gegründet ist.

Um diese wichtige Eintheilung der Staatsgewalt in die ge
setzgebende und vollziehende zu erschöpfen, müssen wir noch 
die Bemerkung machen, dass unter dem Gesetzgeben nicht blos 
das Erlassen von Gesetzen, welche Rechtsregeln oder sonst allgemein 
verbindende Normen aufstellen, zu verstehen ist, sondern jede 
bleibend seyn sollende Anordnung oder Regulirung eines socialen 
Verhältnisses, folglich auch die Normirung des Staatsorganismus 
sowohl im Ganzen, als im Einzelnen, z. B. die Gerichts-, die 
Provincial-, die Communalverfassung eines Landes u. dgl.

Ja selbst die von dieser Gewalt ausgehenden p r i v i l e g i a -  
r i s e h e n  Verfügungen gehören hierher, bilden aber von einer 1

1) Sehr richtig sagt daher B l u n t s c h l i  S. 262: auch bei Begründung 
und Anordnung staatlicher Institutionen steht die Ausbildung des Staatsorga
nismus in seinen Gliedern und Verhältnissen der gesetzgebenden Gewalt zu. 
Und wenn sie in den Steuergesetzen allgemeine ökonomische Anordnungen 
trifft, so sind auch diese Functionen durch die gesammte Staatsordnung ge
rechtfertigt, obwohl sie keine e i g e n t l i c h e n  G e s e t z e  betreffen. Wir 
möchten sagen, weil diese obgleich nicht materiell, wohl aber formell Ge
setze sind.
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andern Seite wieder den Uebergang zur vollziehenden Gewalt, 
indem ihnen als Normen für besondere Fälle der im Begriff des 
Gesetzes liegende Charakter der A l l g e m e i n h e i t  abgeht, sie 
haben ihn indessen insofern, als sie eine eben so kräftige Gel
ang haben, wie ein Gesetz.

4 ) Die Gliederung der öffentlichen Gewalten oder die Schei
dung der Functionen der Staatsgewalt nach der Verschiedenheit 
der Staatszwecke l) , welche sie zu verwirklichen bestimmt sind, 
beruht auf einer einfachen Grundlage. Da die höchsten Zwecke 
des Staatsverbandes im Schutze des R e c h t s  und der Sicherung 
und Förderung des W o h l s  bestehen (s. oben S. 4 7 3 ), so er- 
giebt sich hieraus als oberste Eintheilung der Gewalten von 
diesem Standpunkte aus die in die J u s t i z -  und die A d m i n i 
s t r a t i v -  oder R e g i e r u n g s gewalt, beide Worte nur in ihrem 
Gegensätze zur Justizgewalt aufgefasst.

Die letzte zerfallt nothwendig in eine Anzahl Unterarten 
nach der Verschiedenheit der speciellen Zwecke und der Gegen
stände , wegen welcher die besonderen Administrativgewalten 
geschaffen sind. Die herkömmliche Scheidung derselben zuerst 
in ä u s s e r e  und i n n e r e  Hoheitsrechte und die Gruppirung 
der letzten in M i l i t ä r - ,  F i n a n z -  und P o l i z e i g e w a l t  um
fasst alle, indem der letzten (was freilich die Benennung: P o l i -  
z e i gewalt zunächst nicht klar ausspricht) die gesammte Pflege 
des Staats für das m a t e r i e l l e  und g e i s t i g e  Wohl der Staats
angehörigen anvertraut ist.

Weil diess Letzte der Fall ist, so kann man weitere Unter
abtheilungen machen, welche auch iactisch in allen gebildeteren 
Staaten in der Form organischer Einrichtungen bestehen, z. B. 
als Ministerien des Handels, des Ackerbaus und der Gewerbe, 
der öffentlichen Bauten, des Unterrichts und des Cultus u. dgl. m.

Es ist daher nicht richtig, mit B l u n t s c h l i  (S. 265) der 
richterlichen Gewalt d r e i  coordinirte gegenüberzustellen, nämlich 
die R e g i e r u n g s g e w a l t ,  die, welche die S t a a t s c u l t u r  und 
die, welche die W i r t s c h a f t  (des Volks) zu pflegen hat; 
denn beide sind nur besondere Functionen der vorher von ihm 1
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1) Oder wie H e g e l  sagt, nach dem Grundsatz der Theilung der Arbeit.
34 *
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erwähnten Regierungsgewalt. Ebensowenig lässt sich S c h ü t z e n -  
b e r g e r ’s noch weiter gehende Zersetzung billigen, die freilich 
daraus hervorging, dass er den Begriff des pouvoir executif 
oder adminislratif zu eng fasste, nämlich s o , dass er nur dann 
eine adminislrirende oder vollziehende Gewalt annimmt, wenn es 
eine von Behörden auszuübende Gewalt ist, die blos die von der 
g e s e t z g e b e n d e n  Gewal t  ausgehenden Vorschriften anzuwen
den hätte. Verwalten ist aber mehr als dieses und besteht nicht 
nolhwendig darin, dass ein Gesetz oder eine sonstige positive 
Form auf einen bestimmten Fall angewendet wird, sondern ist 
überhaupt ein amtliches Thätigseyn untergeordneter Behörden, 
z. B. selbst der öffentlichen Lehrer oder Techniker. Sie voll
ziehen ja nur einen vom Staate ihnen gewordenen Auftrag; ihr 
Beruf hat eine gouvernementale Seite, namentlich die, dass sie 
von der Staatsgewalt bestimmt sind, durch ihre Berufsthätigkeit 
gewisse Staatszwecke verwirklichen zu helfen.

Es ist aber gegen die Auffassung der von diesem Stand
punkte aus sich ergebenden Eintheilung der öffentlichen Gewalten, 
nach welcher sie als Unterarten der vollziehenden Gewalt der 
gesetzgebenden gegenübergestellt werden die wichtige Be
merkung zu machen, dass dieselbe durchaus unrichtig ist. Denn 
die Staatszwecke, zu deren Verwirklichung sie bestimmt sind, 
können ja nicht durch b l o s s e  Acte der v o l l z i e h e n d e n  Gewalt 
realisirt werden, sondern es bedarf auch einer auf ihre Ver
wirklichung gerichteten G e s e t z g e b u n g ,  und so ist es fast 
nicht entschuldbar, wie man so classificiren konnte, während man 
doch wusste, dass es eine Justizgesetzgebung und Justiz
verwaltung giebt; und ebenso eine M i l i t ä r - ,  F i n a n z -  und 
P o l i z e i g e s e t z g e b u n g ,  welche die Normen für die Mi l i tär- ,  
F i n a n z -  und P o l i z e i b e h ö r d e n  enthalten.

Sehr richtig ist daher wieder Zö p f l  §. 102 verfahren, 1

1) Diess geschieht hei den meisten Schriftstellern, z. B. auch bei H e g e l  
§. 287, hes. §. 290 und A h r e n s  S. 185.

2) Wir begreifen darunter die Gesetzgebung über das Civil-, das Handels
und das Cnniinalrecht, sowie die über den Civil- und Criminalprocess.

3) Auch S c h m i t t h e n n e r  §. 95 fasst diese Eintheilung der Staatsgewalt 
richtig auf, nämlich als die nach den Mo me n t e n  des S t a a t s z w e c k e s ,
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indem er wohl Zachariä ') folgend, die von den hier genannten 
Gewalten auszuübenden Rechte die m a t e r i e l l e n  Hoheitsrechte 
nennt, eine Bezeichnung, die er mit folgenden Worten rechtfer
tigt: „nimmt man bei der Einlheilung der Rechte der Staatsgewalt 
auf die Gegenstände ([Objecte, Materien) Rücksicht, in Bezug auf 
welche sie thätig wird, so kann und muss man so viele H o h e i t s 
r e c h t e  unterscheiden, als es Gegenstände, d. h. Verhältnisse im 
Staate und im Volksleben giebt, welche eine politische Bedeutung 
haben können, und hiemit ist der Begriff der Hoheitsrechte *) 
von selbst gegeben.“ Bei Stahl (§. 57 — 60 und 110 u. f.) 
werden diese Gewalten als Zweige der Verwaltung aufgeführt, 
doch meint er §. 6 0 , Verfassung und Verwaltung seyen nicht 
völlig gesonderte Gebiete, sondern gingen bei den meisten Ver
hältnissen ohne bestimmte Gränze in einander über und durch
dringen sich u. dgl., Bemerkungen, wodurch der wahre Charakter 
und die richtige Bedeutung der hier besprochenen Eintheilung 
indessen nicht genügend bezeichnet ist.

5 ) Nach diesen Erörterungen über die zwei wichtigsten 
Eintheilungen der öffentlichen Gewalten bleibt noch übrig, vom 
gegenseitigen Verhältnisse und der möglichen Organisation der
selben zu handeln; doch sind vorher noch einige Berechtigungen 
der Staatsgewalt, die man als eigene Gewalten aufzuführen pflegt, 
in Betrachtung zu ziehen. Wir führen zuerst die sog. O b e r 
a u f s i c h t s g e w a l t  des Staates an. Man hat dieselbe, wie 
Zöpf l  §. 106 bemerkt, mitunter aus dem Grunde für notlnvendig 
oder doch systematisch gerechtfertigt erklären wollen, weil die 
Kenntnissnahme von den Bedürfnissen und den Ereignissen in 
allen einzelnen Sphären des Staatslebens die Bedingung alles 1
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und lässt sie zerfallen in die R e c h t s g e w a l t  und in die o h l f a h r t s -  
g e w a l t ,  welche letzte besteht aus der F i n a n z - ,  S t a a t s w i r t h s c h a f t s - ,  
M o h l f a h r t s p o l i z e i -  und C u l t u r g e w a l t  §. 96—10t.

1) Dieser Schriftsteller nennt S. 120 diese Rechte der Staatsgewalt alle 
zusammen m a t e r i a l e ,  giebt aber, wie uns scheint, keine glückliche Ein
theilung derselben.

2) Bei der Aufzahlung dieser Rechte stellt sich Zöpf l  (da er ein Lehr
buch des in Deutschland geltenden Staatsrechts schreibt) auf die geschicht
liche Basis.
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positiven Wirkens der Staatsgewalt überhaupt sey. Allein gerade 
diese Beaufsichtigung und Kenntnissnahme der Verhältnisse ist zur 
Ausübung jeder öffentlichen Gewalt nöthig, und kann demnach 
nur als die Folge der irgend einer Staatsbehörde oder detn Sou
verän selbst zuständigen Gewalt oder wenn man sie zu einer eige
nen Gewalt erheben will, nur als H ü l f s g e w a l t  '} aufgefasst wer
den. Sie muss als solche nothwendig der höchsten Staatsregierung 
zustehen und wird daher von Ähr e ns ,  S. 180, als das zweite we
sentliche Recht der Regierung und von S c h ü t z e n b e r g e r  als unter 
die Attribute des pouvoir politique gehörend aufgeführt. Sind eigene 
Behörden zur Ausübung dieser Gewalt im Staate vorhanden, so 
sind dieselben nichts anderes, als polizeiliche Behörden, und mit 
Recht sagt unter dieser Voraussetzung, S. 188, Zö pf l :  das, 
was man die oberaufsehende Gewalt nennen wollte, ist daher nichts 
anderes, als ein Theil der Polizeihoheit des Staates. Sc hmi t t -  
h e n n e r ,  §. 105., nennt sie eine poleslas svppletoria. Sie muss 
als solche mit jeder öffentlichen Gewalt verbunden seyn.

Als eigene öffentliche Gewalt wird oft auch die Territorial
hoheit, ferner das ihr verwandte, s. g. jus eminens aufgeführt 1 2j. 
Nach aussen hin ist der Begriff der Territorialhoheit ein völker
rechtlicher, gehört also dem Staatsrechte als solchem nicht an. 
Als Bestimmung des Verhältnisses zum Territorium bezeichnet der 
Ausdruck zunächst den rechtlich begründeten Besitz des Landes 
durch den Landesherrn, also mehr etwas Factisches, in einem 
engeren Sinn aber das Recht, über das im Privateigenthum ste
hende Staatsgebiet so zu verfügen, dass sich die Eigenthümer 
Beschränkungen ihres Eigenthums durch Steuern und sonstige

1) Man könnte auch von einer b e r a t h e n d e n ,  als eigenen Gewalt im 
Staate sprechen, und zwar um so mehr, als es in manchen Staaten eigene 
Behörden für dieselbe giebt, ja in einer Beziehung alle Ministerien solche sind.

Aber das Berathen irgend eines vorzunehmenden Regierungsactes ist doch 
eine sowohl beim Regieren , als beim Gesetzgeben und beim Administriren 
nothwendig vorkommende, also gemeinsame Thätigkeit aller ölfentlichon Ge
walten, folglich, wenn man sie als eine eigene Gewalt bezeichnen will, wie
der nur eine H ü l f s g e w a l t ,  kann aber allerdings als solche eigene Organe 
haben, welche den mit der Ausübung einer Hauptgewalt Beauftragten das 
Geschält erleichtern sollen.

2) Zöp f l  §. 103., S c h m it th e n n e r  §. 93. folg. u. §. 106.
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Lasten, oder die Expropriation gefallen lassen müssen. In soweit 
ist dieses Recht des Staates nichts anderes, als ein Recht gegen
über den Unterthanen und kann aus den verschiedensten Grün
den entspringen, z. B. Ausflusss der Finanz -  oder der Polizei
hoheit, ja ein Nothrecht seyn u. s. w. Ebenso verhält es sich 
mit dem jus eminens, man mag es als ein eigenes Recht des 
Staates, oder für ein mit der s. g. Terrilorialhoheit in dem zuletzt 
entwickelten engsten Sinn gleichbedeutendes, oder unter ihr mit
begriffenes ansehen. Auf jeden Fall wird der Umfang dieses 
Rechts durch die Verfassung des Staates bestimmt, in wie weit 
es nicht blos als ein Nothrecht der Staatsgewalt zustehen soll.

6) Was nun das Verhältniss der von uns beleuchteten, s. g. 
Staatsgewalten zu einander betrifft, so ist dasselbe zum Theil schon 
aus dem Gesagten zu ersehen. Am einfachsten und unbestrittensten 
ist, dem Princip oder der Natur der Sache nach das der gesetzge
benden zur vollziehenden Gewalt. Die gesetzgebende Gewalt 
beherrscht zweifellos alle diejenigen, welche Organe der vollziehen
den Gewalt sind. Denn, wie B l u n t s c h l i  S. 261 sehr richtig be
merkt, sie bestimmt die Staats und Rechtsordnung selbst und ist ihr 
höchster, die ganze Nation umfassender Ausdruck; die Gewalten der 
letzten Art dagegen üben ihre Functionen innerhalb der bestehenden 
Rechts-und Staatsordnung in einzelnen concreten Fällen aus. Die 
Gesetzgebung ordnet die Verhältnisse der Gesammtheit. Die übrigen 
Cd. h. die Vollzugs-) Gewalten äussern ihre Thätigkeit regelmässig 
nur in einzelnen, nicht die ganze Nation betreffenden Richtungen.

Ob das gleiche Verhältniss zwischen der gesetzgebenden und 
staatsleitenden, also der von uns mit Äh r e  ns so genannten Re
gierungsgewalt (S c h ü tz e n b e r g e r’s pouvoir politiquej bestehe, 
ist auf den ersten Anblick eine zweifelhafte Frage. Denn ein
mal ist die Regierungsgewalt, die im Staate zuerst und nothwen- 
dig immer thätige; dann fungirt die gesetzgebende Gewalt in der 
Regel in Folge von Aufforderungen der Regierung; sie ändert 
auf i h r e n  Vorschlag die Gesetze, die Regierung sanctionirt oder 
publicirt sie, so dass die Regierung der That nach die höhere 
zu seyn scheint, die den Staat mehr beherrscht, als die gesetz
gebende. Sie ist der ursprüngliche Gesammtwille des Staates oder 
vertritt ihn; ohne ihre beständige Action würde das Fortbestehen
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des Staates häufig in Frage gestellt, wesshalb sie auch in Fällen 
der Noth berechtigt ist, z. B. als Dictator über die gesetzlich 
bestehende Ordnung sich hinwegzusetzen, wenn es gilt, den Staat 
oder das gefährdete Staats- oder Volkswohl zu retten.

So richtig nun diess alles ist, muss man dennoch die Regie
rungsgewalt für principiell der gesetzgebenden untergeordnet er
klären und in d i e s e r  Beziehung ') B l u n t s c h l i  Recht geben, 
wenn er S. 261 sagt, die gesetzgebende Gewalt sey al l en andern, 
als eine sie beherrschende gegenüber zu stellen. Diess Yerhält- 
niss ist in der Natur der Sache begründet. Wie wir oben sahen, 
ist die Regierung nichts anderes, als der permanente Wille des 
Staatskörpers, er soll aber keineswegs ein arbiträrer, sondern 
ein e t h i s c h e r  —  also nach ihn bindenden e t h i s c h e n  Nor
men verfahrender seyn. Diese ethischen Nonnen sind für die 
Person des Staates eben so doppelter Art, wie für den Einzel
nen, theils rein moralische Prineipien, theils Rechtsgrundsätze; 
sie existiren für den Staat grosscntheils nur, wenn sie durch Gesetze 
den Charakter der Rechtsnormen erhalten haben, folglich sind die 
Sanctionen der gesetzgebenden Gewalt, welches immer das Organ 
derselben seyn mag, für das pouvoir politique bindend. Es steht 
ihm allerdings als staatsleitender Gewalt das Recht zu, die Ge
setze ändern und neue Gesetze einführen zu lassen. Allein so 
lange, bis ein neues Gesetz seine Geltung erhalten hat, ist die 
Regierung an das alte gebunden. Muss man auch der Regierung 
die Ausübung des Nolhrechts, unter welcher Benennung dasselbe 
Vorkommen mag, zugeslehen; so hebt diess das oben bezeich- 
nete Verhällniss zwischen ihr und der gesetzgebenden Gewalt 
doch nicht auf; denn auch der Einzelne ist befugt, in Fällen un
vermeidlicher Noth seine Existenz durch ein sich Hinwegsetzen 
über das Recht der Andern vom Untergang zu retten. Der Nolh- 
stand ist der einer stärkeren Nothwendigkeit, als die der regel
mässigen Staatsordnung, also nur ein höheres, wir möchten sagen, 
ein allbeherrschendes Naturgesetz; so dass die Regierung, wenn 1

1) Also nicht in dem Sinne, dass wir die J u s t i z - ,  die F i n a n z -  und 
die P o l i z c i g e w a l t  der gesetzgebenden unterordnen, weil ja diese Gewal
ten auch durch G ese tz e  geübt werden: nur die Justiz-, Finanz- und Po- 
Jizciverwaltung sind der gesetzgebenden Gewalt unbedingt unterworfen.
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sie ihm gemäss, was freilich nur in extremsten Fällen seyn soll, 
sich über die gewöhnliche Gesetzgebung hinwegsetzt, einer andern 
stärkeren Gesetzgebung folgt. Die Regierung an und für sich 
betrachtet ist zunächst nur Wi l l e ;  sie soll v e r n ü n f t i g e r  Wille, 
Staatsvernunft seyn, muss also in ihrem Wollen durch höhere 
Gründe, demnach vor Allem durch die Achtung der Rechtsnormen, 
und folglich der Gesetze geleitet werden. Auf diese Weise ist 
sie der gesetzgebenden Gewalt untergeordnet und obwohl im 
Staate die e r s t e ,  doch nicht die h ö c h s t e  Gewalt.

Dieses Verhällniss tritt auf die eben bezeichnete Weise auch 
in allen Staaten geschichtlich hervor, wo die gesetzgebende Ge
walt ihr eigenes Organ hat, so dass selbst die K ö n i g e ,  welchen 
die Souveränität als Eigenlhum zusteht, die gesetzgebende Gewalt 
als die höhere über sich erkennen.

Anders scheint das Verhällniss gestaltet zu seyn in der ab
soluten Monarchie und möglicher Weise auch in der unmittelba
ren democratischen Republik: weil hier der Souverän zugleich 
R e g i e r u n g  und G e s e t z g e b e r  ist. Bei genauerer Betrach
tung ergiebt sich aber, dass das naturgemässe Verhällniss beider, 
obgleich in demselben Wesen vereinten Gewalten ebenso vor
handen ist, wie in den Staaten, wo Organe für die Ausübung der 
gesetzgebenden Gewalt bestehen.

Der Monarch, desgleichen das unmittelbar sich selbst regie
rende Volk werden nothwendig, damit der gesellige Verband als 
eine Rechtsordnung und ein organisches Gemeinwesen gelten und 
bestehen könne, zunächst allgemeine Normen aufstellen müssen, 
und wirklich aufstellen und bei der Führung des Regiments sich 
an dieselben zu halten haben, damit durch sie jene Ordnung nicht 
aufhöre oder gestört werde, obwohl sie, wie man mit dem römi
schen Rechte sagen kann, legibus soluti sind. Diess erkennen 
sogar die gewiss mit absoluter Gewalt regierenden römischen 
Kaiser an: wenn sie in einer berühmten Stelle des justinianeischen 
Codex 1. 4. C. de legibus sagen: Digna vox est majestate reg-  
nanlis, l e g i b u s  a l l i g a t u m  se p r i n c i p e m p r  o f i t e r i .  Adeo 
de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et re vera majus 
im p e r  io  est, submittere l e g i b u s  principatum. Es ist ferner 
eine Anerkennung dieses Verhältnisses der beiden in der Person
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eines absoluten Monarchen vereinigten Gewalten, wenn dieser 
selbst besondere Formen denjenigen seiner Willenserklärungen 
vorschreibt und befolgt, welche G e s e t z e  seyn sollen; d. h. 
wenn er als Gesetzgeber etwas beschliesst, also die gesetzgebende 
Gewalt übt, während er in blossen Regierungsbeschllissen seinen 
Willen in andern Formen kund thut. Und es ist kein erhebli
cher Einwand, wenn wir sagen wollten, der absolute Monarch 
sey dem ungeachtet an die Heiligachtung der von ihm erlas
senen Gesetze nicht gebunden, denn diess will eigentlich nur 
sagen, ein solcher Monarch könne, als Regent, jeden Augenblick 
die von ihm als Gesetzgeber festgesetzten Normen ungestraft ver
letzen, oder in vorkommenden Fällen, wo sie anzuwenden wären, 
sie nicht anwenden. Sie sind nichts desto weniger bindend und 
es fehlt nur in einem solchen Staate an der nöthigen Garantie 
dafür, dass der Monarch gesetzmässig regiere. Es sind ja selbst 
in den Staaten, wo die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt 
eigenen Factoren übertragen ist, leider nur zu viele Fälle vor
gekommen, wo der für unverantwortlich und unverletzlich erklärte 
Monarch mit Erfolg sogar die von ihm beschworene Verfassung 
verletzt hat, Weil diesem allem gemäss das Verhältniss der Re
g i e r u n g s g e w a l t  zu der g e s e t z g e b e n d e n  das der Unter
ordnung ist, so könnte man geneigt seyn, die Realität jener 
Gewalt als einer eigenen ganz zu läugnen und das Regieren nur 
für eine Function der vollziehenden Gewalt zu halten: so dass 
demgemäss diese in drei Hauptarten zerfiele, in die obengenannte 
R e g i e r u n g s - ,  die a d m i n i s t r a t i v e  und die g e r i c h t l i c h e  
Gewalt. Diess war die Ansicht des Verfassers dieses Aufsatzes, 
als er 1839 sein Lehrbuch des Naturrechts schrieb; derselben 
huldigt offenbar auch B l u n t s c h l i  (S. 261 — 262) und will 
(w ie schon bemerkt) desshalb die Benennung: v o l l z i e h e n d e  
Gewalt verbannt wissen, weil ihm die Function des R e g i e r e n s  
als das Wesentliche erscheint.

Allein da nach der oben gegebenen Ausführung sich der speci- 
fische Unterschied despouvoir politique oder gouvernemental von dem 
pouvoir legislatif einer, und von dem blossen pouvoir adminislra- 
tif,  sowie vom pouvoir judiciaire anderer Seits nicht in Abrede 
stellen lässt; so wird man die Regierungsgewalt im eigentlichen
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Sinne des Worts doch für eine eigene, zugleich der gesetzge
benden und den verschiedenen Arten der vollziehenden gegen-» 
über stehende erklären müssen.

73 Es ist nun freilich eine andere Frage, von welchem Um
fang diese Regierungsgewalt seyn m ü s s e ,  seyn k ö n n e  oder 
s o l l e .  Ah re  ns ,  S. 179 — 181,  vindicirt für sie drei Rechte 
oder Attributionen als wesentlich nolhwendige: das Recht der 
S t a a t s l e i t u n g ,  das der S a n c t i o n  der Gesetze und das der 
O b e r a u f s i c h t ;  das erste, weil die Regierung dem ganzen Staats
leben die Richtung und den Impuls zu geben habe, welche nach 
i h r e r  Auffassung der durch das Recht und die Staatsordnung 
zu befriedigenden Bedürfnisse dem Ganzen den gedeihlichsten 
Fortgang sichere: hiebei müsse ihr das Recht bleiben, ihre, in 
Berücksichtigung aller Verhältnisse gewonnene Ansicht und Ein
sicht nöthigenfalls der Volksvertretung entgegenzusetzen, dass 
also kein als Gesetz gelten sollender Beschluss ohne ihre Zustim
mung zu Stande komme. Daher verlangt er für die Regierung 
das Recht der Initiative, das Veto und demgemäss die S a n c t i o n  
der Gesetze und zwar desshalb, weil ohne dieselben die Regie
rung ihrer Würde und Selbstständigkeit beraubt, zu einer un
mächtigen Dienerin gemacht werde; das Veto müsse daher ein 
unbeschränktes seyn.

Als drittes Recht, dessen Zuständigkeit natürlich keinem Zwei
fel unterliegen kann, vindicirt Ä h r e  ns (S. 180) der Regierung 
das der O b e r a u f s i c h t ,  so dass in diesem, dem der S t a a t s 
l e i t u n g  und der S a n c t i o n  der Gesetze die Totalität der ihr 
nothwendig zustehenden Befugnisse enthalten ist. Ausführlicher 
geht S c h ü t z e n b e r g e r  auf die Charakterisirung des pouvoir 
politique ein, indem er eine grosse Anzahl Attribute für dasselbe in 
Anspruch nimmt und jedes derselben in einem eigenen Capitel 
beleuchtet. Er führt nämlich und zwar offenbar im Hinblick auf 
Frankreich folgende Attribute und Rechte dieser staatsleitenden 
Gewalt auf. Nachdem er zuerst dreierlei Hauptrichtungen ihrer 
Thätigkeit, nämlich attributions i n t e r n a t i o n a l e s ,  ä V i n t 6 -  
r i e u r  und attributions l e g i s l a t i v e s  unterschieden, giebt er als 
eigene Rechte an: le droit de dissoudre les corps legislatifs, de 
nominer aux fonctions publiques, de staluer sur les conflits d’attri
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butions, le droit de statuer sur le contentieux administratif, d’ac- 
corder ou de refuser des autorisalions, d’homologuer certains 
actes, le droit de faire des reglements d’administration publique, 
d’exercer le controle sur toutes les branches du Service publi
que, le droit de disposer de la force arm^e, rd’exercer la die— 
tature, d’accorder l’amnistie et d’exercer le droit de gräce, le 
droit de recompenser les Services eminents rendus ä l’etat, — end
lich eine mehr oder weniger ausgedehnte Polizeigewalt. Dass 
diese Befugnisse ihr zustehen k ö n n e n ,  ja theilweise m ü s s e n ,  
versteht sich von selbst: dass aber dieselben a l l e  ihr nothwen- 
dig zu übertragen seyen, dürfte wohl Niemand behaupten. Es 
ist diess keine Rechts - , sondern nur eine Zweckmässigkeitsfrage. 
Eine solche ist z. B. die: ob in der constitutionellen Monarchie 
dem Landesherrn das Begnadigungsrecht zustehen, oder ob es 
von der gesetzgebenden Gewalt oder von einer eigenen Behörde 
der vollziehenden Gewalt ausgeübt werden soll, und wenn gleich 
die meisten Gründe für das erste sprechen, so kann man doch nicht 
wie Hegel thut, sagen, das Begnadigungsrecht sey ein nothwen- 
diges oder wesentliches Attribut der Regentengewalt eines Monar
chen *). Es ist nicht schwer, einzusehen, dass manche der von 
S c h ü t z e n b e r g e r  aufgeführten Berechtigungen, entweder einer
seits der gesetzgebenden Gewalt, andererseits der gewöhnlichen 
Staatsverwaltung übertragen seyn könnten, wie sie auch in ver
schiedenen Staaten Attribute der einen oder der andern dieser 
Gewalten und nicht der höchsten Staatsregierung sind, oder we
nigstens dieser letzten nur unter Mitwirkung jener Gewalten gege
ben werden mögen, wie z. B. das wichtige Recht der Ernennung der 
Beamten, namentlich der Justizbeamten Man wird daher sagen 
müssen: die Frage über den Umfang der gouvernementalen Ge
walt sey eine s. g. question d'Organisation. Ja selbst das von 
Ä h r e  ns der Regierung vindicirte Veto und Sanctionsrecht der 
Gesetze ist kein wesentlich nothwendiges Attribut derselben. Man 1

1) He g e l  §. 282.
2 )  In Belgien haben die Provinoialstände die Candidaten für die Rich

terstellen der Appellationshöfe, die Reichsstände die für den Cassationshof 
mit vorzuschlagen. Wie manche Beamten dagegen ernennen nicht die Mi
nister?
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denke nur an eine Republik, in welcher selten die Stellung einer 
Regierung die ist, dass die Kraft eines Gesetzes von ihrer Zu
stimmung abhängt Sie wird desshalb doch nicht aufhören, 
Regierung zu seyn, aber nur eine geringere Machtvollkommen
heit haben, als z. B. ein constitutioneller König.

Diess führt zur Beleuchtung des von uns öfter genannten 
poucoir royal, welches den modernen Publicisten und Politikern 
so viel zu schaffen macht. Der unserer ganzen Aufstellung be
herrschenden Grundanschauung gemäss wird man sagen müssen, 
dass die k ö n i g l i c h e  Gewalt und folglich auch das K ö n i g t h u m  
verschiedenartig gestaltet seyn könne, wie es denn auch in der 
Geschichte sehr verschiedentlich gestaltet erscheint. Es lässt sich 
ebenso wenig die alltestamentliche Auffassung des Königthums 
als die allein principiell richtige darthun, wie d ie  Auffassung 
neuerer Publicisten, die den Grundsatz aufstellen: Le roi regne, 
mais il ne goumrne pas! Der König ist ebenso wenig nothwen
dig wahrer Souverän und Souverän von Gottes Gnaden, als das 
blose Tüpfelten auf dem i. Es giebt eine Menge Gradationen der 
königlichen Gewalt; und desswegen hat sie keineswegs überall 
denselben Charakter.

Das Königthum hat einen weltgeschichtlichen Entwicklungs
gang und wir leben gerade jetzt in einer höchst interessanten 
Uebergangsperiode, so dass es eine wichtige Aufgabe der ver
gleichenden Rechtsphilosophie seyn würde, die Evolutionen des 
>,poucoir royal“ nachzuweisen und nach allen Seiten hin wissen
schaftlich zu beleuchten.

Ein anderer geschichtlicher Beweis für die Behauptung, dass 
die Gestaltung der Regierungsgewalt eine rein organische und 
daher auch eine geschichtliche Frage ist, liefert uns die Verfas
sung der altrömischen Republik, in welcher der Senat offenbar 
die wahre Regierung war und die Consuln die vollziehende Ge
walt hatten, obwohl eine viel weiter ausgedehnte, als jetzt Staats
verwaltungsbeamte zu haben pflegen.

Um am Schlüsse dieser etwas breit gewordenen Discussion 1
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1) Z. B. jetzt in der französischen Republik, Art. 56 — 58 der Con- 
stit. v. 1848.



unsere Ansicht über das Yerhältniss der Hauptgewalten im Staate 
kurz zusammenzufassen, möchten wir sagen:

Jede Staatsgenossenschaft will die Wirklichkeit und das ge
sicherte Bestehen einer guten Rechts- und Staatsordnung und 
folglich alle die Einrichtungen, ohne welche eine solche unmög
lich ist. Sie will, dass der Staat r e g i e r t ,  durch G e s e t z e  ge
ordnet und den Gesetzen gemäss v e r w a l t e t  werde. Zu diesem 
Zwecke bedarf es dreier Hauptgewalten, die zugleich die Organe 
des Willens der Genossenschaft sind. Wie aber diese Organe 
beschaffen, und wer die Träger jeder dieser Gewalten, und wel
ches die Attribute einer jeden derselben seyn sollen, ist Sache 
der geschichtlichen Staatsformation, in welcher aber die begriffs- 
mässigen Momente und Gegensätze, wodurch der wesentliche Cha
rakter der einzelnen Gewalten bestimmt wird, von entscheidendem 
Einfluss sind. Wie dieselben zu stellen und zu organisiren seyen} 
ist im Allgemeinen eine Frage der Staatswissenschaft in jedem 
concreten Staate aber eine besondere, den Bedürfnissen und der 
Culturhöhe des Volkes gemäss zu lösende Aufgabe.

Durch diese letzte Bemerkung ist zugleich auf die practische 
Seite dieser ganzen genannten, bisher mehr als eine literär-histo
rische critisch und dialectisch behandelten Frage hingewiesen. Und 
damit soll unserer Umschau im allgemeinen Staatsrecht ihre Gränze 
gesetzt seyn 2).

'  1) Sie kömmt in den Lehrbüchern dieser Wissenschaft als die Lehre der
T h e i l u n g  und der S o n d e r u n g  (also nicht blos als die der Eintheilung) 
der öffentlichen Gewalten, richtiger als die von der Organisation der Staats
gewalt, vor, z. B. bei S c h m i t t h e n n e r  S. 474 folg.

1) In unserem ersten Artikel über die gegenwärtige Aufgabe der Rechts
philosophie sind folgende Correcturen zu machen:

S. 222, Z. 15, ist statt d i a l e c t i s c h e  zu lesen : w i s s e n s c h a f t l i c h e .  
~ S. 236, Z. 10, ist d as  A u f f i n d e n  zu streichen.
_ S. 237, Z. 12, ist E r g e b n i s s  statt Y e r h ä l t n i s s  zu lesen.
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lieber die Geschlossenheit des Grundbesitzes.

Mit besonderer Rücksicht auf Hannover.

Von Trivatdocent Dr. W. Seelig in Göttingen.

Die Frage, ob die freie Theilbarkeit und Veräusserlichkeit 
des Grundbesitzes oder die Geschlossenheit desselben in Rück
sicht auf die allgemeinen volkswirtschaftlichen Interessen, wie 
auf den landwirtschaftlichen Betrieb im Besondern vorzuziehen 
sei, ist schon seit langer Zeit der Gegenstand der Untersuchung 
gewesen. Trotz der vielfachen Erörterung ist es aber bislang 
noch wenig zur Einigung und Ausgleichung der verschiedenen 
Ansichten gekommen. Allerdings ist die Mehrzahl der National- 
ökonomen aus der Adam S m i t h’schen Schule der freien Theilbar
keit zugethan. Doch giebt es auch hier eifrige Verteidiger der 
Geschlossenheit. Und noch mehr findet dieselbe Anhänger unter 
den Praktikern, zumal in denjenigen Gegenden, wo die Geschlos
senheit in Wirklichkeit besteht.

Wenn diese unausgeglichene Meinungsverschiedenheit nur 
zwischen solchen sich fände, welche hinsichtlich der allgemeinen 
Principien der Volkswirtschaftspolitik überhaupt auf einem ganz

A ntn . d e r  R e d . Wir erlauben uns, auf den im J g .  1845, B a n d  //., 
S. 319 ff. d ie s e r  Z e i t s c h r i f t  enthaltenen B e i t r a g  a u s  W ü r t te m b e r g  ssu d e r  

F r a g e  v o m  f r e ie n  V e r k e h r  m i t  G r u n d  u n d  B o d e n , zu Vergleichung der dort 
mitgetheilten Thatsachen und Ansichten mit den im vorliegenden Gegenstück 
aus Hannover gegebenen, zu verweisen.
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verschiedenen Standpunkte stehen, so wäre sie von selbst ver
ständlich. Dass aber auch sonst in ihren Ansichten einander sehr 
nahe Stehende über diesen Punkt so verschiedener Meinung sein 
können, und dass die wiederholt angestellten Erörterungen des 
Gegenstandes nicht hier wenigstens es zu einer Einigung gebracht 
haben, muss auffallend erscheinen. Die Art und Weise, wie von 
beiden Seiten der Streit geführt worden, erklärt es aber, warum 
er zu keinem Ausgang gekommen ist.

Die Anhänger der unbedingt freien Theilbarkeit gehen bei 
ihrer Beweisführung in der Regel von dem theoretischen Stand
punkt aus und suchen dann darzuthun, dass dieses Yerhältniss 
das allein zweckmässige, ja das allein vernünftige sei. Dabei 
werden die Gefahren, welche aus einer zu starken Theilung für 
die Landwirthschaft, wie für die ganze Lage der Landbevölkerung 
hervorgehen, nicht selten ganz übersehen, oder gar als nicht vor
handen abgeleugnet.

Die Anhänger der Geschlossenheit, umgekehrt, gehen meist 
von den in der Wirklichkeit sich findenden Zuständen aus. Sie 
stellen die günstige Lage eines Landes, in welchem Geschlossen
heit des Grundbesitzes besteht gegenüber den in einem andern 
Lande, bei freier Theilbarkeit etwa sich findenden land- und 
volkswirtschaftlichen Uebelständen. Alsdann wird das Gute in 
dem einen Lande der Geschlossenheit, das Uebel in dem andern 
der freien Theilbarkeit zugeschoben, und daraus nun der Schluss 
gezogen, dass die letztere Einrichtung grosse Vorzüge darbiete. 
Dabei wird aber meist ganz übersehen, dass noch eine Menge 
anderer Umstände neben der freien Theilbarkeit oder Geschlos
senheit vorhanden gewesen sind, denen erst die entscheidende 
Wirkung nach der einen oder andern Richtung hin zugeschrieben 
werden muss.

Ueberhaupt üben auf das Urtheil der Meisten die Zustände 
des Landes, in welchem sie aufgewachsen, oder die sie am genau
sten beobachtet, einen sehr bedeutenden Einfluss. Unwillkürlich 
kommt man dazu, diese, häufig sehr singulären Verhältnisse, zu g e-  
neralisiren. Die schon oben erwähnten, oft wesentlich bestim
menden Nebenumstände werden bei einer allgemeinen Behandlung 
der Frage meist gar nicht in Betracht gezogen. Und da diese
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meist ein Jeder sich verschieden denkt, so ist es erklärlich, wie 
man trotz der Uebereinslimmung in den Grundprincipien, doch 
zu einem verschiedenen Resultate gelangt.

Wie bei so manchen andern Gegenständen der Volks Wirt
schaftspolitik, so dürfte es auch bei der Untersuchung der hier 
vorliegenden Frage Förderlich sein, wenn man sich nicht blos auf 
dem ganz allgemeinen Standpunkt hielte. Ob überall, zu allen 
Zeiten, und unter allen Verhältnissen die Geschlossenheit oder 
die freie Theilbarkeit vorzuziehen sei, ist eine Frage, die eigent
lich gar nicht gestellt werden sollte. Die Bedeutsamkeit der mit
wirkenden Nebenumstände ist es, welche die Bezugnahme auf 
ein bestimmtes Land verlangt. Die ganze volkswirtschaftliche 
Lage des Landes, nicht blos die landwirtschaftlichen sondern 
auch die industriellen .und Handelsverhältnisse, die Staats- und 
Rechtsverfassung, der Bildungsstand, die Sitten und der Charakter 
des Volkes werden für die Entscheidung der Frage in Anschlag 
gebracht werden müssen.

ln Nachstehendem soll der Versuch zu einer Behandlung der 
Frage in diesem Sinne gemacht werden. Allerdings wird eine 
Entscheidung nach einer Seite hin erfolgen, daneben werden aber 
doch auch die Umstände Berücksichtigung finden, welche einen 
Ausschlag nach der andern Seite hin wohl hervorbringen können.

Besondere Rücksicht ist dabei genommen auf die betreffen
den Verhältnisse des Königreichs Hannover, eines Landes, welches 
bislang meist als Beweismittel für die Vorzüge der Geschlossenheit 
benützt worden ist. Der Glaube an die unbedingte Zweckmäs
sigkeit dieser Einrichtung ist hier, selbst in den Landestheilen, 
wo sie nicht besteht, sehr allgemein verbreitet. Bei näherem Ein
gehen findet man indessen, dass dieser Glaube bei Vielen weni
ger auf bestimmten Gründen beruht, als vielmehr durch die all
gemeine Tradition überliefert, ohne weitere Prüfung angenommen 
Worden ist. Es dürfte desshalb wohl zweckmässig sein, die Ver
hältnisse eben dieses Landes einer Untersuchung zu unterwerfen, 
und so gerade auf dem von den Anhängern der Geschlossenheit 
benützten Terrain den Kampf aufzunehmen.
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Ehe auf die Untersuchung selbst eingegangen wird, erscheint 
es nothwendig, den häufig vorkommenden falschen Auffassungen 
der vorliegenden Frage vornweg entgegen zu treten.

E i n ma l  wird das Verlangen nach freier Theilbarkeit des 
Bodens sehr häufig zusammen geworfen oder verwechselt mit 
der Absicht, eine möglichst grosse w i r k l i c h e  T h e i l u n g  d e s  
G r u n d b e s i t z e s  hervorzurufen. Es liegt auf der Hand, wie 
weit von einander verschieden diese beiden Forderungen sind, 
von denen die erstere nur auf die Möglichkeit gerichtet ist, den 
Boden nach den jedesmaligen, individuellen Bedürfnissen und Wün
schen zu wirthschafllichen Einheiten v e r t h e i l e n  zu d ü r f e n ,  
während die letztere in der möglichst grossen Zerstückelung des
selben in allen Fällen etwas Gutes sehen will. Trotz dieses gros
sen Abstandes ist doch eine Verwechselung oder Vermengung 
der beiden angeführten Fragen häufig genug vorgekommmen. Die 
Gegner der freien Theilbarkeit fassen sehr oft diese als identisch 
mit der möglichst grossen Zerstückelung auf und streiten gegen 
die blosse Möglichkeit der Theilung mit Gründen, die nur der 
immer auszuführenden Theilung gegenüber Bestand haben. Da
mit wird natürlich so lange nichts bewiesen, als nicht dargethan 
worden ist, dass die gegebene Möglichkeit der Theilung auf 
immer zu einer wirklichen Vornahme derselben führen muss.

Eine a n d e r e  falsche Auffassung der vorliegenden Frage 
besteht darin, dass man annimmt, die gesetzlich ausgesprochene 
freie Theilbarkeit des Grundbesitzes schliesse es nun ausdrück
lich aus, dass z. B. ein Bauerngut entweder durch testamentarische 
Verfügung des Besitzers, oder durch freiwillige Uebereinkunft der 
gleichberechtigten Erben desselben u n z e r t h e i l t  in die Hände 
des Nachfolgers gelange. Der Widerstand, auf welchen der §. 33. 
der von dem Frankfurter Parlamente beschlossenen Grundrechte 
vorzüglich in Norddeutschland stiess, wurde an vielen Orten da
durch besonders hervorgerufen, dass sehr allgemein die Betheiligten 
glaubten, sie m ü s s t e n  nach Aufhebung der bis dahin gesetz
lich bestandenen Geschlossenheit nun nothwendig ihren Grundbe
sitz in Wirklichkeit unter ihre Erben verlheilen, jede andere Ver
fügung darüber sei ihnen untersagt.

Es wird genügen, diese verkehrte Auffassung nur erwähnt
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zu haben, da es wohl nicht erforderlich ist, das Unrichtige der
selben ausführlich darzuthun.

Als nothwendiges Fundament für die Erörterung der vor
liegenden Frage ist anzusehen, dass man über die beste Orga
nisation der Landwirtschaft, namentlich die zweckmässigste Ver
teilung des landwirtschaftlich benutzten Bodens unter die einzelnen 
W irtschaften, im Allgemeinen zu einer \  erständigung gelangt. 
Dabei sind folgende Punkte vorzüglich hervorzuheben.

1) Der Streit, ob überhaupt grössere, oder kleinere Güter 
vorzuziehen seien, ist allerdings noch nicht völlig entschieden, 
und wird es auch in dieser einseitigen Fassung wohl nie wer
den. Das mechanische Einerlei, die Gleichförmigkeit würde auch 
auf diesem Gebiete mit den Forderungen des Lebens in Wider
spruch gerathen, die je nach der Verschiedenheit der Verhältnisse 
auch hier Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit verlangen. Dahin 
werden sich indessen wohl jetzt die meisten Stimmen vereinigen, 
dass'im Allgemeinen die beste Verkeilung des Bodens die ist, 
nach welcher die bei weitem grösste Masse desselben in kleine 
Wirtschaften zerfällt, während ein verhältnissmässig geringer 
Theil zu mittlern und ein noch kleinerer Theil zu ganz grossen 
Gütern verbunden ist.

Das Zalilenverhältniss, welches zwischen diesen verschiede
nen Klassen bestehen soll, wird je nach den speziellen Verhält
nissen, nach der Kulturstufe, der Bevölkerungsdichligkeit, den 
vorwiegend erzeugten Gegenständen in den einzelnen Fällen ein 
sehr verschiedenes sein können.

Für das Ueberwiegen der kleinen Güter, das heisst, derer, 
welche gerade so gross sind, dass sie einer Familie Gelegenheit 
*ur gehörigen Verwendung ihrer Arbeitskräfte gewähren, spre
chen eine Menge, sowohl aus dem Wesen der Landwirtschaft, 
üls aus allgemein politischen Rücksichten entlehnte Gründe.

Dürfte man annehmen, dass kleine Güter mit derselben In
telligenz und mit Unterstützung von verhältnissmässig gleich viel 
Kapital bewirtschaftet werden, wie grosse Güter, so würden 
sie in l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  unbedingt sehr be
deutende Vorzüge vor diesen voraus haben.
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Die landwirtschaftliche Beschäftigung besteht in einem Hin
leiten der von selbst tätigen organischen Naturkräfle nach einem 
bestimmten Ziele hin, in der Unterstützung dieser Kräfte durch 
den Menschen, so dass sie einen möglichst hohen Nutzeffekt her
vorzubringen vermögen. Die Wirksamkeit dieser organischen Kräfte 
ist aber je nach der Verschiedenheit der Umstände eine ausser
ordentliche mannigfaltige. Ihre möglichst gute Verwertung setzt 
demnach voraus, dass eine sehr genaue Bekanntschaft mit den 
einzelnen Verhältnissen stattfinde, unter welchen sie wirksam sind, 
und dass die auf ihrer Benutzung und Unterstützung gerichtete 
Thätigkeit sich allemal genau an die einzelnen Erfordernisse an- 
schliesse. Dazu ist nun der Bewirtschafter eines kleinen Gutes 
weit mehr im Stande, als der eines grossen. Wer nur wenige 
Morgen Landes bestellt, kann sehr genau die Bodenbeschaffenheit 
jedes einzelnen Stückes kennen lernen, sichere Erfahrungen über 
den Einfluss der Witterungsverhältnisse darauf machen, und dar
nach jede Bestellung möglichst zweckmässig einrichten. Auf einem 
Gute von vielen hundert Morgen ist es dem Bewirtschafter un
möglich, in gleichem Grade sich eine Bekanntschaft mit den ein
zelnen Zuständen zu erwerben. Da wird also bei der Bestellung 
auch weit weniger Rücksicht darauf genommen werden können. 
Die Arbeit auf einem kleinen Gute ferner wird ganz, oder doch 
zum allergrössten Theile von der Familie des Bewirthschaftes 
selber verrichtet, also von Personen, welche an dem Gedeihen 
derselben das allerunmittelbarste Interesse haben. Auf grossen 
Gütern wird das Meiste durch Lohnarbeiter getan . Es ist hin
länglich bekannt, wie gross der Unterschied in der Beschaffen
heit und Menge der Arbeit ist, je nachdem sie von dem Unter
nehmer selbst, oder von Lohnarbeitern verrichtet wird. Bei der 
landwirtschaftlichen Thätigkeit muss dieser Unterschied überall 
da besonders stark hervorlreten, wo es sich eben um ein mög
lichst genaues Anpassen der menschlichen Hülfsleistungen an die 
einzelnen Naturverhältnisse handelt, also ganz vorzüglich auf den 
höhern Wirthschaftsstufen. Die, wenn auch noch so genaue, Be
aufsichtigung des Unternehmers kann diesem Mangel nie abhelfen. 
Ausserdem kommt es in der Landwirtschaft noch sehr häufig 
vor, dass wegen eigentümlicher Witterungsverhältnisse oder
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ähnlicher Umstände gewisse Arbeiten nothwendig innerhalb einer 
gewissen, oft sehr beschränkten Zeit verrichtet werden müssen. 
Dafür reicht dann gar oft das Maass der gewöhnlich verwendba
ren Arbeitskräfte nicht hin. Es müssen ausserordentliche An
strengungen gemacht werden, wenn alles Nothwendige geschehen 
soll. Der, welcher für sich selbst schallt, wird in solchen Fäl
len mit seiner Familie gern einmal auf eine kurze Zeit zu sol
chem angestrengtesten Arbeiten sich verstehn; weiss er doch, 
dass er auch den vollen Gewinn davon hat. Ein Anderes ist 
es aber bei den Lohnarbeitern. Selbst ein höherer Lohn, wenn 
der Wirthschafter sich dazu verstehen wollte, ihn zu bieten, wird 
sie nicht leicht dazu bewegen, sich solchen Anstrengungen zu 
unterwerfen, wie es der kleine Landwirth und seine Familie mit 
Freuden thun. So muss auf grossen Gütern der Wirthschafter 
oft die für Ernte- oder Bestellungsarbeiten allein günstige Zeit 
ungenutzt verstreichen lassen, aus Mangel an Arbeitern, und in 
Folge davon dann an dem Ertrage bedeutenden Schaden erleiden.

Alle diese Umstände treten um so schärfer hervor, je mehr 
die Wirthschaft an Intensivität zunimmt, je künstlicher der Anbau, 
je stärker die Bodennutzung wird, je mehr Handelsgewächse und 
andere viel Arbeit erfordernde Erzeugnisse gezogen werden. In
tensivität des Ackerbaues und Verkleinerung der Bodenfläche, 
welche zu einer einzelnen Wirthschaft gehört, bedingen sich also 
wechselseitig. Je kleiner ein Gut ist, desto intensiver muss ge- 
wirthschaftet werden, wenn es noch den nothigen Unterhalt ge
währen soll; umgekehrt aber ist nach dem Vorhergehenden zu 
einer intensiven Wirthschaft auch erforderlich, dass die Mehrzahl 
der Güter nicht grösser sei, als dass dafür die Arbeitskräfte einer 
Familie gerade ausreichen.

Bei allem diesem wird nun freilich vorausgesetzt, dass die 
verschiedenen Klassen von Gütern und ihre Bewirthschafter in einer 
gleichen äussern Lage sich befinden. Das ist indessen in den 
meisten Ländern keineswegs der Fall. Die kleinern Güter waren 
Jahrhunderte hindurch, und sind theilweise noch mit einer Menge 
von Lasten und Beschränkungen belegt , welche die Wirthschaft 
derselben sehr bedeutend beeinträchtigen. Wo diese Belastungen 
auch jetzt aufgehoben sind, dauern doch die Nachwirkungen der
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selben noch längere Zeit fort. Die grossen Güter waren davon 
nicht allein meist frei, sondern zu ihren Gunsten gerade waren 
in der Regel jene Bodenlasten und Dienste auferlegt; ihren Fel
dern kam das Stroh der von den kleinen Gütern entrichteten 
Zehntfrüchte zu Gute, sowie die Düngermassen, welche von dem 
vermittelst der Weideservitut auf den Bauernländereien unter
haltenen Vieh erzeugt wurden u. s. w. Solche äussere Unter
schiede müssen natürlich den entschiedensten Einfluss auf die 
Wirtschaft der beiden Arten von Gütern ausüben, und hierauf 
muss die gebührende Rücksicht genommen werden, wenn man 
die Zustände grosser und kleiner Wirtschaften mit einander ver
gleichen will. Mit Hinblick hierauf wird es Niemanden mehr 
Wunder nehmen, wenn er jetzt noch häufig die zu Bauerngütern 
gehörigen Felder in schlechterem Zustande sieht, als die dicht 
daneben liegenden Ländereien eines grossen Guts. Sind aber 
einmal alle jene persönlichen und Grundlasten hinweggeschafft, 
und sind auch die jedenfalls noch eine Weile vorhaltenden Nach
wirkungen derselben überwunden, so wrird sich die natürliche 
grössere Ertragsfähigkeit der kleinern Güter alsbald geltend 
machen.

Die oben gestellte Bedingung, dass die Güter der verschie
denen Klassen mit g l e i c h e r  I n t e l l i g e n z  bewirtschaftet wür
den, trifft ebenfalls in der Wirklichkeit nur in den seltnem Fällen 
zu. Die Verschiedenheit in diesem Punkte sichert wahrscheinlich 
noch auf längere Zeit den grossem Wirtschaften einen Vorzug, 
der erheblich genug ist, um die sonstigen Nachteile derselben 
aufzuwiegen. Mögen die grossen Güter nun von ihren Eigen
tümern, oder Yon Pächtern bewirtschaftet werden, in der Regel 
sind die Wirtschafter solche Personen, welche durch ihre Geburt 
oder ihre Vermögens-Verhältnisse schon darauf angewiesen waren, 
sich eine höhere Bildung zu verschaffen. Und nur auf grössern 
Gütern können Leute, welche höhere Ansprüche an das Leben 
machen, eine ihren Anforderungen entsprechende Thätigkeit finden. 
Solche allein werfen einen hinlänglich grossen Unternehmungs
gewinn ab, und nur auf ihnen findet der Wirtschafter hinreichend 
Gelegenheit von seinen geistigen Kräften Anwendung zu machen. 
Bei kleinen Gütern steht natürlich der Unternehmungsgewinn auch
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nur in einem ihrer Grösse entsprechenden Verhältnisse und auf 
ihnen muss der Wirthschafter überall selbst mit Hand anlegen, 
hier ist also die körperliche Arbeit auch für ihn vorwiegend.

In Ländern, welche einer gesunden volkswirthschaftlichen 
Lage sich erfreuen, und in denen auch hinsichtlich des Grund
besitzes Verkehrsfreiheit besteht, ist der durch höhere Intelligenz 
vermittelte schwunghaftere Betrieb geradezu die nothwendige Be
dingung, welche allein das Fortbestehen der grossem Güter sichert.

Demnach sind einzelne mittlere und grosse Güter, welche 
zwischen der Menge der kleinen Güter zerstreut umher liegen, 
für die Landwirthschaft im Ganzen von sehr grossem Werthe. 
Ihre Bewirthschafter sind, wie gezeigt, schon durch die Macht 
der Verhältnisse darauf hingewiesen, nach Fortschritt und Ver
besserung des Betriebs zu streben. Mit einer höhern allgemei
nen Bildung verbinden sie in der Regel auch eine umfassendere 
landwirtschaftliche. Sie haben meist die Wirtschaftsweisen 
anderer Gegenden und Länder durch Augenschein kennen ge
lernt, und bemühen sich durch die Benutzung literarischer Hülfs- 
mittel ihre Kenntnisse noch fortwährend zu erweitern. Bei ihnen 
finden sich also eher die Voraussetzungen, welche in geistiger 
Beziehung zu dem Unternehmen von Versuchen erfordert werden, 
und ihre günstigem Vermögensverhältnisse gestatten es ihnen 
auch die Kosten und das Risico zu tragen, welche mit allen 
Versuchen, namentlich sobald sie in grösserem Maasstabe aus
geführt werden, verbunden sind. Das Neue, das sich als nützlich 
bewährt hat, kann dann von den grossem Gütern aus auch in 
die kleinern Wirthschaften Eingang finden, die ohne diese Ver
mittelung wohl nicht so leicht dazu gelangen würden. So kann 
ein gut bewirtschaftetes grösseres Gut eine Musterwirtschaft 
für die ganze Umgegend abgeben.

Auch das landwirtschaftliche Vereinswesen bedarf, wenn 
es erfolgreich wirken soll, fast notwendigerweise der grossem 
Landwirte als Vermittler zwischen den allgemeinen und Lokal- 
Vereinen. Die letztem, an denen auch die kleinen Landwirthe 
in grösserer Menge Antheil zu nehmen vermögen, sind es vor
züglich, welche auf die Hebung der Landwirthschaft einen be
deutenden Einfluss auszuüben im Stande sind, indem sie mehr
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unmittelbar in das Leben eingreifen. Die grossen Provinzial- 
und Landesvereine können bei ihren nothwendigerweise seltener 
stattfindenden Zusammenkünften nur als Centralpunkte dienen, 
die allgemeinen Gesichtspunkte aufstellen und die Vereinsthätigkeit 
im Grossen leiten. Hier sind die grossen Landwirthe, die an 
beiden Arten von Vereinen sich betheiligen können, die natürli
chen Mittelspersonen, welche die Wirksamkeit beider mit ein
ander verknüpfen. So ist ein grösserer Landwirth leicht im 
Stande sich auch hier einen Wirkungskreis zu schaffen, in welchem 
er den wohlthätigsten Einfluss ausübt.

Die Landwirtschaft bietet ferner auch in der Beziehung 
Mannigfaltigkeit der Verhältnisse dar, dass ebenso, wie gewisse 
Zweige derselben sich für den Kleinbetrieb ausschliesslich, oder 
doch vorzugsweise eignen, es dagegen andere giebt, welche nur 
auf einem mittlern oder grossem Gute zweckmässig Anwendung 
finden können. Branntweinbrennereien, als landwirthschaftliches 
Nebengewerbe betrieben, erfordern schon eine bedeutendere 
Ackerfläche, wenn die zu verbrauchenden Rohstoffe dem grösseren 
Tlieile nach wenigstens auf dem Gute erzeugt werden und die 
Abfälle als Viehfutter eine gehörige Verwendung finden sollen. 
Eine feine Schäferei kann nur auf einem grossen Gute betrieben 
werden. Und so Hesse sich noch manches Andere anführen. Wo 
dergleichen Betriebsarten in den natürlichen Verhältnissen der 
Gegend ihre Begründung finden, da wird es demnach auch am 
Zwcckmässigsten sein, wenn Güter von dem erforderlichen Um
fange vorhanden sind und sich erhalten.

Mit dem Angeführten dürften aber auch die Vorzüge, welche 
auf Seiten der grossem Güter stehen, so ziemlich erschöpft sein. 
Die Landwirtschaft lässt sich in der Beziehung durchaus nicht 
mit dem Handwerks- und Fabrikbetriebe vergleichen, dass man 
auch für sie ähnliche Regeln hinsichtlich der nach dem Umfange 
des Gewerbes grossem oder geringem Produktivität aufstellen 
könnte. Die Vortheile welche bei den Fabriken der grosse 
Betrieb vor dem kleinen voraus hat, sind vorzüglich begründet 
auf der wohlfeilem und stärkern Benutzung der Maschinenkraft, 
der weiter gehenden Arbeitsteilung und dem rascheren Kapital
umsatz. Alles dieses findet bei dem Grossbetriebe der Land-
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Wirtschaft fast gar nicht Anwendung. Die Maschinenthätigkeit 
ist bei ihr nur in sehr beschränktem Maasse zu verwenden, und 
die wenigen wirklich als nützlich bewährten Maschinen würden 
ohne grosse Beschwerde auch vermittelst der Association von 
mehrern kleinern Landwirlhen gemeinsam benutzt werden können. 
Von weiter gehender Arbeitsteilung kann fast gar nicht die 
Hede sein. Die landwirtschaftlichen Arbeiten sind nicht wie die 
in der Fabrikthätigkeit vorkommenden, in fortwährender Wieder
holung gleichmässig auf einander folgende, sondern sie sind 
meist streng an bestimmte Zeiten und bestimmte Orte gebunden. 
Es ist mit Ausnahme weniger Nebengeschäfte ganz unmöglich, 
dass etwa ein einzelner Mensch das ganze Jahr hindurch nur 
einen bestimmten einzelnen Arbeitsakt vornähme, wie dieses in 
den Fabriken zu geschehen pflegt. Auch die Kapitalnutzung ist 
durch die Natur schon viel mehr an bestimmte Zeiten geknüpft. 
Die einzelnen Haupteinnahmen und Ausgaben finden jährlich nur 
einmal statt; es lässt sich nicht durch Vergrösserung des Betriebs 
ein schnellerer Kapitalumsatz bewerkstelligen.

Eine Ersparniss an Kapital ist allerdings bei grossen Gütern 
insofern möglich, als grössere Gebäude mit verhältnissmässig ge
ringem Kosten errichtet werden können, als kleine. Auch an 
Schiff und Geschirr und sonstigem Betriebsmaterial lässt sich bei 
grösserm Umfange der Wirthschaft etwas sparen. Allein alle 
diese Vorzüge sind doch zu unbedeutend, um mit den ähnlichen, 
welche grosse Fabriken vor kleinern in dieser Beziehung voraus 
haben, verglichen werden zu können.

Wo grosse Güter jetzt bisweilen einen verhältnissmässig, 
<1. h. für gleiche Flächen berechneten, stärkern Unternehmungs- 
gewinn abwerfen, als kleine, da hat dieses, wenn nicht schon 
der Unterschied in der angenommenen Grundrente, oder dem 
ausbedungenen Pachtzins liegt, sehr häufig seinen Grund darin, 
dass die Lohnsätze der auf dem grossen Gute beschäftigten Lohn
arbeiter durch ungünstige Concurrenzverhältnisse zu sehr herab
gedrückt sind. Hier ist also der Unternehmungsgewinn des Ein
zelnen auf Kosten des Arbeitslohnes Vieler erhöht, was man 
gewiss nicht als einen volkswirtschaftlich günstigen Umstand 
ansehen wird.
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Unrichtig ist es ferner, wenn man annimmt, dass grosse 
Güter die Versorgung des nicht Ackerbau treibenden Theiles der 
Bevölkerung mit Getreide sicherer und besser bewerkstelligen, 
als kleine. Oftmals ist dieser allerdings sehr verbreitete Irrthum 
nur dadurch hervorgerufen, dass die auf grossen Gütern vor
handenen Vorräthe mehr in die Augen fallen, als die auf einer 
entsprechenden Anzahl kleinerer Güter vertheilten, welche zu
sammen leicht weit mehr betragen können. Auch in dieser Be
ziehung haben die kleinen Güter Vorzüge, dieleicht darzuthun sind.

Für die Volkswirtschaft im Allgemeinen nämlich ist es das 
beste Verhältniss, wenn die Zufuhren von Lebensmitteln zu dem 
Markte geregelt und gleichmässig erfolgen, und wenn die Preise 
derselben keinen allzu grossen Schwankungen unterworfen sind. 
Das wird nun weit eher erreicht, wenn eine Menge kleiner Pro
ducenten vorhanden ist, welche den Markt versorgt, als wenn 
die Zufuhr und Preise ganz oder grösstentheils von einigen weni
gen Bewirtschaftern grosser Güter abhängig sind. Die erstem 
werden nicht leicht auf gewagte Spekulationen sich einlassen, 
also nicht durch künstliches Zurückhalten die Preise unnatürlich 
in die Höhe zu treiben versuchen, was bei letztem eher mög
lich ist, und, wenn auch ihnen selbst nicht immer Gewinn, doch 
der Gesammtheit sicher immer Nachteil bringt. Im Falle, dass 
durch eine geringe Ernte eine knappere Lebensweise allgemein 
notwendig wird, damit das Volk ohne wirkliche Noth die Zeit 
bis zur nächsten Ernte überstehen könne, so ist auch dieses 
weit leichter zu erreichen, wenn der Grundbesitz zum überwie
genden Theile in den Händen kleiner Wirtschafter ist. Diese 
lassen mit ihrer Familie durch die dann notwendigerweise ein
tretenden hohem Preise sich bewegen, sparsamer mit den Lebens
mitteln umzugehen, unnötige Consumtion zu vermeiden, sich mit 
Surrogaten zu behelfen u. s. w. Auf den grossen Gütern, wo 
ein zahlreiches Gesinde unterhalten werden muss, ist eine gleiche 
Ersparniss nicht leicht auszuführen. Das Gesinde lässt sich einen 
Abzug an den ihm gewöhnlich zukommenden Rationen nicht ge
fallen, es weigert sich, Einschränkungen an der gewohnten Lebens
weise zu machen, zu welchen jene aus freien Stücken sich 
ziemlich leicht verstehen. So können also gerade die kleinern
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Wirtschafter durch Ersparniss an der eigenen Verzehrung den 
Ausfall der Ernte eher decken helfen, wenigstens dahin mitwirken, 
dass derselbe nicht ganz von den nicht Ackerbau treibenden 
Klassen getragen werden muss.

Zu niedrige Preise, die für die Ackerbau Treibenden ein 
grosser Uebelsland sind, werden ebenfalls weit leichter von den 
kleinern, als von den grossem Wirthschaftern überwunden. Auch 
hier ist es den erstem eher möglich, durch eigene Sparsamkeit 
die sonst gewöhnlichen Ausgaben an baarem Gelde zu verringern, 
während die letztem für Tagelohn, Pacht u. s. w. ganz oder 
nahezu dieselben Baarauslagen zu machen haben. Die Erfah
rung hat bewiesen, dass in den billigen Perioden die Bewirth- 
schafter der grossen Güter verhältnissmässig viel mehr gelitten 
haben, als die der kleinern.

Wenn so von l a n d - u n d  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r  Seite 
eine Reihe Gründe aufzuführen sind, welche im Ganzen den kleinen 
Gütern vor den grossen den Vorzug gewähren, so stellen sich, 
wenn man die Sache vom a l l g e m e i n e n  p o l i t i s c h e n  St and
punkt e  aus betrachtet, gleichfalls überwiegende Vorzüge auf 
Seite der kleinen Wirlhschaften heraus. Mit Recht sieht man 
einen tüchtigen Bauernstand als die nolhwendige und sichere 
Grundlage eines gesunden Staatslebens an. Ein solcher kann 
aber nur da sich finden, avo der Boden übenviegend in kleinere 
Güter zertheilt ist. Immer mehr verschafft sich der Satz An
erkennung, dass politische Freiheit nur dann ihren vollen Werth 
hat, Avenn sie mit wirtschaftlicher Unabhängigkeit verbunden ist. 
Ohne dieselbe Avird sie leicht illusorisch und geAvährt nur einen 
neuen Stachel zur Unzufriedenheit. Der, welchen der Staat für 
frei und selbstständig erklärt, empfindet es doppelt schwer, wenn 
seine ungünstige materielle Lage es ihm nicht gestattet von seiner 
politischen Unabhängigkeit vollen Gebrauch zu machen. Mit einem 
grossen Grundbesitze ist aber nothwendigenveise eine zahlreiche 
Tagelöhnerbevölkerung verbunden, Avelche nie,  oder doch nur 
sehr schAver zu wirtschaftlicher Selbstständigkeit gelangen kann.

Man könnte endlich noch des wohltätigen Einflusses er- 
Avähnen, welchen der Besitz auf die Sittlichkeit im Allgemeinen 
ausübt, wie durch ihn so manche Versuchung fern gehalten wird,
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deren der Besitzlose weit schwieriger sich erwehrt. Auf dem 
Lande ist nun der Grundbesitz die hauptsächlichste, ja häufig fast 
die einzige Form des Besitzes; je mehr derselbe also vertheilt 
ist, desto mehr Menschen sind dieser günstigen Einwirkung unter
worfen.

So sieht man, dass Vorzüge jeder Art sich bei dem kleinern 
Grundbesitze vereinigen. Unter den vielen guten Seiten, welche 
die Landwirtschaft hat, ist auch die] gewiss nicht gering an
zuschlagen, dass bei ihr schon durch den natürlichen Lauf der 
Verhältnisse sich solche Zustände bilden, welche in volksw irt
schaftlicher wie in politischer Beziehung gleich vorteilhaft sind. 
Die Industrie geht in ihrer bisherigen Entwicklung immer mehr 
auf massenhafte Anhäufung der Arbeitskräfte hinaus, und daraus 
bilden sich sociale Uebelstände, welche am Ende den Staat und 
die Gesellschaft mit den grössten Gefahren bedrohen. Noch ist 
es nicht gelungen, auf dem Wege der Association eine gründ
liche Abhülfe zu treffen. Die Landwirtschaft dagegen wird in 
ihrem natürlichen Gange immer mehr zu dem Kleinbetrieb hin
geführt, giebt also immer mehr den Einzelnen Gelegenheit sich 
wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erwerben. Gewiss ein Vorzug, 
welcher nicht leicht zu hoch geschätzt werden kann.

2 )  Die eben aufgeslellte Behauptung von den Vorzügen der 
kleinen Güter erleidet aber eine notwendige Beschränkung durch 
den folgenden Satz:

dass es ein Minimum der Grösse giebt, unter welches die 
Güter ohne Nachtheil nicht herabsinken dürfen.

Unter einem kleinen Gute ist im Vorstehenden immer ein 
solches verstanden, welches gerade so gross ist, dass es einer 
Familie die Möglichkeit darbietet, bei einem rationellen Betrieb 
ihre Arbeitskräfte vollständig zu verwerten. Ein solches Gut 
nur ist es, welches seinem Bebauer wirthschaftliche Unabhängigkeit 
und Selbstständigkeit darbietet. Dieser kann seine Arbeitskräfte 
vollauf und frei verwenden, und findet durch seine Arbeit seinen 
gesicherten Unterhalt, er ist in seinem Betriebe anderseits nicht 
von der Beihülfe von Lohnarbeitern abhängig.

Auf einem Gute von geringerem Umfange wird, wenn nicht
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anderweite Abhülfe getroffen ist, immer eine Verschwendung 
v°n Arbeits- und Kapitalkräften stattfinden. Nicht allein die 
Menschen haben nicht volle Beschäftigung, sondern auch die 
Arbeitskräfte der doch nolhwendigen Thiere können nicht voll
ständig verwendet, die zum Betrieb erforderlichen Geräthschaften 
und Einrichtungen nicht hinlänglich benutzt werden. Wenn in 
einer Gegend ein Gut von 40 Morgen gerade die gehörige Grösse 
hat, um von einer Familie mit einem Pfluggespann gehörig be
stellt zu werden, so werden auf einem Gute von nur 30 Morgen 
fast ganz dieselben Betriebsmittel unterhalten werden müssen, die 
Bestellungskosten also nahezu dieselben sein. Da aber nun der 
Rohertrag der beiden Güter sich in der Regel auch wie 4 : 3  
verhallen wird, so muss natürlich der Reinertrag des kleinen 
Gutes, bei dem ein fast gleicher Kostensatz abgeht, um ein Be
trächtliches geringer werden. Der Wirthschafter, welcher von 
dem Reinertrag seinen Unterhalt bezieht, findet sich demnach auf 
einem solchen Gute in einer unverhältnissmässig schlechtem Lage, 
er wird vielleicht kaum im Stande sein, die nothwendigsten Aus
gaben für sich und seine Familie zu bestreiten. Und abgesehen 
von der Übeln Lage der betreffenden Familie erwachsen aus 
einem solchen Missverhältniss der gesammten Volkswirtschaft 
bedeutende Nachtheile, indem auf den betreffenden 30 Morgen 
die Erzeugnisse mit weit grösserm Aufwande von Arbeits- und 
Kapitalkräften gezogen werden, als bei einer richtigem Verthei- 
lung des Bodens, bei einer bessern Organisation der Wirthschaf- 
ten der Fall sein würde. Der Einzelne wie die Gesammtheit 
leiden unter einem solchen Missverhältniss gleichmässig.

Welches nun das Minimum der Grösse eines Gutes sei, auf 
diese Frage wird die Antwort in verschiedenen Gegenden natür
lich sehr verschieden lauten. Klima und Boden, Dichtigkeit der 
Bevölkerung, Handelslage und eine Menge anderer Umstände 
wirken hier bestimmend ein. Es ist keineswegs leicht, auch nur 
für einen bestimmten Ort und bestimmte Kullurverhällnisse diese 
Grösse richtig festzustellen. Dennoch ist es aber zu verwundern 
und zu beklagen, dass über diesen wichtigen Gegenstand noch 
so äusserst wenig praktische Untersuchungen vorhanden sind. 
Um so erwünschter musste es sein, dass ihm in der jüngsten
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Zeit ein Meister der Wissenschaft seine Aufmerksamkeit zuge- 
wendet und für einzelne Orte in verschiedenen Gegenden Deutsch
lands , vorzüglich in Baden, solche Berechnungen des Minimum 
angestellt hat. Möchten nach den in dieser Schrift aufgestellten 
Grundsätzen ähnliche Berechnungen an möglichst vielen Orten 
und unter möglichst verschiedenen Verhältnissen, besonders von 
Praktikern unternommen werden. Aus ihnen würde nicht allein 
der Wissenschaft eine erhebliche Bereicherung erwachsen, sondern 
es könnte nicht ausbleiben, dass bei den angestellten Untersu
chungen schon unmittelbar mancherlei praktischer Nutzen sich 
ergäbe. Man würde gar häufig durch diese Nachforschungen 
auf Zustände treffen, bei denen wesentliche Verbesserungen mit 
Leichtigkeit sich ausführen lassen, die aber ohne diese Veranlas
sung nicht so leicht zur Untersuchung und Erörterung gezogen 
wären; es würde ein helles Licht über die gesammte landwirt
schaftliche Lage einer Gegend verbreitet.

Zweifelhafter dürfte es sein, ob solche Untersuchungen in der 
Weise unmittelbar praktische Bedeutung haben würden, dass nun 
etwa die Staatsgewalt auf sie fussend Maassregeln zur richtigem 
Organisation der Landwirtschaft auf dem Wege der Gesetzgebung 
treffen könnte. R au selbst lässt es unentschieden, ob es der Staats
gewalt zustehen solle, die nach wirtschaftlicher Klugheit zu 
bestimmende Grenze aufrecht zu erhalten. Er hebt Sie Schwie
rigkeiten der Bestimmung eines Minimum hervor, wie es nicht 
für grössere Landesstrecken aufgestellt werden könne, ja am 
Ende gar für einzelne Theile einer Orlsmarkung besondere Regeln 
gefordert werden könnten.

R au unterscheidet ein Ar b e i ts mi ni m um und ein U n t e r 
ha i  t smi ni mum.  Das erstere ist diejenige Grösse, welche einer 
Familie noch v o l l e  A r b e i t ,  das letztere diejenige, welche ihr 
wenigstens n o c h  d e n  U n t e r h a l t  gewährt.

Von grösserer Wichtigkeit dürfte wohl die Auffindung des 
Arbeitsminimum sein. Die Bestimmung des Unterhaltsminimum 1

1) R au „Ueber den kleinsten Umfang eines Bauerngutes." R au  
und H a n s s e n ’s Archiv der politischen Oekonoinie, neue Folge IX. Band 
2. Heft.
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wird für manche Fragen allerdings bedeutend, indessen ist sie 
Weit schwieriger und bietet der Willkür des Untersuchers einen 
ßehr weiten Spielraum. Rau selbst macht darauf aufmerksam, 
wie in der Feststellung der persönlichen Bedürfnisse des Wirth- 
schafters und seiner Familie, in der Bestimmung der nothwendi- 
gen Menge von selbst erzeugten Nahrungsmitteln, noch mehr 
aber in den Geldausgaben der willkürlichen Annahme ein ziemlich 
weites Feld gelassen sei. Von der individuellen Auflassung des 
Untersuchenden wird es also zum grossen Theile abhangen, was 
für unbedingt notwendig, oder entbehrlich gelten soll.

Hier, wo es sich um ein Urtheil über die Zweckmässigkeit 
der bestehenden Vertheilung des Bodens handelt, darf das Unter
haltsminimum ausser Acht gelassen werden. Aus dem früher 
Erörterten geht hervor, dass eine unterhalb des Arbeitsminimum 
herabsinkende Grösse, wenn nicht auf andere Weise Abhülfe 
geschieht, immer schon ein in allgemein volkswirtschaftlicher 
Beziehung schädliches Verhältniss darbietet. Und es wird wenig 
dadurch geändert, dass der Wirthschafter mit seiner Familie noch 
zur Noth seinen Unterhalt auf dem kleinern Gute findet. Als 
Ziel muss hingestellt werden, dass der Einzelne nicht blos n o t 
dürftig sein Auskommen hat, sondern dass er in einer gewissen 
Behaglichkeit leben und für etwa eintretende Unglücksfälle auch 
Ersparnisse zurücklegen könne. Dazu ist aber gewiss der nicht 
leicht im Stande, welcher ein beträchtlich unter das Arbeitsmi
nimum, vielleicht bis an das Unterhaltsminimum herabgehendes 
Gut bewirtschaftet. Missernten, Viehsterben, zu niedrige Frucht
preise werden ihn gewiss alsbald in Noth gerathen lassen.

Jedenfalls muss davor gewarnt werden, dass nicht aus Miss- 
verständniss das Unterhaltsminimum als die Grenze angesehen 
werde, bis zu welcher die Grösse der Güter ohne Nachteil für 
die Einzelnen, wie für die Gesammtheit herabsinken darf.

3 ) Bei dem eben Erörterten ist von der Voraussetzung 
ausgegangen, dass die Wirthschafter auf keine andere Weise ihre 
Und ihrer Familie Arbeitskräfte verwenden könnten, als durch 
landwirtschaftliche Thätigkeit auf dem von ihnen selbst bestellten 
Boden. In der Wirklichkeit aber findet man, dass an den meisten 
Orten noch zahlreiche Gelegenheit zu anderweiter Arbeit vorhanden
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ist. Auf den grossem Gütern müssen Lohnarbeiter zu Hülfe ge
nommen werden. Auch die Verwendung der Arbeitsthiere und 
Benutzung der Ackergeräthschaften gegen Lohn ist vielfach mög
lich. Es giebt ganz kleine Wirtschaften, die gar kein Anspann
vieh mehr halten können, und also die vorkommenden Pflug- 
und sonstigen Geschirr-Arbeiten von Andern müssen verrichten 
lassen. Das Anfahren von Holz, Kohlen, Steinen und ähnlichen 
Materialien verschafft gleichfalls Vielen Nebenbeschäftigung. End
lich ist noch mit der Landwirtschaft häufig in mannigfacher Weise 
Gewerbsbetrieb verbunden, sehr gewöhnlich z. B. Weberei und 
Spinnerei u. s. w.

Durch alle diese Nebenbeschäftigungen wird es möglich, dass 
auch solche, welche eine, für ihre Arbeitskräfte nicht völlig aus
reichende Ackerfläche bebauen, noch im Stande sind, ihre Thä- 
tigkeit gehörig nutzbar zu machen, und so das Brachliegen und 
die Verschwendung von Arbeits- und Kapitalkräften zu vermei
den, dadurch aber für sich einen gehörigen Unterhalt zu erwerben.

Daraus geht demnach hervor, dass eine gewisse Anzahl Gü
ter von einer unter dem oben erläuterten Arbeitsminimum ste
henden Grösse nicht allein unschädlich, sondern in den meisten 
Fällen sogar notw endig, dass auch nach dieser Richtung hin 
also Mannigfaltigkeit der Gestaltung für die Landwirtschaft er
forderlich ist.

Die oben aufgestellte Regel für die im Allgemeinen zweck- 
mässigste Grösse wird aber dadurch keineswegs umgestossen; denn 
die Zahl der kleinern Güter, welche ohne Nachteil vorhanden 
sein kann, wird immer genau bedingt durch die vorhandene 
Menge von Nebenarbeit, mit der ihre Bewirtschafter sich be
schäftigen können. Reicht diese zur vollen Beschäftigung Aller 
nicht hin, so treten sofort die mit dem zu kleinen Wirthschafts- 
complexe verbundenen Uebelstände hervor.

4 )  Fasst man endlich die Landwirtschaft, nicht blos wie 
sie zu einem einzelnen Zeitpunkt besteht, sondern in ihrer Fort
entwicklung in das Auge, so wird man gewahren, dass “die Ver
änderungen, welche in den Bevölkerungs -  und gesammten Kul
turverhältnissen eines Landes eintreten, auch in ihr eine allmähliche 
Umwandelung bewirken. Die immerfort, oft in ziemlich starker
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Progression wachsende Volksmenge macht es nothwendig, dass 
immer grössere Mengen von Getreide und andern Rohstoffen er- 
Zeugt werden. In den Ländern alter Cultur ist das überhaupt 
anbaufähige Land, zum hei weitem grössten Tlieile schon urbar 
gemacht; es werden wohl noch fortwährend einzelne Strecken 
der landwirtschaftlichen Nutzung neu zugeführt, allein dieses neu 
zukommende Land steht doch in gar keinem Verhältniss zu dein 
vermehrten Bedarf. Dieser muss also der überwiegend grossem  
Menge nach dadurch herbeigeschallt werden, dass auf dem alten 
Areale mehr als früher erzeugt wird. Möglich wird dieses theils 
durch verstärkte Kapitalanwendung, vorzüglich aber durch Ver
mehrung der der Bestellung zugewendeten Arbeit. Wenn nun 
ein und dieselbe Fläche bei dem intensiven Anbau mehr Arbeit 
erfordert, so folgt daraus natürlich, dass das oben erwähnte Ar- 
beitsminimum für eine Familie kleiner wird. Soll dies Verhält
niss zwischen Areal und Arbeitskraft also ein gleiches bleiben, 
so müssen die einzelnen Güter an Umfang allmählich immer etwas 
abnehmen, die Zahl derselben demnach steigen. In Wirklichkeit 
wird sich dieses nun meist so gestalten, dass nicht an jedem ein
zelnen Gute nach und nach einzelne Tlieile abgelöst werden, 
sondern, dass einzelne, insbesondere grössere Güter, nach und 
nach ganz, oder theilweise parzellirt werden, die kleinern und 
ganz kleinen aber dann von selbst in höhere Klassen hinauf
rücken.

Bei diesem allmählichen Intensiverwerden der Landwirtschaft 
spielen die ganz kleinen Güter, d. li. die, welche unter dem all
gemeinen Arbeitsminimum stehen, eine wichtige Rolle. Ihre Be
sitzer sind, wenn es ihnen an anderweiter Nebenbeschäftigung 
fehlt, schon von selbst darauf hingewiesen, den Ausfall am Er
ja g e  dadurch zu decken, dass sie durch Vermehrung der Arbeit 
den Ertrag zu erhöhen suchen. Sie werden nach jeder weitern 
Möglichkeit streben, noch Arbeit bei der Bestellung nutzbringend 
zu verwenden. So gelangen sie zu Verbesserungen des Betriebs 
uud intensivem Wirtschaftsweisen, zu deren Einführung denjeni
gen , welche bei dem gewöhnlichen Betriebe schon hinreichend 
Arbeit finden, nicht so dringende Veranlassung gegeben ist. Selbst 
die, welche sonstige Nebenarbeit haben könnten, werden meist 
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gern derselben entsagen, sobald sich die Möglichkeit ihnen dar
bietet, in der eignen Wirthschaft ihre Kräfte verw erten zu kön
nen. Die dadurch erreichte wirtschaftliche Unabhängigkeit ist 
durch die grössere Sicherheit anziehend.

Als Voraussetzung gilt hierbei natürlich, dass diese kleinen 
Wirlhschafler intelligent und rührig genug sind, um nach einer 
Verbesserung ihrer Lage zu streben, und dass sie nicht etwa 
glauben, schon genug gelhan zu haben, wenn sie kaum nur ebenso 
wirtschaften, wie sie die grossen es thun sehen.

Die von den ganz kleinen Landwirten ausgehenden Ver
besserungen der Landwirtschaft, die, wie eben erwähnt, haupt
sächlich auf das Ziel hinarbeiten, mehr Arbeit bei der Bodenbe
stellung nutzbar zu machen, bilden einen notwendigen Gegensatz 
und eine Ergänzung zu den früher angeführten Betriebsverbesse
rungen, welche auf den grossen Gütern versucht und ausgeführt 
werden. Bei diesen, wo fast Alles durch Lohnarbeiter gesche
hen muss, ist gar häufig das Streben gerade entgegengesetzt 
darauf gerichtet, durch Anwendung zweckmässigerer Werkzeuge, 
besserer Kulturmethoden, richtigeren Fruchtwechsels u. s. w. Ar
beit zu ersparen, wodurch natürlich dem Unternehmer ein Vor
t e i l  erwächst. Auch die Volkswirtschaft gewinnt dabei, solange 
nicht der höhere Reinertrag auf Kosten des Rohertrags erlangt 
wird, und sobald die an dem einen Punkte entbehrlich gewor
denen Arbeitskräfte anderswo Verwendung finden. Man könnte 
leicht zu der Behauptung veranlasst werden, dass die durch 
Vermehrung der Arbeit erzielten Fortschritte, welche also vor
züglich eine Steigung des Rohertrags bewirken, in allgemein 
volkswirtschaftlicher Hinsicht wichtiger wären, als die haupt
sächlich auf Erhöhung des Reinertrags gerichteten; allein die rich
tigere Anschauung wird doch wohl die sein, dass man beide 
als die einander notwendig ergänzenden Seiten der Fortentwick
lung des landwirtschaftlichen Betriebes ansieht, und daher beiden 
gleiche Wichtigkeit zuerkennt. Auch hierin liegt wieder ein 
neuer Grund dafür, dass die Organisation der Landwirtschaft 
keine mechanisch einförmige, sondern eine vielgestaltige sein soll.
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Als Grundlage für die weitere Untersuchung wären somit 
folgende Sätze gewonnen:

Die beste Verkeilung des landwirtschaftlich benutzten Grund
besitzes ist die, wonach kleine Güter die bei weitem grösste 
Masse desselben ausmachen, da solche Güter im Allgemeinen die 
grössten Vorzüge bieten. Mittlere und grosse Güter müssen zur 
Erfüllung verschiedener Zwecke zwar ebenfalls neben den klei
nen Gütern vorhanden sein, aber in weit beschränkterer Anzahl.

Im Allgemeinen dürfen aber die kleinen Güter nicht unter 
die Grösse herabsinken, welche als das Minimum von dem an
zusehen ist, worauf eine Familie noch vollauf Beschäftigung findet.

Nur wo Gelegenheit zu Nebenbeschäftigung sich findet, kön
nen auch Güter von geringerem Umfange ohne Nachtheil be
wirtschaftet werden.

Die Landwirtschaft muss, wenn sie die der Zunahme der 
Bevölkerung entsprechende Masse von Nahrungsmitteln und Roh
stoffen liefern soll, nach und nach immer intensiver werden. 
Entsprechend der steigenden Intensivität der Wirtschaft muss 
die Grösse der einzelnen Güter allmählich abnehmen, die Zahl 
derselben auf gleichem Areal also wachsen.
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Es kann nun sicher dem Staate das Recht und die Pflicht 
nicht abgesprochen werden, bei einem für seine ganze Lage, ja 
für seine ganze Existenz so wichtigen Zweig der Volkswirtschaft, 
wie die Landwirtschaft ist, dahin zu wirken, dass die möglichst 
beste Organisation desselben herbeigeführl werde. Freilich wür
den grosse Schwierigkeiten sich erheben, wenn etwa bedeutende 
Veränderungen in der einmal zu Recht bestehenden Verteilung 
des Grundbesitzes, möchte sie auch an sich noch so fehlerhaft 
sein, von Seiten des Staats vorgenommen werden müssten. Viel
mehr wird die Aufgabe vorzüglich dahin gerichtet sein, zu ver
hüten, dass fehlerhafte Zustände nicht neu sich bilden, und ganz 
allmählich nur wird direkt darauf hingewirkt werden können, 
dass etwa bestehende Missverhältnisse der Art beseitigt werden.

Streng genommen würde es auch in den Kreis der Unter
suchung zu ziehen sein, ob und welche Mittel angewendet wer-
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den müssten, um die grossen Güter in der erforderlichen Anzahl 
zu erhalten. Doch ist diese Frage weit weniger bestritten. Der 
grosse Grundbesilz hat für viele Menschen einen so bedeutenden 
Werth, es sind mit ihm, ausser den rein materiellen, so manche 
andere Vortheile verknüpft, dass nicht leicht irgendwo eine dro
hende Gefahr des Verschwindens der grossen Güter vorhanden 
ist. Man ist umgekehrt häufig veranlasst auf Maasregeln zu den
ken, um den grossen Grundbesitz nicht zu sehr heranwachsen 
zu lassen.

Die Theilbarkeitsfrage ist auch immer vorzüglich nur mit 
Rücksicht auf die kleinern, die eigentlichen Bauerngüter in Be
tracht gekommen, und so soll denn auch hier nur auf diese Seite 
der Frage die Erörterung sich beziehen.

Wenn es sich nun um die Mittel handelt, durch welche die 
möglichst beste Vertheilung des Grundbesitzes erreicht und erhal
ten wird, so behaupten die Anhänger der freien Theilbarkeit, dass 
das Privatinteresse eines jeden Einzelnen ihn zu der für ihn 
zweckmässigsten Organisation der Wirtschaft veranlasse, und 
damit die beste Vertheilung im Ganzen herbeigeführt werde.

Die Anhänger der Geschlossenheit läugnen dieses und er
klären eine unmittelbare Einmischung der Staatsgewalt für er
forderlich.

Als allgemeiner Grundsatz der Volkswirthsehaftspolitik gilt 
nun, dass nur da die Staatsgewalt einschreiten darf, wo ein be- 
bestimmler Zweck ohne ihr Zuthun nicht zu erreichen ist. Wo 
die einzelnen Bürger schon von selbst, durch ihr Privatinteresse 
getrieben, auf das fragliche Ziel hinwirken, da muss ihrer Thä- 
tigkeit ganz freier Spielraum gelassen werden, weil so der be
stimmte Zweck auf die leichteste und sicherste Weise erfüllt wird.

Es giebt eine Menge Verhältnisse, wo diese Privatlhäligkeit 
nicht ausreicht. Bald sind die Einsicht und die Kräfte der Einzel
nen überhaupt unzulänglich für die Erreichung des Zieles, bald 
findet wenigstens durch eine Beihülfe des Staates die Thätigkeit 
der Einzelnen eine wesentliche Unterstützung, um schnell und 
sicher dahin zu gelangen, bald stehen die Sonderinteressen der 
Einzelnen untereinander oder mit den allgemeinen Interessen der 
Gesammtheit in unlösbarem Widerspruch.
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Es wird sich also darum handeln, ob bei der vorliegenden 
^ age einer der angegebenen Fälle eintritt, und desshalb ein un
mittelbares Eingreifen des Staates nolhwendig oder wünschens
w ert ist.

Die Vorzüge eines Gutes, dessen Grösse zu den Arbeits
kräften der Menschen, zu den vorhandenen Gebäuden und son
stigen Wirthschaftseinrichtungen in richtigem Verhältnisse steht, 
liegen so offen und handgreiflich vor, dass sie nicht leicht von 
irgend einem nur etwas nachdenkenden Menschen übersehen wer
den können. Gewiss also wird man nicht behaupten wollen, das 
der ganze Bauernstand, oder die Mehrzahl seiner Glieder wenig
stens unfähig sei, dieselben einzusehen. Wenn nun diese Vor
züge erkannt werden, so wird, solange nicht äussere Hindernisse 
entgegentreten, auch jeder Einzelne darnach streben, dieselben 
für sich und seine Nachkommen zu sichern. Es wird also Jeder 
schon von selbst sich vor schädlichen Theilungen und Zersplit
terungen des Grundbesitzes hüten.

Wollte man diese Einsicht und Sorge für das eigne Beste 
dem Bauernstände im Ganzen absprechen, so würde es in der 
That eine arge Anomalie sein, wenn man demselben, der für 
seine eigenen nächsten Interessen selbst zu sorgen nicht im Stande 
wäre, irgend einen Antheil an der Besorgung der öffentlichen 
Angelegenheiten einräumte. Wie Hesse es sich dann recht ferti
gen, dein Bauern, welcher nicht cinsühe, was ihm selber frommt, 
die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten zu überlassen, oder 
gar ihm die Wahl und den Eintritt zur Ständeversammlung, und 
damit also Antheil an der Leitung der gesammten Staatsangele
genheiten zu gestatten. Es wird gewiss Niemanden einfallen, zu 
verlangen, der Staat solle auch dafür Vorsorge treffen, dass die 
Handwerker, Fabrikanten, Kaufleute nicht etwa eine schädliche 
Theilung oder Zersplitterung ihrer gewerblichen Etablissements 
vornehmen. Und es ist doch der Nachtheil, welcher aus der Zer
splitterung einer gehörig eingerichteten bäuerlichen W irtschaft 
hervorzugehen pflegt, beinahe ebenso einleuchtend, als der Scha
den, welcher entstehen würde, wenn etwa die Erben eines Fabri
kanten darauf verfallen würden, die einzelnen Gebäude, Maschinen 
und sonstigen Einrichtungen einer Fabrik unter sich zu ver
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theilen. So gut letztere unter sich stets ein Abkommen finden, 
nach welchem es möglich wird, dass das von ihnen gemeinsam 
ererbte Etablissement ungelheilt bleibt, und doch Jeder zu seinem 
richtigen Erbtheile gelangt, ebenso gut müssen auch die Erben 
eines Hofbesitzers sich einigen können und das Wirthschaftsganze 
zusammenlassen.

Von diesem allgemeinen Standpunkte aus betrachtet, würden 
also die Verhältnisse ein unmittelbares Eingreifen der Staatsge
walt als nothwendig nicht erscheinen lassen. Wenn nun dennoch 
die Geschlossenheit des bäuerlichen Grundbesitzes eine so häufig 
vorkommende Erscheinung ist, und so eifrige Vertheidiger findet, 
so wird es nöthig sein, dem Grunde davon nachzuforschen.

Die Gebundenheit des Bodens ist in der Regel da vorhan
den, wo dem Bewirthschafter nur ein beschränktes Besitzrecht 
daran zustand, und einem Grundherrn Abgaben und Leistungen 
davon zu entrichten waren. Der Grundherr hatte natürlich ein 
Interesse dabei, dass die ihm pflichtigen Güter mit ihren Zubehö
rungen ungelheilt und ungeschmälert beisammen blieben, indem 
er nur dann immer auf ein richtiges und pünktliches Eingehen der 
ihm gebührenden Leistungen rechnen konnte. Wo die Grundherrn 
ursprünglich die Eigenthiimer und die bäuerlichen Wirthschaf- 
ter gewissermaassen nur Pächter der Ländereien waren, ver
stand es sich von selbst, dass ohne die Einwilligung der Grund
herrn keine Theilung oder Zerstückelung vorgenommen werden 
konnte. Aber auch anderwärts, wo die Bewirthschafter ursprüng
liche Eigentüm er, nur nach und nach mH Abgaben und Lei
stungen belastet worden waren, wussten hin und wieder die 
Grundherrn sich doch das Recht zu verschaffen, in gleicher 
Weise die freie Verfügung des Eigentümers über seinen Grund
besitz beschränken zu können.

Anderwärts waren es auch wohl die an den Staat zu ent
richtenden Abgaben, welche die Veranlassung zu der Gebunden
heit wurden. Die zu leistende Grundsteuer und sonstigen Abga
ben waren auf den ganzen Wirthschaftscomplex gelegt, und nicht 
auf die einzelnen Bestandtheile desselben verteilt. Wäre also 
nun eine Theilung oder Abtrennung von Ländereien eingetrelen, 
so würde der A nteil an den Abgaben, welche der einzelne Theil
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zu tragen hätte, zweifelhaft gewesen sein und die Erhebung weit 
grössere Beschwerden verursacht haben. Um diese Schwierig
keiten zu vermeiden, ergriff die Staatsgewalt das einfache Mittel, 
dass sie alle Theilungen oder Abtrennungen untersagte, oder 
Wenigstens bedeutend erschwerte.

So waren es, wie man sieht, ursprünglich Gründe, die mit 
dem Wesen der Landwirtschaft und den volkswirtschaftlichen 
Rücksichten wenig oder gar keinen Zusammenhang hatten, son
dern rein aus finanziellen Interessen dritter Personen entspran
gen, die die Geschlossenheit des Grundeigentums erzeugten. 
Später aber suchte man dann diese Einrichtung auch vom allge- 
gemein volkswirtschaftlichen Standpunkte aus zu rechtfertigen. 
Und man muss zugeben, dass für die früheren Zeiten dieses in 
mannichfacher Beziehung mit Recht geschehen konnte.

Ein Blick auf die Lage des Bauernstandes in der früheren 
Zeit wird hinreichen, um dieses darzutun, zugleich aber auch 
zeigen, wie jetzt die Verhältnisse andere geworden sind, und 
also auch andere Maasregeln erfordern.

Der Bauernstand war in den meisten Ländern nach und nach 
mit Abgaben und Diensten, die der Landesherrschaft, dem Adel 
und dem Clerus zu entrichten waren, so sehr belastet worden, 
dass er den Druck derselben kaum ertragen konnte. Seine per
sönliche Lage war meist der Art, dass an irgend eine geistige 
Erhebung und Bildung nicht zu denken war. Glücklich konnte 
der schon gelten, welcher nur sein vegetatives Leben ungestört 
fortzuführen vermochte.

Seine Wirthschaft litt unter den vielen zu entrichtenden Lei
stungen, durch welche bedeutende Arbeits- und Düngerkräfte 
ihr entzogen wurden, sie war durch Servituten und andere Lasten 
so beschränkt, dass fast einer jeden Verbesserung nicht zu über
windende Schwierigkeiten entgegentraten. Der Wirthschafter, auch 
wenn er Eigenthümer war, zog doch von seinem Grundbesitze 
nichts mehr, als einen oft noch höchst kümmerlichen Tagelohn 
für seine und seiner Familie Arbeit. Der ganze Reinertrag wurde 
in der Regel durch die zu leistenden Abgaben hinweggenommen.

ATahm die Ackerbau treibende Bevölkerung an Zahl zu, 
so war es in der That sehr schwer abzusehen, wie dieser Zu
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wachs Arbeit und Unterhalt finden sollte. Andere Erwerbszweige 
waren ihm nicht leicht zugänglich. Die Handwerke und städti
schen Gewerbe waren selbst meist in einer kümmerlichen Lage 
und hatten sich überdies durch Zunftzwang und andere beschrän
kende Maasregeln so abgeschlossen, dass Fremde nur sehr schwer 
Zutritt fanden.

So war die Landbevölkerung also fast mit Nothwendigkeit 
auf die Landwirtschaft hingewiesen, die doch kaum volle Be
schäftigung zu geben vermochte. Der Betrieb, durch die eben 
erwähnten Lasten eingeengt, konnte nicht leicht zu grösserer In- 
tensivität erhoben werden. Neuen Kultivirungen standen Rottzehn
ten und andere Hindernisse im Wege. Trotz aller Lasten musste 
also der vorhandene Ackerboden bei wachsender Bevölkerung 
gesucht sein und einen Preis erhalten, der oft bedeutend den 
Werth überstieg, welchen er nach dem dem Wirthschafter ver
bleibenden Reinerträge eigentlich hätte haben sollen. Es war ja 
das sicherste, oft geradezu das einzige Mittel für den Landbe
wohner, sich Arbeit und Brod zu verschallen.

Wo also freie Theilbarkeit bestand, da mussten alle Gründe 
der volkswirtschaftlichen Berechnung gegen die eiserne Noth
wendigkeit zurücktreten. Es wurde wirklich unter das rechte 
Maas herab g ete ilt und zerstückelt. Mochte nun der, welcher 
jetzt das zu kleine Gut bewirtschaftete, auch mit noch so gros
sen Schwierigkeiten zu kämpfen und oft nur sehr notdürftig 
sein Auskommen haben, er war doch wenigstens in der Lage 
überhaupt arbeiten und erwerben, sowie einen Hausstand be
gründen zu können. Wenn auch der materielle und geistige 
Druck, welcher auf dem Bauernstände lastete, ihm noch die gei
stige Fähigkeit gelassen hätte, über seine Lage und die w ir t
schaftlichen Verhältnisse sich eine richtige Vorstellung machen 
zu können, so würde er doch in den bei weitem meisten Fäl
len genötigt gewesen sein, die wirtschaftlich ungünstigen Tliei- 
lungen vorzunehmen, weil eben kein anderer Ausweg übrig blieb.

Wo unter solchen Verhältnissen, ehe noch durch die gestie
gene Volkszahl die zu starke Concurrenz mit ihren Folgen ein
getreten war, die Geschlossenheit des Grundbesitzes eingeführt 
wurde, da musste man sie, mochte sie auch ganz anderen Grün
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den ursprünglich ihre Entstehung verdanken, in gar vielen Fällen als 
eine volkswirtschaftlich wohltätig wirkende Maasregel ansehen.

Der ungetrennt zusammen bleibende Hof stand fortwährend 
zu den Grundherren und sonstigen Berechtigten in einem nähern 
Verhältnisse, als da, wo bei freier Theilbarkeit die ursprünglich 
zusammengehörigen Stücke allmählich auseinander gerissen wurden. 
In jener eigenem Interesse lag es, die Abgaben und Lasten nicht 
allzu hoch zu steigern, damit nicht die Wirtschaft zu sehr her
untergebracht würde, was ihnen sonst zuletzt selbst zum Nach
theil gereicht hätte. Bei den zerstückelten Ländereien trat diese 
Rücksicht mehr in den Hintergrund. In dem mit der Geschlos
senheit meist verbundenen eigentümlichen Erbrechte, wonach 
gewöhnlich der Hofesanerbe ohne Weiteres den Hof erhält, wäh
rend seine Miterben nur das sonst etwa vorhandene Vermögen 
te ile n , und keine Ansprüche an den Hof machen können, lag 
zu jener Zeit kaum eine Begünstigung des Anerben. Die Abga
ben, Leistungen und sonstigen Verpflichtungen, welche er über
nahm, wogen in der Regel den nach dein Reinerträge zu berech
nenden Werth des Hofes vollkommen auf. Halte er noch etwa 
an seine auf dem Auszuge lebenden Eltern beträchtliche Leistun
gen zu entrichten, seine unmündigen Geschwister zu erziehen 
oder auszusteuern, so konnte es sogar leicht kommen, dass bei 
genauer Berechnung diese Verpflichtungen zusammengenommen 
den Werth des Hofes überstiegen, dass er also nicht nur keinen 
Vortheil voraus, sondern seiner Familie noch Opfer zu bringen hatte.

Solange die Macht der Sitte den aus der Geschlossenheit 
hervorgehenden sonstigen Lebensverhältnissen unterstützend zur 
Seite stand, wurden auch diese in ihrem Drucke weniger schwer 
empfunden. Die Geschwister des Hofesanerben mussten freilich, 
'venn sie nicht durch Heirath oder einen andern günstigen Um
stand in den Besitz eines Hofes kamen, oder sonst Gelegenheit 
fanden, ein Gewerbe zu betreiben und so einen selbstständigen 
Haushalt zu gründen, ehelos bleiben und auf die Freuden und 
den wohlthätigen sittlichen Einfluss des Familienlebens verzich
ten. Allein sie hatten doch auf dem väterlichen Hofe immer eine 
Zufluchtsstätte ollen, wo sie wenigstens ihren Unterhalt fanden, 
solange der Wirthschafter eben selbst für sich noch sein Aus
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kommen hatte. Die Bevölkerung musste natürlich so weit lang
samer zunehmen. Und wenn nun auch der Fortschritt der Land- 
wirthschaft durch die Lasten und sonstigen Einrichtungen gehemmt 
war, der Betrieb ziemlich stationär blieb, so konnte doch das 
Missverhältniss zwischen der Zahl der Bevölkerung und den Mit
teln, den Unterhalt zu gewinnen, nicht so stark werden, als da, 
wo die die Produktion hemmenden Uebelstände gleichfalls vor
handen waren, die Bevölkerung aber sich ungehinderter vermeh
ren konnte.

Der in der Geschlossenheit liegende Zwang mag also immer
hin in jenen Zeiten der Unfreiheit des Bauernstandes günstig 
gewirkt und vor gänzlicher Verarmung geschützt haben. Aber 
er kann doch nur als ein unter der Ungunst der Verhältnisse 
nothwendig gewordenes Medicament, welches vor andern gros
sem Uebeln bewahrte, angesehen werden; keineswegs durfte er, 
weil er dort günstige Wirkungen hervorbrachte, nun überall und 
unbedingt als etwas an sich Nützliches betrachtet werden. Es 
wird nun hier der Platz sein, die von den Gegnern der freien 
Theilbarkeit benutzten Argumente näher zu beleuchten, welche 
aus den in der Wirklichkeit bestehenden Verhältnissen entlehnt sind.

Wie schon erwähnt, ist H a n n o v e r  ein Land, welches 
vorzugsweise angeführt wird, um die Schädlichkeit der freien 
Theilbarkeit an ihren Folgen darzuthun.

Man zeigt auf die Südp r o v i n z e n , die Fürstentümer Göt
t i n g e n  und G r u b e n h a g e n ,  die Grafschaft H o h e n s t e i n ,  das 
Ei chs  feld,  wo vorwiegend freie Theilbarkeit besteht und allerdings 
sehr häufig eine nachtheilige Zersplitterung des Bodens sich findet. 
Aus ihr allein soll die hier häufiger vorkommende Armuth 
der ländlichen Bevölkerung entspringen. Im Gegensatz hierzu 
stellt man dann die nördlichen Provinzen, in denen Geschlossen
heit des Grundbesitzes vorherrschend ist, und die allerdings eine 
grössere Wohlhabenheit der ländlichen Bevölkerung zeigen. Da
mit glaubt man den vollständigsten Beweis für die unbedingte 
Vortrelflichkeit des letzteren Verhältnisses erbracht zu haben.

Eine nähere Untersuchung wird es aber deutlich machen, 
dass neben der freien Theilbarkeit oder Geschlossenheit des 
Grundbesitzes noch andere wichtige Umstände mitgewirkt haben,
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üni eine solche Verschiedenheit in den volkswirtschaftlichen Zu
ständen jener beiden Landestheile hervorzurufen.

Die Südprovinzen hatten schon in alter Zeit eine verhält- 
nissmässig starke Bevölkerung. Bergbau und Hüttenwesen, Spin
nerei und Weberei erlangten schon vor Jahrhunderten dort Be
deutung. Die Städte jenes Landestheiles trieben lebhaften Handel 
und es fand sich in ihnen eine blühende Industrie. Der später 
erfolgende allgemeine Verfall des Städtewesens und der Gewerbe 
zeigte dann auch hier seine traurigen Folgen. Die Industrie 
kam mehr und mehr zurück und war nicht im Stande, den Zu
wachs der Bevölkerung aufzunehmen. Diese war also auf die 
Landwirtschaft hingedrängt. Die Lage der Ackerbau treibenden 
Bevölkerung aber war hier vor Allem eine sehr üble. Der Bo
den ist im Ganzen von keiner sehr grossen Fruchtbarkeit, Wald 
und Gebirg entziehen einen grossen Theil desselben den land
wirtschaftlichen Betrieben, in keiner anderen Provinz ist das 
Kammervermögen so durchaus überwiegend, als hier. Zu dieser 
schon natürlich ungünstigen Lage kommen nun noch sehr drückende 
Abgaben und Leistungenl) . Eine sehr beträchtliche Grundsteuer, 
Zehnten, Dienste, Meierzinsen und Lehengelder von ungewöhn
licher Höhe, belasteten das Grundeigentum hier in stärkerem 
Grade, als kaum irgendwo. Unter solchen Umständen musste 
natürlich die freie Theilbarkeit ihre Übeln Wirkungen äussern, 
es musste eine übergrosse Zerstückelung des Bodens eintreten, 
weil der Bevölkerung nicht allein andere Nahrungsquellen neu 
aufzusuchen fast unmöglich wurde, sondern auch die früher schon 
vorhanden gewesenen nach und nach versiegten. Und diese Zu

5 6 5

1) Vgl. S tü v e : „Ueber die Lasten des Grundeigenthums und Verminde
rung derselben in Rücksicht auf das Königreich Hannover.“ S. 119 n. ff.

Auf die grossen Güter fallen im ganzen Königreiche 11,4 °/o des be
bauten Grundbesitzes, im Fürstenthum Göttingen 20,8 % , in der Grafschaft 
Hohenstein 30,7 u°d *n ^em *̂ mt Güttingen 51,1 %•

Auf den Kopf der Bevölkerung kommen an Aeckern und Wiesen im gan
zen Königreiche 3,6 Morgen, im Landdrosteibezirk Hildesheim 2,8 M. Die 
Grundsteuer beträgt vom iMorgen Ackerland im ganzen Königreiche im Durch
schnitt 4,4 ggr., im Landdrosteibezirk Hildesheim 5,5 ggr.

S. „Zur Statistik des Königreichs Hannover“ , Heft II, erste Abtheilung.
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stände dauern theilweise wenigstens noch in der Gegenwart fort. 
Durch die Ablösungsgesetzgebung ist freilich seit dem Erschei
nen der angeführten S t ü v e ’schen Schrift eine sehr bedeutende 
Verminderung der Grundlasten herbeigeführt worden. Allein es 
ist doch noch manche Erleichterung, z. B. die Abstellung der 
hier ganz besonders drückenden Weiderechte zu wünschen übrig. 
Und der auf dem Gewerbewesen lastende Druck ist nur wenig 
gemildert. Die engen Zollgrenzen, von denen jetzt dieser Lan- 
destheil umgeben ist, die Entfernung von dem Meere, der Man
gel an Wasserstrassen, haben es bisher unmöglich gemacht, dass 
seine Bevölkerung, die durch die natürlichen Verhältnisse ganz 
besonders auf die Industrie hingewiesen ist, in dieser Richtung 
den ihr gebührenden Platz hätte einnehmen können. Das wich
tige Gewerbe der. Spinnerei und Weberei hat erst in den letzten 
Jahrzehnten noch einen bedeutenden Stoss erlitten. So wird sie 
noch immer viel zu viel nach der Landwirtschaft hingedrängt, 
die bei den ungünstigen Verhältnissen ihr allerdings nicht reich
lich genug Arbeit und Unterhalt gewähren kann.

Unter diesen Umständen hätte es der zu weit getriebenen 
Theilungen gar nicht einmal bedurft, um hier eine schlechte La^e 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung herbeizuführen. Ja, es ist 
sehr die Frage, ob bei bestehender Unteilbarkeit der Zustand 
ein viel besserer geworden wäre. Die verhältnissmässig zu zahl
reiche Bevölkerung musste notgedrungen jedes Mittel ergreifen, 
um den Ertrag ihrer geringen Bodenfläche zu steigern. Bei Ge
schlossenheit des Grundbesitzes hätten sich vielleicht wenigere 
und grössere Höfe gebildet, ob aber auf diesen eine bessere, 
oder nur ebenso intensive Wirtschaft geführt worden wäre, ist 
wohl zu bezweifeln. Sicher aber wäre daneben ein zahlreiches 
Tagelöhnerproletariat entstanden, welches dem Staate und der 
Gesellschaft gewiss noch grössere Nachtheile zu bringen droht, 
als die jetzt vorhandenen allerdings nicht in der besten Lage 
lebenden kleinen Landbesitzer. Alles dieses sind freilich Hypo
thesen, die aber wenigstens zeigen, dass sich die Dinge auch 
noch von einer andern Seite ansehen lassen, als gewöhnlich 
geschieht.

Sehr verschieden war dagegen die Lage der n ö r d l i c h e n ,
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besonders der an d er  E l b e ,  W e s e r  o d e r  am Me e r e  l i e 
g e n d e n  L a n d e s t  hei le.

In den sandigen Strichen dieser Gegend konnte von Anfang 
an nur eine dünne Bevölkerung sich niederlassen. Ein exten
siver Betrieb der Landwirthchsal't ist anfänglich hier so sehr durch 
die natürlichen Verhältnisse geboten, dass es geradezu unmög
lich ist, davon ahzmveichen. Dieser aber liefert bei wenig Arbeit 
einen verhällnissmässig reichlichen Ertrag. In den Marschgegen- 
den steht ein anderes natürliches Hinderniss dem Dichterwerden 
der Bevölkerung entgegen. So fruchtbar hier der Boden ist, so 
wenig ist doch der Aufenthalt auf ihm der Gesundheit der Men
schen zuträglich. Fieber und ähnliche Krankheiten herrschen hier 
viel mehr, als in andern Gegenden, so dass die mittlere Lebens
dauer beträchtlich unter die sonst gewöhnliche Zahl herabsinkt. 
Man will sogar behaupten, dass das Marschland wegen der star
kem Sterblichkeit nicht im Staude wäre, für sich nur eine sich 
gleichbleibende Bevölkerung zu erhalten, dass es daher eines 
beständigen Zuflusses von dem Geestlande her bedürfe.

Industrie war nur sehr wenig vorhanden, so dass auch durch 
sie kein stärkeres Anwachsen der Bevölkerung verursacht wer
den konnte. Dagegen bot die Nähe des Meeres da, wo im Ein
zelnen einmal überflüssige Arbeitskräfte sich fanden, einen leich
ten Abfluss dar. Von den ältesten Zeiten her sind aus jenen 
Gegenden Auswanderungen sehr häufig gewesen. Früher oft mas
senhafte kriegerische, jetzt vereinzelte friedliche. Auch die Schiff
fahrt giebl den im Landbau keine Beschäftigung Findenden eine 
gute Gelegenheit, ihren Unterhalt zu gewinnen, und führt dem 
Lande zugleich Kapitale von Aussen zu.

Die Nähe des Meeres und der grossen Ströme bot noch 
in anderer Beziehung der Landwirtschaft schon früh Vortheile. 
Sie eröflnete für den Ueberschuss der Ackerbauprodukte leichten 
und sicheren Absatz. Die Ausfuhr von Getreide, Vieh und t i e 
rischen Produkten aus jenen Gegenden nach England, Holland 
und dem skandinavischen Norden war schon seit längerer Zeit 
bedeutend und musste, da sie von Jahr zu Jahr ziemlich regel
mässig erfolgte, auf die Hebung der Landwirtschaft sehr gün
stig einwirken. Diese konnte sich zu viel grösserer Inlensivität
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erheben, als möglich gewesen, wenn sie blos auf den inländi
schen Verbrauch angewiesen gewesen wäre. Vor Allem war die
ses in den Marschgegenden der Fall, wo in Folge davon dann 
auch die Arbeitskräfte der dünnen Bevölkerung nicht völlig aus
reichen, und noch jetzt jährlich im Frühjahr eine Menge Tage
löhner aus den dichter bevölkerten südlichen Landestheilen, sowie 
aus Westplvalen einwandern, um die Bestellungs -  und Erntearbei
ten verrichten zu helfen.

Wenn zu diesen natürlichen Begünstigungen auch noch der wei
tere Umstand hinzutritt, dass in diesen Gegenden die an den Staat, 
die Grundherrn und die] Kirche zu leistenden Abgaben durch
schnittlich geringer waren, als in den südlichen Landestheilen, so 
wird die bessere Lage der Landwirtschaft, die grössere Wohlha
benheit der an Zahl weit schwächern Bevölkerung ihre hinreichende 
Erklärung finden. Man thut aber gewiss sehr Unrecht, wenn 
man in der hier öfter sich findenden Geschlossenheit des Grund
besitzes die alleinige, oder auch nur die Hauptursache der günsti
geren Zustände suchen will. Auch wo diese nicht vorhanden 
ist die Lage eine ähnliche.

In O st f r i e s l a n d  hat der Bauernstand die Freiheit seiner 
Person und seines Eigentums sich zu bewahren gewusst, und 
desshalb ist dort auch nie Geschlossenheit des Grundbesitzes durch 
äussern Zwang zur Geltung gekommen. Doch ist trotz der be
stehenden freien Theilbarkeit eine wirkliche Theilung oder Ab
trennung einzelner Theile bei einem gut eingerichteten Wirth- 
schaftsganzen dort sehr selten. Der nicht unter dem Druck der 
Feudallasten niedergebeugte Landmann ist einsichtig und vernünf- 1

1) Auf die grossen Güter fallen in dem Landdrosteibezirk Lüneburg nur 
11,5, Hannover nur 8,8, und Stade nur 8 °/o des Areals. Auf den Kopf der 
Bevölkerung kommen im Landdrosteibezirk Hannover 3,1, Stade 4,4 und 
Lüneburg 4,9 Morgen Acker- und Wiesenland. Die Grundsteuer ist vom 
Morgen in Hannover 4,6, in Stade 5 und in Lüneburg 3,5 ggr. Im Besitze 
der Domänen und Klosterkammer, des Vermögens der Gemeinden, Kirchen 
und Schulen und der Rittergüter befinden sich im Landdrosteibezirk Hanno
ver 12,6 % , Hildesheim 25 °/o, Lüneburg 11,9 °/o, Stade 10,8 °/o, Osna
brück 7,7 °/0 und Aurich 12 °/o der landwirthschaftlich benutzten Boden- 
flache. A. a. 0.
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tig genug, um die Nachtheile eines solchen Verfahrens zu ver
meiden. Auch wenn nicht schon durch testamentarische Verfü
gung über die Erbfolge Bestimmung getroffen worden ist, so 
kommt es doch zwischen den mehreren Erben immer zu einer 
Verständigung, wonach Einer den Hof ungetheilt übernimmt und 
den Uebrigen entsprechende Entschädigung leistet. Ostfriesland 
hat desshalb die Nachtheile von sich fern zu halten gewusst, 
die man sonst als mit der freien Theilbarkeit nolhwendig ver
bunden ansieht. Die Landwirtschaft ist dort in einem blühenden 
Zustande, und die Provinz ist einer der reichsten Theile nicht 
nur Hannovers, sondern des ganzen nördlichen Deutschlands.

Aehnliche Verhältnisse finden sich in den Marschen des Her
zogthums B r e m e n ,  wo gleichfalls freies Eigenthum und daher 
gesetzlich freie Theilbarkeit vorherrschend ist, aber dennoch wirk
liche Theilungen aus denselben Gründen seilen sind.

Wenn so einerseits die günstigere Lage der nördlichen Pro
vinzen keineswegs allein auf Rechnung der Geschlossenheit zu 
schreiben ist, so hat diese anderseits auch nicht immer die Uebel 
fern zu halten vermocht, zu deren Abwehr sie dienen sollte. 
Auch fiir diese Behauptung liefert eine Provinz des Königreichs 
Hannover einen schlagenden Beweis.

Das Fürstentum O s n a b r ü c k  hat bei sonstiger grosser 
Verschiedenheit insofern mit den Südprovinzen Aehnlichkeit, als 
auch hier schon früh eine zahlreiche Bevölkerung sich vorfand, 
die darauf angewiesen war, neben dei Landwirtschaft auch In
dustrie und Handel in stärkerem Verhältnisse zu betreiben, als 
dieses in den übrigen Provinzen der Fall war. Auch hier sind 
die in früheren Zeiten blühenden Gewerbe in neuerer Zeit sehr 
herunter gekommen. Die merkantile Lage ist ungefähr dieselbe 
wie die der Südprovinzen. Der Boden bietet gleichfalls gerade 
keine sehr günstigen \erhältnissc dar, und ebenso, wie dort, war 
er mit sehr bedeutenden Abgaben und Lasten belegt *). Die 1

1) Die Grundsteuer beträgt indessen im Fürstentum  Osnabrück durch-* 
schnittlich 4,4 ggr., auch ist hier am wenigsten Land im Besitze des Staats, 
der Korporationen und Rittergüter.
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Rechte des Grundherrn an der Person des Pflichtigen erhoben 
sich hier sogar bis zur Eigenbehürigkeit.

Ein wesentlicher Unterschied gegen die Südprovinzen besteht 
aber darin, dass hier allgemeine Geschlossenheit des Grundbesitzes 
geltend ist.

Hier also ist bei der übrigen Gleichheit oder Aehnlichkeit 
der Verhältnisse Gelegenheit gegeben, die Wirkungen der freien 
Theilbarkeit und der Geschlossenheit des Bodens mit einander zu 
vergleichen ').

Das Fürstenthum Osnabrück hat eine Bevölkerung von durch
schnittlich etwa 3600 Menschen auf der Quadratmeile. In den 
einzelnen Strecken ist diese aber sehr ungleich vertheilt. Wäh
rend in dem im fruchtbarsten Theile liegenden Amte Gronenberg 
über 6000 auf der Quadratmeile wohnen, leben darauf in dem 
mit sehr sandigem Boden versehenen Amte Fürstenau nicht voll 
2000 Seelen. Auf die Städte, Flecken und grossem Kirchdör
fer (die auch mehr städtische Industrie haben) kommt etwa 
lj6 der Gesammtbevölkerung, die übrigen 5/6 wohnen auf dem 
platten Lande.

Von dieser Landbevölkerung hat nun ungefähr nur V3 Grund
besitz, die übrigen ‘lk  sind besitzlose Tagelöhner, oder wie sie 
hier genannt werden H e u e r l e u t e .  Zwischen diesen beiden 
Klassen der Landbevölkerung besteht hier wie in andern west- 
phälischen Provinzen ein eigenlhümliches, bis in sehr frühe Zei
ten hinaufreichendes Verhällniss.

Die Bauerngüter (Colonate) haben eine, in den verschiede
nen Gegenden sehr von einander abweichende Grösse, sind aber 
durchschnittlich, da sie neben W eiden, Markentheilen, Waldung 
u. s. w. meist 50 bis 120 Morgen Ackerland haben, zu gross, 
als dass sie bei der jetzt nothwendigen Bestellungsweise von 
der Familie des Besitzers allein könnten bebaut werden. Um 
nun die nölhige Arbeitshülfe zu erhalten, geben die Bauern kleine 
Wohnungen mit einigen Morgen Land (die Heuer) an Tagelüh- 1

1) Vergl. Ueber die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthum 
Osnabrück u. s. w. von G. »L. W. F u n k e ,  Pastor zu Menslage. Biele
feld 1847.
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uerfamilien in Pacht. Diese Pachtbedingungen sind nun eigen
tümlicher Art. Für das Haus wird ein anscheinend niedriger 
Mietpreis nämlich etwa 6 Thlr. bezahlt, der aber doch hoch 
genug ist, wenn man den elenden Zustand dieser Hütten in An
schlag bringt. Der Pachtzins vom Lande beträgt 4 , 6 ja hier 
und da auch wohl bis zu 8 Thlr. vom Morgen, ein Preis, der 
in der That nicht niedrig genannt werden kann, zumal wenn 
man dabei in Anschlag bringt, dass der Bauer sich wohl hütet, 
bestes Land an die Heuerleule zu geben, ihnen vielmehr meist 
sein schlechteres oder entfernt liegendes zuweist. Die nöthigen 
Gespannarbeiten, als pflügen, eggen, einfahren u. s. w. werden 
dem Heuermann, da er selbst keine Zugthiere halten kann, von 
dem Verpächter verrichtet.

Dass hierbei nicht immer gerade auf die zweckmässigste 
Weise verfahren wird, lässt sich leicht denken. Wenn dem 
Bauern das Wetter zu ungünstig ist, um sein eigenes Feld zu 
bestellen, und er doch das Vieh nicht gern miissig stehen lassen 
will, dann muss der Heuermann es sich gefallen lassen, dass 
seine Aecker bestellt werden. Oft wird diese Arbeit auch vor
genommen, ohne dass jener nur Kenntniss davon erhält.

Der Heuermann ist dagegen verpflichtet, seinem Verpächter 
bei den Wirthschaftsarbeiten Hülfe zu leisten, sobald und so oft 
derselbe es verlangt. Dafür erhält er einen verhältnissmässig 
sehr geringen Tagelohn, nämlich durchschnittlich etwa 2 ggr. 
und die Kost; hier und da steigt der Lohn wohl bis auf 2^3 ggf* 
Gegen diesen geringen Lohnsatz steht, wie leicht einzusehen ist, 
die Begünstigung in gar keinem Verhältnisse, welche der Heuer
mann, wie oft behauptet wird, darin erhalten soll, dass er seine 
Wohnung unter dem eigentlichen Miethwerlhe bezahlt. Am übelsten 
wirkt bei diesen Diensten, denn die Natur solcher nimmt diese 
Arbeitshülle in Wirklichkeit an, der Umstand, dass der Heuer
mann verbunden ist , der Auflorderung des Bauern stets unbe
dingt Folge zu leisten. Mag er selbst die dringendste Beschäf
tigung in seiner eigenen Wirtschaft haben, er muss sie im Stich 
lassen, den daraus entspringenden Schaden tragen und bei seinem 
Bauern arbeiten. Und es ist nur zu gewöhnlich, dass dabei mit 
der grössten Rücksichtslosigkeit verfahren wird. Auf halbe Tage 

ZeiUchr. für SlaAtrw. 1851. 3t Heft. 37
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und noch kürzere Zeit werden die Heuerleute zur Arbeit bestellt 
und müssen darüber ihre eigenen Verrichtungen versäumen. Oder 
sie erhalten erst spät am Abend die Nachricht, dass sie zur 
Arbeit kommen sollen, nachdem sie schon andere Vorbereitungen 
für den folgenden Tag getroffen haben, die sie vielleicht gar 
nicht mehr ohne Nachtheil rückgängig machen können u. s. w.

Neben diesen Arbeiten im Tagelohn liegen dem Heuermanne 
aber noch andere ungemessene und unentgeltlich zu verrichtende 
Dienste ob. Diese waren früher meist Aequivalent für die von 
dem Bauern ihm zu leistende Arbeit, als Feldbestellung, Brod- 
backen u. s. w. Jetzt aber stehen die beiderseitigen Leistungen 
gewöhnlich in gar keinem gleichen Verhältnisse zu einander, oft 
sind sie sogar auf der einen Seite ganz verschwunden. Der 
Heuermann muss nach .wie vor seine Dienste dennoch leisten, seine 
Frau muss beim Waschen, Schlachten, bei der Flachsbereitung, 
bei der Gartenbereitung helfen, zu Hause ihre eigenen Geschäfte 
versäumen, oder ihre unmündigen Kinder ohne Wartung sich 
selbst überlassen.

Die Heuerhäuser, welche nicht selten je zwei Familien be
herbergen müssen, sind meist von der elendesten Beschaffenheit. 
Im Sommer und bei Tage bietet der in der Mitte gelegene Heerd- 
raum noch einen erträglichen Aufenthaltsort dar. Die Menschen 
müssen dort freilich mit dem Vieh (falls sie nämlich so glücklich 
sind, sich solches noch halten zu können) in der allervertrau
lichsten Nähe leben, allein sie haben doch hier noch einiger- 
maassen frische Luft. Gar ungesund sind dagegen die Schlaf
räume, Verschläge wie sie auf den Schiffen sich finden, und die 
sogenannten Wohnstuben. Der Fussboden besteht aus gestampfter 
Erde, ist also stets feucht. In Ermangelung eines Kellers müssen 
im Winter auch alle draussen sonst erfrierenden Lebensmittel, 
Kartoffeln u. s. w. hier in Fässern, Kisten aufbewahrt werden. 
Dazu kommt dann noch ein Webstuhl oder Spinnräder, die den 
Staub aufwirbeln. Wenn nun dabei nicht einmal die Möglichkeit 
vorhanden ist, durch ein zu öffnendes Fenster bisweilen frische 
Luft einzulassen, so wird man sich einen Begriff von der in 
diesen Räumen herrschenden Atmosphäre machen können. J)  1

1) Es könnte sein, dass der Zustand jetzt v i e l l e i c h t  in einzelnen
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Das Land, welches die Heuerleute erhalten, ist viel zu wenig-, 
als dass sie bei der dort üblichen Wirthschaft einen für ihren 
Unterhalt genügenden Ertrag davon gewinnen könnten. Meist 
sind sie kaum im Stande, das nöthige Brodkorn und die Haus- 
lialtskartoffeln zu ziehen. Während nun der Acker unaufhörlich 
mit zehrenden Früchten, oft in stetem Wechsel mit Kartoffeln 
und Roggen, vielleicht gar auch noch mit Flachs bestellt wird, 
erhält er nur eine höchst unzureichende Düngung, so dass er 
nothwendigerweise einen sehr spärlichen Ertrag liefern muss.

Die Gemeinheilstheilungen (liier Markentheilungen genannt), 
die anderwärts in der Regel einen so fördernden Einfluss auf 
die Landwirtschaft im Allgemeinen geübt haben, sind hier zu

Funkten sich gebessert hätte. St üve ,  dem die Gebrechen seines specietlen 
Heimathlandes sehr genau bekannt sind, erliess als Minister im Okt. 1848

Gesetz, welches einige der schreiendsten Mängel abzustellen bestimmt 
ist. Darnach soll:

der Heuermann nur dann zur Dienstleistung verpflichtet sein, wenn er 
Tags zuvor vor Sonnenuntergang bestellt ist. Ungemessene Dienste dürfen 
bei Strafe der Nichtigkeit bei neueinzugehenden oder zu verlängernden 
Heuerverträgen nicht ausbedungen werden. Der Heuermann kann von dem 
Verpächter verlangen, dass die Wohnung trocken ist und Wohnstube und 
Kammern gelüftet werden können.

Zur Regelung der Verhältnisse zwischen Grundbesitzern und Heuerleu
ten soll für jede Bauerschaft eine Kommission, zur Hälfte aus Grundbesitzern 
und zur Hälfte aus Heuerleuten bestehend, in der Art gebildet werden, dass 
die Grundbesitzer in derselben von Heuerleuten und umgekehrt gewählt wer
den. Diese Kommission soll als Schiedsgericht thätig sein, ausserdem eine 
Aufsicht über alle neu eingegangenen Heuerverträge führen. Sie soll ins
besondere darauf gehen, dass die cingegnngenen Bedingungen klar und deut
lich zu übersehen sind, dass die Bestimmungen hinsichtlich der Wohnung und 
Dienste befolgt werden, dass bei neu angelegten Heuern hinreichende Unter
haltsmittel für den Heuermann vorhanden sind u. s. w.

Dem Verf. ist unbekannt geblieben, ob diese gesetzlichen Bestimmungen 
bis jetzt eine erhebliche Wirkung gehabt haben. Sollte dieser gewiss sehr 
wünschenswerthe, aber leider noch sehr zweifelhafte Fall wirklich ein— 
getreten sein, so würde dieses dem Zweck vorstehender nach eigener 
Anschauung gemachter Schilderung des früher vorhandenen Zustandes keinen 
Eintrag thun, da es ja hier darauf ankommt, die Verhältnisse darzulegen, 
wie sie sich durch die Geschlossenheit des Grundbesitzes, oder wenigstens 
trotz derselben entwickelt haben.

37 *
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nächst den Heuerleuten im Ganzen sehr nachteilig gewesen. 
Früher trieben dieselben, obgleich sie juristisch nicht als anlheils- 
berechtigt erschienen, doch grossentheils ihr Vieh mit zu der in 
der Mark geübten Weide, sie holten sich auch dorther ihren Bedarf 
von Torf, Plaggen, Slreuzeug u. s. w. So konnten die meisten ein 
oder mehrere Stück Rindvieh, Schweine, Gänse halten und aus dein 
Erlös hiervon ihre baaren Geldausgaben bestreiten. Bei der jetzt 
fast überall vollzogenen Markentheilung haben die Heuerleute 
keinen Antheil erhalten und sind nun in doppelter Beziehung 
dabei benachteiligt. Die Bauern haben jetzt in der Regel das ihnen 
zu Privateigenthum zugewiesene Land in Aecker oder Wiesen 
verwandelt oder zu Wald angepflanzt, oder sie dulden wenigstens 
nicht mehr, dass die Heuerleute dasselbe noch ferner in der 
frühem Weise benutzen. Diese sind dadurch häufig gar nicht 
mehr im Stande Vieh zu halten, oder haben wenigstens die Zahl 
bis auf ein oder einige Stück verringern müssen ? die sie nun 
mit grosser Mühe nur zu erhalten vermögen. Dann ziehen die 
Kinder, die darüber der Schule vorenthalten werden, damit an 
den Wegen umher, und lassen es da eine kümmerliche Nahrung 
sich suchen. Durch den geschmälerten Viehstand und die daraus 
entspringende Verminderung des Düngers muss natürlich auf den 
Ackerbau ein schädlicher Einfluss geübt werden. Hierzu kommt 
noch der unmittelbare Verlust, welcher aus dem Entbehren der 
früher vom Vieh gezogenen Einnahmen entspringt.

Auf der andern Seite wurden trotz dieser Verluste die Ver
pflichtungen der Heuerleute noch drückender. Die durch die 
Markentheilung hervorgerufene Vergrösserung der bäuerlichen 
Wirlhschaften nämlich bewirkte, dass die unentgeltlich oder 
wenigstens nicht gegen den vollen Werth zu leistende Arbeitshülfe 
der Heuerleule sich vermehrte, diese also nun noch weniger 
Zeit behielten, in ihrer eigenen Wirlhschaft thätig zu sein und 
sich einen genügendem Lohn zu gewinnen.

Man wird vielleicht einwerfen, dass es in der Hand der 
Heuerleute stehe, die für sie ungünstigen Bedingungen zu ent
fernen, da sie ja einen freiwilligen Vertrag eingehen. Dieser 
Einwand ist aber ein sehr leicht zurückzuweisender. Es wird 
allerdings zwischen beiden Theilen gewöhnlich auf 4 Jahre ein
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solcher Heuervertrag abgeschlossen und jedesmal wieder erneuert. 
Allein die Bedingungen dieser Verträge stehen durch langjährigen 
Und allgemeinen Gebrauch so unveränderlich fest, dass an eine 
Abänderung derselben nicht leicht zu denken ist. In Wirklich
keit hat daher das Verhältniss vielmehr die Natur eines festen 
Dienstverhältnisses, als eines freiwilligen Vertrages angenommen. 
In manchen Gegenden sind Heuermannsfamilien in vielen Gene
rationen hinter einander in derselben Heuer gewesen. Bei der 
starken Conctirrenz sind sie auch gar nicht im Stande sich etwa 
günstigere Bedingungen zu erwirken. Sie müssen im Gegentheil 
meist froh sein, wenn sie nur in den allen belassen werden, 
wenn der Sohn seinem Vater darin folgen kann. Wollten sie 
nicht darauf eingehen, so würden sie schwerlich anderwärts 
bessere Bedingungen, vielleicht kaum überhaupt ein Unterkommen 
finden.

Die Eigenbehörigkeit, in welcher früher die Bauern selbst 
standen, hatte, so schlimm sie auch an sich war, wenigstens für 
die Heuerleute die günstige Wirkung, dass ihnen die Bauern 
dadurch näher gerückt waren. Jetzt aber sind die Bauern frei 
geworden, die Heuerleute in der wenigstens faktischen Unter- 
thänigkeit geblieben. Der Bauer ist jetzt ein oft strenger und 
stolzer Herr geworden. Der Gemeinsinn, der patriarchalische 
Geist, der früher noch beide Klassen vereinigte, ist verschwun
den. Das Geldinteresse ist jetzt das maassgebende, und dieses 
bis auf das Aeusserste zu verfolgen leider nur zu häufig das 
einzige Ziel der Bauern. So stehen sich beide Klassen einander 
fast feindlich gegenüber.

Bei dem wenigen Lande, welches die Heuerleute erhalten, 
reichte natürlich die landwirtschaftliche Beschäftigung nicht aus, 
um den nötigen Unterhalt für die Heuerleute zu gewähren, es 
musste zu verschiedenen Nebenarbeiten gegriffen werden.

Die Leinenindustrie war es besonders, welche dem grössten 
Theile der Heuerleute Beschäftigung und in früherer Zeit auch 
einen meist ausreichenden Gewinn gab. Seit dem Verfall der 
deutschen Leinenausfuhr haben die Verhältnisse aber eine sehr 
traurige Umgestaltung erfahren. Der Spinner- und Weberlohn 
ist jetzt auf einen so niedrigen Satz herabgesunken, dass er auch
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zur Bestreitung der nothwendigsten Bedürfnisse nicht mehr hin
reicht, oft kaum die gemachten haaren Auslagen deckt.

In einigen Gegenden, wo die Schafzucht bedeutender ist, 
werden grobe Wollzeuge verfertigt. Dieser Industriezweig ist 
zwar bis jetzt noch in etwas besserer Lage geblieben, allein 
auch bei ihm wird sich der Einfluss der Maschinenarbeit am 
Ende geltend machen, und auch er wird später wohl keinen 
ausreichenden Lohn mehr abwerfen.

Ein grosser Theil der kräftigen Männer geht ferner während 
der Frühlings- und Sommermonate nach Holland, Ostfriesland 
und andern Küstengegenden, um bei der Torfbereitung, der Feld
bestellung, beim Grasmähen Hülfe zu leisten. Diese sogenannten 
Hollandsgänger brachten früher je nachdem sie 2 oder 4 Monate 
abwesend waren, wohl 30 bis 100 holländische Gulden baares 
Geld als Arbeitslohn mit zurück. Jetzt aber ist auch diese Arbeit 
weniger lohnend geworden, 20 bis 40 Gulden ist jetzt wohl nur 
noch als der Durchschnitt anzunehmen. Dieses Geld musste aber 
durch die ungesundeste, sauerste Arbeit, und die grössten Ent
behrungen *) erworben werden, so dass Viele von den über
mässigen Anstrengungen sich schwere Krankheiten, oder einen 
frühen Tod zuzogen. Es wäre an sich nicht zu beklagen, wenn 
diese zeitweilige Auswanderung ganz aufhürte, da sie jetzt kaum 
noch einen die grossen Opfer ersetzenden Verdienst autbringt; 
allein leider fehlt es an Gelegenheit, die Arbeitskräfte in der 
Heimath zu beschäftigen.

Wenn die Verpächter (die Bauern, Colonen) unter solchen 
Umständen im Wohlstände lebten, so würde dieses Niemanden 
verwundei n können. Zu ihren Gunsten dienen ja alle die harten 
Bedingungen, welche auf den Heuerleuten lasten. In der That 
ist nun auch in der neuern Zeit, wo durch die Ablösung der 
bäuerlichen Lasten und die Markentheilungen den Colonen so grosse 
Vortheile erwachsen sind, die Lage der Mehrzahl eine ziemlich 
günstige geworden, aber dennoch keineswegs eine solche, dass 
ihre Wohlhabenheit im Verhältniss stünde zu den Opfern, welche 1

1) S. F u n k e  a. a. 0 . S. 24. Sie nähren sich kümmerlich von mitge
brachtem Yorrathe, schlafen Nachts auf Heuböden, oder unter freiem Him
mel u. s. w.
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ihretwegen von Seiten der besitzlosen Bevölkerung gebracht 
werden müssen.

Auch unter ihnen finden sich Viele, welche von Schulden 
gedrückt werden und nicht im Stande sind, ihre Wirtschaft auf 
dem entsprechenden Fusse zu erhalten. Die aber, welche in 
günstigem Verhältnissen leben, wissen oft nicht davon für ihre 
Wirtschaft den richtigen Gebrauch zu machen.

Das zu den Colonaten gehörige Land ist zu viel, als dass 
es von der Familie des Besitzers allein bestellt werden könnte; 
um die erforderliche Arbeitshülfe zu leisten, sind eben die Heuer
leute vorhanden, deren, je nach der Grösse seiner Wirtschaft, 
jeder Colon eine, zwei, aber auch bis zu fünf Familien hat. Nach 
dem oben Erörterten ist das Verhültniss der Heuerleute, in neuerer 
Zeit wenigstens, meistenteils fast ganz in die Natur eines Dienst
verhältnisses übergegangen. So wie der Bauer selten noch ein 
Interesse an der Lage seiner Heuerleute nimmt, so fühlen diese 
umgekehrt auch nur selten noch sich veranlasst, für den Vortheil 
ilu •es Herrn sich besonders zu bemühen. Sie leisten die ihnen 
obliegenden Verrichtungen wie es eben gehen will. Zwischen 
ihrer Arbeit und eigentlicher Frohnarbeit wird meist kein grosser 
Unterschied sein. Der blosse Taglöhner, welcher einen seiner 
Leistung entsprechenden Lohn erhält, vielleicht für Stücklohn 
arbeitet, wird viel besser arbeiten, als solche Heuerleute, die 
nur mit Widerstreben die ihnen obliegende Leistung erfüllen. 
Das muss natürlich schon auf den Gang und den Ertrag der 
Wirtschaft einen nicht unbedeutenden Einfluss ausüben.

Eine weit tiefer gehende Wirkung übt aber ein anderer 
Umstand. Sowie das ganze Verhältniss der Geschlossenheit auf 
das Princip einer möglichsten Stabilität gegründet ist, so macht 
sich dieses namentlich auch in der Betriebsführung geltend. In 
der Regel wirtschaftet der Bauer genau eben so, wie es schon 
sein Vater und Grossvater g e ta n  haben. Verbesserungen, so 
sehr ihr Vortheil, ja ihre Notwendigkeit auch auf der Hand 
liegen, finden nur sehr schwer Eingang. Erst in neuerer Zeit 
ist in einzelnen Gegenden durch die von den landwirtschaftli
chen Vereinen ausgehende Anregung ein merklicher Anfang zum 
Fortschritt gemacht worden.
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In andern Gewerben und auch bei der Landwirtschaft, wo 
freie Verfügung möglich ist, übernimmt das Geschäft des Vaters 
derjenige unter den Söhnen, welcher vermöge seiner Fähigkeiten 
und Neigungen zu dem Betriebe desselben am besten geeignet 
ist. Entweder verfügt der Vater schon bei Lebzeiten zu dessen 
Gunsten, oder nach dessen Tode wird bei einer freien Einigung 
unter den Erben doch das Geschäft an ihn übergehen, weil er 
vermöge seiner vorzüglichem Qualifikation dasselbe mit dem 
grössten Vortheile zu betreiben, also auch zu dem höchsten 
Satze anzunehmen vermag. Demnach muss er denn auch auf 
seinen künftigen Betrieb alle Mühe und allen Fleiss verwenden.

Bei den geschlossenen Bauerngütern ist es dagegen vermöge 
des eigenthümlichen damit verbundenen Erbrechts schon von 
vornherein bestimmt, welcher unter den Söhnen demnächst das 
Gut zu bewirthschaflen habe. Nicht die Fähigkeit, sondern der 
Zufall der Geburt entscheidet. Nur im Falle einer zu grell her
vortretenden Unfähigkeit wird wohl einmal eine Ausnahme ge
macht.

Diese A n e r b e n  nun werden meist von früher Jugend an 
schon bevorzugt und verwöhnt. Für die Ausbildung zu ihrem 
demnächstigen Berufe geschieht aber nichts. Sie bleiben im 
väterlichen Hause und leben gewöhnlich schon von Kindesbeinen 
auf in sorgloser Behaglichkeit. In vielen Gegenden pflegen sie 
sich sogar der allgemeinen Militärpflicht durch Kauf eines Stell
vertreters zu entziehen.

In allen andern Gewerben und auch bei dem Grossbetriebe 
der Landwirtschaft ist es Regel, dass die jungen Leute sich für 
ihren Beruf durch eine Lehrzeit oder einen spätem Aufenthalt 
bei einem fremden tüchtigen Lehrherrn ausbilden. Durch das 
Bekanntwerden mit fremden Einrichtungen wird der bedeutendste 
Antrieb zum eigenen Nachdenken und zum Fortschritte gegeben. 
Auch bei den grossem Bauerngütern wäre dringend nöthig, dass 
die Bewirtschafter derselben sich soviel wirtschaftliche Kennt
nisse verschafften, als zu einem nicht blos an dem Herkommen 
klebenden Betriebe erforderlich ist. Auch sie müssten eine Zeit 
lang auf einem fremden Gute sich aufhalten, wie es doch auch 
die Söhne yon grossen Gutsbesitzern und Pächtern, welche der
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einst die Landwirtschaft zu betreiben gedenken, ihrer Ausbil
dung wegen thun. Allein daran ist bei den Bauernsöhnen nicht 
zu denken. Es würde gegen die eigentümlichen bäuerlichen 
Begriffe von Standesehre verstossen, wenn ein Anerbe auf einem 
fremden Gute in einer Art Dienslverhältniss stände. So bleibt 
er zu Hause, hört und sieht nichts Neues und Fremdes und führt 
dereinst die Wirtschaft im alten Gange fort.

Bei dem bedeutenden Vorzüge, welchen das Erbrecht ihm 
vor seinen Miterben einräurnt, wird er, solange die wirtschaft
lichen Verhältnisse des Hofes günstige sind, sich meist in einer 
ziemlich behaglichen Lage befinden, so dass er ohne besondere 
Anstrengung sein Auskommen hat. Es fehlt ihm also auch von 
dieser Seile her der Antrieb zur Verbesserung seiner Wirtschaft.

So findet sich denn die Landwirtschaft im Fürstentum 
Osnabrück im Allgemeinen in einer Lage, die keineswegs den 
Anforderungen entspricht, welche man der Dichtigkeit der Be
völkerung halber insbesondere an sie zu machen berechtigt ist. Ein 
altes fehlerhaftes Wirtschaftssystem, eine Art Vierfelderwirtschaft, 
bei der zwei Winterfrüchte hinter einander folgen, ist noch sehr 
gebräuchlich, in manchen Gegenden wird sogar Roggen jedes 
Jahr wieder auf demselben Boden gebaut. Wiesenkultur und 
Wässerungsanlagen, Grünfutterbau, Stallfülterung haben noch bei 
weitem nicht die Anwendung gefunden, welche man den Ver
hältnissen nach mit Notwendigkeit verlangen sollte. Die fehler
haften Zustände lassen sich auf die zwei Hauptgebrechen zurück
führen: die Felder der Colonen werden, weil für die jetzigen 
Culturverhältnisse zu umfangreich, nicht intensiv genug bew irt
schaftet, die den Heuerleuten überlassenen Parzellen sind zu klein, 
als dass auf ihnen eine gehörige Wirthschaft geführt werden 
könnte und leiden desshalb durch Düngermangel und schlechte 
Bestellung. Die meisten der sonst mit der sogenannten Zwerg- 
wirthschaft verbundenen Fehler finden sich hier wieder.

Fragt man nach dem Hauptgründe dieser mangelhaften Ver
hältnisse, so kann er eben in nichts Anderem, als in der be
stehenden Geschlossenheit der Bauerngüter gefunden werden. 
Ohne diese Einrichtung würden sich nicht die Bauerngüter in 
einer der jetzigen Bevölkerungsdichtigkeit nicht mehr entsprechen
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den Grösse erhalten haben, es würden aber anderseits auch nicht 
jene Absplisse, die Heuermannsvvirthschaften mit ihren kümmer
lichen Einrichtungen in solcher Menge sich gebildet haben. Ja man 
kann wohl sagen, es würde auch die Bevölkerung nicht so stark, 
wenigstens die Zahl der Besitzlosen nicht so überwiegend ge
worden sein. Denn es ist eine allgemeine Erfahrung, dass gerade 
unter der besitzlosen Bevölkerung die Zunahme am bedeutendsten 
ist. Der, welcher auch nur einiges Vermögen besitzt, schreitet nicht 
leicht zu einer Ehe, bevor er nicht die ziemlich feste Gewissheit 
hat, eine Familie ernähren zu können. Der Besitzlose, wenn er 
doch einmal darauf verzichten muss, sich eine durch Vermögens
besitz gesicherte Lage zu erringen, ist geneigt, viel früher und 
oft mit dem grössten Leichtsinne eine Ehe einzugehen, wro nicht 
von Seiten des Staats oder der Gemeinde Hindernisse entgegen
gestellt werden. Es ist ja nur zu natürlich, dass der, welcher 
auf sonstige Glücksgüter verzichten muss, wenigstens die für 
ihn erreichbaren Freuden des Familienlebens sich nicht versagen 
will. Wo nun eine so leichte Gelegenheit geboten wurde, sich 
einen Hausstand zu begründen, als im Osnabrück’schen der Fall 
war, so lange sich der Staat und die Gemeinde um die Nieder
lassung von Heuerleuten nicht kümmerten, da musste nothwendig 
die Zahl dieser alsbald gegen die der Grundbesitzenden über
wiegend werden. Vermehrt wurde der Reiz noch dadurch, dass 
früher, wo der Betrieb der landwirtschaftlichen Nebengewerbe 
noch lohnender war, in der That die Lage der Heuerleute eine 
gesichertere schien.

Vergleicht man nun die Zustände der beiden hannover’schen 
Landestheile mit einander, so wird man gewiss nicht läugnen, 
dass die Lage der Südprovinzen gegen die des Fürstentums 
Osnabrück gehalten, immer noch eine bessere genannt werden 
muss. Wenn man also meint, die in dem erstgenannten Landes
theile herrschende freie Theilbarkeit habe dort die misslichen 
Zustände hauptsächlich hervorgerufen, so zeigt eben das Beispiel 
der letztem Provinz, wie unter sonst gleichen äussern Einflüssen 
trotz der bestehenden Geschlossenheit des Grundbesitzes mindestens 
eben so traurige Verhältnisse sich entwickelt haben. Ja man könnte 
wohl veranlasst werden zu glauben, dass bei bestandener freier
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Theilbarkeit die jetzt dort vorhandenen Uebelstände sich vielleicht 
nicht zu solcher Höhe ausgebildet hätten. Es würde immer auf 
den Ackerbau das Hauptgewicht gelegt worden sein. Das so 
unsichere Nebengewerbe wäre nicht als das Hauptunterhaltsmittel 
der Heuermannsfamilien angesehen worden; wenn aber ver
mittelst desselben sich irgendwo ein, wenn auch nur kleines 
Kapital gesammelt hätte, so würde dasselbe wahrscheinlich als
bald in Grundstücken angelegt worden und so vor der Wieder
aufzehrung gesichert worden sein. Denn die Landbewohner haben 
für die Landwirtschaft und den Grundbesitz eine so überwiegende 
Vorliebe, dass sie, wo die Gelegenheit dazu durch die freie 
Theilbarkeit gegeben ist, am liebsten für ihre Ersparnisse sich 
Land erwerben.

Im schlimmsten Falle würden sich bei freier Theilbarkeit im 
Osnabriick’schen also ähnliche Zustände, wie die der Südprovinzen 
entwickelt haben. Dann wäre aber die Lage insofern immer 
noch eine günstigere, als die Möglichkeit einer Verbesserung 
näher liegen würde. Wo der Grundbesitz zu sehr zersplittert ist, 
da kann bei dem ernsten Willen der Bevölkerung durch Anwendung 
der auf Hebung des landwirtschaftlichen Betriebs gerichteten 
Mittel nach und nach Abhülfe geschafft werden. Die Wirtschaft 
muss nach und nach intensiver werden, bis sie zuletzt für die 
Bevölkerungsverhältnisse entsprechend ist. Zugleich muss von 
Seiten des Staats dafür Sorge getragen werden, dass die auf die 
zu starke Zersplitterung des Bodens und die zu schnelle Volks- 
vermehrung wirkenden Ursachen abgestellt werden.

Bei der jetzigen Lage ist es aber im Osnabriick’sehen sehr 
schwer, ja fast unmöglich, einen bessern Zustand herbeizuführen. 
Zu Heilung des Uebels wäre die Grundbedingung, dass man der 
grossen Menge der Besitzlosen wenigstens die Möglichkeit ver
schallen müsste, durch eigene Anstrengung zu Besitz zu gelan
gen , da natürlich nicht davon die Rede sein kann, dass etwa 
der Staat ihnen unmittelbar Eigenthum schenkte. Solange aber 
die Geschlossenheit der Colonate bestehen bleibt, lässt sich auch 
nicht wold absehen, wie sich eine bessere Organisation der 
Heuermannswirthschaften in der Art herbeiführen Hesse, dass diese 
hinlänglich Land erhielten, um einen ordentlichen Betrieb führen,
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ein reichlicheres Auskommen sich verschaffen und endlicli selbst 
Ersparnisse machen zu können. Statt der gesunkenen Nebenbe
schäftigungen andere mehr lohnende einzuführen, dürfte kaum 
auszuführen sein. So scheint in der That Auswanderung in gross
artigem Massstabe, ebenso wie in Irland, zuletzt nur als Radikal
kur übrig zu bleiben.

Die Geschlossenheit des Grundbesitzes konnte also doch auch 
in der Vergangenheit nicht immer vor den Uebelständen bewahren,
• gegen welche sie allerdings in vielen Fällen erfolgreichen Schutz 
gewährt hat.

Wendet man aber nun den Blick auf die Gegenwart, so 
werden sich die bäuerlichen Verhältnisse in einer ganz andern 
Lage zeigen, als die war, in welcher die Geschlossenheit wenig
stens vor einer gänzlichen Zerrüttung der Wirthschaftsverhällnisse 
häufig Schutz verlieh.

Die Tendenz, den Grundbesitz und seinen Bebauer von den 
feudalen Lasten und Diensten frei zu machen, ist in den meisten 
Gegenden Deutschlands ihrer Verwirklichung schon eine bedeu
tende Strecke entgegengerückt. Und dieses Ziel wird erreicht 
werden, mag auch von Zeit zu Zeit einmal ein Stillstand, ja viel
leicht ein augenblicklicher Rückschritt eintreten. Dem Bauern
stände sind durch die Verfassungen die wichtigsten politischen 
Rechte ertheilt, er ist also für mündig und frei erklärt worden. 
Damit muss dann aber nothwendig Hand in Hand gehen, dass 
man ihn auch aus der Vormundschaft entlässt, welche bisher noch 
das Gesetz, die Behörden oder Grundherren über ihn hinsichtlich 
seiner Wirthschaftsführung und Vermögensverwaltung ausübten. 
Er muss nun als befähigt angesehen werden, das, was ihm und 
den Seinen in wirtschaftlicher Beziehung nützlich und nothwendig 
ist, von selbst zu erkennen und zu ergreifen. Der Staat hat nur 
dann noch das Recht hier einzuschreiten, wenn der richtig er
kannte Vortheil des Einzelnen mit den Interessen der Gesammt- 
heit in Widerspruch gerathen, wenn die Verfolgung des Privat- 
vorlheils zum allgemeinen Nachteil gereichen würde. Unter 
dem Vorwände der den Privaten mangelnden Intelligenz darf er 
nun nicht mehr in deren Wirtschaftskreis eingreifen. Es ist 
allerdings ganz richtig, dass bei Einzelnen noch fortwährend ein
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Mangel der erforderlichen Einsicht vorhanden sein wird. Allein 
besetze und allgemeine Verwaltungsmaximen können sich nicht 
an die Ausnahmen, sondern müssen sich an die Regel halten. 
Sobald die Mehrzahl im Stande ist, von der Freiheit den rich
tigen Gebrauch zu machen, muss ihr dieselbe werden, ohne 
Rücksicht auf den Missbrauch der bei Einzelnen noch vielleicht 
statlfinden wird. Dagegen mag auf andere Weise Vorsorge ge-f 
trollen werden.

Von den vielen Einwürfen, die gegen die freie Theilbarkeit 
erhoben werden, mögen hier nur diejenigen näher in Betrach
tung gezogen werden, welche sich auf die Behauptung stützen, 
dass die Einsicht und Sorgfalt des Einzelnen nicht ausreiche, um 
die aus diesem Zustande hervorgehenden Uebel fern zu halten.

Dahin gehört vor Allem der immer vorgebrachte Einwand, 
dass aus dem natürlichen Erbgange schon fast mit Nothwendig- 
keit die stärkste Zersplitterung des Grundbesitzes erfolgen müsse. 
Ein Bauer, sagt man, hat ein Gut von 64 Morgen Land, in die 
sich nach seinem Tode seine 4 Söhne theilen. Hat nun von 
diesen jeder wieder 4 Kinder und es erfolgt abermalige Theilung, 
so erhält in dieser Generation ein jedes nur 4 Morgen, worauf 
natürlich nur eine elende Wirtschaft geführt werden kann.

Diese Beweisführung ist aber eine gänzlich falsche. Die 
Statistik zeigt, dass die Vermehrung der Bevölkerung durchaus 
nicht nach diesem Massstabe erfolgt, ln einem ganzen Lande 
steigt die Bevölkerung innerhalb einer Generation ungefähr nur 
um V4 bis ‘/3. Von diesem Zuwachse geht aber immer ein ver- 
hältnissmässig weit stärkerer Theil dem Industriebetriebe zu, viel 
weniger der Landwirtschaft. Die Zahl der mit der Landwirt
schaft beschäftigten Familien hat sich also nach Ablauf einer 
Generation noch nicht einmal völlig um lU oder V3 vermehrt, 
nur um eben soviel würde also höchstens die Zahl der einzelnen 
Güter gestiegen sein können. Wenn in einer einzelnen Familie: 
über den allgemeinen Durchschnitt hinaus die Nachkommenschaft 
zahlreicher geworden ist, so wird dieses durch andere Familien 
wieder ausgeglichen, in denen weniger, oder gar keine Kinder 
vorhanden sind. Sowie die in Folge der verschiedenen Kinder
zahl bei den Erbschaften hervorgegangenen Unterschiede in den
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VermÖgensbesländen sich später durch Heirathen, durch grössere 
oder geringere Thätigkeit lind dergleichen ziemlich wieder auszu
gleichen pflegen, so würde auch die Vertheilung des Grundbesitzes 
bei völlig freier Theilbarkeit meist dem allgemeinen Durchschnitts- 
Verhältnisse entsprechen. Nun ist aber bei dieser Beweisrührung 
noch von der durchaus unrichtigen Annahme ausgegangen, dass 
bei einem jeden Erbfalle die Grundstücke immer in Wirklichkeit 
getheilt würden. Nimmt man diese Voraussetzung als unrichtig 
hinweg, so entbehrt der ganze Beweis ohnehin einer jeden 
Grundlage.

Nicht viel besser steht es mit dein andern Einwande, dass 
die Zerstückelung der grossem Güter, wo ihr keine gesetzlichen 
Hindernisse entgegentreten, gar häufig Gegenstand einer sehr 
lohnenden Privatindustrie sein werde. Die Erfahrung hat gelehrt, 
dass die Gefahren, welche man von der sogenannten Hofmetzgerei 
befürchtete, sehr übertrieben worden sind. Eine Zerstückelung 
ist ja nach dem früher Erörterten nur dann von volkswirtschaft
lichen Nachtheilen begleitet, wenn die einzelnen Parzellen so 
klein werden, dass sie keine gehörige Wirtschaftsführung mehr 
zulassen. Für den Unternehmer einer solchen Operation wird 
natürlich dieselbe nur dann V orteil abwerfen, wenn er für die 
einzelnen Parzellen einen höhern Preis erhält, als er bekäme, 
wenn er das ganze Gut zusammen verkaufte. Ist der höhere 
Preis der einzelnen Stücke dadurch verursacht, dass sie wirklich 
als solche einen höhern Reinertrag abwerfen, sei es, indem sie 
selbstständig bewirtschaftet werden, sei es, indem sie zur bessern 
Arrondirung anderer schon vorhandenen Wirtschaften dienen, 
so ist mit dieser Zerstückelung auch ein Gewinn für die Ge- 
sammtheit verknüpft. Es bleibt also nur der Fall zu beachten 
übrig, dass die einzelnen Stücke zu einem den wahren Nutz
werth übersteigenden Preise verkauft würden. Diess könnte 
z. B. desshalb statlfinden, weil eine zu zahlreiche Landbevölke
rung vorhanden wäre, welche begierig nach einer jeden gebotenen 
Gelegenheit grifle, sich Grundstücke zu erwerben, an deren Be
stellung sie doch wenigstens ihre sonst gar nicht verwendbaren 
Arbeitskräfte nutzbar machen könnte. Wo aber einmal solche 
volkswirtschaftlichen Uebelstände vorhanden sind, da wird auch
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die Geschlossenheit den gefürchteten Schaden keineswegs ab
zuwehren im Stande sein. In der Regel wird da, wo sonst 
strenge Geschlossenheit herrscht, doch die Ausnahme gemacht, 
dass eine Zerstückelung mit Genehmigung der Staatsbehörden in 
besondern Fällen zulässig ist. Eine solche Erlaubniss wissen sich 
nun schlaue Spekulanten wohl zu verschaffen, während sie zu 
erlangen dem schlichten Landmanne wegen der damit verknüpften 
Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten oft äusserst schwer, ja selbst 
unmöglich wird, mögen auch bei ihm die Gründe, welche eine 
Zertheilung räthlich machen würden, offen vorliegen. In einem 
solchen Falle nun wird der Gewinn des Güterspekulanlen ein 
noch sichrerer sein, indem es auf seiner Seite an aller Concurrenz 
fehlt, auf der andern aber diese um so stärker ist.

Ausserdem aber bleibt ja auch immer noch der Ausweg 
übrig, dass die Güter nicht parzellenweise verkauft, sondern so 
verpachtet werden. Und hierbei ist denn einerseits der Gewinn 
des Verpächters noch höher, der allgemeine Nachtheil noch be
deutender. Denn eine Wirthschaft, welche auf wenigen Morgen 
e r p a c h te te n  Landes geführt wird, muss notwendig noch kläg
lichere Resultate liefern, als wenn der Grund und Boden freies 
Eigenthum wäre. Das schlagendste Beispiel eines solchen Zu
standes bietet Irland dar. Freilich hat man häufig die Agrar
verhältnisse dieses Landes angeführt, um sie als Beispiel von der 
Schädlichkeit der freien Theilbarkeit zu gebrauchen; während 
umgekekrt gerade aus der Geschlossenheit der dort befindlichen 
grossen Adelsmajorale sich das verderbliche Pachtsystem und die 
elende Zwergwirthschaft entwickelt hat. Aber auch das oben 
geschilderte Verhältniss der Heuerleute im Osnabrück’schen kann 
als Beispiel dienen.

Uebrigens wrird es in vielen Fällen doch immer eine be
strittene Frage bleiben, ob eine vorgenommene Zerstückelung 
selbst unter das Arbeitsminimum herab stets als ein volkswirt
schaftliches Uebel anzusehen sei. Wenn nun die dadurch zur 
Beschäftigung gelangten Arbeitskräfte sonst wirklich gar keine 
Anwendung hätten finden können? Oder wenn es vielleicht 
schon nach kürzerer Zeit gelingt, dem Betriebe der einzelnen 
Wirtschaften eine solche Intensivität zu geben, dass nun alle
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Arbeitskräfte eine rationelle und lohnende Anwendung finden? 
Es leuchtet ein, dass dieses Fragen sind, deren Bejahung oder 
Verneinung von vornherein sehr schwierig, und oft unmöglich 
sein wird.

Der sonst oft erhobene Einwand, dass bei freier Theilbarkeit 
ein leichtsinniger Besitzer ein Stück Land nach dem andern ver
kaufen und so seine Wirlhschaft allmählig ganz ruiniren könne, 
und ähnliche Vorwürfe gehören einer Zeit an, wo die Stellung 
des Bauernstandes noch eine solche war, dass man eine Bevor
mundung desselben für nöthig hielt. Nachdem aber derselbe 
einmal für mündig erklärt worden ist, hat der Staat ebensoviel 
Veranlassung und Recht zu einer gegen den Ruin des Bauern 
gerichteten Vorsorge, als wenn er es sich etwa wollte angelegen 
sein lassen, dagegen Maassregeln zu treffen, dass nicht auch der 
Handwerker, Fabrikant, Kaufmann durch leichtsinnige Unterneh
mungen ihre Gewerbe zu Grunde richteten.

Die aus der freien Theilbarkeit für den einzelnen Landwirth 
hervorgehenden Vortheile sind so oft dargelegt worden, dass es 
genügen wird, jenen Einwänden gegenüber, nur kurz darauf 
hinzudeuten.

Die Möglichkeit, auch einzelne Grundstücke zu erwerben, 
giebt Jedem Gelegenheit, seine Wirlhschaft zweckmässig und 
seinen besondern Verhältnissen entsprechend einzurichten. Er 
kann einzelne für ihn schlecht gelegene Grundstücke veräussern, 
und dafür solche erwerben, durch welche seine Ländereien besser 
arrondirt werden, oder die ihm sonstige Vortheile bieten. Er 
kann, wenn sein Vermögen sich mehrt, seine Kapitale in der 
für ihn meist zweckmässigsten Form anlegen, indem er sie zur 
Ausdehnung seines Betriebes benutzt. Hat er umgekehrt Schul
den, so ist oft das beste Mittel sich davon zu befreien für ihn 
das, dass er einzelne Grundstücke, die vielleicht für ihn gerade 
doch einen geringem wirtschaftlichen Werth haben, veräussert. 
Bleibt ihm dennoch immer ein seinen Arbeitskräften genügendes 
Areal zurück, so wird er sich nach der Veräusserung jedenfalls 
besser stehen, als wenn er sich mit der auf dem ganzen Gute 
ruhenden Schuldenlast hinschleppte.

Vorzügliche Wichtigkeit muss ferner dem Umstande beigelegt
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werden, dass bei der freien Theilbarkeit allein die Landwirtschaft 
sich so gestalten kann, wie die Bevölkerungs-  und Handelsver
hältnisse es erfordern. Sobald der landwirtschaftliche Betrieb 
zu einer hohem Stufe gelangt ist, der Bau von Handelsgewächsen 
eine grössere Bedeutung gewinnt, wird es durchaus notwendig, 
dass der Wirtschafter mit seinem Besitze ganz frei schalten 
könne, es dürfen ihm nicht die Schranken eines todten Gesetzes, 
oder das Belieben einer Staatsbehörde in seinen Unternehmungen 
entgegehstehen.

Die Untersuchung der in Wirklichkeit sich vorfindenden Ver
hältnisse hat gezeigt, dass die Geschlossenheit die beabsichtigten 
Zwecke nicht immer zu erreichen vermochte. Es lässt sich nun 
leicht vom theoretischen Standpunkte darthun, warum diess nicht 
anders sein kann.

Zwei Ziele sind es vorzüglich, auf welche durch die Ge
schlossenheit des Grundbesitzes hingearbeitet werden soll: die 
Herstellung einer guten Organisation der Landwirtschaft und die 
Verhinderung des zu starken Anwachsens der Bevölkerung. Es 
möge also hier eine kurze Untersuchung darüber angestellt wer
den, ob die Geschlossenheit im Stande sei, diese Aufgaben zu 
lösen.

Vor Allem müsste dabei vorausgesetzt werden können, dass 
die Verteilung des Grundbesitzes, welche durch die Geschlossen
heit fixirt werden soll, eine durchaus zweckmässige wäre. Das 
ist aber in Wirklichkeit keineswegs der Fall., Die Erfahrung 
zeigt, dass in den Gegenden, wo Geschlossenheit besteht, die 
Güter häufig zu gross, oder zu klein, oder schlecht arrondirt 
sind, oder dass ein unrichtiges Verhältniss zwischen Acker und 
Grasland, oder den verschiedenen Bodenarten besieht, Missver
hältnisse, die bei der Einwirkung des freien Verkehrs allmählig 
durch die Bemühungen intelligenter Besitzer ausgeglichen werden 
könnten, die aber nun durch die Geschlossenheit verewigt werden. 
Allein wenn auch z. B. durch eine allgemeine Verkoppelung oder 
selbst eine neue Ackervertheilung irgendwo eine allen Anforde
rungen genügende Organisation der einzelnen Wirtschaften her
gestellt wäre, so würde es doch nicht räthlich sein, selbst diese 
unbedingt zu fixiren. Die Landwirtschaft ist in ihrer Betriebs- 
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weise, in dem Ziele, worauf sie vorzüglich hinarbeiten muss, 
Veränderungen unterworfen, die um so bedeutender sind, je 
grösser die Bevölkerung eines Landes, je rascher der Verkehr, 
und je mannigfaltiger die Handelsbeziehungen desselben zu andern 
Ländern sind. Schon früher ist gezeigt, wie das nothwendige 
Fortschreiten zu grösserer Intensivität allmählig ein Kleinerwerden 
der einzelnen Güter verlangt.

Und dabei gewährt die Geschlossenheit doch keineswegs 
unbedingten Schutz gegen die Entstehung von sogenannten Zwerg- 
wirihschaften. Die Einzelverpachtung ist ja durch sie nicht aus
geschlossen. Welche wirtschaftlichen Zustände aber diese her
vorruft, ist an dem Beispiele der irischen und der oben bespro
chenen osnabrück’schen Landwirtschaft zu ersehen. So wird 
also die Geschlossenheit einerseits der Vornahme einer Menge 
nützlicher, ja notwendiger Umgestaltungen der äussern Form 
der Ackergüter entgegentreten, dabei aber das grösste Uebel, 
auf dessen Beseitigung sie berechnet ist, keineswegs immer fern 
zu halten im Stande sein.

Aehnlich verhält es sich mit dem andern Ziele, zu dessen 
Erreichung man die Geschlossenheit als ein sehr dienliches Mittel 
rühmt. Es mag hier die Frage unerörtert bleiben, ob es unbe
dingt notwendig ist, dass der Staat in den schon dichter be
völkerten Ländern einer zu raschen Vermehrung der Volkszahl 
unmittelbar entgegenarbeite. Allein für den Fall, dass man sich 
für diese Ansicht entschiede, wird man doch noch zu andern 
Mitteln greifen müssen, wenn dieser Zweck wirklich immer er
füllt werden soll. Durch die Geschlossenheit des Grundbesitzes 
wird die Zahl der Ehen unter der Landbevölkerung nur so lange 
gemindert und das Anwachsen der Volkszahl gehemmt, als die 
Sitte dem Zwange des Gesetzes zu Hülfe kommt. Bleiben die 
nicht beerbten Söhne nicht ehelos, oder ist schon eine starke 
besitzlose Bevölkerung vorhanden, so wird gerade die entgegen
gesetzte Wirkung sich kund geben. Wie schon oben bei Be
sprechung der Verhältnisse der Heuerleute im Osnabrück’schen er
wähnt wurde, ist es gerade die besitzlose Bevölkerung, welche am' 
stärksten sich zu vermehren pflegt. Und diess ist doch gerade der 
Zuwachs, welcher dem Staate am wenigsten erwünscht sein kann.
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Um aber das Institut der Geschlossenheit gehörig zu würdi
gen, ist es auch erforderlich, einmal die Lage der Dinge in das 
Auge zu fassen, wenn wirklich der eben genannte Zweck noch 
erreicht wird. Hier also bleiben die nicht beerbten Söhne, welche 
nicht zufällig ein anderes Unterkommen finden, unverehlicht auf 
dem Hofe. Ihr Loos ist, wenn sie vielleicht auch materiell nicht 
ungünstig gestellt sind, gewiss immer ein beklagenswerthes. 
Werden sie aber erst alt und arbeitsunfähig, und ist der Hof 
etwa auch schon in den Besitz der folgenden Generation über
gegangen, so ist selbst ihre äussere Lage nicht selten eine be
dauernswürdige. Darum ist es sicherlich nicht zu verwundern, wenn 
es dahin kommt, dass die Eltern die Geburt eines zweiten Sohnes 
meist schon für ein trauriges Ereigniss ansehen, und viele Kinder 
zu haben für ein Unglück und eine Schande gilt. *) Welche 
Mittel angewendet werden mögen, um diesem zu entgehen, und 
welche Zustände des Familienlebens daraus entspringen, das mag 
hier unerörtert bleiben.

Im Innern der Familie muss die bedeutende Bevorzugung, 
welche dem einen Sohne vor seinen übrigen Geschwistern, wenn 
mehr vorhanden sind, zu Theil wird, mannigfache Veranlassung 
zu Neid und Zwist abgeben und den Familienfrieden stören.

Nicht anders ist es in dem Gemeindeleben. Wo Geschlossen
heit des Grundbesitzes besteht, bilden sich auch zwei geschlossene 
Kasten 1 2) , die der Grundbesitzer und die der Nichtgrundbesifzen-

1) Im Meppen'sehen wurde im Jahre 1846 dem Verfasser ein Dorf ge
nannt, in welchem alle Familien mit Ausnahme einer einzigen nur je e i nen  
Sohn haben sollten.

2) Von dem Kastengeist, welcher da sich bildet, wo die Geschlossenheit 
noch in voller Strenge aufrecht erhalten ist, Hessen sich sehr starke Schilde
rungen entwerfen. Eine Ileirath zwischen den Kindern von Bauern (Grund
besitzern) und Heuerleuten gilt als eine auf das Aeusserste zu vermeidende 
Mdsallianoe. Im Meppen’schen kam der Fall vor, dass ein Anerbe eine 
Bauerstochter schnell heirathen musste. Er konnte den väterlichen Hof noch 
nicht gleich übernehmen und musste desshalb in eine Heuer einziehen. 
Dieses aber galt lur eine solche Entwürdigung der Standesehre, dass der 
Vater sich nun nicht entschliessen konnte, seinen) einzigen Sohne den Hof 
abzutreten. Er nahm den erstgebornen Enkel zu sich in das Haus um ihn 
da standesgemäss zu erziehen und ihm mit Uebergehung des Sohnes dereinst

3 8 *
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den, welche der grossen Mehrzahl nach geradezu auch Besitz
lose genannt werden können. Beider Interessen gehen in so 
vielen Punkten auseinander, dass ein einträchtiges Zusammen
wirken fast gar nicht zu erwarten ist. In der Regel wird 
die besitzlose Klasse denn auch des aktiven Antheils an dem 
Gemeindeleben entbehren müssen, sie wird der wichtigsten Ge
meinderechte und damit meist auch einer Anzahl allgemein poli
tischer Rechte beraubt sein. Was es aber heisst, eine Bevölke
rung durch künstliche Mittel schaffen, welcher den Antheil an 
dem Staats- und Gemeindeleben vorzuenthalten nöthig erscheint, 
das sollte man in jetziger Zeit doch in der That hinlänglich er
kannt haben. Das drohende Gespenst des aller Civilisation den 
Untergang bereitenden Communismus wird nur da gefährlich, wo 
sich eine zahlreiche Bevölkerung findet, welcher durch das Gesetz 
oder durch ungünstige volkswirtschaftliche Verhältnisse die Aus
sicht abgeschnitten ist, zu Besitz und den damit verbundenen 
Rechten und Genüssen zu gelangen. Will man communislische 
Ideen fern halten oder unschädlich machen, so sorge man dafür, 
dass die Ursachen, welche ihnen den Ursprung und Unterstützung 
verleihen, sich nicht entwickeln können. Die Idee der Gleich
berechtigung Aller ist nun einmal eine aus dem Volke nicht mehr 
zu verbannende geworden. Die freiwillige Entsagung, die selbst
verständliche Unterordnung der einen Volksklasse unter die andere, 
welche für die alten Zustände des Staats und der Gesellschaft 
nothwendig waren, die allein ihnen innern Halt und Frieden ge
währen konnten, sind nicht mehr vorhanden. Es ist ein ver
gebliches Bemühen, sie durch Gewalt oder durch künstliche Mittel 
zurückführen zu wollen. Man suche vielmehr die nun einmal 
nicht mehr zu verdrängende Idee der Gleichberechtigung von 
ihren Auswüchsen zu befreien, ihr in der wahren Sittlichkeit das 
nothwendige Gegengewicht zu verleihen, dann werden sich die 
neuen Formen des Staats und der Gesellschaft weiter ausbilden, 
in denen die Mehrzahl des Volkes eines grossem Glücks, einer 
höhern Bildung theilhaftig werden kann.

den Hof zu übergeben. Darnach wird man sich einen Begriff davon machen 
können, mit welchen Augen sich Bauern und Heuerleute ansehen und wie 
die Stellung beider in der Gemeinde zu einander ist.
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Die Geschlossenheit des Grundbesitzes ist aber eine Ein
richtung-, welche fast mit Nothwendigkeit dahin führen muss, dass 
einem Theile der Bevölkerung die Aussicht auf Erlangung von 

-Besitz entzogen wird.
Wenn nun einerseits eine zweckmässige Organisation der 

Landwirtschaft und namentlich die Erhaltung der einzelnen Güter 
in der richtigen Grösse als ein Gegenstand von der äussersten 
Wichtigkeit anzusehen ist, anderseits aber die Geschlossenheit 
des Grundbesitzes häufig den zu erreichenden Zweck verfehlt 
und andere Uebelstünde in ihrem Gefolge hat, welche kaum 
weniger gefährlich sind, als der, welchen man vermeiden will, 
so fragt sich, welches denn sonst die Mittel sind, die eine rich
tige Volkswirthschaflspolitik hier in Anwendung zu bringen hat, 
wenn zu befürchten ist, dass das richtige Ermessen der Einzelnen 
nicht ausreiche, um die zweckmässigste Verteilung des Grund
besitzes herzustellen und zu erhalten.

Es kann hier nicht darauf ankommen, diese im Einzelnen 
alle genauer zu erörtern, eine kurze Darstellung der wichtigsten 
wird hier schon genügen.

Vor Allem wird die Sorgfalt des Staats darauf gerichtet sein 
müssen, dass allgemeine und speziell landwirtschaftliche Bi l dung  
immer mehr und tiefer unter dem Bauernstände Eingang finde. 
Diese schon durch andere weit wichtigere Gründe gebotene Vor
sorge wird am besten dahin wirken, dass schädliche Theilungen 
und Zersplitterungen des Grundbesitzes unterbleiben.

Sodann muss dafür gesorgt werden, dass die f r e i w i l l i g e n  
D i s p o s i t i o n e n  über die Güter so sehr als möglich erleichtert 
werden. Alle unnötigen Kosten und Beschwerlichkeiten, welche 
mit der Errichtung von Testamenten etwa verknüpft sein sollten, 
müssen möglichst beseitigt werden. Und wenn etwa hier oder 
dort ein Vorurteil im Volke bestünde, welches der Errichtung 
von Testamenten hinderlich wäre, so muss dahin gearbeitet wer
den, solche Vorurtheile hinwegzuräumen.

Wenn in der G e s e t z  g e b u n g  aber sich Vorschriften finden 
sollten, nach denen in gewissen Fällen eine Theilung oder Zer
stückelung eines Gutes gegen richtige volkswirtschaftliche Prin- 
cipien erfolgen müsste, z. B. bei Erbschaften, wo Minderjährige
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concurriren, so müssen solche Bestimmungen dahin abgeändert 
werden, dass stets freier Spielraum für ein richtiges Verfahren 
den betreffenden Behörden bleibt.

Als sehr wichtig müssen sodann alle die Maassregeln ange
sehen werden, welche eine zweckmässige Organisation der ein
zelnen Wirtschaften erst herbeizuführen bestimmt sind, vor Allem 
die V e r k o p p e l u n g  (Arrondirung.) Die freie Theilbarkeit hat 
da besonders zu Uebelständen geführt, wo von Anfang an eine 
schlechte Verlheilung und Lage der zu den einzelnen Wirth- 
schaften gehörigen Ländereien vorhanden war. Hier erscheinen 
die einzelnen oft weit von einander liegenden Parzellen als für 
sich bestehende Bestandtheile, das wirtschaftliche Band, welches 
sie mit einander verknüpft, ist weniger sichtbar. Eine Theilung 
oder Lostrennung einzelner Stücke nimmt desshalb einen minder 
schädlichen Anschein an. Ganz anders gestaltet es sich aber, 
wo gut arrondirte in richtigem wirtschaftlichen Verbände be
findliche Güter vorhanden sind. Hier sieht auch der beschränkte 
Verstand ein, ob eine Abtrennung oder Theilung ohne Nachtheil 
geschehen könne, oder nicht. Hier ist die früher gebrauchte 
Vergleichung an ihrem Platze. Ein solches Gut bildet ein in sich 
geschlossenes Ganze, wie irgend eine gewerbliche Anstalt; und 
zu der schädlichen Zersplitterung desselben werden die Besitzer 
oder die Erben sich ebensowenig entschliessen, als bei der letztem.

Es ist desshalb verkehrt, wenn, wie häufig geschieht, ver
langt wird, dass nach der Vornahme von Verkoppelungen nun 
Geschlossenheit der neugebildeten Wirthschaftsgrenzen eingefiihrt 
werden müsse. Man kann vielmehr dann ohne allen Nachtheil 
völlige Freiheit beibehalten oder einführen, und es dem gesunden 
Menschenverstände der Einzelnen getrost überlassen, dafür zu 
sorgen, dass keine nachtheiligen Veränderungen in den Besitz
verhältnissen herbeigeführt werden. Würde aber das Verbot der 
freien Theilbarkeit und Veräusserlichkeit ertheilt, so würde das 
gar häufig ein neues Hinderniss für das Zustandekommen vpn 
Verkoppelungen abgeben.

Etwas Anderes ist es, wenn in solchen Gemeinden, deren 
Feldmarken einer allgemeinen Verkoppelung unterworfen worden 
sind, nun die Gesammtheit der Grundbesitzer Zusammentritt und
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Statuten festsetzt, die darauf berechnet sind, dass die bei der 
Verkoppelung gemachten allgemeinen Anlagen und Einrichtungen 
in einem ihrem Zwecke entsprechenden Zustande erhalten werden. 
Hierbei kann es allerdings auch Vorkommen, dass der Willkür 
der einzelnen Grundbesitzer hinsichtlich der Benutzung ihres 
Grundstückes aus Rücksicht auf die Möglichkeit einer richtigen 
Benutzung der übrigen Grundstücke gewisse Schranken gezogen 
werden müssen. Und es könnte hier unter Umständen vielleicht 
auch einmal der Fall eintreten, dass eine Theilung der betreffen
den Grundstücke untersagt würde. Allein alle solche Beschrän
kungen würden doch nicht den Einwürfen ausgesetzt sein, welche 
gegen die durch Gesetz bestimmte Geschlossenheit des Grund
besitzes zu erheben sind. Denn hier ist es der auf genauer 
Kenntniss der Verhältnisse beruhende vernünftige Wille der Mehr
heit der Betheiligten, welcher die Unterordnung des Einzelwillens 
unter den Vortheil der Gesammtheit verlangt und nicht ein ab
straktes todtes Gesetz. Hier wird es auch immer möglich sein', 
wenn es ohne Verletzung der Gesammtinteressen geschehen kann, 
etwaige Ausnahmen durchzusetzen.

In wieweit solche die Gesammtheit der Grundbesitzer in 
ihren landwirtschaftlichen Interessen verbindende und schützende 
Ortsstatuten überhaupt zweckmässig wären, dürfte wohl einer 
genauem Untersuchung werth sein. •>
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Wenn es sich nun um die praktischen Folgerungen des 
vorstehend Erläuterten handelt, so wird zunächst daraus Folgen
des hervorgehen.

I. Wo bisher freie Theilbarkeit bestanden hat, da kann in 
jetziger Zeit nicht davon die Rede sein, noch Geschlossenheit 
des Grundbesitzes einzuführen. Gegen die etwa schon vorhan
dene oder vielleicht drohende zu grosse Zersplitterung des Grund
besitzes müssen andere Mittel ergriffen werden.

In diesem Punkte sind nun die Ansichten so ziemlich über
einstimmend, indem auch die Anhänger der Geschlossenheit die. 
grosse Schwierigkeit ja fast völlige Unmöglichkeit der Einführung 
der Geschlossenheit besonders mit dem daran sich knüpfenden



5 9 4 Ueber die Geschlossenheit

eigentümlichen Erbrechte einsehen. Die Grundbesitzer würden 
der grossen Mehrheit nach ein solches Gesetz als eine arge 
Verletzung ihrer Rechte betrachten. !
i II. Wo aber bisher Geschlossenheit bestanden hat, da wird 
es sich darum fragen, in welchem Zustande sich die Landwirt
schaft und die Verteilung des Grundbesitzes befinde, 
i 1. Ist dieser Zustand im Ganzen ein zufriedenstellender, so 

kann man gewiss in den meisten Fällen ohne Weiteres die ge
setzliche Geschlossenheit des Grundbesitzes aufheben und dadurch 
die landwirtschaftliche Verfassung mit den allgemeinen Forde
rungen der Gegenwart in Einklang bringen. Wo eine solche 
günstige Lage der Dinge sich gebildet und erhalten hat, da sind 
neben der Geschlossenheit andere Faktoren vorhanden gewesen, 
als: die Macht der Sitte und der vernünftige Sinn der Landbe
wohner, günstige Natur- oder Handelsverhältnisse u. s. w. Da 
bedarf es denn jenes äussern mechanischen Hemmnisses nicht; 
die eben genannten Kräfte werden ausreichend sein, um für sich 
den günstigen Zustand zu erhalten.

Man könnte freilich die naheliegende Frage aufwerfen, warum 
denn hier die Geschlossenheit abgeschafft werden soll, da doch 
eben die Lage der Landwirtschaft eine erwünschte sei. Die 
Antwort darauf ist eine sehr einfache: eine jede Beschränkung 
des freien Verkehrs, welche unnötig ist, wirkt schädlich und 
muss hinweggeschafft werden. Für den hier vorliegenden Fall 
genügt es auf die persönlichen Opfer hinzudeuten, welche ein 
grosser Theil der Bevölkerung zu Gunsten der Geschlossenheit 
des Grundbesitzes bringen muss. Wenn aber die Lage der Land
wirtschaft in einer solchen Gegend an sich und für die Gegen
wart noch als eine gute erscheint, so muss darauf Rücksicht 
genommen werden, wie sie im Verhältnisse zu andern Gegenden 
sich herausstellt, und ob sie auch in Zukunft so bleiben wird. 
Und da wird es sich bei genauerer Untersuchung dann gar häufig 
zeigen, dass durch die Fessel der Geschlossenheit die Entwicklung 
der Landwirtschaft künstlich gehemmt ist, dass diese ohne dieselbe 
schon eine höhere Stufe erreicht haben würde, eine grössere 
Menge von Produkten erzeugen und mehr Menschen Arbeit und 
Unterhalt gewähren würde. Oder die Zukunft würde doch eine
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freiere Bewegung des landwirtschaftlichen Betriebs erforderlich 
machen.

2. Zweifelhafter dürften die zu ergreifenden Maassregeln 
da sein , wo trotz der bestandenen Geschlossenheit des Grund
besitzes, oder vielleicht durch dieselbe sich schon volksw irt
schaftliche Uebelslände, eine zu starke Landbau treibende Bevöl
kerung und ein Proletariat eingefunden haben. Ist hier die Gefahr 
drohend, dass bei plötzlicher Einführung der Verkehrsfreiheit die 
Spekulation sich auf den Grundbesitz werfen und eine zu starke 
Zersplitterung desselben herbeiführen würde, so müssen allerdings 
dagegen vorsorgende Maassregeln ergriffen werden. Wo nicht die 
eigene Ueberlegung, sondern nur der äussere Zwang des Gesetzes 
bisher die Menschen von nachtheiligen Handlungen abgehalten 
hat, da ist allerdings wohl zu befürchten, dass von der erlang
ten Freiheit nicht immer blos der richtige Gebrauch gemacht 
werde. Unter solchen Umständen möge man also nur schrittweise 
die Verkehrsfreiheit herbeiführen. Von den besondern Zustän
den des betreffenden Landes wird es dabei abhängen, welche Art 
von Uebergangsmaassregeln zu ergreifen sind.

Doch lässt sich wohl behaupten, dass auch hier die Gefahr 
der zu starken Zersplitterung des Bodens in Wirklichkeit nicht 
so gross sein wird, als man vielleicht befürchtet. Zu einer 
starken Dismembrirung wäre erforderlich, dass sich viele mit 
Kapital versehene Kauflustige für die in den freien Verkehr ge
brachten Ländereien fänden. In solchen Gegenden aber ist, wie 
das Beispiel Osnabrück s zeigt, die nicht landbesitzende Bevölke
rung auch in der Regel überhaupt besitzlos, also nicht leicht im 
Stande Land anzukaufen.

Die Herstellung der Verkehrsfreiheit ist aber nothwendig, 
damit dem weitern Vorschreiten der vorhandenen Uebel Einhalt 
geschehe und eine freilich nur sehr allmählige Besserung 
möglich werde.
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von wichtigeren Privat-Eisenbahnen. Von 
V o lz.

Die Rettungshäuser für verwahrloste Kin
der. Von M oli I.

Die Erfordernisse praktischer Dienstprü- 
fungen fr die innere Staatsverwaltung. Mit 
besonderer Beziehung auf Württemberg. Von 
H o ffm a n n .

Die gegenwärtige Universitäts • Doctrin 
in Deutschland über Handelsfreiheit und 
Schutz-Zölle. Von S ch ü z .

Ueber die Bedeutsamkeit der Theilnahme 
deutscher Staatswirthe an den wissenschaft
lichen Congressen Italiens. Von Volz.

Im dritten Bande.
Im zweiten Bande.

Der Charakter des Handels der Europäer 
mit den fremden Welttheilen. Von G ü lic h .

Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lite
raturgeschichte der Staatswissenschaften. Von 
M ohl.

Uebersicht der neuern völkerrechtlichen 
Literatur. Von M ohl.

Die neuen landwirtschaftlichen Geräthe 
mit besonderer Beziehung auf das südwest
liche D eutschland in ihrem Einflüsse auf das 
Gesammtwohl beleuchtet. Von G ö r  ix.



Aufsicht des Staats über die Postanstalt 
bei Abtretung derselben in Lehen oder Pacht. 
Von H o f f m an n.

Die Sertion für Agronomie und Technolo
gie auf den Versammlungen der italienischen 
Gelehrten. Von Fa 11a tu

Der Begriff der Arbeit und die Principien 
des Arbeitslohnes in ihrem Verhältnisse zum 
Socialismus und Communismus. Von S te in .

Ueber die Einführung einer Capitalsteuer 
in Baden. Von H e l f e r  ich.

lieber Bureaukratie. Von Mo hl.
Ueber Handelsfreiheit und Schutz-Zölle 

(zweiter Artikel). Von S ch ü z .
lieber das Projekt eines italienischen tech

nologischen Wörterbuches. Von V o lz .
Ueber die verschiedene Auffassung des re

präsentativen Syslemes in England, Frank
reich und Deutschland. Von Mo hl.

Gedanken über Mittel und Wege zu He
bung der praktischen Statistik, mit besonde
rer Kücksicht au f  Deutschland. Von F a l l a t i .

Ueber Patentgesetzgebung und das Bediirf- 
niss eines Patenlgesetzes lür den Zollverein 
Von A m m e rm ü lle r .

Erörterungen über die württembergische 
Staatsschuld. Von Mo hl.

Ueber die Einrichtung statistischer En
queten in England, Frankreich und Belgien, 
mit einer Schlussanwendung auf den deut
schen Zollverein. Von F a l l a t i .

Im vierten Bande.
Die Domänenverwaltung in Baden nach 

den Bestimmungen der Verfassungsurkunde. 
Von H e 1 f e r i c h.

Ueber das englische Steuer- und Zollwesen. 
Von S c h ü z .

Die Oeffenllichkeit der Gemeindcverhand- 
lungen. Von H o l tm a n n .

Ueber die der culturfähigen Bodenfläche 
und ihrem Anbau bevorstehenden grösseren 
Veränderungen. Von G ö riz .

Beiträge zur Lehre vom Petitionsrechte in 
constitutioneilen Staaten. Von Mo Kl.

Die Versicherung der Feldfrüchte gegen 
Hagelschaden, vorzüglich in Überdeutschland. 
Von H el f e r  i c h.

Zur Verständigung über Begriff und We
sen des Socialismus und des Communismus. 
Von F' a 11a t i.

lieber Auswanderung. Von M ohl.
Feuerlandwehr statt Feuerlandsturm ; Ver

ordnungen und Instruktionen für die Feuer
wehr. Zwei Artikel. Von Volz.

Der in den deutschen Provinzen der östr. 
Monarchie bestehende Behörden-Organismus 
für die Justiz und Verwaltung. Zwei Artikel. 
Von R e i c. h a r d.

Ueber die Untersuchung bestrittener stän
discher Wahlen durch die Abgeordneten- 
Hämmern selbst. Von Mohl.

Ueber das Princip des praktischen euro
päischen Völkerrechts. Von P ü t t  e r.

Ueber die Reform der wiirttembergischen 
Gemeindeverfassung. Von B itz  er.

Der Congress für freien Verkehr im Sept. 
1847 zu Brüssel. Von V olz.

Staatswissenschaftliche u. verwandte Thä- 
tigkeit des achten italienischen Gelehrten- 
Congresses vom Jahr 1846. — Das Ootroiwe- 
sen in Belgien. — Die Statistik auf Sicilien. 
— Officielle Statistik in Dänemark und den 
Herzogthümern. — Napoleon und die alt- 
wirtembergische Landschaft. Von F a l l a t i .

Richard Cobden in Neapel. Von V olz.
Die Einrichtung der belgischen Volkszäh

lung vom 15. October 1846 und der mit ihr 
verbundenen landwirtschaftlich - und ge
werblich-statistischen Aufnahme. Von F a l 
l a t i .

Belgische Regierungsmassregeln gegen 
Tbeurung und Noth aus Anlass der Kartoffel
missernte des Jahres 1845. Von F a l l a t i .

Ein Gesellschaftsvertrag über eine land
wirtschaftliche Wasserleitung in Tirol. Von 
G ö riz .

Nekrolog von F. C. v. Fulda. Von H o ff
m an  n.

Im fünften Bande.
Ueber die Wahl der Mittel zur Erleichte

rung der Grundpflichligkeits-Ablösungen. Von Stichling.
Lieber • >f«neheüchungs - und Uebersiede- 

lungsrecht; mit besonderer Rücksicht auf 
Württemberg. Von Sen Uz.

Neuere Schriften über englisches Staats
recht. Von Mohl.

Die Ausstellung der Erzeugnisse belgischer 
Industrie in Brüssel im Jahr 1846. Von V olz.

Der Begriff des Freihandels und die prak
tische Bedeutung desselben. Von S te in .

Ueber die Einrichtung einer Landrenten- 
Bank. Von S tic h lin g .

Der Congress für das Gefängnisswesen zu 
Brüssel im September 1847. Von Volz.

Die Gewerbsindustrie der Ostdepartements 
von Frankreich, und ihr Verhalten zur Frei
handelslehre. Von v. R e in h a rd t .

Ueber das Steuerwesen der Gemeinden und 
Bezirke. Von M ayer.

Zum Verständniss und zur Bestimmung 
des \  erhältnisses zwischen dei provisorischen 
Reichs-Ccntralgewalt und den Regierungen 
der Einzelstaaten in Deutschland. Von R ei
ch a rd .

Der erste Reformcongress für deutsche Uni
versitäten , abgehalten in Jena im September 
1848, und seine Vorbereitung in Tübingen. 
Von V o lz.

Die wirtschaftlichen Mängel in den Zeit- 
pachtverhällnissen der Staatsgüter, und die 
Mittel zu deren Abhülfe, mit besonderer Be
ziehung auf das südwestliche Deutschland, 
namentlich Württemberg. Von H ofim an n .

Die Statistik auf der Germanisten - Ver
sammlung zu Lübeck. Von F a lla t i .


